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Freiburg, i. Br., im April 2012

Der Forschungsbericht des Freiburger Max-
Planck-Instituts für ausländisches und interna-
tionales Strafrecht für die Jahre 2010/2011 gibt 
zunächst einen Überblick über die Forschungs-
konzeption des Instituts sowie deren konkrete 
Umsetzung in der strafrechtlichen und der 
kriminologischen Abteilung. Neben der Ziel-
setzung des Gesamtinstituts, den Programmen 
der beiden Abteilungen sowie der tabellari-
schen Übersicht zu den laufenden Projekten 
werden acht Untersuchungen in ausführliche-
rer Form beschrieben. Sie repräsentieren einen 
Querschnitt verschiedener Themen und Frage-
stellungen, die in den Forschungsarbeiten be-
handelt werden. 

Detailliertere Darstellungen zu allen in der 
�������	
����
��������
���������	� ��
den Ergänzungsbänden „Strafrechtliche For-
schungsarbeiten“ und „Kriminologische For-
schungsarbeiten“. Diese Unterlagen zeigen 
die theoriegeleitete Grundlagenforschung des 
Instituts und deren anwendungsorientierte 
Umsetzung an aktuellen praktischen Frage-
stellungen. 

Spezielle Informationen zur Nachwuchsförde-
rung des Instituts enthalten die Broschüren zu 
den beiden Doktorandenschulen „International 
Max Planck Research School for Comparative 
Criminal Law“ (IMPRS-CC) und  „Interna-
tional Max Planck Research School on Reta-
liation, Mediation and Punishment” (IMPRS-
REMEP), die in den Jahren 2011 und 2012 
mit sehr guten Ergebnissen evaluiert wurden. 
Mit diesen Doktorandenschulen wurden die 
Promotionsstrukturen des Instituts thematisch 
und organisatorisch gebündelt, professionali-

siert und auf ein Höchstmaß an Kooperation, 
Interdisziplinarität und Internationalität ausge-
richtet.

Die Publikationen und Vorträge der Instituts-
mitarbeiterinnen und -mitarbeiter, die am 
Institut herausgegebenen Buchreihen und 
Zeitschriften sowie die – vorliegend ebenfalls 
dargestellte – internationale Zusammenarbeit 
zeigen die hohe internationale Präsenz des 
Instituts. Auch die jedes Jahr für längere Zeit 
am Institut forschenden mehr als 300 Gastwis-
senschaftler aus über 50 Staaten belegen die 
wichtige Rolle, die das Freiburger Institut welt-
weit in den Bereichen des Strafrechts und der 
Kriminologie spielt. 

Zu diesem Erfolg des Instituts haben viele 
Personen beigetragen. Wir danken deswegen 
nicht nur allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in Freiburg sowie den Vertreterinnen 
und Vertretern der Max-Planck-Gesellschaft 
in München. Unser Dank gilt gleichermaßen 
den Mitgliedern unseres Fachbeirats und un-
seres Kuratoriums, den Evaluatorinnen und 
Evaluatoren unserer Research Schools, den in 
den Doktorandenschulen engagierten Kolle-
gen der beteiligten Universitäten und anderer 
Max-Planck-Institute, den zahlreichen auslän-
dischen Kooperationspartnern, den Gastwis-
senschaftlerinnen und Gastwissenschaftlern 
sowie den Doktorandinnen und Doktoranden. 
Wir haben in den letzten Jahren nicht nur die 
Forschung, sondern auch die  Infrastruktur des 
Instituts in vielerlei Hinsicht erheblich ausge-
baut und freuen uns darauf, die Zusammen-
arbeit auf dieser Grundlage in den nächsten 
Jahren noch weiter zu intensivieren! 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber  
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jörg Albrecht

Vorwort 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber,  
Direktor und Leiter der strafrecht-
lichen Forschungsabteilung

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jörg Albrecht, 
Direktor und Leiter der krimino-
logischen Forschungsabteilung
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A. ZIELSETZUNG

A. Zielsetzung und Forschungs-
programm des Instituts

Das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht ist Teil der Max-Planck-
Gesellschaft (MPG) und gehört zur Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaftlichen Sektion der 
MPG. Seine beiden Direktoren sind gleichzeitig wissenschaftliche Mitglieder der Gesellschaft. 
Die Forschungsausrichtung des Instituts ist grundlagenorientiert und durch den interdisziplinären 
rechts- und sozialwissenschaftlichen Forschungsansatz zugleich anwendungsbezogen.

Das Institut gliedert sich in die von Prof. Dr. Ul-
rich Sieber geleitete strafrechtliche Abteilung 
und in die von Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht ge-
führte kriminologische Abteilung. Die Fragen, 
die das gesamte Institut betreffen, werden von 
beiden Direktoren gemeinsam entschieden. Sie 
wechseln sich in der geschäftsführenden Lei-
tung im zweijährigen Turnus ab. Gegenwärtig 
liegt die Geschäftsführung bei Ulrich Sieber. 
Entsprechend den Grundprinzipien der Max-
Planck-Gesellschaft bestimmen beide Direk-
toren ihre Forschungen eigenständig. Die bei-
den selbstständigen Forschungsbereiche sind 
jedoch nicht nur methodisch miteinander ver-
zahnt, sondern auch durch die Wahl ihrer For-
schungsgegenstände aufeinander abgestimmt. 

In den Forschungsmethoden ergänzen sich 
die beiden Forschungsabteilungen mit ihren 
unterschiedlichen Untersuchungsansätzen 
und theoretischen Perspektiven strafrechtli-
cher und kriminologischer Forschungen. Der 
Institutsgründer Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-
Heinrich Jescheck, der das seit 1947 an der 
Universität so bezeichnete „Institut für auslän-
disches und internationales Strafrecht“ im Jahr 
1966 in die Max-Planck-Gesellschaft überführt 
hatte, erläuterte seine Forderung nach „Straf-
recht und Kriminologie unter einem Dach“ da-
mit, dass Strafrecht als vorwiegend normative 
Wissenschaft ohne die empirisch ausgerichte-
te Kriminologie „blind“ sei, Kriminologie ohne 
Strafrecht dagegen „uferlos“. 

Im Hinblick auf den Gegenstand der For-
schung stehen in beiden Abteilungen seit 2004 
im Mittelpunkt der Forschungsprogramme die 
Herausforderungen für das Strafrecht und die 
Kriminalpolitik, die sich aus dem gesellschaft-
lichen Wandel in der „Weltgesellschaft“, der 
„Informationsgesellschaft“ und der „Risikoge-

sellschaft“ ergeben: Die – zunehmend grenz-
überschreitend begangene – Kriminalität, die 
Kriminalpolitik und die strafrechtliche Kontrol-
le verändern sich im Verlauf der gesellschaft-
lichen Veränderungsprozesse, insbesondere 
durch die Globalisierung und die technologi-
sche Entwicklung (Digitalisierung und Vernet-
zung). Die Delikte beruhen auf neuen Techni-
ken, Organisationsformen und Risikoszenarien; 
die neuen Risiken haben eine gesamtgesell-
schaftliche Bedeutung. Diese Bedeutung ent-
faltet sich sowohl in empirischer wie in nor-
mativer Hinsicht. Das gesamte Spektrum an 
Veränderungen zeigt sich besonders anschau-
lich an dem gegenwärtigen globalen Wandel 
des Strafrechts zu einem präventiven Sicher-
heitsrecht, das sowohl auf weltweit agierenden 
Straftätergruppen wie auf weltweit veränderten 
Wahrnehmungen von Risiken und Kriminal-
politiken jenseits des staatlichen Territoriums 
beruht. Diese Entwicklung ist deswegen auch 
nicht mehr allein national zu erklären, sondern 
nur als Teil eines international zu beobachten-
den Prozesses erfassbar.

Das Forschungsprogramm der strafrechtlichen 
Abteilung zu den Grenzen des Strafrechts 
beschäftigt sich mit diesen Veränderungen. 
Vor allem auf der normativen Ebene werden 
zwei thematische Forschungsschwerpunkte 
und ein Schwerpunkt zu den einschlägigen 
Forschungsmethoden gebildet. Der erste For-
schungsschwerpunkt zielt auf eine Theorie 
der Strafrechtsintegration: Die Herausforde-
rungen, die sich aus dem gesellschaftlichen 
Wandel der Globalisierung ergeben, führen das 
klassische nationale Strafrecht an seine territo-
rialen Grenzen. Modelle zur Überwindung die-
ser territorialen Grenzen des Strafrechts durch 
ein transnational wirksames Strafrecht sind 
insbesondere das Europäische Strafrecht und 
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das Völkerstrafrecht. Der zweite Forschungs-
schwerpunkt der strafrecht lichen Abteilung 
fokussiert auf eine Theorie zu den funktionalen 
Grenzen des Strafrechts: Die entsprechenden 
Herausforderungen für das Strafrecht und die 
Kriminalpolitik werden besonders an der be-
schränkten Funktion von Strafrecht deutlich, 
die mit neuen komplexen Formen der Krimina-
lität, veränderten Risikowahrnehmungen und 
gewandelten kriminalpolitischen Sicherheits-
diskursen konfrontiert ist (beispielsweise beim 
Terrorismus, der organisierten Kriminalität, 
der Wirtschafts kriminalität und der Internet-
kriminalität). Beide Grenz situationen hängen 
in der entstehenden „Weltrisikogesellschaft“ 
eng zusammen. Um die einschlägigen Frage-
stellungen methodisch kontrolliert untersu-
chen und die Lösungen entwickeln zu können, 
analysiert der dritte Forschungsschwerpunkt 
der strafrechtlichen Abteilung die für das 
strafrechtliche Forschungsprogramm zentrale 
Methodenfrage nach einer Theorie der Straf-
rechtsvergleichung und einer entsprechenden 
internationalen Strafrechtsdogmatik.

Im Rahmen der oben beschriebenen grund-
legenden gesellschaftlichen Umbrüche und 
Transformationen der Gegenwart verändern 
sich nicht nur die Entstehungsbedingungen 
und Gelegenheitsstrukturen von Kriminalität 
– und damit die Kriminalität selbst –, sondern 
auch die gesellschaftlichen Reaktionen, ihre 
Instrumentarien und Verfahren der Sozialkon-
trolle und dabei insbesondere die strafrechtli-
che Sozialkontrolle. Dieser inhaltliche Fokus 
bestimmt den Zuschnitt und die Ausgestaltung 
des kriminologischen Forschungsprogramms. 
Die kriminologische Abteilung untersucht die 
oben genannten Fragen des sozialen Wandels 
in fünf Forschungsschwerpunkten: (1.) Straf-
verfahren und Sanktionen im Wandel, (2.) 
Gefährliche Straftäter, (3.) Innere Sicherheit, 
organisierte Kriminalität, Terrorismus – ge-
sellschaftliche Wahrnehmungen und Reak-
tionen, (4.) Kriminalität, sozialer Kontext 
und sozialer Wandel, (5.) Kriminalpolitik und 
rechtsstaatliche Entwicklung in Übergangs-
gesellschaften. Die Forschung ist methodisch 
auf die Erfassung von Veränderungen und 
hiermit auf Längsschnitt- und Wiederho-
lungsuntersuchungen ausgerichtet sowie auf 
die Entwicklung der Mehrebenenanalyse, mit 
der die Handlungsebene und soziale Kontexte 
verknüpft werden. Inhaltlich zielen die Unter-
suchungen auf die Fortsetzung der am Institut 
bereits früh begonnenen Implementations- 

und Evaluationsforschung sowie auf die Fort-
entwicklung von Theorien der Kriminalität und 
der strafrechtlichen Sozialkontrolle. Die Pro-
jekte zum Strafverfahren greifen dabei insbe-
sondere Fragestellungen neuer und verdeckter 
Ermittlungsmethoden auf, die – wie die Tele-
kommunikations- und Verkehrsdatenüberwa-
chung, die Rasterfahndung, die Überwachung 
des Wohnraums oder die automatische Kfz-
Kennzeichenkontrolle – mit neuen Krimina-
litätsformen zusammenhängende Risiken und 
Ermittlungsprobleme beantworten sollen und 
�������
�������
������ ���	��
���������
präventiven Sicherheitsrechts repräsentie-
ren. Neue Ermittlungsmethoden sind darüber 
hinaus auf Fragestellungen der Informations-
gesellschaft ausgerichtet, denn sie setzen an 
Veränderungen der Informationstechnologie an 
und beziehen sich auf veränderte gesellschaft-
liche Kommunikationsmuster. Im Rahmen der 
Untersuchungen zu gefährlichen Straftätern 
und zur Inneren Sicherheit werden neben der 
empirischen Erfassung neuer Kriminalitäts-
phänomene Fragen der Rückfallkriminalität 
bei Sexualstraftätern, die Prognose sowie die 
Auswirkungen von Behandlung im Strafvollzug 
und von Entwicklungen in der Nachentlas-
sungssituation, insbesondere der Abbruch und 
die Fortsetzung krimineller Karrieren, themati-
siert. Im Übrigen gilt die Aufmerksamkeit der 
Wahrnehmung der Sicherheit und den Unsi-
cherheitsgefühlen in der Bevölkerung sowie 
ihrer Erklärung mit besonderer Konzentration 
auf den internationalen Terrorismus. Vor allem 
in Kooperationsprojekten werden Prozesse der 
Ausbildung eines rechtsstaatlichen Strafrechts 
in Übergangsgesellschaften und sein Potenzial 
für die (Wieder-)Herstellung sozialer Ordnung 
ausgeleuchtet. 

Dieses Forschungskonzept des Strafrechts und 
der Kriminologie „unter einem Dach“ zeigt sich 
in den vielfältigen Beziehungen und Ergänzun-
gen zwischen den Forschungsprogrammen bei-
der Abteilungen. Diese Programme betreffen 
in weiten Teilen den gleichen Gegenstand, der 
in der einen Abteilung unter normativ-verglei-
chenden Aspekten und in der anderen unter 
empirisch-kriminologischem Blickwinkel ana-
lysiert wird (vgl. die Projektübersichten in Ka-
pitel I.B.2. und I.C.2. sowie die ausgewählten 
Forschungsarbeiten in Kapitel II.). Besonders 
sichtbar wird die Verzahnung der Forschungs-
planung bei der Zusammenarbeit in einzelnen 
Forschungsprojekten. Ein Beispiel hierfür war 
im Berichtszeitraum die Untersuchung zur Ver-
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kehrsdatenüberwachung nach dem Wegfall der 
Vorratsdatenspeicherung. Diese Problematik 
wurde in der kriminologischen Abteilung – als 
Teil ihres Schwerpunkts zur empirischen Straf-
verfahrensforschung – in einem Gutachten für 
das Bundesministerium der Justiz untersucht 
und in der strafrechtlichen Abteilung – im Kon-
text ihrer Forschungen zum Cybercrime – für 
ein umfassendes Gutachten zur Reform des In-
ternetstrafrechts für den Deutschen Juristentag 
2012. Zu dem Konzept und der Umsetzung des 
kriminologischen Gutachtens über die Vorrats-
datenspeicherung trugen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beider Forscherguppen bei. 

Ein weiteres Beispiel für die enge Kooperation 
war im Berichtszeitraum die Untersuchung der 
Sicherungsverwahrung für gefährliche, straf-
rechtlich verantwortliche (Rückfall-)Straftäter. 
Diese Problematik ist für die strafrechtliche 
Abteilung im Hinblick auf die Grenzen des 
Strafrechts und dessen Verhältnis zu alterna-
tiven Regelungskonzepten relevant, in der kri-
minologischen Abteilung ist sie Gegenstand 
des Forschungsschwerpunkts zu gefährlichen 
Straftätern. Ein zu diesem Thema von der 
strafrechtlichen Abteilung für das Bundesjus-
tizministerium erstelltes rechtsvergleichendes 
Gutachten wurde für die Publikation durch ei-
nen Beitrag aus der kriminologischen Abteilung 
ergänzt. Die hieraus hervorgegangene Untersu-
chung „Wegsperren? – Freiheitsentziehende 
Maßnahmen gegen gefährliche, strafrechtlich 
verantwortliche (Rückfall-)Täter im internatio-
nalen Vergleich“ steht dadurch sowohl auf ei-
ner rechtsdogmatischen und strafrechtsverglei-
chenden als auch auf einer kriminologischen 
Basis. Forschungen der beiden Abteilungen 
zum gleichen Gegenstand erfolgen weiter in 
den Bereichen des Terrorismus, der organisier-
ten Kriminalität, der Wirtschaftskriminalität 
und der Computerkriminalität. Entsprechen-
des gilt wegen des gemeinsamen Interesses 
an den Fragen der Globalisierung in beiden 
Abteilungen für das Europäische Strafrecht 
und das Völkerstrafrecht. Die damit weitge-
hend identischen Forschungsthemen spiegeln 
nicht nur das Interesse der beiden Direkto-
ren an den gleichen Problemstellungen wider, 
sondern ergeben sich auch daraus, dass beide 
Forschungsprogramme auf die aktuellen Ver-
änderungen der globalen Weltrisikogesellschaft 

ausgerichtet sind, die derzeit die Kriminalpoli-
tik beherrschen. 

Die enge Verbindung von Strafrecht und Krimi-
nologie schlägt sich ferner in der Zusammenar-
beit beider Abteilungen bei der Ausbildung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses in den am 
Institut gegründeten International Max Planck 
Research Schools nieder, in deren Lenkungs-
ausschüssen jeweils beide Direktoren vertreten 
sind und deren Doktorandinnen und Dokto-
����������������
����	��������������
betreut werden [siehe Kapitel III.)]. Die inhalt-
liche Zusammenarbeit wird zudem regelmäßig 
auf gemeinsamen Tagungen und Workshops 
im In- und Ausland sichtbar. Besonders eng 
war sie in den letzten Jahren in der Türkei, 
wo das Max-Planck-Institut für ausländisches 
und internationales Strafrecht zusammen mit 
der Bahçe�ehir-Universität Istanbul ein Joint 
Research Center mit einer eigenen Bibliothek 
gründete. Interdisziplinär ausgerichtete Veran-
staltungen mit Referentinnen und Referenten 
aus beiden Abteilungen wurden im Berichts-
zeitraum u.a. mit Forscherinnen und Forschern 
aus Ost- und Südosteuropa, Georgien und der 
Transkaukasusregion sowie der Mongolei und 
China durchgeführt (vgl. die Hinweise in Kapi-
tel IV.D. sowie im Anhang unter D.). Besonde-
re Bedeutung kommt nunmehr der von beiden 
Abteilungen geplanten und implementierten 
Fortführung und Intensivierung der wissen-
schaftlichen Kooperation mit den Nachfolge-
staaten der ehemaligen Sowjetunion zu. Zahl-
reiche gemeinsame Veranstaltungen fanden in 
den letzten Jahren auch in Lateinamerika statt. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beiden 
Abteilungen arbeiteten zudem zusammen an ex-
ternen Publikationen wie dem 2011 erschiene-
nen, vom Max-Planck-Institut für ausländisches 
und internationales Strafrecht u.a. durch Ulrich 
Sieber herausgegebenen Handbuch „Europä-
isches Strafrecht“. Auch die 2010 gemeinsam 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern beider Abteilungen konzipierte und getra-
gene Vortragsreihe „Terrorismus im Fadenkreuz 
– Phänomene, Antworten, Entwicklungen“ (vgl. 
ebenfalls im Anhang unter D.) macht die enge 
Zusammen arbeit auf den zahlreichen gemeinsa-
men Interessen gebieten deutlich.
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Ausführliche Fassung des For-
schungsprogramms: Ulrich Sieber, 
Grenzen des Strafrechts – Grund-
lagen und Herausforderungen des 
neuen strafrechtlichen Forschungs-
programms am Max-Planck-Institut 
für ausländisches und internationa-
les Strafrecht, ZStW Bd. 119 (2007), 
S. 1-68.

FORSCHUNGSPROGRAMM
Das 2004 konzipierte Forschungsprogramm der strafrechtlichen Abteilung zielt auf eine Theo-
riebildung zu den Zukunftsfragen des Strafrechts. Es ist seit 2007 auch für die Ausbildung der 
Nachwuchswissenschaftler in der International Max Planck Research School for Comparative 
Criminal Law forschungsleitend. Das Programm zu den „Grenzen des Strafrechts“ soll die Arbei-
ten der Abteilung auf wichtige Grundlagenprobleme und Zukunftsfragen des Strafrechts konzen-
trieren, die Forschungserträge der Einzelprojekte zusammenführen und darüber hinausgehende 
Synergie effekte und Mehrwerte erzielen, insbesondere bei der Ausbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses, bei der gegenseitigen Befruchtung der laufenden Projekte sowie bei der späteren 
Gesamtinterpretation der Einzelergebnisse mit dem Ziel einer umfassenderen Theoriebildung. 
Nur eine solche systematische Zusammenschau von Einzelaspekten kann zu den Antworten auf 
die derzeit erkennbaren strafrechtlichen „Jahrhundertfragen“ beitragen. Der nachfolgende Text 
gibt zunächst einen kurzen allgemeinen Überblick zu Forschungsgegenstand, Forschungszielen 
und Forschungsmethoden sowie zu den dazu gebildeten Forschungsschwerpunkten und For-
schungsfeldern (unten 1 bis 5). Die anschließenden Ausführungen ordnen dann die konkreten 
Forschungsarbeiten der letzten beiden Jahre in das Forschungsprogramm ein. (unten 6). In der 
Projektübersicht sind abschließend alle im Berichtszeitraum durchgeführten Projekte nach ein-
heitlichen Gesichtspunkten zusammengefasst.

1. Forschungsgegenstand 

Gegenstand des Forschungsprogramms sind 
die Grenzen des Strafrechts. Die aktuelle Ver-
schiebung dieser Grenzen wird an den gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und politischen 
Veränderungen der Welt-, Informations- und 
Risikogesellschaft deutlich, in der Krimina-
lität, Krimi nalpolitik und Strafrecht einem 
schnellen Wandel unterliegen. Das Ausmaß 
der gegenwärtigen Veränderungen zeigt sich 
beispielsweise im Europäischen Strafrecht 
und im Völkerstrafrecht an neuen Formen 
der internationalen Zusammenarbeit und der 

Entstehung von Elementen eines echten su-
pranationalen Strafrechts. Ebenso weitrei-
chende Veränderungen manifestieren sich 
bei der Kontrolle des Terrorismus, welche das 
fundamentale Verhältnis zwischen den Garan-
tien von Sicherheit und Freiheit in Bewegung 
bringt und klassische politische und rechtli-
che Kategorien, wie die Unterscheidung von 
innerer und äußerer Sicherheit, von Krieg und 
Verbrechen, von Krieg und Frieden sowie von 
Strafjustiz, Polizei, Geheimdienst und Militär, 
�����
�

Ziel des Forschungsprogramms ist es, die 
Grenzen des Strafrechts im Hinblick auf die 
tatsächlichen Veränderungen von Sicherheits-
risiken und Sicherheitswahrnehmung in der 
sich wandelnden Gesellschaft sowie die hie-
raus resultierenden normativen Veränderungen 
zu analysieren, um neue Antworten auf die 

entstehenden kriminalpolitischen Herausfor-
derungen zu entwickeln. Im Mittelpunkt des 
Interesses stehen dabei zwei miteinander zu-
sammenhängende und für die gegenwärtige 
Strafrechtsentwicklung fundamentale Prozes-
se: a) die mit der Globalisierung zunehmende 
Transnationali sierung der Kriminalität sowie 

2. Forschungsziel

B. Forschungsprogramm und Projekte 
der Strafrechtlichen Abteilung
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3. Forschungsmethoden

Entsprechend den Zielsetzungen des For-
schungsprogramms werden die gesellschaft-
lichen wie die normativen Bedingungen seines 
Forschungsgegenstands untersucht. Demzufol-
�����������	��������"�����	����	�����-
methoden der Sozialwissenschaften als auch 
die Methoden der – insbesondere vergleichen-
den – Strafrechtswissenschaft Anwendung. 
Die Analysemethoden der Sozialwissenschaften 
werden vor allem in der kriminologischen, teil-
weise aber auch in der strafrechtlichen Abtei-
lung des Instituts genutzt. Da die strafrecht-
liche Abteilung inhaltlich ähnliche Probleme 
des sozialen Wandels unter kriminologischen 
Aspekten untersucht wie die Abteilung Straf-
recht unter strafrechtlichen Gesichtspunkten 
ergeben sich aus den Arbeiten der beiden Ab-
teilungen Synergieeffekte.

Bei der Lösung der strafrechtlichen Fragen steht 
die Strafrechtsvergleichung zusammen mit der 
von ihr mitbestimmten internationalen Straf-
rechtsdogmatik im Vordergrund. Zur Erfassung 

der gegenwärtigen Rechtsentwicklung ist häu-
�����������
�������
��#
��$���	
���������	���
erforderlich, da man aufgrund der globalen 
Prozesse in der Kriminal- und Rechtspolitik 
ein normatives Gesamtbild der aktuellen welt-
weiten Entwicklungen und ihrer Zusammen-
hänge braucht, auch um lokale und regionale 
Entwicklungen zu verstehen. In den einzelnen 
Untersuchungen kann dabei für die Analyse des 
geltenden Rechts eine systematische und/oder 
fallbasierte Strafrechtsvergleichung notwendig 
sein, die im Wege der wertbasierten Strafrechts-
vergleichung auch auf die den Regelungen zu-
grunde liegenden sozialen und rechtlichen 
Grundlagen eingeht. Auf dieser Basis können 
dann allgemeine Rechtsgrundsätze entwickelt 
werden, die mit Hilfe der wertenden Rechts-
vergleichung Lücken im Europäischen Recht 
und im Völkerstrafrecht schließen. Unter prak-
tischen Gesichtspunkten unterstützt die wer-
tende Rechtsvergleichung darüber hinaus die 
rechtspolitische Bestimmung von „best practi-
ces“ im Wege des „benchmarking“. 

4. Forschungsschwerpunkte 

Aus dem dargelegten Konzept ergeben sich die 
drei Schwerpunkte des Forschungsprogramms 
zu den territorialen und funktionalen Grenzen 
des Strafrechts sowie zu den Methoden der 
Strafrechtsvergleichung.

 
a)  Grenzüberschreitende Kriminalität,  
territoriale Grenzen des Strafrechts und  
Strafrechtsintegration

Die territorialen Grenzen des Strafrechts und 
die Möglichkeiten ihrer Überwindung durch 
ein transnational wirksames Strafrecht bilden 
den ersten Forschungsschwerpunkt, der auf 
eine Theorie der Strafrechts integration in der 

globalen Welt zielt. Dem liegt die – in der aus-
führlichen Fassung des Forschungsprogramms 
näher begründete – Annahme zugrunde, dass 
die zunehmende trans nationale Kriminalität 
vor allem auf technischen, wirtschaftlichen 
und politischen Veränderungen der Globali-
sierung beruht, aus denen sich neue Gelegen-
heiten zur grenzüberschreitenden Deliktsbege-
hung, z.B. in internationalen Datennetzen und 
globalen illegalen Märkten ergeben. Diese neu-
en Möglichkeiten transnationaler Kriminalität 
fordern das nationalstaat liche Strafrecht he-
raus, da dieses nur schwer gegen grenzüber-
schreitende Kriminalität vorgehen kann, wenn 
die Durchsetzung seiner Entscheidungen auf 
anderen Territorien erst langwierige Amts- 

b) die mit der Risiko- und Informationsge-
sellschaft einhergehende Veränderung der 
Risiken und der Risikowahrnehmung von 
komplexen Kriminalitätsformen, insbesondere 
im Zusammenhang mit Terrorismus, Organi-
sierter Kriminalität, Wirtschaftskriminalität 
und Cybercrime. Beide Prozesse führen das 

klassische Strafrecht an seine territorialen 
und funktionalen Grenzen und verändern es 
in gravierender Weise. Sie bilden deswegen 
auch die zentralen Forschungsschwerpunk-
te des Programms, die von einem dritten 
Schwerpunkt zur Forschungsmethode ergänzt 
werden.
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oder Rechtshilfeverfahren benötigt und die 
nationalen Strafrechtsordnungen voneinander 
abweichen. 

Als Antwort auf die neuen Herausforderungen 
ist daher nicht nur eine verstärkte Rechtshar-
monisierung erforderlich. Vielmehr sind neue 
Systeme eines transnational wirksamen Straf-
rechts gefragt, mit denen – wie beispielsweise 
im Europäischen Strafrecht – die klassischen 
Modelle der zwischenstaatlichen Koopera-
tion und des supranationalen Strafrechts zu 
hybriden Mischformen und komplexen Meh-
rebenensystemen der strafrechtlichen Sozial-
kontrolle weiterentwickelt werden. Der For-
schungsschwerpunkt zielt vor allem auf die 
Fragen, ob und wie die territorialen Grenzen 
des Strafrechts zu überwinden sind, wie die 
damit entstehenden Regelungen aussehen und 
wie sie sich auf den Ausgleich von Sicherheits- 
und Freiheitsinteressen auswirken.

b)  Komplexe Kriminalität, funktionale  
Grenzen des Strafrechts und neue alternative  
Maßnahmen der Sozialkontrolle

Den zweiten Forschungsschwerpunkt der straf-
rechtlichen Abteilung bilden die funktionalen 
Grenzen des Strafrechts und die Möglichkeiten 
neuer alternativer Maßnahmen der Sozialkon-
trolle, die zu einer Theorie der funktionalen 
Grenzen des Strafrechts führen sollen. Die-
sem Forschungsschwerpunkt liegt die Annah-
me zugrunde, dass nicht nur die Transnatio-
nalisierung und Globalisierung, sondern vor 
allem der technische, wirtschaftliche und 
politische Wandel der Informations- und der 
Risikogesellschaft gesteigerte Risiken für die 
Gesellschaft und eine immer komplexere Kri-
minalität produziert, deren Erfassung durch 
das klassische „Standardprogramm“ des Straf-
rechts auf Schwierigkeiten stoßen. Dies zeigt 
sich beispielsweise am international arbeitstei-

THEORIEBILDUNG

Theorie der  
Strafrechtsintegration

Theorie der funktionalen  
Grenzen des Strafrechts

Theorie der  
Strafrechtsvergleichung

FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE
�������	�
��������������������	�������������

Territoriale Grenzen 
des Strafrechts,  

transnationales Strafrecht 
und inter nationale  

Strafrechtsintegration
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des Strafrechts  

und neue Formen  
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Universale 
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Auswahl und Konzentration der Forschungsprojekte
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5. Forschungskonzentration auf spezielle Forschungsfelder

Das Forschungsprogramm der strafrechtlichen 
Abteilung unterscheidet sich von der Arbeit 
eines einzelnen Wissenschaftlers vor allem 
durch die Vielzahl seiner Einzelprojekte. Ent-
scheidende Bedeutung für die Umsetzung des 
Forschungsprogramms haben daher neben 
der Bestimmung der Forschungsfragen und 
der Forschungsschwerpunkte vor allem auch 
Auswahl, Konzentration und Abstimmung der 
dem Forschungsziel dienenden Projekte. Die-
se werden deswegen so ausgewählt, dass sie 
aussagefähige Ergebnisse zu den einzelnen 
Forschungsfragen erbringen und ihre Erträge 
in der Addition die Summe der Einzelergeb-
nisse der Untersuchungen übersteigen. Nur 
auf diese Weise kann ein Mehrwert für eine 
übergreifende Theoriebildung zu den zentralen 

Forschungsfragen der territorialen und funk-
tionalen Grenzen des Strafrechts und der Straf-
rechtsvergleichung entstehen.

Diese Zielsetzung und die angestrebten Syner-
gieeffekte werden vor allem dadurch erreicht, 
dass sich die Projekte auf bestimmte For-
schungsfelder konzentrieren, in denen die oben 
genannten Forschungsfragen besonders deut-
lich zutage treten. Ähnlich wie das Forschungs-
ziel mit Hilfe von Hypothesen im Hinblick auf 
������
��#�	���"��
�����%������"�&��&���
�
wird, so wird auch der Forschungsgegenstand 
des Programms auf besonders erfolgverspre-
chende Felder fokussiert. Die obenstehende 
Skizze macht diesen forschungsmethodischen 
Prozess in einem Überblick deutlich: 

ligen Vorgehen weitverzweigter Straftätergrup-
pen, die sich moderner Technologien bedienen, 
sowie am Zerstörungs- und Schadenspotential 
neuer Formen des Terrorismus, der Organisier-
ten Kriminalität, der Wirtschafts- und der In-
ternetkriminalität. 

Die Praxis versucht den damit einhergehen-
den Kontrollverlust des klassischen natio-
���
��
���	�� #
��$���	
�� ����	� �"�&����	��
Veränderungen zu kompensieren: neue Netz-
werke zwischen staatlicher Zusammenarbeit, 
geheime technische Überwachungsmaßnah-
men, ein am Präventionsgedanken orientiertes 
neues „Sicherheitsrecht“ unter Einbeziehung 
polizeirechtlicher, geheimdienstrechtlicher, 
ausländerrechtlicher und kriegsrechtlicher 
Maßnahmen (innerhalb und außerhalb des 
#
��$���	
�'*�+�
�������"���	
�������
�����-
wie alternative Maßnahmen der Sozialkontrolle 
(z.B. im Wege der „regulierten Selbstregulie-
rung“ der Wirtschaft). Dieser – auch auf einer 
veränderten Wahrnehmung von Kriminalität 
beruhende – Wandel wird in Gesellschaft und 
Politik mit kriminalpolitischen Sicherheits-
diskursen zu Grenzverschiebungen des Straf-
rechts legitimiert. Der Forschungsschwerpunkt 
zielt damit vor allem auf die Fragen, wie sich 
das Strafrecht aufgrund der vorgenannten Ver-
änderungen entwickelt, inwieweit die damit 
herausgeforderten klassischen Grenzen des 
Strafrechts beizubehalten oder neu zu vermes-
sen sind und wie die gegenwärtig zu beobach-

tende „Ersetzung“ des Strafrechts durch andere 
Rechtsdisziplinen (insb. Kriegsrecht, Polizei-
recht, Geheimdienstrecht, Ausländerrecht) zu 
beurteilen ist.

 
c)  Strafrechtsvergleichung als Forschungs-
����������	
��	�������	������������������	
Forschungsschwerpunkt

Strafrechtsvergleichung ist im Forschungspro-
gramm der strafrechtlichen Abteilung aufgrund 
ihrer Bedeutung für die Arbeiten zu den terri-
torialen und funktionalen Grenzen des Straf-
rechts nicht nur eine Forschungsmethode, 
sondern selbst ein zentraler Forschungsgegen-
stand und Forschungsschwerpunkt. Um die 
Voraussetzungen, Methoden und Leis tungs-
fähigkeit der Strafrechtsvergleichung in einen 
Zusammenhang zu bringen, betrifft der dritte 
– methodenorientierte – Forschungsschwer-
punkt des Programms die Entwicklung einer 
Theorie der Strafrechtsvergleichung. Auf die-
ser Grundlage soll auch eine universale Straf-
rechtsdogmatik entwickelt werden. Diese muss 
wegen der globalen Herausforderungen des 
Strafrechts auf die Gewinnung von weltweit 
gültigen Erkenntnissen zielen, die insbeson-
dere in eine „internationale Strafrechtsdog-
matik“, eine „internationale Grammatik des 
Strafrechts“ und – in der Europäischen Union 
– ein „gemein europäisches Strafrechtssystem“ 
münden.
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� Für die Theoriebildung zu den territorialen 
Grenzen des Strafrechts und der Strafrechts-
integration werden vor allem Rechtssysteme 
untersucht, die verschiedene nationale Straf-
rechtsordnungen integrieren und dadurch ein 
transnational durchsetzbares Strafrecht schaffen. 
Die einschlägigen Projekte zu den territorialen 
Grenzen des Strafrechts betreffen deswegen ne-
ben den – fächerübergreifenden – „Grundlagen 
zur rechtlichen Ordnung in einer globalen Welt“ 
vor allem die Forschungsfelder „Europäisches 
Strafrecht“ und „Internationales Strafrecht (ins-
besondere Völkerstrafrecht)“. Im Einzelfall ein-
bezogen werden dabei aber auch strafrechtlich 
relevante Regelungen von anderen internationa-
len Organisationen, wie z.B. der OECD.

� Für die Theoriebildung zu den funktionalen 
Grenzen des Strafrechts sind dagegen Prob-
lemstellungen von Interesse, deren Komplexität 
die des klassischen Strafrechts übersteigt. Diese 
����������������	� ����������� �����%��-
schungsfeldern „Terrorismus“, „Organisierte 
Kriminalität“, „Internetkriminalität“ und „Wirt-

schaftskriminalität“. Die Auswahl dieser Delin-
quenzbereiche erfolgt dabei funktional unter 
dem Aspekt der übergeordneten Forschungs-
frage, sodass bei der Organisierten Kriminalität 
im Hinblick auf entsprechende Fragestellun-
gen auch Völkerstraftaten und Staatskrimina-
lität sowie andere Formen der komplexen Kri-
minalität einbezogen werden.

� Die Theoriebildung zur Strafrechtsverglei-
chung wird meist in den gleichen Forschungs-
feldern untersucht. Die Projekte betreffen 
��������	�����8������	
���	�8���	�����%��-
schungsfragen und Forschungsschwerpunkte 
��� "���
����� ������	� �� ����$��
����� <�����
sowohl thematisch als auch methodisch von 
den Ergebnissen anderer Arbeiten. 

Die Skizze auf S. 14 verdeutlicht diesen theorie-
geleiteten Prozess der Auswahl und Konzentra-
tion der Forschungsprojekte, die sowohl durch 
die zentralen Forschungsfragen als auch durch 
���8�$=������>��@���������
��8��"�&����	��
Forschungs gegenstand bestimmt werden.

6. Aktuelle Forschungsprojekte und Forschungsertrag 

Die Projekte des Forschungsprogramms haben 
jeweils ihre eigenen Forschungsziele, die sie 
verfolgen. Den Einzelprojekten werden deswe-
gen auch nur eigenständige Betrachtungen voll 
gerecht. Entsprechende Darstellungen erfol-
gen in der gesonderten Broschüre „Strafrecht-
liche Forschungsarbeiten“, auf die verwiesen 
wird. Die in diesem Abschnitt benutzten Pro-
jektnummern gelten sowohl für die nachfolgen-
de tabellarische Projektübersicht als auch für 
dieses separate Heft. 

Die Funktion der folgenden Kurzübersicht 
beschränkt sich daher auf einen knappen sy-
stematischen Überblick, der die aktuellen 
Projekte in das Forschungsprogramm und 
insbesondere dessen Forschungsfelder ein-
ordnet und bei einzelnen Projekten auf ihren 
wissenschaftlichen Ertrag hinweist. Wegen des 
Sachzusammenhangs zwischen den Projekten 
werden dabei vereinzelt auch Arbeiten aus dem 
vorangegangenen Berichtszeitraum erwähnt. 
Einbezogen werden – vor allem bei den Grund-
lagenfragen – auch Forschungsergebnisse in 
Zeitschriftenbeiträgen, die im vorliegenden Be-
richt nicht als „Projekte“ eingeordnet, sondern 
nur unter den Publikationen genannt sind.

a)  Forschungsschwerpunkt „Transnationale 
Kriminalität, territoriale Grenzen des Straf-
rechts und Strafrechtsintegration“

Die Untersuchungen zum Forschungsschwer-
punkt über die territorialen Grenzen des Straf-
rechts und die Theorie einer internationalen 
Strafrechtsintegration zeigten bei der Umset-
zung des Programms bereits früh einen hohen 
Forschungsbedarf zur Klärung der einschlägigen 
Grundlagenfragen. Die in der Max-Planck-Ge-
sellschaft erfolgende intensive Beschäftigung 
mit den allgemeinen Grundlagen der recht-
lichen Regulierung in einer globalen Welt erhielt 
Anregungen von den unten genannten speziellen 
Untersuchungen zum Europäischen Strafrecht, 
zum Völkerstrafrecht und zu einzelnen „transna-
tionalen“ Deliktsformen (wie dem Cybercrime), 
förderte jedoch ihrerseits die Theoriebildung 
und die praktischen Lösungen in diesen speziel-
len Forschungsfeldern erheblich. 

Grundlagenfragen der Regulierung in einer 
globalen Welt

Deutliche Hinweise auf die enge Verknüpfung 
����"�&�����������
��"�&����	����������
��-
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lungen mit allgemeinen Grundsatzfragen hatte 
im Rahmen des vorliegenden Forschungspro-
gramms bereits ein internationales Koopera-
tionsprojekt erbracht, dessen Ergebnisse „Les 
chemins de l’harmonisation pénal“ im Jahr 
2008 von Mireille Delmas-Marty, Marc Pieth 
und Ulrich Sieber in Frankreich publiziert wur-
den (nach dem Erscheinen einer spanischen 
und portugiesischen Übersetzung wird eine 
englische Übersetzung 2012 vom Institut he-
rausgegeben). In diesem Projekt analysierten 
Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern 
für zahlreiche Bereiche aus dem Besonderen 
Teil des Strafrechts den Verlauf der weltwei-
ten Harmonisierungsprozesse, z.B. im Hinblick 
auf eingesetzte Harmonisierungsinstrumente, 
Wirkungskräfte, Geschwindigkeit, beschleu-
nigende und bremsende Faktoren, Grad der 
erreichten internationalen Annäherung sowie 
die jeweiligen Modelle der Strafrechtsharmoni-
sierung. Auf dieser Grundlage wurde ein erster  
Ansatz für eine allgemeine Theorie der Straf-
rechtsharmonisierung entwickelt. Die Teilunter-
suchung aus dem Freiburger Institut belegt 
dabei eine starke Veränderung der Akteure der 
Strafgesetzgebung und der Strafrechtsharmoni-
�������������������Y������	��������$��
�-
ren: Die Verlierer bei dieser Entwicklung sind 
�����
�������������
���>������������-
nen dagegen die Vertreter der Regierungen und 
der internationalen Organisationen, die von 
diesen beauftragten Experten, ferner auch die 
Wirtschaft und teilweise die Privatgesellschaft.

Grundlegende Veränderungen der Regulierung 
in einer globalen Welt zeigen sich nicht nur im 
Strafrecht, sondern gleichermaßen in anderen 
Rechtsgebieten, die von anderen Max-Planck-
Instituten untersucht werden. Die Max-Planck-
\�������	�$
� ���
��&���
�� �������� �� �	����
Initiative „MPG 2010+“ das Thema „Rechtliche 
Regulierung in einer globalen Welt“ als eines der 
Zukunftsthemen. Der von Ulrich Sieber dazu 
erstellte fächerübergreifende Beitrag konnte in 
besonderer Weise von der Literatur und den 
_����	
������������%��	��������"���
����*�
vor allem auch von den rechtsgeschichtlichen 
Ergebnissen des Frankfurter Max-Planck-Insti-
tuts. Der interdisziplinäre fächerübergreifende 
und rechtsgeschichtliche Blick ließ die paradig-
matischen Veränderungen der Globalisierung 
deutlicher werden. Er zeigte dabei zwei für alle 
Rechtsdisziplinen bedeutende Veränderungen 
(vgl. dazu Sieber, Rechtstheorie 41 (2010) S. 
151–198; der Beitrag ist auch auf Englisch, Spa-
nisch und Chinesisch publiziert).  

Die Studie bestätigte zunächst die Hypothese 
des Forschungsprogramms, dass die im Straf-
recht und in den anderen Rechtsdisziplinen 
auftretenden Fragen der Transnationalisierung 
und Globalisierung Teil eines grundlegenden 
historischen Wandels sind, der vor allem zu 
einer „Ent(national)staatlichung“ des Rechts 
führt: Da die Grenzen der kulturellen und 
ökonomischen Interaktion sich immer weniger 
mit den territorialen Grenzen der im 19. Jahr-
hundert entstandenen Nationalstaaten decken, 
schwindet deren Regelungsmacht und vor al-
lem das Rechtsetzungsmonopol der nationalen 
Parlamente. Dies verursacht zum einen eine 
zunehmende Normsetzung durch internatio-
nale und supranationale Organisationen, die 
sich teilweise verselbstständigen und umfas-
sende Governance-Strukturen (wie in der EU) 
oder Rechtsregime mit erheblichem Eingriffs-
potential (wie bei den Vereinten Nationen) 
entwickeln. Zum andern kommt es immer 
mehr zur nichtstaatlichen privaten Regulie-
rung, die von Wirtschaftsunternehmen, Exper-
ten aus Wissenschaft und Anwaltskanzleien 
sowie NGOs dominiert wird. Auch in diesem 
zweiten Bereich der privaten und faktischen 
Normierung entstehen umfassende Gover-
nance-Strukturen mit exekutiven, legislativen 
und judikativen Funktionen (z.B. in internati-
onalen Sportverbänden oder multinationalen 
Unternehmen). Beide Entwicklungen führen 
zu einer „Entstaatlichung“ des Rechts, das da-
mit immer mehr das schützende Gehäuse des 
staatlichen legitimen Gewaltmonopols verlässt. 
Die vom parlamentarischen Nationalstaat zur 
„Zähmung des Leviathans“ entwickelten Me-
chanismen der demokratischen Legitimation, 
der Gewaltenteilung, der Menschenrechte und 
der gerichtlichen Kontrolle haben in der neuen 
internationalisierten und privatisierten Welt-
ordnung jedoch nur noch begrenzte Wirkung 
und entwickeln sich hier auch nicht von selbst. 
Legitimation und Kontrolle der – das national-
staatliche Recht ablösenden – internationalen 
und privaten Regelungen werden damit zur 
ersten Schlüsselfrage für die neuen rechtlichen 
Steuerungsformen in der globalen Welt. 

Darüber hinaus führt diese Entwicklung der 
Weltgesellschaft zu einer Fragmentierung 
und einem Regelungspluralismus von zahlrei-
chen unterschiedlichen Rechtsregimen, die zu 
– internationalen und intra-systematischen – 
Normkollisionen führen. Die damit verbun-
dene Ersetzung des klassischen pyramidalen 
Verhältnisses zwischen Bürger und Staat durch 
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ein Netzwerk von unterschiedlichen Rechts-
systemen, zwischen denen keine Rechtsein-
heit, keine Homogenität und keine Wider-
spruchsfreiheit bestehen, bildet die zweite 
Schlüsselfrage der neuen rechtlichen Ordnung 
in der globalen Welt. 

Diese beiden Schlüsselfragen spiegeln sich 
auch in den Forschungen des Instituts zur 
Globalisierung und Integration der Strafrechts-
systeme. Die Fragen der Legitimation und Kon-
trolle zeigen sich vor allem im Forschungsfeld 
des europäischen Strafrechts, Fragen der Frag-
mentierung und des Regelungspluralismus da-
gegen besonders im Völkerstrafrecht.  

Europäisches Strafrecht 

Die Forschungsarbeiten des Instituts zu den 
territorialen Grenzen des Strafrechts und einer 
Theorie der Strafrechtsintegration erfolgten im 
Bereich des Europäischen Strafrechts vor allem 
mit einem größeren Projekt über „Grundlagen, 
Systeme und Zukunftsperspektiven des Euro-
päischen Strafrechts“ (vgl. dazu die Projektbe-
schreibung Nr. 1 in der nachfolgenden Über-
sicht und in der Broschüre „Strafrechtliche 
Forschungsarbeiten“). Ein Teil der Ergebnisse 
dieses Projekts wurde 2009 in deutscher Spra-
che veröffentlicht (Sieber, ZStW 2009, 1–67), 
in englischer Sprache als strafrechtlicher Ge-
neralbericht auf dem Europäischen Juristentag 
vorgetragen und inzwischen in spanischer, por-
tugiesischer, türkischer, chinesischer und japa-
nischer Sprache publiziert. Der Beitrag vertieft 
die Ergebnisse der o.g. Grundlagenforschung 
zur Regulierung in einer globalen Welt speziell 
für die Legitimation und die möglichen Model-
le des transnationalen Strafrechts. 

Das Projekt zum Europäischen Strafrecht 
konnte das o.g. Schlüsselproblem der recht-
lichen Ordnung in einer globalen Welt, d.h. 
die Legitimation hoheitlicher internationaler 
Regelungen im Bereich des Strafrechts, dabei 
vergleichsweise einfach lösen. Während die 
im letzten Forschungsbericht beschriebene 
Arbeit von Julia Macke über die strafrecht-
liche Gesetzgebung der UN eine Legitimation 
des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
zur Strafgesetzgebung ablehnte (Macke, UN-
Sicherheitsrat und Strafrecht, 2010), zeigten 
die Forschungen zum Europäischen Strafrecht, 
dass die EU mit dem Lissabonner Vertrag eine 
Legitimation gewonnen hat, die einen weiteren 
Ausbau des Europäischen Strafrechts tragen 

kann. Dieses Ergebnis beruht auf einem An-
satz, der für die Legitimation internationaler 
strafrechtlicher Reglungen keine identische 
Legitimation wir für nationale Normen fordert, 
sondern lediglich eine funktionale Äquivalenz. 

In dem EU-geförderten Projekt über „Grund-
lagen, Systeme und Zukunftsperspektiven des 
Europäischen Strafrechts“ und der genannten 
Publikation wurde weiter analysiert, mit wel-
chen Modellen und Systemen in Europa eine 
transnationale Strafrechtsetzung möglich ist: 
Zu unterscheiden sind vor allem Kooperations-
modelle (mit dem Vorteil einer Wahrung der 
staatlichen Eigenständigkeit sowie des Subsi-
diaritätsprinzips) und supranationale Modelle 
(mit dem Vorteil einer höheren Effektivität). 
Als „Königsweg“ für die zukünftige Weiterent-
wicklung des Europäischen Strafrechts nach 
dem Lissabonner Vertrag zeigte sich ein hybri-
des Modell, das – unter strikter Anwendung 
des Subsidiaritätsprinzips – diejenigen Teilele-
mente des Strafrechtssystems (insbesondere 
materielles Recht, Strafverfolgungsinstitutio-
nen und kooperationsrechtliche Regelungen) 
auf die supranationale Ebene bringt, die auf der 
nationalen Ebene nicht zufriedenstellend be-
wältigt werden können. Das Subsidiaritätsprin-
zip erfordert deswegen neben dogmatischen, 
strafrechtsvergleichenden und systemorientier-
ten Ansätzen vor allem empirische Studien zu 
den Problemen der gegenwärtig praktizierten 
nationalstaatlichen Zusammenarbeit.

Die deswegen in dem – ebenfalls EU-geför-
derten – Folgeprojekt von Marianne Wade er-
mittelten „Rechtstatsachen zur europäischen 
Strafrechtskooperation“ (Projekt Nr. 2) wurden 
auf der Grundlage einer Befragung von Prakti-
kern in 18 Mitglieds- und Beitrittsstaaten er-
hoben. Dabei ging es vor allem um die Frage, 
inwieweit das gegenwärtig praktizierte Koope-
rationsverfahren bei der Strafverfolgung von 
EU-Betrug Mängel aufweist und die Schaffung 
einer europäischen Staatsanwaltschaft erfor-
dert. Die ebenfalls weitgehend abgeschlossene 
Dissertation von Susanne Rheinbay über „Die 
Errichtung der europäischen Staatsanwalt-
schaft“ (Projekt Nr. 3) entwickelt ein prakti-
sches Lösungskonzept für diese Behörde und 
insbesondere ihre europaweite Beweisgewin-
nung. Damit nicht nur die Strafverfolgungs-
interessen, sondern auch der Schutz des Be-
schuldigten berücksichtigt werden, untersucht 
die – gleichfalls empirische – Arbeit von Jörg 
Arnold über „Europäische Strafverteidigung“ 
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(Projekt Nr. 5) auf der Grundlage von 34 In-
terviews mit deutschen Strafverteidigern, die 
Probleme der transnationalen Strafverfolgung 
für die Beschuldigtenrechte. 

Die Ergebnisse der Grundlagenforschung und 
dieser stärker anwendungsorientierten Projekte 
kommen unmittelbar der praktischen Rechts-
politik zu Gute: Ulrich Sieber arbeitet im Len-
kungsgremium einer – im Auftrag der EU von 
der Universität Luxemburg organisierten – gro-
ßen internationalen Studie, die den Entwurf 
für eine supranationale Strafprozessordnung 
der Europäischen Staatsanwaltschaft verfasst. 
Im Mittelpunkt dieser Regelung stehen die eu-
ropaweiten Ermittlungsbefugnisse der Europä-
ischen Staatsanwaltschaft und die Verzahnung 
ihrer Tätigkeit mit nationalen Strafverfolgungs-
systemen (vgl. Projekt Nr. 4 über „Die suprana-
tionale Strafprozessordnung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft“). 

Diese intensive Beteiligung an dem aktuellen 
europäischen Reformprozess hat in dem For-
schungsprogramm allerdings nicht zur Ver-
nachlässigung der lex lata geführt, sondern 
die Analyse des geltenden europäischen Straf-
rechts auf der Grundlage des Lissabonner Ver-
trages gefördert. Das Institut publizierte unter 
der Federführung von Ulrich Sieber in Zusam-
menarbeit mit führenden Wissenschaftlern im 
Jahr 2011 das bisher einzige umfassende Hand-
buch zum europäischen Strafrecht (Projekt Nr. 
6). Das Werk enthält neben einer detaillierten 
Darstellung des geltenden Europäischen Straf-
rechts auch die erste ausführliche Darstellung 
seiner Rechtsgeschichte. Aus den gemeinsa-
men Wurzeln des europäischen Strafrechts so-
wie der Bedeutung der im 20. Jahrhundert ge-
schaffenen europäischen Institutionen ergeben 
sich zahlreiche wichtige Hinweise für die zu-
künftige Weiterentwicklung des europäischen 
Strafrechts. An dem Handbuch haben sechs 
Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem In-
stitut und 31 externe Autoren mitgewirkt. 

Zur Aktualisierung des Wissensstandes zum 
europäischen Strafrecht gibt die Abteilung mit 
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Zeitschrift „eucrim“ heraus, deren „News“ und 
Beiträge vier Mal jährlich detailliert über die 
Entwicklung des europäischen Strafrechts be-
richten, und zwar sowohl in elektroni scher Form 
als auch als gedruckte Zeitschrift, welche die 
Sichtbarkeit des Instituts in der europäischen 
Strafrechtsdiskussion weiter erhöht hat.

Völkerstrafrecht

Weitere wichtige Bausteine zur Entwicklung 
des transnational wirksamen Strafrechts erge-
ben sich aus dem Völkerstrafrecht. Bedeutsam 
für die Forschungsarbeiten über die territori-
alen Grenzen des Strafrechts und zur Theorie 
der Strafrechtsintegration ist hier zunächst die 
oben erwähnte Publikation von Julia Macke 
zum Thema „UN-Sicherheitsrat und Straf-
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schen Auseinandersetzungen zur Legitimation 
des UN-Strafrechts gehört. Hinzu kommen 
im Berichtszeitraum zwei Untersuchungen 
zur Entwicklung von allgemeinen Rechts-
grundsätzen des Völkerstrafrechts sowie drei 
Dissertationen über die rechtspluralistische 
Aufarbeitung des Völkermordes in Ruanda, 
die Verweisungen zwischen nationalen und 
internationalen Straftribunalen sowie die kol-
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zur Friedenssicherung und zur Verfolgung von 
Völkerstraftaten. 

Die Untersuchung über die „Allgemeinen 
Rechtsgrundsätze des Völkerstrafrechts“ (Pro-
jekt Nr. 8) vergleicht die strafbare Mitwirkung 
von Führungspersonen in Straftätergruppen 
und Netzwerken in 43 Rechtsordnungen. 
Die Analyse wird durch eine ähnliche Unter-
suchung zu Lateinamerika über „Strafbare 
Mitwirkung von Führungspersonen in Straf-
tätergruppen und Netzwerken“ (Projekt Nr. 9) 
ergänzt, die darüber hinaus regionale Lösungen 
für ein lateinamerikanisches Modellstrafge-
setzbuch zum Ziel hat. Das erstgenannte Pro-
jekt wurde im Auftrag der Anklagebehörde des 
ICTY für ein konkretes Verfahren erstellt. Die 
Forschung zur Entstehung von internationalem 
Strafrecht hat wegen der Vielzahl der vergliche-
nen Rechtsordnungen und der daraus resul-
tierenden Heterogenität der Lösungs modelle 
gleichzeitig auch einen hohen Erkenntniswert 
für den Forschungsschwerpunkt zur Straf-
rechtsvergleichung. Die Komplexität der Ma-
terie in diesem Projekt ist ein wesentliches 
Argument für die im Institut vorangetriebene 
Entwicklung der computerbasierten Straf-
rechtsvergleichung im Max-Planck-Informa-
tionssystem für Strafrechtsvergleichung. 

Für die Grundlagenforschung besonders inter-
essant sind die drei Dissertationen, die – neben 
anderen Zielsetzungen – die zweite oben ge-
nannte Schlüsselfrage zur rechtlichen Ordnung 
in einer globalen Welt betreffen, nämlich die 
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entstehende pluralistische Ordnung einzelner 
fragmentierter Systeme. Die Arbeit „Strafrecht 
und Gaccaca – die Aufarbeitung des ruandi-
schen Völkermordes mit einem pluralistischen 
Rechtsmodell“ von Nandor Knust (Projekt Nr. 
12) führte zu dem Ergebnis, dass eine solche 
Fragmentierung des internationalen Rechts 
systemimmanent und für die rechtliche Ord-
nung in einer globalen Welt unverzichtbar ist. 
Denn das im Vordergrund des öffentlichen 
Interesses stehende internationale Strafrecht 
kann die massenhaft begangenen Völkerstraf-
taten nur symbolisch in ausgewählten Fällen 
aburteilen. Die Hauptlast der Vergangenheits-
bewältigung trugen deswegen in Ruanda neben 
dem nationalen Strafrecht vor allem die Gaca-
ca-Dorfgerichte, die von Nandor Knust durch 
eine teilnehmende Beobachtung vor Ort in Af-
rika erforscht wurden. 

Das Zusammenwirken von fragmentierten Sys-
temen des Völkerstrafrechts wurde nicht nur in 
dem Projekt Nr. 12 analysiert, sondern auch in 
der Dissertation von Jennifer Schuetze-Reymann 
über die Verweisung der Fälle von internationa-
len Strafgerichtshöfen an die nationalen Ge-
richte (Projekt Nr. 10). Die durchgeführten Li-
teraturauswertungen und Experteninterviews 
mit Praktikern des ICTY deuten darauf hin, 
dass die Unterschiede zwischen den verschie-
denen internationalen und nationalen Rechts-
ordnungen in diesen Verweisungsfällen (denen 
aufgrund der Completion Strategy des ICTY 
eine besonders hohe praktische Bedeutung 
zukommt) zu erheblichen Systemstörungen 
führen, die allerdings in fragmentierten Norm-
systemen nicht überraschend sind und durch 
die allgemeinen theoretischen Überlegungen 
erklärt werden. 

Die aus der Fragmentierung des Völkerrechts 
insgesamt resultierenden Kollisionen werden 
besonders deutlich, wenn internationale Ge-
richte – wie im Fall Sudan – zum Zwecke der 
Strafverfolgung einen internationalen Haft-
befehl erlassen, der mit dem Ziel der interna-
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Mit dieser aktuellen Kollision zwischen den 
verschiedenen Teilgebieten des internationa-
len Rechts beschäftigt sich das dritte Disser-
tationsprojekt über „Internationale Haftbefehle 
�� ��	� ��������� �����
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Hiéramente (Projekt Nr. 11). 

Die Forschungsarbeiten zu den territorialen 
Grenzen des Strafrechts und einer Theorie 

der internationalen Strafrechtsintegration bie-
ten damit insgesamt ein konsistentes Bild, in 
dem die oben dargestellten allgemeinen Hypo-
thesen durch die Arbeiten zum Europäischen 
Strafrecht und zum Völkerstrafrecht bestätigt 
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schung werden deswegen in der Zukunft weiter 
auf die Legitimation, den Entstehungsprozess 
und die Fragmentierung des intern ationalen 
Strafrechts gelegt werden. Die Ergebnisse zu 
den Modellen und Systemen eines transnatio-
nalen Strafrechts erweisen sich bei der Reform 
des Europäischen Strafrechts als sehr praxis-
tauglich. 

 
b)  Forschungsschwerpunkt „Funktionale 
Grenzen des Strafrechts und neue Formen  
der Sozialkontrolle“

Die funktionalen Grenzen des Strafrechts 
als zweiter Schwerpunkt des Forschungspro-
gramms werden insbesondere in den genann-
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Bereichen komplexer Kriminalität analysiert, 
in denen das klassische Strafrecht besonders 
deutlich wahrnehmbar an seine Grenzen stößt: 
Terrorismus, Organisierte Kriminalität, Cyber-
crime und Wirtschaftskriminalität. Hinzu kom-
men übergreifende Fragestellungen.

Terrorismus 

Die internationale Analyse der Terrorismus-
gesetzgebung erwies sich für die Untersuchung 
der Grenzen des Strafrechts vor allem deswe-
gen als interessant, weil sie ein facettenreiches 
Bild der Techniken bietet, mit denen zahlrei-
che Rechtsordnungen im Interesse der Sicher-
heit die bisherigen Grenzen des Strafrechts 
überschreiten. Die gravierendsten Grenzüber-
schreitungen erfolgen bei einer internationalen 
Betrachtung vor allem dadurch, dass Krimi-
nalität mit anderen Rechtsdisziplinen verfolgt 
wird, die weniger strenge Garantien als das 
Strafrecht aufweisen. Im Bereich des Terroris-
mus sind dies insbesondere das Kriegsrecht, 
das Polizeirecht, das Recht der Gefahrenvor-
sorge, das Recht der Nachrichtendienste und 
das Ausländerrecht. 

Das Institut untersucht diese „Auslagerungs-
lösungen“ mit ihrem „Instrumentenwechsel“ 
vor allem am Beispiel der Freiheitsentziehung 
als einer der intensivsten strafrechtlichen Maß-
nahmen. Der US-amerikanische kriegsrecht-
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liche Ansatz des „war on terror“ unter extensiver 
Ausdehnung der unbefristeten Verwahrung von 
„illegal combatants“ wurde bereits im Konzept 
des Forschungsprogramms dargestellt. Er wur-
de dann in einem weiteren Beitrag vertieft, der 
eine bessere Abgrenzung der verschiedenen 
Rechtsdisziplinen und ihrer schützenden Ga-
rantien forderte (Sieber, in: Monacorda/Nieto, 
Hrsg., Criminal Law between War and Peace, 
2009, S. 35–69). Die 2010 publizierte Dis-
sertation von Susanne Forster über „Freiheits-
beschränkungen für mutmaßliche Terroristen“ 
belegte für das englische Recht, wie dieses 
präventivpolizeiliche „Kontrollverfügungen“ zu 
längerfristigen freiheitsentziehenden und frei-
heitsbeschränkenden Maßnahmen nutzt. Diese 
Arbeit wird derzeit durch eine weitere Unter-
suchung von Harald Weiß über „Straftatbezo-
gene Freiheitsentziehungen ohne rechtskräfti-
ges Urteil“ (Projekt Nr. 18) zur französischen 
Rechtsordnung ergänzt, die vor allem im Be-
reich der kurzfristigen freiheitsentziehenden 
Maßnahmen interessante Mischlösungen im 
präventiven und repressiven Bereich aufweist. 

In Deutschland erfolgt eine Verhängung frei-
heitsentziehender Maßnahmen zur Verhin-
derung von Straftaten für bestimmte schwere 
Delikte außerhalb des Strafrechts vor allem mit 
der Sicherungsverwahrung. Zu diesem Siche-
rungsrecht und zu den entsprechenden Rege-
lungen in 15 ausländischen Rechtsordnungen 
erstellte das Institut unter der Leitung von 
Hans-Georg Koch im Berichtszeitraum eine um-
fassende rechtsvergleichende Studie im Auf-
trag des deutschen Justizministeriums für ein 
Verfahren vor dem Europäischen Menschen-
rechtsgerichtshof (Projekt Nr. 34). Auf die aus-
führliche Darstellung dieser Untersuchung im 
vorliegenden Forschungsbericht (unten II.D.) 
kann verweisen werden.

Die in Deutschland – besonders in Fällen des 
Terrorismusverdachts – hierüber hinausge-
henden Verlagerungen freiheitsentziehender 
Maßnahmen in das Strafprozessrecht, das 
Poli zeirecht und das Ausländerrecht waren 
Gegenstand einer grundlegenden Arbeit von 
Tim Nikolas Müller über „Präventive Freiheits-
entziehungen als Instrument der Terrorismus-
bekämpfung“ (Projekt Nr. 17), der die Respek-
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einforderte. Die – von der Universität Freiburg 
mit dem Fakultätspreis als beste rechtswissen-
schaftliche Dissertation des Jahres ausgezeich-
nete – Arbeit zeigt, dass Deutschland mit seiner 

ausdifferenzierten Strafrechtsdogmatik bei den 
freiheitsentziehenden Maßnahmen weniger in 
andere Rechtsgebiete ausweicht, dafür jedoch 
präventive (d.h. polizeirechtliche) Eingriffstat-
bestände in der Form von weit in das Vorfeld 
verlagerten Gefährdungsdelikten im Strafrecht 
verankert, was bei Einhaltung der notwendigen 
Grenzen und strafrechtlichen Garantien der 
bessere Weg ist. 

Die Verlagerung von bestimmten Maßnahmen 
vom Strafrecht in andere Rechtsgebiete mit 
schwächeren rechtsstaatlichen Garantien zeigt 
sich beim Vorgehen gegen den Terrorismus je-
doch auch in Deutschland, wenn Ermittlungen 
gegen Terrorismus von den Geheimdiensten 
vorgenommen werden, die dabei in vielerlei 
Hinsicht weniger strengen Regeln unterlie-
gen als die Strafverfolgungsbehörden. Sollen 
die Ergebnisse der Geheimdienstermittlungen 
dann im Strafverfahren genutzt werden, so 
führt dies zu Problemen, vor allem im Hinblick 
auf die teilweise Geheimhaltung von Quellen, 
den Zweckbindungsgrundsatz sowie die Um-
gehung von strafrechtlichen Garantien. Mit 
dieser Problematik der strafrechtlichen und 
geheimdienstrechtlichen Schnittstellen und 
Grenzen beschäftigt sich die 2010 begonnene 
Arbeit von Xenia Lang über „Geheimdienst-
informationen im Strafrecht“ (Projekt Nr. 19). 

Unterschiedliche Erlaubnistatbestände und 
Garantien verschiedener Rechtsgebiete haben 
auch im Hinblick auf gezielte Tötungen Rele-
vanz, die nur nach Kriegsrecht oder in Notwehr 
erlaubt sind. Entsprechende Probleme beim 
„Krieg gegen den Terror“ stellen sich hier nicht 
nur beim Einsatz amerikanischer Drohnen ge-
gen mutmaßliche Terroristen, sondern auch 
bei den Auslandseinsätzen der deutschen Bun-
deswehr z.B. in Afghanistan. Mit den entspre-
chenden Grenzziehungen im amerikanisch-
deutschen Vergleich unter Einbeziehung des 
Völkerrechts beschäftigt sich die 2012 begon-
nene Arbeit von Wendelin Neubert, die dabei 
für das deutsche Recht vor allem auch die Er-
laubnissätze des humanitären Völkerrechts mit 
den Regelungen des Grundgesetzes in Zusam-
menhang bringt.

Anhand dieser Arbeiten im Bereich des Terro-
rismus wird somit deutlich, dass die Abgren-
zung der verschiedenen Teildisziplinen des 
Rechts für die jeweiligen Grenzen (außerhalb 
oder innerhalb des Strafrechts) eine erhebliche 
und in der bisherigen Diskussion zu Unrecht 
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vernachlässigte Bedeutung hat, die erheblich 
über die einzelner strafrechtlicher Garantien 
hinausgehen kann. Entsprechende Probleme 
ergeben sich im Übrigen auch außerhalb des 
Terrorismusbereichs, wenn z.B. die US-ameri-
kanische Regierung nunmehr einen „war on cy-
bercrime“ ankündigt und damit möglicherweise 
schon auf grenzüberschreitende Ermittlungen 
im Internet unter Eingriff in fremde Souveräni-
tätsrechte blickt. 

Die in den letzten Jahren – in Deutschland 
besonders mit neuen Abwehrzentren – voran-
getriebene integrierte Sicherheitsarchitektur 
unter Nutzung verschiedener Rechtsdiszipli-
nen und deren unterschiedlicher Institutionen 
kann damit zwar zu sehr effektiven Lösungen 
führen. Die entsprechenden Grenzen des 
Strafrechts und anderer Rechtsgebiete stellen 
jedoch mit Blick auf die unterschiedlichen 
Rechtsfolgen und Garantien der verschiedenen 
Rechtsgebiete einen in Deutschland bisher ver-
nachlässigten Forschungsbereich dar. 

Die Beschäftigung mit den rechsgebietsspezi-
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Rechtsgebiete führt unter dem Forschungs-
programm der Abteilung nicht dazu, dass die 
klassischen Garantien vernachlässigt werden. 
So bilden einen Schwerpunkt der Untersu-
chungen die Möglichkeiten und Grenzen des 
Rechtsgüterschutzes und insbesondere der ab-
strakten Gefährungsdelikte. Ulrich Sieber hatte 
dazu in der Anhörung des Rechtsausschusses 
des deutschen Bundestages eine rechtsdogma-
tische Analyse erstellt, die den Anwendung-
bereich legitimer vorverlagerter Gefährdungs-
tatbestände von unzulässigen strafbewehrten 
polizeirechtlichen Eingriffstatbeständen im 
StGB abgrenzte. Eine 2009 begonnene rechts-
vergleichende Arbeit von Sarah Herbert über 
„Grenzen des Strafrechts bei der Terrorismus-
gesetzgebung“ (Projekt Nr. 14) beschäftigt sich 
rechtsvergleichend mit den diesbezüglichen 
Grenzen des Strafrechts bei der Terrorismus-
bekämpfung in Deutschland und England, 
wobei der Schwerpunkt auf dem Konzept des 
Rechtsgüterschutzes und seinen funktionellen 
Äquivalenten liegt. Eine vergleichende Unter-
suchung der Vorfelddelikte und ihrer (auch 
verfassungsrechtlichen) Begrenzungskriterien 
zum deutschen und zum US-amerikanischen 
Straf- und Verfassungsrecht ist Gegenstand ei-
ner weiteren Arbeit von Lennart M. Hügel über 
„Strafrechtliche Prävention terroristischer An-
schläge von Einzeltätern“ (Projekt Nr. 15). 

Eine das deutsche Recht, das amerikanische 
Recht und die internationalen Rechtsgarantien 
vergleichende Arbeit über die „Die Rückkehr 
der Folter“ von Linus Sonderegger (Projekt Nr. 
21) untersucht das besonders im Bereich der 
Terrorismusverfolgung virulente Verbot der Fol-
ter und anderer unmenschlicher und erniedri-
gender Behandlung. Die Dissertation differen-
ziert dabei zwischen den – im amerikanischen 
Recht so nicht klar getrennten – Bereichen 
der Prävention und der Repression. Aus dem 
absoluten Folterverbot muss danach eine ab-
solute Grenze von Zwangsanwendung in Ver-
nehmungen sowohl für die präventive als auch 
für die repressive Vernehmung folgen. Das 
Verbot von Folter sowie unmenschlicher und 
erniedrigender Behandlung muss insbesonde-
re abwägungsfest sein, sodass eine Verletzung 
unter keinen Umständen zu rechtfertigen ist. 
Unterhalb der absoluten Grenze des Folterver-
bots ergeben sich nach der Arbeit jedoch un-
terschiedliche Grenzen der zulässigen Zwangs-
anwendung je nachdem, ob die Vernehmung 
präventiven oder repressiven Zwecken dient. 
Bei der repressiven, d.h. strafprozessualen, 
Vernehmung liegen diese Grenzen tiefer, wo-
hingegen sie bei der präventiven Vernehmung 
insbesondere mit Bezug auf Täuschungshand-
lungen oder das Versprechen von Vorteilen hö-
her anzusetzen sind.

Im gleichen Themenbereich analysiert ein 
deutsch-türkischer Rechtsvergleich von Meh-
met Arslan „Die Aussagefreiheit des festge-
nommenen Beschuldigten“, die beim Vorgehen 
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durch längere Polizeihaft verletzt wurde (Pro-
jekt Nr. 22). Eine weitere vergleichende Arbeit 
von Zunyou Zhou über „Terrorismusbekämp-
fung im Spannungsfeld von Sicherheit und 
Freiheit in Deutschland und China“ (Projekt 
Nr. 13) betrifft den allgemeinen Vergleich der 
gesetzlichen Regelungen und insbesondere 
der Schutzgarantien bei der Strafverfolgung 
von Terrorismus in Deutschland und China. 
Die entscheidenden Unterschiede zwischen 
den beiden Ländern liegen dabei nicht so 
sehr in der Terrorismusgesetzgebung, sondern 
vor allem in den allgemeinen Garantien des 
Straf- und Verfassungsrechts. Im chinesischen 
Strafrecht zeigt sich dabei auch ein erheblicher 
Unterschied zwischen dem law in the books 
und dem law in action. Die Datenerhebung bei 
und der Datenaustausch mit privaten Unter-
nehmen anlässlich der Strafverfolgung von Ter-
rorismus (z.B. beim Austausch von Fluggast-
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daten) analysiert die Studie von Els de Busser 
über „die internationale Rolle privater Unter-
nehmen in strafrechtlichen Untersuchungen“ 
(Projekt Nr. 20). 

Aus diesen Arbeiten zu den Grenzen des Straf-
rechts bei der Strafverfolgung von Terrorismus 
folgen vor allem Konsequenzen für die freiheits-
sichernde Aufgabe des Strafrechts. Die o.g. Un-
tersuchung von Ulrich Sieber zum deutschen 
Recht verdeutlicht die freiheitsschützende Funk-
tion der Differenzierung von strafrechtlicher Re-
pression und polizeirechtlicher Prävention, die 
sich in vielen ausländischen Rechtsordnungen so 
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rechtliche Konzeption, in der die Differenzierung 
von präventiven und repressiven Strategien zum 
Schutz der öffentlichen Sicherheit und der damit 
zusammenhängenden Teildisziplinen des neuen 
„Sicherheitsrechts“ wieder stärker beachtet wird, 
die verschiedenen Strategien jedoch gleichzei-
tig eng miteinander verzahnt sind und wirksam 
ineinandergreifen. Die Analyse der klassischen 
strafrechtlichen Garantien wird deswegen in der 
zukünftigen Institutsforschung stärker als dies 
bisher in der deutschen Forschung der Fall ist, 
die unterschiedlichen Teildisziplinen einbetten, 
deren Gegenstand die Herstellung von Sicher-
heit betrifft.

Organisierte Kriminalität

Im Bereich der organisierten Kriminalität stel-
len sich im Hinblick auf die Vorverlagerung der 
Strafbarkeit ähnliche Fragestellungen nach der 
Reichweite des materiellen Strafrechts wie im 
Bereich des Terrorismus. Abgeschlossen wur-
de dazu die Arbeit von Almir Maljevic über 
„Participation in a Criminal Organisation and 
Conspiracy“ (Projekt Nr. 23). Der Vergleich 
zwischen der Conspiracy (im englischen Straf-
recht) mit der Unterstützung von kriminellen 
Vereinigungen (im deutschen Strafrecht) wies 
nach, dass diese beiden Tatbestandstechniken 
funktionale Äquivalente zur Vorfeldkriminali-
sierung sind, sich jedoch in ihrer Begründung 
und in ihrer Reichweite unterscheiden. Auf-
grund des erhöhten Risikopotentials von or-
ganisierten Straftätergruppen wurden in der 
Arbeit beide Lösungsansätze grundsätzlich als 
legitim beurteilt. 

Die 2011 begonnene Arbeit von Angélica Rome-
ro Sanchez über „Konvergenz und Divergenz der 
Modelle organisierter Kriminalität in Deutsch-
land und in Kolumbien“ (Projekt Nr. 24) nimmt 

nicht nur den materiellrechtlichen Straftat-
bestand der Bildung einer kriminellen Vereini-
gung in den Blick, sondern das gesamte Modell 
zur Strafverfolgung von orga nisierter Krimina-
lität, zu dem insbesondere auch strafprozes-
suale Eingriffsermächtigungen und spezielle 
Zuständigkeiten gehören. Dazu werden die ent-
sprechenden Modelle in Deutschland und Ko-
lumbien verglichen. In diesem Zusammenhang 
ist auch die bereits 2008 publizierte Arbeit von 
Peggy Pfützner über „Organisierte Kriminalität 
im französischen Strafverfahren“ relevant, die 
gezeigt hat, dass die zur Strafverfolgung der 
organisierten Kriminalität geschaffenen spezi-
ellen strafprozessualen Regeln inzwischen zu 
einem umfassenden Modell der Verfolgung 
schwerer und teilweise auch mittelschwerer 
Kriminalität geworden sind. 

Interessante Ergebnisse für das international 
und supranational koordinierte Vorgehen ge-
gen organisierte Kriminalität lieferte weiter die 
Untersuchung von Robin Geiß und Anna Petrig 
über „Piracy and Armed Robbery at Sea – The 
Legal Framework for Counter Piracy Operati-
ons in Somalia and the Gulf of Aden (2010). 
Diese – mit einer speziellen Studiengruppe 
und einer internationalen Konferenz verbun-
dene – Untersuchung bestätigte zunächst die 
oben dargestellten Erkenntnisse, dass die ter-
ritorialen und die funktionalen Grenzverschie-
bungen im Strafrecht eng zusammenhängen. 
Sie zeigte weiter, dass sich internationale Lö-
sungsansätze sowohl auf die präventive Verhin-
derung von Piraterie als auch auf die repressive 
Strafverfolgung erstrecken müssen. Im präven-
tiven Bereich sind supranationale Lösungen auf 
der Grundlage von Sicherheitsresolutionen un-
verzichtbar; die repressive Strafverfolgung kann 
in diesem Bereich dagegen mit einem koopera-
tionsrechtlichen Modell im Rahmen der natio-
nalen Strafverfolgungssysteme arbeiten, wenn 
diese untereinander und mit dem präventiven 
System besser verzahnt werden. Kritisch ist zu 
beurteilen, dass die von den NATO-Schiffen im 
Golf von Aden mitgenommenen „shiprider“ aus 
Anrainerstaaten die festgenommenen Piraten 
an die Justiz ihrer Heimatstaaten weitergeben, 
ohne dass die einschlägigen menschenrecht-
lichen Hinderungsgründe geprüft werden. Hier 
müssen neue Modelle und Grenzen für den 
transnationalen Menschenrechtsschutz bei 
der Kooperation von Strafrechtssystemen ent-
wickelt werden. Die Arbeit zeigt damit – wie 
in einem Brennspiegel – besonders deutlich 
das Zusammentreffen der Probleme aufgrund 
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der funktionalen und der territorialen Grenzen 
des Strafrechts sowie die dabei zu lösenden 
präventiven und repressiven Aufgaben. Die in 
den verschiedenen Schwerpunkten und Fel-
dern des Forschungsprogramms entwickelten 
Lösungsansätze und Modelle können daher bei 
dieser Deliktsform hervorragend verdeutlicht 
und angewandt werden. Die Arbeit wurde 2010 
in einer neu gegründeten und von Ulrich Sie-
ber herausgegebenen Institutsreihe bei Oxford 
University Press veröffentlicht. 

Cybercrime

Im Bereich des Cybercrime belegten die Ar-
beiten des Instituts den stark grenzüberschrei-
tenden Charakter dieser Kriminalität und die 
hieraus resultierenden intensiven Harmonisie-
rungsbemühungen der internationalen Organi-
sationen. Die Untersuchung von Sieber/Nolde 
über „Sperrverfügungen im Internet“ (2008) 
zeigte, dass der globale Charakter des Inter-
nets und seine hohe technische Komplexität in 
freiheitlichen Demokratien nationale Versuche 
einer Kontrolle grenzüberschreitender Krimina-
lität zum Scheitern verurteilen. Sie machte aber 
auch deutlich, wie bei der Wahl der richtigen 
Strategie eine internationale Problemlösung für 
illegale Inhalte im Internet möglich ist, wenn die 
Staaten geschlossen gegen die Speicherung von 
illegalen Daten vorgehen. Ein solcher interna-
tionaler Ansatz ist sowohl unter dem Gesichts-
punkt der Sicherheit als auch der Freiheit we-
sentlich effektiver als Sperrverfügungen es sind. 

Im Rahmen der bereits oben angesprochenen 
Untersuchung „Les chemins de l‘harmonisation 
pénal“ wurde eine umfassende Bestandsauf-
nahme über die internationalen Aktivitäten zur 
Vereinheitlichung des Computerstrafrechts 
���=������������������$����� �
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Strafrechtsvereinheitlichung erstellt (Sieber, in: 
Delmas-Marty/Pieth/Sieber, aaO, S. 127 -202). 
Sie zeigte, dass die internationalen Regelungen 
zu einem erheblichen Regelungspluralismus 
geführt haben, der bisher allerdings nur gerin-
ge Regelungswidersprüche hervorgerufen hat. 
Diese Arbeit soll zusammen mit weiteren Unter-
suchungen und dem 2011/2012 erstellten Gut-
achten über die nationale Rechtsreform für den 
69. Deutschen Juristentag zu einer umfassen-
den Studie über die internationale Rechtspolitik 
ausgebaut werden (Projekt Nr. 25). 

Das im Institut fertiggestellte Gutachten für 
den 69. Deutschen Juristentag basiert auf der 

rechtstatsächlichen Untersuchung der Krimi-
nalität und der Strafverfolgung im Internet, der 
Vergleichung des deutschen Rechts mit den 
entsprechenden internationalen Empfehlun-
gen und Vorgaben sowie einer rechts politischen 
Analyse. Die Studie macht deutlich, dass der 
technische Wandel und die Anonymität des In-
ternets zu erheblichen neuen Risiken und zu 
der Entstehung eines illegalen organisierten 
Marktes im Internet geführt haben. Der im-
materielle Charakter und die leichte weltweite 
Übertragung von Daten im Internet erschwe-
ren die Strafverfolgung dabei erheblich. Die 
entsprechenden Probleme der Anonymität des 
Internets waren bereits 2009 in der Studie von 
Phillip W. Brunst über „Anonymität im Inter-
net“ publiziert worden. Überraschend an dem 
Gutachten von Ulrich Sieber für den DJT war 
dabei der große Umfang der festgestellten Re-
formerfordernisse. Im materiellen Recht sind 
eine Neusystematisierung und teilweise Neu-
konzeption von Bestimmungen des Kernstraf-
rechts erforderlich, eine Beseitigung von Voll-
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Urheberrechtsstrafrecht sowie eine Reform des 
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antiquierten, an körper lichen Gegenständen 
orientierten Schriftenbegriffs. Auch im Straf-
prozessrecht müssen zahlreiche Eingriffser-
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technologie besser Rechnung tragen. Die Praxis 
der gegenwärtigen Telekommunikationsüber-
wachung ist verfassungswidrig und bedarf einer 
Neuregelung, die den Vorgaben des Bundes-
verfassungsgerichts zur Online-Durchsuchung 
Rechnung trägt. Geklärt werden müssen u.a. 
auch die Fragen der Vorratsdatenspeicherung, 
vor allem für die wichtige Zuordnung von Inter-
netprotokolladressen zu bestimmten Personen. 
Verbessert werden muss auch die internationa-
le Kooperation. Besondere Bedeutung hat die 
Schaffung internationaler und supranationaler 
Institutionen zur Unterstützung der Justiz und 
der Polizei.

Wenig überraschend ist, dass im Bereich des 
Cybercrime ebenso wie in anderen Bereichen 
der komplexen Kriminalität neue Vorfelddelikte 
geschaffen wurden. Die Untersuchung von Mi-
chael Albrecht über „Die Kriminalisierung von 
Dual-Use-Software“ analysiert kritisch die Be-
rechtigung und die Tatbestandstechnik der ein-
schlägigen Gefährdungsdelikte, die den Umgang 
mit „gefährlicher Software“ unter Strafe stellen 
sollen (Projekt Nr. 26). Die Arbeit baut auf der 
o.g. Studie über die Typisierung und die Legiti-
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mation der abstrakten Gefährdungsdelikte auf. 
Sie macht deutlich, dass die Vorverlagerung des 
Strafschutzes auch in diesem Bereich der kom-
plexen Kriminalität eine wichtige Rolle spielt. 

Im Strafprozessrecht vertieft die Arbeit von 
Stephan Drackert über „Ziele und Grenzen des 
Datenschutzes“ die Problematik strafprozessu-
aler Ermittlungen in sozialen Netzwerken. Hier 
stellt sich die Frage, ob die Vielzahl der perso-
nenbezogenen Daten, die von den Nutzern oft 
ohne wirksame Einwilligung preisgegeben wur-
den und eine „Fundgrube“ für strafprozessuale 
Maßnahmen bilden, spezielle strafprozessuale 
Regelungen erfordert (Projekt Nr. 27). 

Insgesamt machen die Projekte zum globalen 
Cyberspace in besonderer Weise deutlich, wie 
stark die territorialen und die funktionalen 
Grenzprobleme des Strafrechts zusammen-
hängen. Ebenso wie die im letzten Berichts-
zeitraum abgeschlossenen Arbeiten zum Cy-
berterrorismus und die Stellungnahme von 
Ulrich Sieber für das Bundesverfassungsgericht 
zur Online-Durchsuchung verdeutlichen auch 
die aktuellen Forschungen zur Strafverfolgung 
von Internetkriminalität, wie ein Ausgleich von 
Strafverfolgungs- und Freiheitsinteressen in 
der komplexen Weltrisikogesellschaft aussehen 
kann. 

Wirtschaftskriminalität 

Die Projektergebnisse zum Wirtschaftsstraf-
recht sind für das Forschungsprogramm der 
Abteilung besonders unter dem Aspekt von 
„alternativen“ Maßnahmen der Sozialkontrol-
le relevant. Das Forschungsprogramm um-
fasst dabei eine Reihe von unterschiedlichen 
Maßnahmen, die von einem administrativen 
Sank tionsrecht über das Zivilrecht bis zu Maß-
nahmen der Selbst- und Koregulierung und 
Instrumenten der technischen Prävention rei-
chen.

Maßnahmen eines im Grenzgebiet zu auf-
sichtsrechtlichen Instrumenten liegenden ad-
ministrativen Sanktionsrechts werden in der 
rechtsvergleichenden Arbeit von Patrick Köp-
pen über „Kapitalmarktaufsicht in Deutsch-
land und den USA“ analysiert (Projekt Nr. 31). 
Die Ermittlungstätigkeit der Securities and 
Exchange Commission hat im Fall Siemens 
die hohe Effektivität, aber auch die rechts-
staatlichen Probleme derartiger Maßnahmen 
gezeigt. Der Ausbau des aufsichtsrechtlichen 

Instrumentariums ist eng mit dem Risiko einer 
Aushöhlung von strafrechtlichen Garantien 
�������������\����	�����
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Wechsel zwischen strafrechtlichen und zivil-
rechtlichen Sanktionen, den die amerikanische 
Rechtslage in diesem Bereich zeigt. 

Die Ersetzung strafrechtlicher Verfolgung 
durch zivilrechtliche Maßnahmen erfolgt vor 
allem auch im Urheberrecht. Die 2010 abge-
schlossene rechtsvergleichende Dissertation 
von Chiara Santangelo zum Urheberstrafrecht 
belegt, dass strafrechtliche, zivilrechtliche und 
verwaltungsrechtliche Kon troll strategien in 
bestimmtem Umfang austauschbar sind (Pro-
jekt Nr. 28). Das Projekt über „Möglichkeiten 
und Grenzen des Strafrechts bei Arzneimittel-
fälschungen“ von Hans-Georg Koch (Projekt 
Nr. 29) zeigt, dass ein strafrechtlicher Vorfeld-
schutz in bestimmten Grenzen zum Schutz 
der menschlichen Gesundheit nicht nur legi-
tim, sondern auch erforderlich ist. Es verdeut-
licht auch, dass die zivilrechtliche Verfolgung 
in den Fällen der Produktpiraterie durch die 
Rechteinhaber erhebliche Bedeutung hat. 
Die Untersuchung der Urheberrechtsdelikte 
für das o.g. DJT-Gutachten (Projekt Nr. 25) 
zeigt allerdings, dass der „Haken“ bei diesen 
zivilrechtlichen Verfolgungsmodellen die Sach-
verhaltsaufklärung ist, da die staatlichen Ein-
griffsbefugnisse den privaten Geschädigten 
nicht zur Verfügung stehen und auch nicht 
ohne Weiteres zur Verfügung gestellt werden 
können: Im Bereich der massenhaften Urhe-
berrechtsverletzungen im Internet haben die 
Strafverfolgungsbehörden – wie die einschlägi-
gen Einstellungserlasse zeigen – in den letzten 
Jahren vor der Flut von Strafanzeigen wegen 
Urheberrechtsverletzungen resigniert. Der Ge-
setzgeber hat die Verfolgung der massenhaften 
Delikte durch die Schaffung eines Auskunfts-
anspruchs den Opfern und Rechteinhabern 
überlassen. Der geltende Auskunftsanspruch 
reicht hierfür jedoch nicht aus. In einzelnen 
Bereichen wäre für eine effektive Verfolgung 
nicht nur eine Erweiterung dieses Auskunfts-
anspruchs nötig, sondern sogar ein Zugriff der 
Rechteinhaber auf bestimmte Vorratsdaten, 
was aus verfassungsrechtlichen und rechts-
politischen Gründen jedoch kaum realisierbar 
ist. Die Untersuchung macht damit insgesamt 
deutlich, wie schwierig eine Ersetzung des 
Strafrechts durch alternative Maßnahmen und 
insbesondere eine „Privatisierung“ der Strafver-
folgung ist, bei der die schützenden Formen 
der Staatlichkeit verlassen werden. Die prakti-
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sche Analyse bestätigt damit die oben zu den 
Grundlagen der Globalisierung festgestellte 
Gefahren von neuen Regulierungsmodellen 
außerhalb der schützenden Staatlichkeit. 

Besonders interessant ist die dritte o.g. Op-
tion der Ersetzung des strafrechtlichen In-
strumentariums durch private Compliance-
Maßnahmen. Nach einer ersten Analyse der 
Problematik durch Ulrich Sieber über „Com-
pliance-Programme im Unternehmensstraf-
recht“ (in: Tiedemann-FS, 2008, S. 449–484) 
wurde sie in einer Monographie von Marc  
Engelhart über „Sanktionierung von Unter-
nehmen und Compliance“ (2010) umfassend 
untersucht. Die Arbeit gibt einen Überblick 
über den neuen Ansatz und vergleicht das 
deutsche und das amerikanische Recht. Auf 
dieser Grundlage entwickelt sie einen gesetzli-
chen Lösungsvorschlag, der – amerikanischen 
und italienischen Regelungen entsprechend – 
eine private Regulierung zur Verhinderung von 
Wirtschaftskriminalität über Anreizstrukturen 
des Strafrechts stärkt. Die Ergebnisse der Ar-
beit zeigen, dass hier ein neuer erfolgverspre-
chender Lösungsansatz zur Verhinderung und 
Strafverfolgung von Wirtschaftskriminalität 
besteht. Das Projekt ist unten in Kapitel II.B. 
näher dargestellt. Nachdem die Arbeit 2010 
erfolgreich abgeschlossen wurde, sollen In-
halte und Wirkung des Compliance-Ansatzes 
nunmehr 2012 in einem neuen Forschungs-
projekt empirisch untersucht werden. Dieses 
neue internationale Verbundprojekt wird in 
Deutschland, Italien, Spanien, Japan, China 
und den USA durch geführt. Das japanische 
Justizministerium will die Projektergebnisse 
der geplanten Reform des japanischen Wirt-
schaftsstrafrechts zugrunde legen. 

Übergreifende Fragestellungen 

Die Forschungen zu den funktionalen Grenzen 
des Strafrechts betreffen darüber hinaus auch 
übergreifende – meist grundsätzliche Frage-
stellungen, insbesondere zur Möglichkeit der 
Opferbeteiligung in angloamerikanischen und 
im kontinentaleuropäischen Strafverfahren 
(Projekt Nr. 32 von Lena Petri), zu den Beweis-
verwertungsverboten im deutschen, amerika-
nischen und chinesischen Strafrecht (Projekt 
Nr. 33 von Yukun Zong), zur Sicherungsver-
wahrung (Projekt Nr. 34 von Hans-Georg-
Koch u.a), zum Umgang mit Systemunrecht 
in Übergangsgesellschaften (Projekt Nr. 35 
von Albin Eser und Jörg Arnold), zur Rolle von 

Vergeltung, Mediation und Bestrafung (Projekt 
Nr. 36 von Jan Simon und Pablo Galain) so-
wie zu den Grenzen des Rechtsgüterschutzes  
(Projekt Nr. 37 von Ulrich Sieber, Konstanze 
Jarvers u.a.). Die Projekte betreffen übergrei-
fende Fragen oder Grundlagenprobleme und 
gingen teilweise aus Gutachtenanfragen ver-
schiedener Gerichte und Institutionen hervor, 
die am Institut zu Forschungsvorhaben weiter-
entwickelt wurden. 

Die bisherigen Forschungsarbeiten zu den 
funktionalen Grenzen des Strafrechts be-
stätigen und verfeinern damit in den un-
tersuchten Bereichen die Hypothesen des 
Forschungs programms zur Ausdehnung des 
Strafrechts über seine angestammten funk-
tionalen Grenzen hinaus. Diese Ausdehnung 
erfolgt dadurch, dass das Strafrecht seine 
bisher respektierten Grenzen (z.B. ins Vor-
feld der Vorbereitungs- und Gefährdungs-
handlungen) überschreitet. Die Grenzen des 
Strafrechts werden dabei besonders zwischen 
seiner repressiven zu einer präventiven Funk-
tion verschoben. Weitgehende Grenzüber-
schreitungen entstehen, wenn klassische 
rechtliche Kategorien (wie die Trennung der 
Teilrechtsgebiete des Strafrechts, des Polizei-
rechts, des Rechts der Nachrichtendienste, 
des Ausländerrechts und des Kriegsrechts) 
aufgegeben oder vermischt werden und da-
mit klassische Schutzfunktionen verloren ge-
hen. Die Rechtsgebiete und damit ihre spe-
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damit teilweise in einem allgemeinen prä-
ventiven Sicherheitsrecht. Die Forschung zu 
den Grenzen des Strafrechts muss deswegen 
die Differenzierung der Teilrechtsgebiete, de-
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sowie den übergreifenden Menschenrechts-
schutz noch stärker einbeziehen. Intensivere 
Eingriffsbefugnisse zur Verhinderung und 
Verfolgung der neuen komplexen Krimina-
litätsformen (wie z.B. Online-Durchsuchun-
gen, elektronische Datensammlungen oder 
Aktivitäten der Nachrichtendienste) lassen 
sich nur dann rechtfertigen, wenn gleichzeitig 
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mechanismen ausgebaut werden. Damit ist 
zugleich auch das Konzept  eines staatenüber-
greifenden Menschenrechtsschutzes ange-
sprochen, dessen Bedeutung sowohl an den 
Fragen der territorialen wie der funktionalen 
Grenzen und damit in den beiden gebildeten 
Forschungsschwerpunkten des Programms 
deutlich wird.
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c)  Forschungsschwerpunkt „Methoden  
der Strafrechtsvergleichung“

Die Theorie- und Grundlagenfragen der Straf-
rechtsvergleichung als dritter Forschungs-
schwerpunkt wurden bewusst als Basis an den 
Anfang der Arbeiten zum neuen Forschungs-
programm gestellt. Zwei Jahre nach dem 
Amtswechsel und der Entwicklung des neuen 
Forschungsprogramms wurde die Studie von 
Ulrich Sieber über „Strafrechtsvergleichung im 
Wandel“ publiziert (in: Sieber/Albrecht, Hrsg., 
Strafrecht und Kriminologie unter einem Dach, 
2006, S. 78–130). Diese Arbeit knüpft 50 Jahre 
später an die berühmte Antrittsrede von Hans-
Heinrich Jescheck über „Entwicklung, Aufgaben 
und Methoden der Strafrechtsvergleichung“ 
(1955) an. Im Hinblick auf die Methoden der 
Strafrechtsvergleichung werden insbesonde-
re die universale, funktionale, systematische, 
strukturvergleichende, fallbasierte sowie wert-
vergleichende und wertbasierte Strafrechtsver-
gleichung differenziert. 

Die Methodenfragen der Strafrechtsverglei-
chung und der Konzeption einer universalen 
Strafrechtsdogmatik werden im Forschungs-
programm seit dieser Zeit mit einem langfristig 
angelegten Großprojekt vertieft: dem Max-
Planck-Informationssystem für Strafrechtsver-
gleichung (Projekt Nr. 38). Dieses – aus dem 
Innovationsfonds des Präsidenten der Max-
Planck-Gesellschaft geförderte – Projekt ana-
lysiert neue methodische Fragestellungen der 
Strafrechtsvergleichung und sucht nach einer 
universal gültigen Struktur des Allgemeinen 
Teils des Strafrechts. Dazu nutzt und analysiert 
es vor allem die Methoden der funktionalen, 
systematischen und computerbasierten Straf-
rechtsvergleichung. In diesem Zusammenhang 
wird auch ein umfassendes computerbasiertes 
Expertensystem zur Strafrechtsvergleichung 
entwickelt. Das Projekt wurde im Berichtszeit-

raum erfolgreich weiterentwickelt. Eine erste 
Pilotgruppe hat die für das Projekt wesentliche 
Metastruktur zum Allgemeinen Teil des Straf-
rechts geschaffen und auf dieser Grundlage 
zwölf gleichstrukturierte Landesberichte zum 
Allgemeinen Teil verfasst, die auch bereits alle 
veröffentlicht sind. Die zweite Gruppe von Wis-
senschaftlern erstellt derzeit die Landesberichte 
zu 11 weiteren Rechtsordnungen. Ein entspre-
chendes informationstechnisches Datenbank-
system wurde entwickelt und im Internet auch 
bereits erfolgreich getestet. Das Projekt wurde 
bereits an anderer Stelle ausführlich dargestellt 
(Sieber, in: Sieber/Albrecht, Strafrecht und 
Kriminologie unter einem Dach, Berlin 2006, 
S. 78–130). Ein ausführlicherer Projektstand 
wird in dem Bericht in Kapitel II.E. gegeben. 

Das Institut führt neben diesem zentralen Pro-
jekt weitere Forschungsprojekte zur Methode 
der Strafrechtsvergleichung durch. Das derzeit 
lektorierte Projekt „Strafrechtlicher Struktur-
vergleich“ von Albin Eser und Walter Perron 
vertieft Fragen der fallbasierten Strafrechtsver-
gleichung unter Einbeziehung von empirisch 
gewonnenen Erkenntnissen. Das in der straf-
rechtlichen Abteilung noch vor dem Direkto-
renwechsel begonnene Projekt ergänzt die For-
schungen des neuen Programms zur Methodik 
der Strafrechtsvergleichung in wertvoller Weise 
(Projekt Nr. 39). 

Fragen der wertbasierten Strafrechtsverglei-
chung werden in einer vergleichenden Unter-
suchung von Mohammad Sadr Touhid-Khaneh 
über „Grundwerte des westlichen und des isla-
mischen Strafrechts“ analysiert (Projekt Nr. 40). 
Das gleiche grundlegende Forschungsinteresse 
leitet auch die – speziellere – Arbeit von Sey-
ed Emadeddin Tabatabaei über „Das Verhältnis 
von Religion und Meinungsäußerungsfreiheit“ 
(Projekt Nr. 41), das an die bekannte Proble-
matik der Mohammed-Karrikaturen anküpft. 

7. Zusammenfassung

Zur bisherigen Umsetzung des Forschungs-
programms lässt sich feststellen: Die theorie-
geleiteten Arbeiten der strafrechtlichen Abtei-
lung setzen dieses Programm konsequent um. 
Sie bewegen sich in einem Korridor, der die For-
schung sinnvoll konzentriert, ohne sie zu sehr 
einzuschränken. Das Programm erreicht die 
eingangs postulierten Ziele in eindeutiger Wei-
se: Das Forschungsprogramm konzentriert die 

Arbeit der strafrechtlichen Abteilung auf wich-
tige Zukunftsfragen. Dies gilt zunächst für die 
wissenschaftlichen Fragestellungen, die von 
dem Programm auf die wesentlichen Grund-
lagenprobleme des Rechts und insbesondere 
des Strafrechts fokussiert werden. Deutlich 
wird dies etwa bei der Legitimation von inter-
nationalem und privatem (Straf-)Recht, den 
Regeln für die Kollision von Rechtsordnungen 
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in fragmentierten Normensystemen, den Mo-
dellen für ein transnationales Strafrecht, der 
Abgrenzung des Strafrechts von den mit ihm 
zunehmend konkurrierenden anderen Rechts-
disziplinen, der Privatisierung der Strafverfol-
gung, den Grenzen abstrakter Gefährdungsde-
likte, dem rechtlichen Status von Daten und 
Informationen sowie der Suche nach einer 
strafrechtlichen Metastruktur über den natio-
nalen Strafrechtsordnungen.

Die damit verbundenen anwendungsbezoge-
nen Probleme sind wegen ihrer Brisanz und ih-
rer Bedeutung für die aktuelle rechtspolitische 
Diskussion und die Öffentlichkeit gleicherma-
ßen von hohem Interesse. Dies verdeutlichen 
Themen wie präventiver Freiheitsentzug für 
mutmaßliche terroristische „Gefährder“, Ein-
satz der Geheimdienste zur Verhinderung von 
Kriminalität, Online-Durchsuchung, Vorrats-
datenspeicherung, grenzüberschreitende Eige-
nermittlungen der Strafverfolgungsbehörden 
im Cyberspace, supranationales europäisches 
Strafrecht und europäische Staatsanwaltschaft 
sowie strafrechtliche Regelungen des Sicher-
heitsrats der UN. 

Die verschiedenen Fragen des Forschungspro-
gramms hängen eng miteinander zusammen. 
Dies führt nicht nur zu Synergieeffekten zwi-
schen den verschiedenen Arbeiten; die Gesamt-
heit der Ergebnisse erbringt dadurch auch einen 
wissenschaftlichen Mehrwert gegenüber der 
Addition der Einzelergebnisse. Dies zeigt sich 
etwa bei den oben genannten Projekten, die 
freiheitsentziehende Maßnahmen gegen poten-
zielle „Gefährder“ in verschiedenen Rechtsord-
nungen und Rechtsdisziplinen analysieren. Die 
Summe dieser Forschungen ermöglicht über-
greifende Antworten und Theorien, bisher insbe-
sondere bei den Modellen des transnationalen 
Strafrechts, den Methoden der Strafrechtsver-
gleichung und der Auslagerung strafrechtlicher 
Funktionen in andere Rechtsgebiete. 

Die Arbeiten des Forschungsprogramms führen 
dadurch zu einem reichen Forschungsertrag. 
Bei den Einzelprojekten wird dies durch die 

hohe rechtspolitische Nachfrage der Ergebnisse 
ebenso belegt wie durch die Auszeichnung von 
Doktoranden mit wissenschaftlichen Preisen. 
Das vor Kurzem eingereichte Gutachten aus 
dem Institut für den 69. Deutschen Juristentag 
2012 belegt das Potenzial der Forschungsarbei-
ten, welche die Grundlagenfragen hinter den 
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den gefundenen Antworten konkrete anwen-
dungsorientierte Probleme lösen. Auf der dar-
über liegenden Ebene der Zusammensetzung 
von Einzelergebnissen zu umfassenderen Theo-
rien wird sich dieser Erkenntnisprozess mit dem 
weiteren Fortschreiten der Arbeiten verstärken. 
In den oben zitierten zusammenfassenden Auf-
sätzen von Ulrich Sieber deutet sich der entste-
hende Ertrag an übergreifenden Forschungser-
gebnissen bereits an. Vielversprechende Ansätze 
zeigen sich vor allem im Hinblick auf die Model-
le des transnationalen Strafrechts, die Alternati-
ven zum Strafrecht (insbesondere in den Berei-
chen des Wirtschaftsstrafrechts) sowie die – in 
dem Projekt „Max-Planck-Informationssystem 
für Strafrechtsvergleichung“ analysierte – uni-
versale Struktur und Grammatik der weltweit 
unterschiedlichen Strafrechtsordnungen.

Das Forschungsprogramm prägt nicht nur die 
Untersuchungen der strafrechtlichen Abtei-
lung, sondern auch die Ausbildung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses im Strafrecht, 
insbesondere in der 2007 gegründeten „In-
ternational Max Planck Research School for 
Comparative Criminal Law“. Gegenstand der 
Ausbildung ist hier die Förderung von Promo-
tionen, die strafrechtsvergleichend angelegt 
sind und die dargelegten Forschungsfragen 
in den Schwerpunkten und Feldern des Pro-
gramms weiterentwickeln. Von dieser Ein-
bindung in das Forschungsprogramm und die 
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derten Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler als auch das strafrechtliche 
Forschungsprogramm. Die deswegen erfolg-
te volle Integration der Dissertationen der 
IMPRS-CC in das Forschungsprogramm und 
den Forschungsbetrieb des Instituts hat sich 
bewährt. 
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PROJEKTE

Erster Forschungsschwerpunkt: 

Grenzüberschreitende Kriminalität, territoriale Grenzen des Strafrechts  
und internationale Strafrechtsintegration

a)  Europäisches Strafrecht

1. Grundlagen, Systeme und Zukunftsperspektiven des Europäischen Strafrechts

Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Sieber; Dr. Marianne Wade, LL.B.

Das mit EU-Mitteln geförderte Projekt untersucht Ziele, Systeme und Entwicklungs-
möglichkeiten des Europäischen Strafrechts. Seine rechtspolitischen Vorschläge beruhen auf 
umfassender Grundlagenforschung zum transnational wirksamen Strafrecht: Es analysiert 
dazu das geltende nationale und supranationale Europäische Strafrecht, den europäischen 
Schutz von Menschenrechten und institutionellen Garantien sowie die Modelle und Systeme 
des transnationalen Strafrechts insbes. in sog. „Mehrebenensystemen“. 

Forschungsschwerpunkt(e):
Territoriale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Alle Formen der transnatio nalen 
Krimina lität, insbes. Wirtschafts-
kriminalität gegen EU-Interessen

Rechtsordnung(en):
18 europäische Rechtsordnungen, 
USA, Nordischer Rat, EU-Recht

Zeitrahmen:
2007–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Gemeinschaftsprojekt

PROJEKTÜBERSICHT

Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick zu den einzelnen Projekten der strafrechtlichen Ab-
teilung. Die Gliederung orientiert sich an den 3 Schwerpunkten des Forschungsprogramms und 
ihren Forschungsfeldern. Soweit die Projekte für mehrere Forschungsschwerpunkte und -felder 
von Bedeutung sind (was zur Erreichung von Synergieeffekten angestrebt wird), erfolgt die Zu-
ordnung nach dem Hauptziel; weitere Zielsetzungen sind in den Projektbeschreibungen ange-
geben. Die Aufstellung veranschaulicht mit den entsprechenden Kurzbeschreibungen die durch 
das Forschungsprogramm vorgegebene Konzentration der Untersuchungen, insbesondere auf die 
Forschungsschwerpunkte sowie die untersuchten Delinquenzbereiche und Rechtsordnungen. 
Weiter werden der Zeitrahmen der Projekte, ihr Status sowie die Projektkategorie genannt. Die 
während des Berichtszeitraums bearbeiteten 41 Forschungsprojekte verteilen sich auf 24 Promo-
tionsvorhaben (davon 20 im Rahmen der IMPRS-CC und 2 im Rahmen der IMPRS REMEP), 13 
Gemeinschaftsprojekte, in denen 2 oder mehr Mitarbeiterinnen und/oder Mitarbeiter des Insti-
tuts zusammenarbeiten, sowie 4 Einzelprojekte (die in Kooperation mit internationalen Partnern 
durchgeführt werden). Im Berichtszeitraum wurden 11 Projekte abgeschlossen. Darüber hinaus 
sind mehrere Publikationen von Projekten im Druck und mehrere Dissertationen abgegeben.
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2. Rechtstatsachen zur europäischen Strafrechts-Kooperation

Projektleitung: Dr. Marianne Wade, LL.B.

Das Projekt prüft die Notwendigkeit einer Europäischen Staatsanwaltschaft. Dazu wurden mit 
Praktikern aus 18 Mitglieds- und Bewerberstaaten strukturierte Interviews über die aktuelle 
strafrechtliche Kooperation in Europa geführt. 

Forschungsschwerpunkt(e):
Territoriale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Organisierte Krimina lität; Wirt-
schaftskriminalität, Terrorismus 

Rechtsordnung(en):
18 Europäische Rechtsordnungen

Zeitrahmen:
2009–2011

Status:
abgeschlossen

Kategorie:
Gemeinschaftsprojekt

3. Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft

Projektleitung: Susanne Rheinbay

Im Jahr 2009 belief sich das geschätzte Schadensvolumen der vermuteten Betrugsfälle laut 
EU-Kommission auf über 280 Mio. €. Die Arbeit untersucht, ob zu deren Strafverfolgung 
eine europäische Staatsanwaltschaft errichtet werden sollte und wie deren institutionelle und 
funktionelle Ausgestaltung aussehen könnte. Hierzu werden Dokumente von EU-Institutio-
nen sowie Fachliteratur analysiert und verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten miteinan-
der verglichen. 

Forschungsschwerpunkt(e):
Territoriale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Wirtschaftskriminalität

Rechtsordnung(en):
Europäisches Recht

Zeitrahmen:
2009–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)

4. Die supranationale Strafprozessordnung der Europäischen Staatsanwaltschaft

Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Sieber

Das von der EU geförderte internationale Verbundprojekt entwickelt eine supranationale 
Strafprozessordnung für die Europäische Staatsanwaltschaft, die nach dem Vertrag von Lissa-
bon geschaffen werden kann. Das Vorhaben baut u.a. auf früheren Studien des Instituts über 
die Zukunft des Europäischen Strafrechts und die entsprechenden vergleichenden Analysen 
der nationalen europäischen Strafverfolgungssysteme auf. 

Forschungsschwerpunkt(e):
Territoriale Grenzen des Strafrechts;
Strafrechtsvergleichung

Deliktsbereich(e):
Wirtschaftskriminalität

Rechtsordnung(en):
Europäisches Recht

Zeitrahmen:
2010–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Gemeinschaftsprojekt
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5. Europäische Strafverteidigung

Projektleitung: Prof. Dr. Jörg Arnold

Bei der Erweiterung der europäischen Strafverfolgung wird das Recht auf Verteidigung nicht 
gebührend berücksichtigt. Die Untersuchung analysiert deshalb verschiedene Möglichkeiten, 
ob und wie die Gesamtbalance im Strafverfahren durch einen Europäischen Strafverteidiger 
oder durch Effektivierung der Tätigkeit des Strafverteidigers in transnationalen europäischen 
Strafverfahren hergestellt werden kann. 

Forschungsschwerpunkt(e):
Territoriale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
übergreifend

Rechtsordnung(en):
Europäisches Straf- und 
Strafprozessrecht; sonstiges 
internationales Strafrecht

Zeitrahmen:
2007–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Einzelprojekt

6. Handbuch zum Europäischen Strafrecht

Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Sieber; † Franz-Hermann Brüner (OLAF, Brüssel); Prof. Dr. Bernd von Heintschel-
Heinegg (OLG München); Prof. Dr. Helmut Satzger (Universität München); Harald Weiß

Auf europäischer Ebene wird den kriminalpolitischen Herausforderungen der Globalisierung 
mit einer Vielzahl von Rechtsakten begegnet, welche die nationalen Strafrechtsordnungen 
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Materie überaus komplex und unübersichtlich. Das Handbuch liefert eine umfassende und 
systematisch geordnete Darstellung des Europäischen Strafrechts für Wissenschaft und Praxis 
auf der Grundlage des Lissabonner Vertrags.

Forschungsschwerpunkt(e):
Territoriale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
übergreifend 

Rechtsordnung(en):
Deutschland; Europäisches  
Strafrecht

Zeitrahmen:
2006–2011

Status:
abgeschlossen

Kategorie:
Gemeinschaftsprojekt

b)  Internationales Strafrecht

7. Pirateriebekämpfung im Golf von Aden

Projektleitung: Anna Petrig, LL.M.

Das Projekt untersucht, inwiefern die Sicherheitsratsresolutionen 1816, 1846 und 1851 die 
Zwangsmaßnahmenbefugnisse des UN-Seerechtsübereinkommens gegen „Piraten“ ratione 
loci, personae und materiae erweitern und welchen rechtlichen Schranken diese unterliegen. 
Neben möglichen Strafverfolgungsanknüpfungspunkten wurden sogenannte „Überstellungen“ 
und „shiprider agreements“ analysiert, die eingesetzt werden, um „Piraten“ in die Gerichts-
barkeit von strafverfolgungswilligen Staaten zu verbringen.

Forschungsschwerpunkt(e):
Territoriale Grenzen des Strafrechts; 
funktionale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Internationales Strafrecht

Rechtsordnung(en):
Internationales Strafrecht, 
Völkerrecht, Menschenrechte

Zeitrahmen:
2009–2011

Status:
abgeschlossen

Kategorie:
Einzelprojekt
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8. Allgemeine Rechtsgrundsätze des Völkerstrafrechts zur strafbaren Mitwirkung  
von Führungspersonen in Straftätergruppen und Netzwerken 

Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Sieber; Priv.-Doz. Dr. Hans-Georg Koch; Jan-Michael Simon

Führungspersonen organisierter Straftätergruppen und Netzwerke agieren meist im Hinter-
grund ohne eigenhändige Tatbeteiligung. Das Projekt untersucht, wie 43 Rechtsordnungen 
mit den dafür typischen Zurechnungs- und Beweisproblemen umgehen. Dabei werden auch 
neue methodische Wege der Strafrechtsvergleichung erprobt. Ziel ist es, die Entwicklung ein-
schlägiger allgemeiner Rechtsgrundsätze des Völkerstrafrechts zu unterstützen und die ent-
sprechende internationale Strafrechtsdogmatik herauszuarbeiten.

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Straf-
rechts; Strafrechtsvergleichung, 
territoriale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Organisierte Kriminalität, insbes. 
Völkerstraftaten

Rechtsordnung(en):
43 Rechtsordnungen weltweit; 
Völkerstrafrecht

Zeitrahmen:
2005–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Gemeinschaftsprojekt

9. Strafbare Mitwirkung von Führungspersonen in Straftätergruppen und Netzwerken 

Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Sieber; Jan-Michael Simon; Dr. Pablo Galain Palermo
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schafts- und Teilnahmemodell gesprochen werden kann, um so eine der Grundlagen für ein 
lateinamerikanisches Modellstrafgesetzbuch zu schaffen, wie es bereits in den 1970er und 
1980er Jahren versucht wurde. Zu diesem Zweck werden repräsentativ neun Länder aus der 
Region rechtsvergleichend untersucht.

Forschungsschwerpunkt(e):
Strafrechtsvergleichung,
territoriale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Völkerstraftaten 

Rechtsordnung(en):
Argentinien, Brasilien, Costa Rica, 
Chile, Kolumbien, Mexico, Peru, 
Uruguay, Venezuela 

Zeitrahmen:
2006–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Gemeinschaftsprojekt

10. Rechtliche Implikationen der Überweisungs-praxis von internationalen zu nationalen Straf-
gerichtshöfen – die Erfahrung des ICTY/ICTR und die mögliche Relevanz für den ICC

Projektleitung: Jennifer Schuetze-Reymann

Die Überweisungspraxis des ICTY/ICTR an staatliche Gerichte ist ein elementarer Baustein 
der „Completion Strategy“ des UN-Sicherheitsrats. Daran lassen sich verschiedene rechtliche 
Probleme der pluralistischen strafrechtlichen Aufarbeitung konkret illustrieren. Das Projekt 
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ansätze, die auch für den IStGH relevant sein könnten, und beleuchtet dabei die sich wan-
delnde Dynamik zwischen Strafverfolgungsakteuren.

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Straf-
rechts, territoriale Grenzen des 
Strafrechts

Deliktsbereich(e):
übergreifend

Rechtsordnung(en):
Völker(straf)recht; sonstiges  
internationales Strafrecht

Zeitrahmen:
2009–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt (IMPRS-REMEP)
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bei strafrechtlicher Intervention externer Akteure

Projektleitung: Mayeul Hiéramente

Die Arbeit analysiert die tatsächlichen und rechtlichen Implikationen internationationaler 
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mit dem Strafauftrag in Einklang zu bringen. Zudem werden die Möglichkeiten der Rezeption 
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Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Strafrechts, 
territoriale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
übergreifend

Rechtsordnung(en):
Völker(straf)recht

Zeitrahmen:
2008–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt (IMPRS-REMEP)

12. Strafrecht und Gacaca – die Aufarbeitung des ruandischen Völkermords mit einem pluralisti-
schen Rechtsmodell

Projektleitung: Nandor Knust

Auf systematische Massengewalt wird mit unterschiedlichen rechtsförmigen Verfahren re-
agiert, seien sie staatlicher, nichtstaatlicher oder gemischt staatlich-nichtstaatlicher Natur. 
Die Forschungsarbeit untersucht daher die Verfahren des UN-Ruanda-Strafgerichtshofs, der 
ruandischen Strafgerichtsbarkeiten und der neo-traditionellen Gacaca-Gerichtsbarkeiten im 
Umgang mit der ruandischen Massengewalt und klärt die Frage nach einem pluralistischen 
Ansatz zur Verfolgung von Völkerstraftaten.

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Strafrechts, 
territoriale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
übergreifend 

Rechtsordnung(en):
Ruanda; Völker(straf)recht; 
Neo-Traditionell

Zeitrahmen:
2007–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)

Zweiter Forschungsschwerpunkt: 

Komplexe Kriminalität, funktionale Grenzen des Strafrechts  
und neue Formen der Sozialkontrolle

a)  Terrorismus

13. Terrorismusbekämpfung im Spannungsfeld von Sicherheit und Freiheit in Deutschland  
und China

Projektleitung: Zunyou Zhou, LL.M.

Vor dem Hintergrund des globalen Kampfes gegen den Terror hat die Anti-Terror-Gesetz-
gebung in Deutschland und China eine Auseinandersetzung zu dem Verhältnis von Sicherheit 
und Freiheit ausgelöst. Die Untersuchung analysiert die jüngsten Entwicklungen in der deut-
schen und chinesischen Anti-Terror-Gesetzgebung sowie ihre rechtspraktische Umsetzung. 
Ziel ist zu klären, inwieweit Deutschland und China ihren Bürgern in diesem Zusammenhang 
ausreichenden Menschenrechtsschutz gewähren.

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Terrorismus

Rechtsordnung(en):
Deutschland, China

Zeitrahmen:
2007–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)
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14. Grenzen des Strafrechts bei der Terrorismusgesetzgebung 

Projektleitung: Sarah Herbert

Der globale Terrorismus führte jüngst zur erheblichen Ausdehnung des Strafrechts in das Vor-
feld des eigentlichen Taterfolgs, wodurch sich die Frage nach den rechtsstaatlichen Grenzen 
des Strafrechts neu stellt. Das Projekt untersucht und vergleicht die in Deutschland und Eng-
land erörterten Kriterien zur Strafrechtsbegrenzung am Beispiel der Terrorismus gesetzgebung. 
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Sicherheit geleistet werden.

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Terrorismus

Rechtsordnung(en):
Deutschland, England

Zeitrahmen:
2008–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)

15.  Strafrechtliche Prävention terroristischer Anschläge von Einzeltätern

Projektleitung: Lennart M. Hügel

Ernste terroristische Gefahren gehen nicht nur von Terrorbanden oder -netzwerken aus, son-
dern auch von terroristischen Einzeltätern sowie deren Unterstützern. Das Forschungsprojekt 
untersucht rechtsvergleichend die Frage, inwieweit die Strafrechtsordnungen Deutschlands 
und der USA solche terroristische Anschlagsvorbereitungen unter Strafe stellen und bewertet 
diese Kriminalisierungen strafrechtsdogmatisch und verfassungsrechtlich. 

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Terrorismus

Rechtsordnung(en):
Deutschland, USA

Zeitrahmen:
2010–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)

16. Freiheitsbeschränkungen für mutmaßliche Terroristen

Projektleitung: Dr. Susanne Forster, LL.M.

Oberstes Ziel im Kampf gegen Terrorismus ist nicht nur die Sanktionierung bereits verübter 
Taten, sondern die Verhinderung neuer Anschläge. Die besondere Betonung der Prävention 
bringt das Strafrecht an seine funktionalen Grenzen. Besonders deutlich wird dies anhand der 
britischen Anti-Terror-Gesetze, die massive Einschränkungen der Bewegungsfreiheit auch mit 
präventiven Mitteln ermöglichen. Die Untersuchung zeigt die durch die EMRK gesteckten 
Grenzen für entsprechende Eingriffe auf.

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Terrorismus 

Rechtsordnung(en):
Vereinigtes Königreich

Zeitrahmen:
2005–2010

Status:
abgeschlossen

Kategorie:
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)
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17. Präventive Freiheitsentziehungen als Instrument der Terrorismusbekämpfung

Projektleitung: Dr. Tim Nikolas Müller, LL.M. Eur., M.Jur.

In einer Vielzahl von Rechtsordnungen sind als Reaktion auf die Terroranschläge der jüngeren 
Vergangenheit die Möglichkeiten einer präventiven Freiheitsentziehung von Terrorverdäch-
tigen (sog. „Gefährdern“) erweitert bzw. eingeführt worden. Die Untersuchung analysiert in 
diesem Zusammenhang die in Deutschland bestehenden Rechtsgrundlagen für eine vorbeu-
gende Freiheitsentziehung und arbeitet die Grenzen heraus, die das GG und die EMRK einer 
Entwicklung derartiger Eingriffsgrundlagen auferlegen.

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Terrorismus 

Rechtsordnung(en):
Deutschland, Völker(straf)recht

Zeitrahmen:
2007–2010

Status:
abgeschlossen

Kategorie:
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)

18. Straftatbezogene Freiheitsentziehungen ohne rechtskräftiges Urteil 

Projektleitung: Harald Weiß

Freiheitsentziehungen sind ein Übel, das grundsätzlich erst nach rechtskräftigem Urteil zuläs-
sig ist. Die Ausnahmen von diesem Grundsatz wurden noch nicht hinreichend erforscht. Die 
Untersuchung stellt die Befugnisse des französischen und des deutschen Rechts im Lichte 
ihrer verfassungs- und konventionsrechtlichen Schranken gegenüber und mündet in einen 
an Haftdauer und -zielen ausgerichteten Vergleich. So können strukturelle Gemeinsamkeiten 
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Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Terrorismus

Rechtsordnung(en):
Frankreich, Deutschland, Euro-
päisches Recht

Zeitrahmen:
2010–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt (IMPRS-CC) 

19.  Geheimdienstinformationen im Strafprozess

Projektleitung: Xenia Lang

Straftaten im Umfeld des Terrorismus sind oftmals legitimer Gegenstand geheimdienstlicher 
Ermittlungen. Fraglich ist jedoch, ob diese Geheimdienstinformationen ebenfalls zur Über-
führung und Verurteilung gefährlicher Täter herangezogen werden dürfen. Die Forschungs-
arbeit untersucht die Schwierigkeiten und Grenzen, die bei einer Strafverfolgung auf der 
Grundlage geheimdienstlich gewonnenen Wissens entstehen. Die Problematik wird anhand 
der deutschen und amerikanischen Rechtsordnung analysiert.

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Terrorismus

Rechtsordnung(en):
Deutschland, USA

Zeitrahmen:
2010–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)
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20. The International Involvement of Private Companies in Criminal Investigations

Projektleitung: Dr. Els De Busser
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die Übermittlung aller relevanten Daten zu gewährleisten.

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Terrorismus

Rechtsordnung(en):
Verschiedene nationale Rechts-
ordnungen

Zeitrahmen:
2010–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Einzelprojekt

21. Die Rückkehr der Folter

Projektleitung: Dr. Linus Sonderegger

Der Kampf gegen den Terror und das Bedürfnis der Gesellschaft nach Sicherheit haben auch 
vor dem Tabu des Folterverbots nicht Halt gemacht. Die Untersuchung soll die rechtstatsäch-
liche Erscheinungsform der Folter analysieren und erklären, wo in einer rechtsstaatlichen De-
mokratie die Grenzen der Zwangsanwendung zu Verhörzwecken liegen und ob diese Grenzen 
in Extremsituationen neu anzupassen sind.

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Terrorismus

Rechtsordnung(en):
Deutschland, USA, Europäisches 
Recht, Völker(straf)recht

Zeitrahmen:
2008–2011

Status:
abgeschlossen

Kategorie:
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)

22.  Die Aussagefreiheit des festgenommenen Beschuldigten

Projektleitung: Mehmet Arslan, LL.M

Seit den jüngsten Terrorereignissen gewinnt eine rechtsstaatliche Terrorbekämpfungspolitik 
immer größere Bedeutung. Dabei ist die Gewährleistung der Aussagefreiheit des festgenom-
menen Beschuldigten unter besonderer Berücksichtigung seiner Freiheitsentziehung ein 
wichtiges Kennzeichen für eine ausgewogene Balance zwischen Sicherheit und Freiheit in 
einer Gesellschaft. Die Untersuchung eruiert hierzu die Situation in Deutschland und der 
Türkei an Maßstäben der EMRK.

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Terrorismus

Rechtsordnung(en):
Deutschland; Türkei

Zeitrahmen:
2011–2013

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)
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b)  Organisierte Kriminalität

23. ‘Participation in a Criminal Organisation’ and ‘Conspiracy’

Projektleitung: Dr. Almir Maljevi��

Die verschiedenen Erscheinungsformen krimineller Kollektive stellen das Strafrecht vor große 
Herausforderungen. Antworten darauf können in den traditionellen Modellen der Teilnah-
me an einer Vereinigung und Conspiracy gefunden werden. Das Forschungsprojekt zeigt die 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser beiden Modelle und erklärt, wie diese in inter-
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ländern transferiert worden sind.

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Organisierte Kriminalität;  
Terrorismus

Rechtsordnung(en):
Deutschland, England und Wales, 
Bosnien und Herzegowina, Kroa-
tien, Serbien; Europäisches Recht, 
Völker(straf)recht

Zeitrahmen:
2006–2011

Status:
abgeschlossen

Kategorie:
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)

24.  Konvergenz und Divergenz der Modelle zur Strafverfolgung organisierter Kriminalität  
in Deutschland und in Kolumbien

Projektleitung: Angélica Romero Sánchez, LL.M.     

Während in Deutschland die Strafverfolgung von O.K. bislang der Ausnahmefall ist, gehört 
sie in Kolumbien zum Regelfall der Strafverfolgung. Eine Erklärung dafür kann bereits in 
den rechtlichen Rastern und Grenzen für die Strafverfolgung von O.K. bei unterschiedlicher 
Verfolgungsrealität liegen. Deswegen wird die Konvergenz und Divergenz zwischen den recht-
lichen Modellen zur Strafverfolgung von O.K. in Deutschland und in Kolumbien rechtsver-
gleichend untersucht.

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Organisierte Kriminalität

Rechtsordnung(en):
Kolumbien, Deutschland

Zeitrahmen:
2011–2013

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)

c)  Cybercrime und Informationsrecht

25. Cybercrime und Strafrecht in der globalen Informationsgesellschaft

Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Sieber

Das Projekt untersucht mit empirischen, strafrechtsvergleichenden und dogmatischen Metho-
den den Wandel der Informationstechnik, der Kriminalität und des Rechts in der modernen 
Informations- und Netzwerkgesellschaft. Ziel ist die Analyse der einschlägigen Delikte, der 
jeweiligen – nationalen und internationalen – Regelungen sowie möglicher neuer kriminalpoli-
tischer Konzepte, mit denen auf die neuen Herausforderungen reagiert werden kann.

Forschungsschwerpunkt(e):
Territoriale Grenzen des Strafrechts; 
funktionale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Computerkriminalität

Rechtsordnung(en):
Verschiedene nationale Rechts-
ordnungen; Europäisches Recht; 
sonstiges internationales Strafrecht

Zeitrahmen:
2010–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Gemeinschaftsprojekt



I. FORSCHUNGSPROGRAMM 

3838

26.  Kriminalisierung von Dual-Use-Software

Projektleitung: Michael Albrecht

In diesem Forschungsvorhaben wird untersucht, wie der Umgang mit gefährlichen Computer-
programmen bereits im Vorfeld von Straftaten kriminalisiert werden kann, ohne das legitime 
Testen und Analysieren von Schwachstellen durch IT-Sicherhheitsbeauftragte tatbestandlich 
mit zu erfassen. Es werden Software-Delikte des europäischen und deutschen Computerstraf-
rechts funktional miteinander verglichen. Einbezogen werden auch rechtspolitische Lösungs-
ansätze anderer Rechtsgebiete mit Dual-Use-Problematik.

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Computerkriminalität

Rechtsordnung(en):
Deutschland

Zeitrahmen:
2010–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)

27. Ziele und Grenzen des Datenschutzes – eine Untersuchung am Beispiel von strafprozessualen 
Ermittlungen in sozialen Netzwerken

Projektleitung: Stefan Drackert

Die moderne Kommunikationstechnologie schafft ein Potenzial für Überwachung und Verhal-
tenstransparenz von bisher ungekanntem Ausmaß. Das Datenschutzrecht soll das Individuum 
hiergegen absichern. Sein Stellenwert wird jedoch angesichts geänderter Privatheitsbedürfnis-
se und vorverlagerter Sicherheitspolitik zunehmend unklar. Das Projekt untersucht ausgehend 
von einem Grundlagenabschnitt die Ziele und Grenzen des Datenschutzes am Beispiel von 
Ermittlungen in den nutzergenerierten Inhalten sozialer Netzwerke.

Forschungsschwerpunkt(e):
Territoriale Grenzen des Strafrechts; 
funktionale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Computerkriminalität; Datenschutz-
recht; übergreifend

Rechtsordnung(en):
Deutschland, Europäisches  
und internationales Recht

Zeitrahmen:
2010–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt

d)  Wirtschaftskriminalität

28.  Der urheberrechtliche Schutz digitaler Werke 

Projektleitung: Dr. Chiara Santangelo

Vor dem Hintergrund der globalen Verbreitung von Produkt- und Dienstleistungspiraterie in 
der Informationsgesellschaft wird die Frage untersucht, ob angesichts der neuen und komple-
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Schutz digitaler Güter weiterhin gewährleisten zu können. Analysiert wird, welche rechtlichen 
und außerrechtlichen Maßnahmen, die den Schutz und die Durchsetzung des Urheberrechts 
stärken, neben dem Urheberstrafrecht verfügbar sind.

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Straf-
rechts; Stafrechtsvergleichung

Deliktsbereich(e):
Wirtschafts kriminalität; Computer-
kriminalität; Urheberstrafrecht

Rechtsordnung(en):
Europäisches Recht, Deutschland, 
Italien, England

Zeitrahmen:
2007–2010

Status:
abgeschlossen

Kategorie:
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)
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29. Möglichkeiten und Grenzen des Strafrechts bei Arzneimittelfälschungen

Projektleitung: Priv.-Doz. Dr. Hans-Georg Koch

Gefälschte Arzneimittel bedrohen Leben und Gesundheit ihrer Anwender. Sie sind damit weit 
mehr als nur Produktpiraterie gegenüber Originalherstellern. Das rechtsvergleichende Projekt 
erforscht, mit welchen Mitteln in unterschiedlicher Weise betroffene Länder den Arzneimit-
telsektor vor gefälschten Produkten schützen und wie sie einschlägige Straftaten zunehmend 
international agierender Täter bekämpfen. Dabei stellen sich Fragen nach den territorialen 
und den funktionalen Grenzen des Strafrechts.

Forschungsschwerpunkt(e):
Territoriale Grenzen des Strafrechts; 
funktionale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Wirtschaftskriminalität

Rechtsordnung(en):
Ägypten, Brasilien, China, Deutsch-
land, Frankreich, Indien, Nigeria, 
Paraguay, Russland, Schweiz, USA

Zeitrahmen:
2006–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Gemeinschaftsprojekt

30. Sanktionierung von Unternehmen und Compliance

Projektleitung: Dr. Marc Engelhart

Fälle wie der Bestechungsskandal von Siemens werfen die Frage nach einer Sanktionierung 
von Unternehmen und nach unternehmensinternen Maßnahmen zur Vermeidung von Kri-
minalität auf (Compliance-Maßnahmen). Die Untersuchung analysiert das deutsche und 
US-amerikanische Unternehmenssanktionsrecht sowie die Bedeutung von Compliance-Maß-
nahmen. Ausgehend von einer rechtsvergleichenden Betrachtung werden Eckpunkte für die 
Schaffung eines eigenständigen Unternehmenssanktionsgesetzes entwickelt.

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Wirtschaftskriminalität

Rechtsordnung(en):
Deutschland, USA

Zeitrahmen:
2005–2010

Status:
abgeschlossen

Kategorie:
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)

31.  Kapitalmarktaufsicht in Deutschland und den USA

Projektleitung: Patrick Köppen

Gegenstand der Arbeit ist eine auffällige Entwicklung im deutschen wie auch im US-amerika-
nischen Kapitalmarktaufsichtsrecht: Eine immer stärkere Ausweitung potenzieller aufsichts-
rechtlicher Haftung geht mit der zunehmenden Konvergenz vormals getrennter Rechtsgebie-
te einher. Nicht zuletzt werden hierbei strafprozessuale Garantien ausgehöhlt – bei zugleich 
deutlich erhöhtem Risiko auch strafrechtlicher Haftung. Diese Verschiebungen werden ver-
gleichend analysiert.

Forschungsschwerpunkt(e):
Territoriale Grenzen des Strafrechts; 
funktionale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Wirtschaftskriminalität

Rechtsordnung(en):
Deutschland, USA

Zeitrahmen:
2011–2013

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt
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e)  Übergreifende Fragen
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Projektleitung: Lena Petri
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aktiven Verfahrensbeteiligung des Verletzten in den USA und in Deutschland strukturelle Auf-
gaben und setzt ihr zugleich  Grenzen. Über einen Vergleich der Verfahrensrolle des Opfers 
in den USA und Deutschland soll nach Kriterien, die für beide Systeme relevant sind, eine 
Bewertung der Stärken und Schwächen des jeweiligen Ansatzes erfolgen.

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
übergreifend

Rechtsordnung(en):
Deutschland, USA

Zeitrahmen:
2011–2013

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)

33.  Beweisverwertungsverbote im Strafverfahren 

Projektleitung: Yukun Zong, LL.M.

Bei den Beweisverwertungsverboten steht China zwischen dem kontinental-europäischen und 
dem anglo-amerikanischen Recht. Das vorliegende Forschungsprojekt unternimmt eine um-
fassende Rechtsvergleichung, die die Rechtslage in China und in zwei westlichen Staaten 
beleuchtet, die Ziele und Grenzen der Beweisverwertungsverbote durch systematische Ana-
lyse ausarbeitet und anschließend Vorschläge für weitere Entwicklungen des chinesischen 
Strafverfahrensrechts entwickelt.

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Straf-
rechts, Strafrechtsvergleichung

Deliktsbereich(e):
�����"�&����	��������
�������	�
(Strafrecht Allgemeiner Teil) 

Rechtsordnung(en):
China, Deutschland, USA

Zeitrahmen:
2011–2013

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)

34. Wegsperren? – Freiheitsentziehende Maßnahmen gegen gefährliche, strafrechtlich  
verantwortliche (Rückfall-)Täter im internationalen Vergleich

Projektleitung: Priv.-Doz. Dr. Hans-Georg Koch

Straftäter, bei denen man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen muss, dass sie nach 
Verbüßung ihrer Strafe erneut erheblich straffällig werden, gelten als besonderes Sicherheits-
risiko, vor dem die Allgemeinheit geschützt sein will. Anhand von 15 Rechtsordnungen wurde 
rechtsvergleichend untersucht, welcher Täterkreis aus welchen Anlässen und unter welchen 
weiteren rechtlichen Voraussetzungen mit welchen besonderen, insbesondere freiheitsentzie-
henden Rechtsfolgen belegt werden kann.

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Sanktionensystem

Rechtsordnung(en):
13 europäische Länder, 
USA (2 Staaten)

Zeitrahmen:
2008–2011

Status:
abgeschlossen

Kategorie:
Gemeinschaftsprojekt
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35. Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht – Vergleichende Einblicke in Transitionsprozesse

Projektleitung: Prof. Dr. Albin Eser; Prof. Dr. Ulrich Sieber; Prof. Dr. Jörg Arnold (Projektkoordinator)

Das Projekt erforscht Funktion und Grenzen des Strafrechts bei der Ablösung vordemokra-
tischer politischer Systeme und der Verarbeitung von Systemunrecht des alten Systems in 
Transitions- bzw. Transformationsgesellschaften. Im Ergebnis lässt sich kein „Königsweg“ des 
strafrechtlichen Umgangs mit der Vergangenheit nach politischen Systemwechseln erkennen. 
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politik in ihrem konkreten historischen Kontext ab.

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Schwere Menschenrechts verlet-
zungen

Rechtsordnung(en):
23 Länder weltweit; Völker(straf)-
recht; sonstiges internat. Strafrecht

Zeitrahmen:
1996–2011

Status:
abgeschlossen

Kategorie:
Gemeinschaftsprojekt

36. REMEP: Retaliation-Mediation-Punishment (Vergeltung-Mediation-Bestrafung)

Projektleitung: Jan-Michael Simon; Dr. Pablo Galain Palermo
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teinamerika, die auf der Herstellung eigener Identität durch Ausgrenzung anderer beruhen. 
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nationalen Herkunft sowie solchen, die auf kriminellen Gegenentwürfen zur staatlichen bzw. 
sozialen Ordnung (Jugendbanden, Aufständische, „Staatskriminalität“) beruhen.

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Organisierte Kriminalität; 
Terrorismus; Staatskriminalität, 
Hasskriminalität, Jugendkriminalität

Rechtsordnung(en):
Rechtsordnungen von 
Lateinamerika

Zeitrahmen:
2006–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Gemeinschaftsprojekt

37. Grenzen des Rechtsgüterschutzes

Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Sieber; Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht; Dr. Konstanze Jarvers

Das Forschungsprojekt untersucht kriminologische und strafrechtliche Aspekte einvernehm-
licher sexueller Handlungen zwischen erwachsenen Verwandten. Im rechtsvergleichenden 
Teil sind die Rechtsordnungen von 22 Ländern einbezogen, die teils in unterschiedlicher Aus-
gestaltung eine Inzeststrafbarkeit vorsehen, teils aber auch ohne eine solche auskommen.

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Strafrechts

Deliktsbereich(e):
Straftaten gegen die Familie/Moral- 
und Sexualstrafrecht

Rechtsordnung(en):
22 Rechtsordnungen weltweit

Zeitrahmen:
2007–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Gemeinschaftsprojekt
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Dritter Forschungsschwerpunkt: 

Methodenfragen der Strafrechtsvergleichung  
und internationale Strafrechtsdogmatik

38. Internationales Max-Planck-Informationssystem für Strafrechtsvergleichung 

Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Sieber; Dr. Karin Cornils; Dr. Konstanze Jarvers; Dr. Susanne Forster, LL.M., 
Emily Silverman, J.D., LL.M.

Das Projekt analysiert an einem komplexen Datenbestand die Methoden der Strafrechts-
vergleichung und der Entwicklung einer universalen Strafrechtsdogmatik: Anhand einer  
detaillierten Gliederung werden 24 Landesberichte zum Allgemeinen Teil des Strafrechts 
erstellt und vergleichend analysiert. Der dabei entstehende hochstrukturierte Datenbestand 
dient auch der Entwicklung eines computerbasierten Informationssystems.

Forschungsschwerpunkt(e):
Strafrechtsvergleichung

Deliktsbereich(e):
�����"�&����	��������
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(Strafrecht Allgemeiner Teil) 

Rechtsordnung(en):
24 Rechtsordnungen weltweit

Zeitrahmen:
Beginn 2004

Status:
laufend

Kategorie:
Gemeinschaftsprojekt

39. Strafrechtlicher Strukturvergleich

Projektleitung: Prof. Dr. Eser, Prof. Dr. Walter Perron (Universität Freiburg)

In dem Projekt werden verschiedene Rechtsordnungen im materiellen Strafrecht auf Über-
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Zusammenspiels von normativer Regelung und praktischer Anwendung, erforscht. Zunächst 
wurden zu dem Thema des Haustyrannenmordes Fallgruppen gebildet, die daraufhin zu un-
tersuchen waren, nach welchen Kategorien sie erfasst werden und wie sie in der Praxis das 
Strafverfolgungssystem durchlaufen.

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Strafrechts; 
Strafrechtsvergleichung

Deliktsbereich(e):
übergreifend

Rechtsordnung(en):
8 europäische Rechtsordnungen

Zeitrahmen:
1995–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Gemeinschaftsprojekt

40. Grundwerte des westlichen und des islamischen Strafrechts

Projektleitung: Mohammad Sadr Touhid-Khaneh, LL.M.

Die Arbeit ermittelt und vergleicht mit einer grundwerteorientierten Strafrechtsvergleichung 
zwischen dem deutschen und dem islamischen Strafrechtssystem am Beispiel Irans die theo-
retischen Grundlagen, die das westliche und das islamische Strafrecht unterscheiden. Die 
Forschung soll Verständnis und Toleranz als Vorbedingungen der notwendigen „Kommuni-
kation“ zwischen beiden Rechtssystemen über ihre grundlegenden Gemeinsamkeiten und  
Unterschiede vermitteln.

Forschungsschwerpunkt(e):
Strafrechtsvergleichung

Deliktsbereich(e):
übergreifend

Rechtsordnung(en):
Deutschland, Iran

Zeitrahmen:
2009–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)
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41.  Das Verhältnis von Religion und Meinungsäußerungsfreiheit 

Projektleitung: Seyed Emadeddin Tabatabaei, LL.M.

Die Veröffentlichung der dänischen Mohamed-Karikaturen im Jahr 2005 hat die politische 
Sprengkraft von unterschiedlichen Wertvorstellungen zwischen dem „muslimischen“ und dem 
„westlichen“ Teil der Welt gezeigt. Die Arbeit versucht unter Berücksichtigung der philosophi-
schen Grundlagen und der kulturellen Hintergründe der beiden Rechtsordnungen zu klären, 
wie das Verhältnis von „Religion“ und „Meinungsäußerungsfreiheit“ im deutschen und irani-
schen Rechtssystem beschaffen ist und wo es Gegensätze gibt.

Forschungsschwerpunkt(e):
Funktionale Grenzen des Straf-
rechts, Strafrechtsvergleichung

Deliktsbereich(e):
übergreifend

Rechtsordnung(en):
Deutschland, Iran

Zeitrahmen:
2011–2013

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)
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Das Forschungsprogramm der kriminologischen Abteilung konzentriert sich auf die Veränderungs-
prozesse, die im Zuge der grundlegenden gesellschaftlichen Umbrüche und Transformationen der 
Gegenwart nicht nur die Entstehungsbedingungen und Gelegenheitsstrukturen von Kriminalität 
– und damit auch diese selbst – verändern, sondern auch die gesellschaftlichen Reaktionen, die 
Instrumentarien der formalen Sozialkontrolle und dabei insbesondere der strafrechtlichen Inter-
vention. Dieser inhaltliche Fokus bestimmt den Zuschnitt und die Ausgestaltung der einzelnen 
Forschungsschwerpunkte. In methodischer Hinsicht werden Schwerpunkte auf die Längsschnitt-
forschung gelegt, die vor allem in der Freiburger Kohortenuntersuchung und in der Untersuchung 
der Wirkungen der Sozialtherapie auf die Rückfälligkeit von Sexualstraftätern zum Ausdruck 
kommt, sowie auf Mehrebenenanalysen, wie sie in Projekten zu „Kriminalität, sozialer Kontext 
und sozialer Wandel“ implementiert werden.

Ergänzt wird das Forschungsprogramm daneben durch eine Reihe von internationalen Koopera-
tionsprojekten, die bereits seit langem ein Kernbestandteil der kriminologischen Forschung am 
Institut sind. Diesen Kooperationen kommt – neben der projektbezogenen Zusammenarbeit in 
den thematisch ausgerichteten Forschungsschwerpunkten zu „Strafverfahren und Sanktionen im 
Wandel“, „gefährlichen Straftätern“, „Innere Sicherheit, organisierte Kriminalität und Terroris-
mus“ sowie „Kriminalität, sozialer Kontext und sozialer Wandel“ – ein ganz besonderer Stellenwert 
im Rahmen des Forschungsschwerpunktes zur „Kriminalpolitik und rechtsstaatlichen Entwick-
lung in außereuropäischen und Übergangsgesellschaften“ zu. 

Die kriminologische Abteilung sucht Inno-
vation in der Entwicklung von Methoden im 
Engeren, in der Interdisziplinarität und einer 
damit verbundenen vernetzten und internati-
onalisierten Forschung, in der systematischen 
Aufbereitung kriminologischer Forschung so-
wie in der darauf gestützten Theoriebildung, 
die auf die Grundlagen strafrechtlicher Sozial-
kontrolle sowie die Kriminalitätsentstehung 
ausgerichtet ist. Ausgangspunkt ist dabei der 
gesellschaftliche Wandel, der Risiko und Si-
cherheit in den Mittelpunkt der Kriminal-
politik rückt.

In methodischer Hinsicht geht es um 

(a) die Herstellung und Vertiefung von Inter-
disziplinarität, insbesondere mit der Ver-
schränkung normativer und empirischer 
Zugänge,

(b) die Internationalisierung der Forschung 
durch eine Vernetzung mit an ähnlichen 
Fragestellungen arbeitenden Forschungs-
einrichtungen des Auslands, 

(c) den internationalen Vergleich,
(d) die Erfassung von Wandel und Verände-

rung, insbesondere auch im Hinblick auf 
���� ���� ���������� ������������
Merkmale, in Längsschnitt- und Replikati-
onsuntersuchungen,

(e) die Fortentwicklung der methodischen 
Möglichkeiten, kausale Zusammenhänge 
und Bedingungsbeziehungen in einem Feld 
&�����
��&����*��������	�$=��������������	��
kontrollierte Experiment (auch aus metho-
dischen und theoretischen Erwägungen he-
raus) nicht immer eignet, 

(f) die Fortbildung von Mehrebenenanalysen, 
in denen Daten zur Mikroebene des Han-
delns mit den Ebenen der sozialen Umwelt 

C. Forschungsprogramm und Projekte 
der kriminologischen Abteilung
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von Akteuren und der sozialen Strukturen 
zusammengeführt werden,

(g) die Entwicklung von methodischen Instru-
menten, mit denen an den Schnittstellen von 
Recht und (sozialen/rechtlichen) Tatsachen 
systematisch Informationen erhoben werden 
können, die eine tragfähige Grundlage für 
Evaluation und Erklärung hergeben. 

In der Entwicklung der Theorie geht es um

(a) die Erklärung von Kriminalität unter den 
Bedingungen moderner Gesellschaften, 
die durch zunehmende kulturelle und eth-
nische Heterogenität sowie Individualisie-
rung geprägt sind,

(b) theoretische Modelle der Kriminalität, in 

denen Variablen der Mikro-, Meso- und 
Makro  ebenen zusammengeführt werden,

(c) die Erklärung von Beteiligung und Ausstieg 
an/aus Kriminalität im Verlauf,

(d) theoretische Modelle, die die Erklärung 
der Varianz in Verbrechensfurcht und Un-
sicherheitsgefühlen verbessern,

(e) die Erklärung von Veränderungen in der 
strafrechtlichen Sozialkontrolle.

Aus dem interdisziplinären, auf Längsschnitt und 
Verläufe angelegten sowie vergleichenden Vorge-
hen sollen auch Bausteine zu einer Theorie der 
Sicherheit entstehen, die den relativen Beitrag 
des Strafrechts in Form von Verfahren und Sank-
tionen und damit die Grenzen der gesellschaft-
lichen Steuerung durch Strafrecht offenlegt.

1. Schwerpunkt: Strafverfahren und Sanktionen im Wandel

In dem Gesamtsystem strafrechtlicher Sozial-
kontrolle stehen das Strafverfahrensrecht wie 
auch das Sanktionenrecht exemplarisch für 
���� ����
��*� ���� >�����
��
��*� ���� ����	-
weite und die Grenzen strafrechtlicher Inter-
ventionen. Gesellschaftliche Transformatio-
nen, technologische Entwicklungen und damit 
einhergehende Veränderungen in den Krimi-
nalitätsphänomenen (dies umfasst zum einen 
die so genannte Transaktionskriminalität, die 
heute neben den „klassischen“ Bereichen wie 
der Korruption und dem Vertrieb von Drogen 
und anderen verbotenen Gütern und Sub-
stanzen auch den virtuellen Bereich verbotener 
Inhalte im weltweiten Cyberspace, zum ande-
ren aber auch ihrem rechtlichen Gehalt nach 
eher traditionelle Aktivitäten wie Urheber-
rechtsverletzung und Betrug, freilich verlagert 
in den virtuellen Raum) stellen das Strafrecht 
vor neue Herausforderungen. Die Weiterent-
wicklung der bestehenden Eingriffsbefugnisse 
und die damit verbundenen rechtlichen und 
praktischen Konsequenzen für das System als 
Ganzes werden in diesen Bereichen besonders 
augenfällig, und zwar weit mehr als in anderen 
Bereichen des (materiellen) Strafrechts. Da-
mit einhergehend konzentrieren sich auch die 
politischen Kontroversen auf Fragestellungen 
des Verfahrensrechts und dort auf verdeckte 
und technische Informationsbeschaffung. Aber 
auch „klassische“ Maßnahmen wie die Durch-
suchung von Räumlichkeiten, die zum traditio-
nellen Bestand des strafprozessualen Ermitt-

lungsinstrumentariums zählen, erfahren durch 
die Veränderung der Umwelt, insbesondere die 
Digitalisierung, eine Neubewertung. Denn der 
Zugriff auf elektronisch gespeicherte Informa-
tionen verändert nicht nur den äußeren Ablauf 
solcher Maßnahmen; zugleich eröffnen sich 
neue Probleme der Grenzziehung zwischen 
verschiedenen Instrumenten und ihren Rechts-
grundlagen und zugleich neue Fragestellungen 
der Verhältnismäßigkeit und des Datenschut-
zes. Im Hinblick auf diese Entwicklungen setzt 
das kriminologische Forschungsprogramm des 
Instituts einen besonderen Schwerpunkt auf 
die empirische Strafverfahrensforschung. Er-
gänzt wird diese Forschungslinie auch weiter-
hin um die von der kriminologischen Abteilung 
betreute empirische Sanktionsforschung.

Im Bereich der Strafverfahrensforschung liegt der 
Arbeitsschwerpunkt bereits seit längerem auf 
der Untersuchung der Entwicklung, Implemen-
tierung und auf der Evaluation neuer Technolo-
gien in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren. 
Exemplarisch hierfür steht die Überwachung 
der Kommunikation. Die kriminal politischen 
Herausforderungen in diesem Bereich lassen 
sich insbesondere durch das Spannungsverhält-
nis zwischen der Grundrechtsrelevanz dieser 
Eingriffe einerseits (die sich im Zugriff auf die 
Privatsphäre und teilweise in der weiten Erfas-
sung nicht beschuldigter Kommunikationsteil-
nehmer manifestiert) sowie dem Interesse der 
Strafverfolgungsbehörden an effektiven Ermitt-
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lungsansätzen andererseits charakterisieren. 
Der Bedarf ist unmittelbare Folge eines von 
der Strafverfolgung reklamierten strukturellen 
���&�
�*� ���� ���� &��	������ �������� ����
„klassischen“ strafprozessualen Ermittlungs-
methoden infolge des im Bereich der Trans-
aktionskriminalität und anderer Formen der 
Kontrollkriminalität regelmäßigen Fehlens von 
Anzeigeerstattern beschrieben wird. Jedoch 
haben sich auch in dem Bereich der konventi-
onellen Kriminalität Deliktsformen mit unmit-
telbarem Telekommunikationsbezug herausge-
bildet, bei denen der Rückgriff auf die damit 
im Zusammenhang stehenden Datenbestände 
einerseits naheliegt, andererseits auch den ein-
zigen erfolgversprechenden Ermittlungsansatz 
zu bilden scheint. Dies kann der Zugriff auf 
Verkehrsdaten (bei illegalen Computeraktivitä-
ten oder Straftaten mittels Telekommunikation 
wie Drohanrufe oder Stalking) ebenso sein wie 
die Ermittlung von Gerätenummern (im Falle 
des Diebstahls oder Raubes von Mobiltelefo-
nen). Begehungsmodalitäten und Ermittlungs-
optionen haben sich gleichermaßen verändert 
und erweitert. Die neuen Ermittlungsmetho-
den sind dann an der Schnittstelle zur Präven-

��� ���������
� ��� ������ 	����� ���� ��-
pliziten repressiv-präventiven Doppelcharakter 
auf. Dieser unmittelbare Bezug zur Prävention 
verweist auf eine weitere Entwicklungslinie ak-
tueller Kriminalpolitik. Insbesondere dort, wo 
organisierte Kriminalität und Terrorismus im 
Zentrum stehen, geht es um mehr als die bloße 
Anpassung der bisherigen Ermittlungsinstru-
mente auf die im Vergleich zur konventionellen 
Kriminalität veränderten Einsatzbedingungen. 
Hier steht die gezielte Erweiterung verdeckter 
Ermittlungsmöglichkeiten im Zentrum der kri-
minalpolitischen Interessen. 

Nach dem Abschluss mehrerer Forschungspro-
jekte zur Telekommunikationsüberwachung, 
zur akustischen Wohnraumüberwachung, zur 
Rasterfahndung sowie zur Abfrage von Tele-
kommunikationsverkehrsdaten befasst sich 
der Schwerpunkt auch weiterhin mit verdeck-
ten und technischen Ermittlungsmaßnahmen. 
Abgeschlossen wurde eine Untersuchung zu 
„Schutzlücken nach Wegfall der Vorratsdaten-
speicherung von Telekommunikationsverkehrs-
daten“, die im Auftrag des Bundesjustizminis-
teriums 2010 bis 2011 durchgeführt wurde 
und auf Interviews mit Ermittlungsbeamten, 
Staatsanwälten und Richtern sowie einer sys-
tematischen Analyse der Entwicklung von Auf-
klärungsquoten und Ermittlungspraktiken in 

�"�&����	�������
�������	������	
��<��
��-
hend abgeschlossen wurde ferner eine Unter-
suchung, in der in drei Bundesländern und für 
einen Monat jedes erledigte Ermittlungsverfah-
ren darauf hin überprüft wurde, ob Verkehrs- 
oder Bestandsdaten der Telekommunikation 
für die Ermittlungen notwendig gewesen wä-
ren. Mit diesem erstmals implementierten 
��������������������	����*������
��"�&����	�
abzuschätzen, welche quantitative Bedeutung 
Verkehrs- oder Bestandsdaten für die Erledi-
gung von Strafverfahren haben und welche 
quantitativen Auswirkungen das Fehlen von 
Verkehrs- und Bestandsdaten für die Struktur 
der Erledigungen hat.

Der präventive Einsatzbereich der Verkehrs-
datenabfrage und anderer technischer Über-
wachungsmaßnahmen stand im Mittelpunkt 
einer abgeschlossenen Untersuchung in Bran-
denburg. 

Fortgesetzt wurde die Untersuchung zur Praxis 
der Durchsuchung von Wohn- und Geschäfts-
räumen (2007 bis 2010). Sie stellt nicht nur 
die erste systematische Untersuchung zur 
��������
� ��� ����	$=	����"������ �������
traditionellen, auf den physischen und nicht-
heimlichen Zugriff ausgerichteten Ermittlungs-
maßnahme dar, sondern evaluiert darüber hi-
naus auch ihre Möglichkeiten und Reichweite 
speziell im Hinblick auf digital gespeicherte 
Informationen. Die Untersuchung soll damit 
auch einen empirisch fundierten Beitrag zu 
der kriminalpolitischen Debatte um die Not-
wendigkeit neuer Regelungen zum heimlichen 
Zugriff auf Datenbestände (Online-Durchsu-
chung) leisten. Die Studie war begleitet durch 
eine mittlerweile abgeschlossene Untersu-
chung von Verfahren, die Durchsuchungen in 
Redaktionsräumen zum Gegenstand haben. 
In beiden Projekten war die Herstellung des 
Zugangs zu den einschlägigen Fällen und den 
zugehörigen Verfahrensakten ungewöhnlich 
aufwändig.

Die empirische Sanktionsforschung ist im Be-
richtszeitraum mit drei Projekten repräsentiert. 
Der Schwerpunkt lag dabei auf der Untersu-
chung zur Legalbewährung nach strafrecht-
lichen Sanktionen (2007 bis 2012). Ziel des 
Kooperationsprojektes mit der Universität 
Göttingen ist die Weiterentwicklung der Rück-
fallforschung durch die Etablierung einer 
aussagefähigen und auf Dauer angelegten Le-
galbewährungsstatistik, mit der der Rückfall 
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in Abhängigkeit von Delikt, Sanktion und so-
&������������	�� +�������� ���� >�
��� ���
Geschlecht erfasst wird. Auf diese Weise wird 
��� �������
��� _��
���� &��� ������������ ����
Datenlage zu Rückfall und Legalbewährung in 
Deutschland geleistet. Die erste kommentierte 
Rückfallstatistik wurde 2011 vorgelegt.

Abgeschlossen wurde im Berichtszeitraum so-
dann die Begleitforschung zur landesweiten 
Implementation des elektronisch kontrollierten 
Hausarrests in Hessen, die an eine wissen-
schaftliche Begleitstudie zum vorbereitenden 
Modellversuch (2000 bis 2004) angeschlossen 
war. Im Berichtszeitraum begann eine Unter-
suchung der  zum 1.1.2010 in Baden-Württem-
berg eingeführten elektronischen Fußfessel. 
Dieses Programm ist, anders als das hessische, 
auf den strafverkürzenden bzw. strafersetzen-
den Einsatz (sog. back end-Einsatz) ausgerich-
tet. Hervorzuheben ist, dass es in diesem Fall 
gelang, ein kontrolliertes (randomisiertes) Ex-
periment zu implementieren. 

Die Untersuchung zum Vollzug des Umwelt-
straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts in 
Deutschland ist weitgehend abgeschlossen. 
Das Dissertationsprojekt knüpft methodisch an 
ein strafrechtlich-kriminologisches Projekt aus 
den 1980er Jahren an, in dessen Mittelpunkt 
die Implementierung des damals noch neuen 
Umweltstrafrechts (§§ 324ff. StGB) stand. In-
haltlich geht es zum einen um eine Analyse der 
seit damals eingetretenen Veränderungen auf 
der phänomenologischen Seite der Umweltkri-
minalität (Tat und Täter) wie auf der Ebene der 
Vollzugspraxis des Umweltstraf- und Ordnungs-
widrigkeitenrechts (Verfahrensentstehung und 
-beendigung sowie Sanktionierungspraxis). 
Zum anderen werden neue Fragestellungen 

untersucht. Dies betrifft insbesondere die von 
Seiten der Europäischen Union gerade im Be-
reich des Umweltstrafrechts forcierte Verant-
wortlichkeit juristischer Personen.

Abgeschlossen wurde eine Untersuchung zur 
Implementierung der europäischen (Straf-) 
Vollzugsstandards in Deutschland, wie sie 
durch die Berichte des Europäischen Komitees 
zur Verhütung von Folter und unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 
(CPT) konkretisiert werden. Auf der Basis der 
�$�&������������
������
����������
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präsentanten des deutschen Strafvollzugs wur-
den sowohl die Effektivität der Empfehlungen 
und des Überprüfungsverfahrens als auch die 
Kooperations- und Umsetzungsbereitschaft 
der innerstaatlichen Verwaltung analysiert. Die 
Untersuchung leistet damit über den unmittel-
baren Deutschland-Bezug hinaus auch einen 
Beitrag zur Optimierung von Menschenrechts-
schutzmechanismen und weist damit auch in-
haltliche Bezüge zu dem fünften Forschungs-
schwerpunkt auf. 

Die Bedeutung von und der Bedarf an krimi-
nologischer Forschung werden – und dies ist 
angesichts der rechtspolitischen Diskurse zum 
Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und 
Freiheit nicht überraschend – vor allem an der 
technisierten Überwachung sichtbar. Aus den 
Forschungen der kriminologischen Abteilung 
wurden in den letzten Jahren für das Bundes-
verfassungsgericht in mehreren Verfahren sach-
verständige Auskünfte gegeben. Hier ging es 
um Verfahren, die sich mit der Wohnraumüber-
wachung, der Vorratsdatenspeicherung von 
Verkehrsdaten der Telekommunikation und der 
elektronischen Fußfessel in der Überwachung 
entlassener Sicherungsverwahrter befassen.

2. Schwerpunkt: Gefährliche Straftäter

Sexualstraftäter werden im öffentlichen Dis-
kurs als besondere Risikogruppe mit einem 
hohen Gefährdungspotenzial für die Sicherheit 
der Bevölkerung wahrgenommen. Zahlreiche 
Gesetzesänderungen, Sanktionsverschärfungen 
und kontrollierende Maßnahmen, insbeson-
dere aber die Erweiterungen der Sicherungs-
verwahrung, wurden in den letzten Jahren mit 
der besonderen Gefährlichkeit von Sexualstraf-
tätern begründet. Dabei sind die Begriffe der 
Gefahr und der Gefährlichkeit zu Schlüssel-

wörtern geworden; sie verweisen wiederum auf 
das zentrale Konzept der Sicherheit und auf 
die Frage, welchen Beitrag das Strafrecht und 
strafrechtliche Sanktionen für die Herstellung 
von Sicherheit (oder zur Abwehr von Gefah-
ren) leisten können (oder sollten). Der Begriff 
des „gefährlichen Straftäters“ dient in krimi-
nalpolitischen und Sicherheitsdiskursen einer 
Verständigung darüber, bei welchen Gruppen 
von einem besonderen präventiven Bedarf aus-
gegangen werden muss, und welche Formen 
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der Prävention angemessen sind. Als „gefährli-
che Straftäter“ gelten dabei meist solche Täter, 
die entweder durch gewalttätige Sexualdelikte 
oder andere schwere Gewalt bereits auffällig 
geworden sind oder bei denen ein besonderes 
Rückfallpotenzial bzw. ohne vorhergehendes 
Auffälligwerden eine Gefahr schwerer Gewalt 
angenommen wird. Derartige Annahmen füh-
ren in das Feld der Vorhersage von Gefahren 
und der Gefährlichkeitsprognose, das nach wie 
vor durch erhebliche Unsicherheiten gekenn-
zeichnet ist und wegen dieser Unsicherheiten 
�������&�����������������
*��������	���-
niger gefährliche oder gar ungefährliche Per-
sonen zu erfassen vermögen. Die Begriffe der 
Gefährlichkeit und des gefährlichen Straftäters 
sind ubiquitär, explizite Konzeptualisierungen 
fehlen indes. So kann dem Begriff des „gefährli-
chen Straftäters“ eigentlich nur eine metapho-
rische Qualität zugeordnet werden. Insofern 
zielt der Forschungsschwerpunkt „Gefährliche 
Straftäter“ aus verschiedenen Perspektiven auf 
empirisch begründete Beiträge, die sich mit
�� kriminalpolitischen Diskursen und Refor-

men,
�� der Gefährlichkeitsprognose,
�� Interventionsmöglichkeiten zur Reduzie-

rung von Gefährlichkeit und Rückfallrisiko
�� sowie besonderen (Behandlungs-)Bedürf-

nissen
bei als gefährlich eingeschätzten Straftätern 
befassen.

Zwei langfristig angelegte Projekte prägen den 
Forschungsschwerpunkt: Die Freiburger Ko-
hortenstudie, die seit 1986 alle polizeilichen 
Registrierungen bestimmter Geburtsjahrgänge 
in Baden-Württemberg auswertet, liefert auf 
der Grundlage einer umfangreichen Datenbasis 
grundlegende Erkenntnisse zu Zusammenhän-
gen von Sexualkriminalität, unterschiedlichen 
Formen der Tatbegehung und der Entwicklung 
von Verläufen der Sexualdelinquenz. Ein weite-
res langfristig angelegtes Projekt stellt die Eva-
luationsstudie „Sexualstraftäter als Herausfor-
derung für Forschung und Kriminalpolitik“ dar. 
In dieser Untersuchung wird die präventive 
Wirksamkeit der Behandlung von Sexualstraf-
tätern in den sozialtherapeutischen Abteilun-
gen des Freistaates Sachsen thematisiert. 

Das Projekt knüpft an die seit den 1980er Jah-
ren durch die kriminologische Abteilung reali-
sierte Evaluation des Strafvollzugs (und der So-
zialtherapie) an. Im Mittelpunkt stehen dabei 

die Frage nach der Wirksamkeit von (Sexual-)
Straftäterbehandlung, die Suche nach krimi-
nogenen und protektiven Faktoren im Rahmen 
der Rückfallforschung, die Bestandsaufnahme 
prognostisch relevanter Kriterien sowie die 
Erforschung der Situation von Haftentlasse-
nen im Übergang vom Strafvollzug in die Frei-
heit und im ersten Jahr nach Haftentlassung. 
Hervorzuheben ist das aufwändige Design der 
Untersuchung. Die auf 12 Jahre angelegte Un-
tersuchung erfasst zu mehreren Zeitpunkten 
des Haft- und Behandlungsverlaufs sowie in 
der Nachentlassungsphase und im Prozess der 
Wiedereingliederung theoretisch begründete 
Merkmale im Hinblick auf Ausprägungen und 
Veränderungen, wobei der Kontrolltheorie be-
sondere Aufmerksamkeit gilt. Durch das auch 
die Nachentlassungssituation einschließende 
und Kontrollgruppen berücksichtigende Design 
werden differenzierte und die Auswirkungen 
der Sozialtherapie nachvollziehbar darstellende 
Analysen ermöglicht. Nach Abschluss des Pro-
jektes werden nach Katamnesezeiträumen von 
zwei und fünf Jahren auf der Grundlage von 
Bundeszentralregisterauszügen Analysen zum 
Rückfall durchgeführt. 

In der Untersuchung der Wiedereingliederung 
und des Abbruchs bzw. des Fortsetzens krimi-
neller Aktivitäten wird darüber hinaus in einer 
Selbstberichtsstudie das Dunkelfeld erfasst. 
Damit wird nicht nur die neuerdings internatio-
nal (wieder) als besonders bedeutsam erachtete 
Nachentlassungssituation (Re-entry) aufgegrif-
fen und in einen auch theoretisch belangvol-
len Zusammenhang mit den (sozialtherapeu-
tischen) Vollzugsverläufen gestellt; mit der 
Dunkelfeld- und Wiedereingliederungsstudie 
wird erstmals ein Forschungsmodul implemen-

���
*�����=���������$�&���������
����������
Kriminalität hinausgeht und eine international 
beklagte Forschungslücke schließt. Somit ist 
���� ��$$���&���
�� `
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registrierten und im Dunkelfeld verbleibenden 
Rückfalls von Sexual- bzw. Gewaltstraftätern 
unterschiedlichen Alters unter Berücksichti-
gung verschiedener Interventionen (Regelvoll-
zug versus Sozialtherapie) möglich. Mit diesem 
Design ist das Projekt einzigartig. Die Unter-
suchung umfasst des Weiteren die Analyse der 
Gefangenenpersonalakten und eine Befragung 
der Fachdienste zum Behandlungsverlauf. Das 
Problem der Selbstselektion soll durch einen 
Vergleich im Bereich der Aktenanalyse mit al-
len zum Untersuchungszeitraum inhaftierten 
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Gewalt- und Sexualstraftätern aufgefangen und 
ausführlich beleuchtet werden. 

Neben dem Hauptprojekt der Evaluation von 
Behandlungsmaßnahmen bei erwachsenen Se-
xual- und Gewaltstraftätern widmet sich eine 
Teilstudie dezidiert der Untersuchung jugend-
licher Gefangener mit der gleichen Fragestel-
lung und dem gleichen Forschungsdesign, das 
auch für die Studie der Erwachsenen hand-
lungsleitend ist. 

Die Untersuchungen zur Sicherungsverwah-
rung wurden mit einem erweiterten Bericht „Die  
Legalbewährung gefährlicher Rückfalltäter.  
Zugleich ein Beitrag zur Entwicklung des Rechts 
der Sicherungsverwahrung“ fortgeführt. Die  
Forschungen zur Sicherungsverwahrung knüp-
fen an bereits in den 1990er Jahren realisier-
te Datenerhebungen und -analysen zur Praxis 

der Anwendung, der Vollstreckung und des 
Vollzugs von Sicherungsverwahrung an. Diese 
Vorarbeiten liegen Untersuchungen zum Ver-
lauf der und zum Rückfall nach Sicherungsver-
wahrung zugrunde, die eingebettet werden in 
komplexe Analysen der auf Sicherung und vor 
allem Erweiterung der Sicherungsverwahrung 
bedachten Kriminalpolitik der letzten 15 Jahre. 
Die Untersuchung enthält neben Bestandsauf-
nahmen zur Begutachtung von Gefährlichkeit 
und Gefährlichkeitsprognosen die Betrachtung 
von Lebensverläufen von Sicherungsverwahr-
ten, in der quantitative und qualitative Metho-
dik zum Einsatz kommt. Von herausragender 
Bedeutung ist eine interdisziplinäre Verschrän-
kung von normativen und empirischen Metho-
den und Theoriebeständen, die eine bislang 
einzigartige Grundlage für die Beurteilung des 
Umgangs mit Gefährlichkeit durch das Straf-
recht herstellt.

3. Schwerpunkt: Innere Sicherheit, organisierte Kriminalität, 
Terrorismus – gesellschaftliche Wahrnehmungen und Reaktionen

Die Arbeiten im Forschungsschwerpunkt „In-
nere Sicherheit“ konzentrieren sich sowohl auf 
die objektive Sicherheitslage als auch subjekti-
ve Wahrnehmungen von Sicherheit (bzw. Un-
sicherheit). Im Zentrum der Untersuchungen 
stehen mehrere Kooperationsprojekte, die sich 
aus komplementären, interdisziplinär ange-
legten Modulen zusammensetzen. Besonders 
hervorzuheben ist dabei das Projekt „Barome-
ter Sicherheit in Deutschland“. Speziell auf 
terroristische Gefährdungsszenarien fokussiert 
sind dann eine neu begonnene Untersuchung 
zu „Hinweisfaktoren auf terroristische An-
schläge mit islamistisch-fundamentalistischem 
Hintergrund in Deutschland“ sowie die abge-
schlossene Analyse „Jihadistische[r] Gewalt“. 
In den Untersuchungen zu „Kriminalitätswahr-
nehmungen und -erfahrungen im europäischen 
Vergleich“ werden Mehrebenenmodelle der 
Erklärung von Verbrechensfurcht entwickelt 
und theoretische Modelle getestet, die die Be-
deutung sozialer Sicherheit und von vertikalem 
Vertrauen hervorheben.  

Sicherheit hat sich zu einem Leitmotiv von Po-
litik und „Good Governance“ entwickelt. Mit 
„Sicherheit“ werden komplexe Grundlagenfra-
gen auch der Kriminologie und des Strafrechts 
angesprochen, die mit dem „Barometer Si-

cherheit in Deutschland (BaSiD)“ aufgegriffen 
werden. In BaSiD werden Wahrnehmungen, 
Lagebilder, Bedingungen und Erwartungen zur 
Sicherheit sowie Zusammenhänge zwischen Si-
cherheitswahrnehmung und technisierten For-
men der sozialen Kontrolle und Überwachung 
in einem Verbund aus dem Max-Planck-Insti-
tut als Konsortialführer, vier Universitäten, die 
verschiedene Disziplinen repräsentieren (So-
ziologie, Medienwissenschaft, Katastrophen-
forschung und Ethik), dem Bundeskriminalamt 
sowie dem Fraunhofer Institut für Innovations-
forschung ermittelt und analysiert. Die exemp-
larische Studie basiert auf der Kombination von 
grundlegender Datenerhebung, Methodenent-
wicklung und anwendungsorientierter Auswer-
tung in einem gesellschaftswissenschaftlichen 
Verbund, der auch die Ausleuchtung ethischer 
Fragestellungen und der Grenzen von Sicher-
heitsforschung vorsieht. Design, Methodik und 
Resultate dieser Studie dienen als Grundlage 
und Orientierungsmaßstab für die Durchfüh-
rung von (deutschen wie europäischen) Ver-
gleichs- und Folgestudien. Mit der Erforschung 
von wahrgenommenen und gefühlten Sicher-
heiten schließt das Projekt eine bedeutsame 
Wissenslücke in der Sicherheitsforschung. 
Zudem gelingt es dem Konsortium auf innova-
tive Weise, Grundlagenforschung, qualitative 
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und quantitative empirische Ergebnisse sowie 
praktische Umsetzbarkeit miteinander zu ver-
binden. Die Grundlagenforschung ermöglicht 
es, fundierte und die Disziplinen übergreifende 
Erkenntnisse zur Sicherheit und vor allem zu 
Zusammenhängen zwischen Sicherheitstech-
nologien und Sicherheitswahrnehmungen zu 
gewinnen. Die Untersuchung bietet neben der 
Herstellung einer soliden empirischen Grund-
lage eine umfassende Bestandsaufnahme zu ob-
jektivierten und subjektiven Sicherheiten sowie 
ihre Einbettung in eine disziplinübergreifende 
Theorie. Angesichts der zentralen Stellung von 
Sicherheit in modernen Gesellschaften spricht 
das Verbundprojekt „BaSiD“ auch Politik und 
Öffentlichkeit an.

In Ergänzung zu den Fragestellungen, die in 
„BaSiD“ bearbeitet werden, ist der „Fachdialog 
Sicherheitsforschung“, an dem das Max-Planck-
Institut sowie das Soziologische Institut der Uni-
versität Freiburg unter Leitung des Fraunhofer 
Instituts für Systemforschung (ISI/Karlsruhe) 
teilnehmen, stärker auf sicherheitstechnologi-
sche Aspekte konzentriert. Auf der Grundlage 
eines fachlich-interdisziplinären Austausches 
sollen grundlegende Entwicklungen der gesell-
schaftlichen Sicherheitskultur sowie der institu-
tionellen Sicherheitsarchitektur erfasst werden. 
Mehrere Workshops zu sicherheitsbezogenen 
Themen sowie die Gründung einer neuen fach-
übergreifenden Schriften reihe „Schriften zum 
Fachdialog Sicherheits forschung“ sind erste 
sichtbare Erträge aus dem Projekt.

Speziell auf terroristische Gefahrenquellen 
konzentriert sich die neu begonnene Untersu-
chung zur Früherkennung terroristischer An-
schläge mit islamistisch-fundamentalistischem 
Hintergrund. Ungeachtet der Literaturfülle 
nach den Anschlägen vom 11. September 2001 
���������
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forschung des Terrorismus an sich als auch von 
Gegenstrategien zu konstatieren. Mit Metho-
den qualitativer empirischer Sozialforschung 
soll untersucht werden, ob sich potenzielle 
Hinweisfaktoren, sog. pre-incident indicators, 
erkennen lassen. Das Projekt knüpft an bereits 
abgeschlossene Voruntersuchungen an, die ter-
roristische Gewalt vor allem theoretisch analy-
����
�	���� |������������������
���8�#
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tur – Dynamik“, 2004–2008; „Jihadistische 
Gewalt“, 2008–2001). Die Untersuchung kann 
zu der Entwicklung eines Modells zur Präven-
tion von terroristischen Anschlägen beitragen.

Ein quantitativ-empirisch ausgerichteter For-
schungsbereich befasst sich schließlich mit 
der Analyse von Kriminalitätserlebnissen und 
-wahrnehmungen auf der Basis von repräsenta-
tiven, internationalen Befragungsdaten. In Ko-
operation mit ausländischen Wissenschaftlern 
u.a. der Universität Linz (Österreich) und der 
London School of Economics (England) wird 
anhand von Mehrebenenanalysen untersucht, 
����	�� ���=���� ��$� ����������� ��� ��$�
Länderebene das Ausmaß der Kriminalitäts-
furcht erklären können. 

Die Untersuchungen basieren auf den Daten 
des International Crime Survey, Befragungs-
daten des European Social Survey sowie 
länderbezogenen sozio-ökonomischen und 
politischen Indikatoren. Die länderverglei-
chenden Analysen belegen einen starken Zu-
sammenhang zwischen Kriminalitätsfurcht 
und der Ausgestaltung der Sozialpolitik eines 
Landes. Dabei zeigt sich, dass nicht alleine 
die Höhe der Sozialausgaben, sondern auch 
die Art der wohlfahrtsstaatlichen Intervention 
���� �
��	������� ������� ��$� ������-
litätsbezogene Unsicherheitsgefühle besitzt. 
Besonders positiv zeigt sich die Wirkung von 
Programmen, die die individuellen Hand-
lungsfähigkeiten stärken, etwa Ausgaben für 
frühkindliche Bildung und Kinderbetreuung. 
Die genauen Wirkmechanismen, die dem 
Zusammenhang zwischen Wohlfahrtsregime 
und Kriminalitätsfurcht zugrunde liegen, sind 
bislang nur rudimentär untersucht worden. 
Insgesamt bietet das Projekt einen neuen, 
erweiterten Blick auf das Phänomen der Kri-
minalitätsfurcht und verbindet ausgefeilte 
Theorie mit statistisch anspruchsvollen Ana-
lyseverfahren. 

Die systematische Verknüpfung von kriminolo-
gischer, soziologischer, (sozial-)psychologischer 
und politischer Theorie stellt eine Innovation 
im Bereich der Kriminalitätsfurchtforschung 
dar und führte zu neuen Einblicken. Bisher 
wurde das Ausmaß an Kriminalitätsfurcht in 
erster Linie mit individuellen Merkmalen, 
Lebensstilen, vergangenen Kriminalitätserfah-
rungen sowie mit situativen und lokalen Bedin-
gungen (wie sogenannte „incivilities“ im Wohn-
umfeld, geringer sozialer Austausch und soziale 
Kontrolle in der Nachbarschaft) in Verbindung 
gebracht. Die Wirkung der gesellschaftlichen 
Ebene wurde dagegen nur rudimentär er-
forscht.
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4. Schwerpunkt: Kriminalität, sozialer Kontext und sozialer Wandel

Der Forschungsschwerpunkt „Kriminalität, sozi-
aler Kontext und sozialer Wandel“ bündelt Un-
tersuchungen, die sich aus verschiedenen Per-
spektiven mit Fragestellungen sich verändernder 
Bedingungen der Entstehung von Kriminalität 
und damit auch verknüpften Veränderungen 
strafrechtlicher Sozialkontrolle befassen.

Besonders hervorzuheben sind die kontinuierlich 
fortgeschriebene Freiburger Kohortenstudie zur 
Entwicklung polizeilich registrierter Kriminali-
tät und strafrechtlicher Sanktionierung auf der 
Grundlage verschiedener Geburtskohorten in 
Baden-Württemberg sowie Untersuchungen zu 
„Polizei und Jugendliche[n] in multi-ethnischen 
Gesellschaften“. Ferner werden verschiedene 
Kriminalitätsphänomene aufgegriffen, die wie 
Hasskriminalität, Ehrenmorde oder familiale 
Tötungsdelikte mit anschließendem Suizid aus 
sozialem Wandel heraus eine besondere Be-
deutung erlangen. Die tiefgreifenden demogra-
���	�� ����������� ������ ��	���Y���	� ��
einer (Dunkelfeld-)Studie zur Kriminalität alter 
Menschen berücksichtigt.

Bei der Freiburger Kohortenstudie handelt es 
sich um ein langfristig angelegtes Projekt der 
kriminologischen Grundlagenforschung, das 
durch sein besonderes Kohortendesign einzig-
artig in der Bundesrepublik ist. Der Schwer-
punkt der seit den 1980er Jahren kontinuierlich 
fortgeschriebenen Studie liegt in der Schaffung 
einer stabilen Datengrundlage zur Analyse de-
linquenten Verhaltens im Lebenslauf. Dieser 
ist nun in der Geburtskohorte von 1970 von ei-
nem Alter von 7 Jahren (Polizei) bzw. 14 Jahren 
(Justiz) bis zu einem Alter von über 40 Jahren 
erfasst. Mit diesen Daten kann ferner die Ent-
���������$�&����� �����
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der Mitte der 1980er Jahre nachverfolgt wer-
den, wobei die mehrfachen Ziehungen von Ge-
burtskohorten differenziertere Analysen zulas-
sen, als dies anhand der amtlichen Statistiken 
(z.B. PKS) möglich wäre. Nicht zuletzt können 
die Art der justiziellen Reaktion in Abhängigkeit 
��� �����
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Faktoren untersucht sowie die Veränderungen 
in den justiziellen Reaktionsformen über die 
letzten drei Jahrzehnte aufgezeigt werden. Die 
Größe der untersuchten Populationen – jeweils 
komplette Geburtsjahrgänge aus ganz Baden-
Württemberg – garantiert die Repräsentativität 
und Aussagekraft auch bei der Analyse seltener 

Kriminalitätsformen. Dies, zusammen mit der 
inzwischen abgedeckten Zeitspanne und der 
Erfassung von nicht nur Männern, sondern 
auch Frauen, lässt der Studie auch im interna-
tionalen Vergleich einen besonderen Status zu-
kommen. Im Übrigen ist auf die Erfüllung sehr 
aufwändiger Anforderungen des Datenschutzes 
hinzuweisen.

Das international vergleichende Projekt POLIS 
leistet einen Beitrag zu einem Forschungsfeld, 
das nicht nur wegen der in verschiedenen eu-
��"����	�����������������������$������-
den Unruhen von hoher kriminalpolitischer 
Bedeutung ist, sondern vor allem wegen der 
Orientierung an Grundlagenfragen zu Interak-
tionen zwischen sozialer Kontrolle und (kollek-
tiver) Gewalt sowie des vergleichenden und auf 
die Integration qualitativer und quantitativer 
Methoden angelegten Datenzugangs ein her-
ausragendes theoretisches und methodisches 
Potenzial besitzt. In französischen und briti-
schen Großstädten ist es in den vergangenen 
Jahren wiederholt zu schweren gewaltsamen 
Jugendprotesten gekommen, die zumeist durch 
������������ �����
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Jugendlichen mit Migrationshintergrund aus-
gelöst wurden. Dies legt nahe, dass ein Man-
gel an Legitimität und Akzeptanz polizeilichen 
Handelns eine ernst zu nehmende Bedrohung 
für multi-ethnische urbane Gesellschaften dar-
stellt. Vertrauen in die Polizei (und in andere 
staatliche Institutionen) ist das Ergebnis gesell-
schaftlicher Verfasstheit insgesamt, aber auch 
konkreter alltäglicher Erfahrungen der Bürger 
mit den Repräsentanten des Staates. Das Pro-
jekt ist aufgrund seiner international verglei-
chenden und zugleich multi-methodischen 
Anlage besonders geeignet, die Forschung zum 
Verhältnis von Polizei und Jugendlichen auf 
europäischer Ebene voranzubringen. Durch 
die Varianz in den makrostrukturellen Rahmen-
bedingungen können zusätzliche Perspektiven 
auf die Ursachen der gewaltsamen Proteste von 
Jugendlichen gewonnen werden, die Hinweise 
geben können, wie die Gestaltung polizeili-
chen Handelns zu deren Vermeidung beitragen 
kann. Bereits abgeschlossen werden konnte in 
diesem Rahmen die speziell auf den deutsch-
französischen Vergleich ausgerichtete Teilun-
tersuchung „Ethnische Diskriminierungen in 
der Polizei in Frankreich und Deutschland“. 
Hier wurden am Beispiel von Berlin und eini-
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gen Banlieues im Großraum Paris gesellschaft-
liche Rahmenbedingungen und polizeiliche 
Handlungsstrategien kontrastiert, die in dem 
einen Fall – Frankreich – zu gewalttätigen Aus-
schreitungen geführt haben, in dem anderen 
Fall – Deutschland – jedoch nicht. 

Zum Abschluss gebracht wurde im Berichts-
zeitraum ferner das Projekt zur Erstellung re-
gionaler Kriminalitätsanalysen. Hier wurden im 
Auftrag der baden-württembergischen Polizei 
Detailanalysen zu den räumlichen Struktu-
ren der Kriminalität im zeitlichen Quer- und 
Längsschnitt auf Kreis- und Gemeindeebene 
ermittelt. Die Untersuchung war als Anschluss-
projekt zu einer schon zuvor durchgeführten 
und abgeschlossenen Analyse der Entwicklung 
und Verteilung von Kriminalität in der südba-
dischen, südelsässischen und schweizerischen 
Grenzregion angelegt.

Abgeschlossen wurden weiter die Studien 
zur Hasskriminalität und den Ehrenmorden. 
Während die Untersuchung zu hass- und vor-
urteilsgeprägten Kriminalitätsformen auf die 
polizeilichen und justiziellen Ermittlungsabläu-
$�� �� �������"���&�����	� |����'� ������
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minalitätsbereich fokussiert war, konzentrierte 
sich die Studie „Ehrenmorde in Deutschland“ 
neben den Verfahrensaspekten vor allem auf 
die systematische empirische Analyse von Tä-
ter-Opfer-Konstellationen, Tathergängen, An-
lässen und Motiven dieser seltenen Form töd-
licher Gewalt in Familien, die im politischen 
und öffentlichen Diskursen zu Migration und 
Islam als Symbol einer gescheiterten Integra-
tion muslimischer Einwanderer gesehen wird. 
Bislang war sehr wenig über dieses Phänomen 
in Deutschland bekannt. Die Untersuchung 
ist die erste systematische, auf einer breiten 
empirischen Datenbasis (Vollerhebung 1996 
bis 2005) aufbauende Analyse dieses Gewalt-
phänomens in Deutschland. Kurz vor dem Ab-
schuss steht mit dem Humizid-Suizid-Projekt, 

das familiale Tötungsdelikte mit anschließen-
dem Suizid in europäischen Ländern zum Ge-
genstand hat, auch die dritte Untersuchung 
&�� ��� �"�&����	�� \����
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Laufe des Jahres 2012 zum Abschluss kommen 
wird darüber hinaus auch das Projekt „Ältere 
Menschen und Kriminalität“, das Alterskrimi-
nalität eingebettet in kontextuelle Analysen zu 
objektiven Bedingungen wie Altersarmut und 
subjektiven Faktoren wie alterstypische Moral-
vorstellungen untersucht. 

Neu begonnen wurden im Berichtszeitraum 
zwei Studien zu straf- bzw. nichtstrafrechtli-
chen Strategien der Kontrolle von Doping im 
Sport und des Insiderhandels. Mit der Über-
führung der Dopingbekämpfung in das Straf-
recht beschreitet Spanien hier einen dezidiert 
anderen Weg als Deutschland, das bislang auf 
die Wirksamkeit von verbandsinterner Selbst-
kontrolle setzt. Beide Ansätze werden in der 
Dopinguntersuchung systematisch verglichen. 
Die Untersuchung zum Insiderhandel setzt 
den Schwerpunkt auf die Analyse von ökono-
mischen, rechtlichen und politischen Ratio-
nalitäten als tragende Kontrollmechanismen 
in diesem politisch sehr aktuellen Bereich der 
Finanzkriminalität. 

Ende 2011 wurden schließlich die Arbeiten 
an einem bis 2014 laufenden Projekt „Inten-
sivbewährung und jugendliche Intensivtäter“ 
aufgenommen. Auf der Basis einer Triangulati-
onsstudie soll das Modellprojekt „Rubikon“ der 
Bewährungshilfe am Landgericht München I 
evaluiert werden, das 2010 zur gezielten Be-
treuung jugendlicher und heranwachsender 
Intensiv- und Mehrfachtäter in München im-
plementiert wurde. Im Vordergrund stehen 
dabei neben dichten Beschreibungen der für 
Intensivtäter implementierten polizeilichen, 
fürsorgerischen und pädagogischen Maßnah-
men Fragestellungen zur Fortsetzung und zum 
Abbruch krimineller Karrieren.

5. Schwerpunkt: Kriminalpolitik und rechtsstaatliche Entwicklung  
in Übergangsgesellschaften

Im Forschungsschwerpunkt „Kriminalpolitik 
und rechtsstaatliche Entwicklung in Übergangs-
gesellschaften“ wurden in den letzten sechs Jah-
ren verschiedene Untersuchungen realisiert, die 
sich aus unterschiedlichen und interdisziplinä-
ren Perspektiven mit Fragestellungen zu Straf-

recht und Strafjustiz in Übergangsgesellschaften 
befassen. Dabei geht es um die Modellstrafge-
setz- und Modellstrafprozessbücher, die „Blue 
Prints“ für die Reform des Strafrechts und des 
Strafprozessrechts im (Wieder-)Aufbau staatlich 
verfasster Gesellschaften anbieten, sowie um 
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die Projekte zur Strafrechtsreform in China, in 
denen Fragen der Strafverteidigung, der Folter-
prävention und der Zurückdrängung der Todes-
strafe aus einem empirisch-kriminologischen 
Blickwinkel aufgegriffen worden sind.  

Nach der Fertigstellung der aus der Zusam-
menarbeit mit dem US Institute of Peace und 
dem Irish Centre for Human Rights hervor-
gegangenen Modellgesetzbücher für Über-
gangsgesellschaften lag der Schwerpunkt der 
Forschungsarbeiten im Berichtszeitraum auf 
der Fertigstellung des Projekts zur Zurückdrän-
gung der Todesstrafe in China, das aus einer 
Zusammenarbeit zwischen dem Institut, dem 
Great Britain China Centre, der Chinese Aca-
demy for Social Sciences und den Universitä-
ten Wuhan und Oxford entstand. Insbesondere 
fanden die aus einer in China erstmalig durch-
geführten Studie zur öffentlichen Meinung 
gegenüber der Todesstrafe resultierenden Pro-
jektergebnisse erhebliche internationale Reso-
nanz. Dasselbe gilt für ein Teilprojekt, in dem 
Stichproben von deutschen, chinesischen und 
amerikanischen Studierenden in Deutschland 
befragt wurden. Die Projektergebnisse wurden 
in mehreren Seminaren vorgestellt und erör-
tert. Sie führten zur Kooperation mit amerika-
nischen und englischen Universitäten, mit der 
die in China durchgeführten Untersuchungen 
in eine globale Analyse der Todesstrafe einge-
gliedert werden. 

Im Berichtszeitraum wurde ferner eine Un-
tersuchung zu „Prison Overcrowding – Fin-
ding Effective Solutions, Strategies and Best 
Practices Against Overcrowding in Correctio-
nal Facilities“ durchgeführt, die im Jahr 2010 

anlässlich des 12. Kongresses der Vereinten 
Nationen zu Kriminalprävention und Krimi-
naljustiz in San Salvador/Brasilien vorgestellt 
wurde. Dabei handelt es sich um eine interna-
tional vergleichende Untersuchung zur Über-
belegung im Strafvollzug auf der Grundlage 
einer systematischen Erfassung des internatio-
nalen Forschungsstands zu den Ursachen und 
zur Reduzierung von Kapazitätsproblemen im 
Strafvollzug. Dabei bilden die besonderen Pro-
bleme von Übergangs- und Entwicklungsgesell-
schaften mit der menschenrechtskonformen 
Unterbringung und Strategien zur Entlastung 
der in einigen Regionen völlig überbelegten 
Einrichtungen einen der Schwerpunkte der 
Analyse. 

In der Zusammenarbeit mit Universitäten aus 
der Region des Kaukasus sind mehrere Semina-
re durchgeführt worden, die sich auf Fragestel-
lungen der Kriminalpolitik und der Strafjustiz 
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dem Zerfall der Sowjetunion beziehen. Die Ko-
operation schließt auch an die in den 1980er 
Jahren durchgeführten Deutsch-Sowjetischen 
Kolloquien zu Strafrecht und Kriminologie 
an und gliedert sich somit in den Aufbau von 
wissenschaftlichen Beziehungen zwischen der 
kriminologischen und der strafrechtlichen Ab-
teilung des Instituts und den Nachfolgestaaten 
der ehemaligen Sowjetunion ein. 

Schließlich verweist auch die thematische 
Ausrichtung der „International Max Planck 
Research School on Retaliation, Mediation and 
Punishment“ auf besondere Fragestellungen 
von Übergangsgesellschaften (vgl. hierzu Kapi-
tel III.C.).

PROJEKTÜBERSICHT

Die folgende Aufstellung gibt einen nach den Forschungsschwerpunkten geordneten Überblick 
über den Inhalt und die organisatorischen Rahmendaten sämtlicher Forschungsprojekte, die in 
der kriminologischen Abteilung im Berichtszeitraum 2010/2011 in Bearbeitung waren. Von den 
insgesamt 32 Projekten wurden 11 abgeschlossen und 7 neu begonnen. Neben der inhaltlichen 
Schwerpunktsetzung ist die Vernetzung mit in- und ausländischen Kooperationspartnern ein wei-
teres Merkmal der kriminologischen Forschung des Instituts. Insgesamt fallen 8 der aktuellen 
oder abgeschlossenen Vorhaben in die Kategorie der in- und/oder ausländischen Kooperations-
projekte. 13 Projekte wurden oder werden von den Bearbeiterinnen und Bearbeitern als Disserta-
tionsprojekte durchgeführt.
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Erster Forschungsschwerpunkt: 

Strafverfahren und Sanktionen im Wandel

1. Schutzlücken durch Wegfall der Vorratsdatenspeicherung?

Projektleitung: Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht; Dr. Michael Kilchling

Die Nachfolgestudie zu der ersten empirischen Evaluation der Abfrage von Telekommuni-
kationsverkehrsdaten (2005 bis 2007) untersucht, ob durch den Wegfall der Vorratsdaten-
speicherung gem. § 113a TKG Schutzlücken bei Strafverfolgung und Gefahrenabwehr ent-
standen sind. Module sind u.a. die Auswertung aggregierter Daten aus der Erstuntersuchung 
und aus amtlichen Statistiken, die Analyse der polizeilichen Aufklärungsquoten sowie Inter-
views mit Praktikern aus Polizei und Justiz in Bund und Ländern.

Zeitrahmen:
2010–2011

Status:
abgeschlossen

Kategorie:
Institutsprojekt

2. Die Entwicklung der Verkehrsdatenabfrage nach dem Wegfall der Vorratsdatenspeicherung 
in Deutschland

Projektleitung: Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht; Dr. Michael Kilchling

Das im Herbst 2011 begonnene Anschlussprojekt ergänzt die bisherigen Untersuchungen zu 
der Entwicklung der Verkehrsdatenabfrage. Ziel ist die Erfassung von Fällen, in denen eine 
Abfrage unterbleibt, weil die Ermittler infolge des Wegfalls der Vorratsdatenspeicherung die 
Nichtverfügbarkeit von Daten antizipieren. Die Zahl dieser Fälle, die in der amtlichen Statistik 
nicht erfasst werden, soll stichprobenartig erfasst und auf Gesamtdeutschland hochgerechnet 
werden. Einbezogen sind die Länder Baden-Württemberg, Brandenburg und Niedersachsen.

Zeitrahmen:
2011–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Institutsprojekt

3. Evaluation präventiver Überwachungsmaßnahmen in Brandenburg – Verkehrsdaten,  
Mobilfunkortung, automatische Autokennzeichenfahndung

Projektleitung: Dr. Michael Kilchling

Gegenstand der Studie ist die kritische Analyse der Regelung verschiedener verdeckter po-
lizeilicher Maßnahmen (Mobilfunkortung, Verkehrsdatenabfrage und anlassbezogene auto-
matische Kennzeichenfahndung) im Brandenburgischen Polizeigesetz und ihrer praktischen 
Anwendung. Alle Maßnahmen stehen exemplarisch für den repressiv-präventiven Doppelcha-
rakter polizeilicher Tätigkeit. Ein Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf der Kennzeichen-
fahndung, die wissenschaftlich bislang noch wenig erschlossen ist.

Zeitrahmen:
2009–2011

Status:
abgeschlossen

Kategorie:
Institutsprojekt
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4. Durchsuchungen – Reale und digitale Räume

Projektleitung: Dr. Michael Kilchling
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setzten strafprozessualen Ermittlungsmaßnahmen. Gleichwohl existiert nur wenig empirisch 
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den klassischen Fragestellungen der Implementierung und Evaluation erfährt der Umgang mit 
digitalisierten Datenbeständen im Rahmen der Durchsuchung, der Beschlagnahme und der 
nachfolgenden Auswertung besondere Aufmerksamkeit.

Zeitrahmen:
2007–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Institutsprojekt

5. Pressefreiheit im Kontext strafrechtlicher Ermittlungsmaßnahmen

Projektleitung: Dr. Gunther Olt

Gegenstand der Untersuchung sind strafrechtliche Ermittlungsmaßnahmen gegenüber Jour-
nalisten und Medienmitarbeitern. Im Rahmen des Forschungsprojekts werden Fragestellun-
gen zu Pressefreiheit und strafrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen empirisch erforscht. Ziel 
ist es, die Rechtswirklichkeit der Antrags- und Anordnungspraxis bei Ermittlungsmaßnahmen, 
die Nutzung der erlangten Erkenntnisse hieraus sowie die Auswirkungen auf die Arbeit der 
Pressemitarbeiter zu untersuchen.

Zeitrahmen:
2007–2011

Status:
abgeschlossen

Kategorie:
Promotionsprojekt

6. Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen

Projektleitung: Dr. Carina Tetal; Dr. Volker Grundies

In dieser Studie wird die Legalbewährung von justiziell registrierten Personen in Abhängigkeit 
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und Geschlecht untersucht. Die Studie verfolgt die Entwicklung einer auf Dauer gestellten 
aussagekräftigen Rückfallstatistik. Durch das Längsschnittdesign werden Auswertungen frei 
wählbarer Rückfallzeiträume bzw. länger zurückliegender Vorregistrierungen möglich.

Zeitrahmen:
2007–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Institutsprojekt

7. Elektronische Aufsicht im Vollzug der Freiheitsstrafe in Baden-Württemberg

Projektleitung: Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht; Dipl.-Psych. Dr. Gunda Wößner

Seit Oktober 2010 wird in Baden-Württemberg die elektronische Aufsicht mittels GPS-Tech-
nik als Maßnahme zur Entlassungsvorbereitung, zur Überwachung von Vollzugslockerungen 
und als Alternative zur Ersatzfreiheitsstrafe erprobt. Mithilfe eines experimentellen Kontroll-
gruppendesigns und einer multimodalen längsschnittlichen Erhebung wird eine umfassende 
Evaluation durchgeführt, welche einen besonderen Schwerpunkt auf die psychologischen und 
psychosozialen Effekte der elektronischen Aufsicht legt.

Zeitrahmen:
2010–2015

Status:
laufend

Kategorie:
Institutsprojekt
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8. Der Vollzug des Umweltstraf- und Umweltordnungswidrigkeitenrechts

Projektleitung: Claudia Klüpfel (Rechtsassessorin)

Die Untersuchung befasst sich mit der Vollzugspraxis des Umweltstraf- und Umweltordnungs-
widrigkeitenrechts. Anknüpfungspunkt sind umfangreiche empirische Untersuchungen am 
Max-Planck-Institut in den 1980er Jahren. Es stehen Fragestellungen nach der derzeitigen 
Vollzugspraxis und nach Veränderungen im Mittelpunkt des Forschungsvorhabens. Grundlage 
bildet eine Auswertung von Umweltstraf- und Umweltordnungswidrigkeitenakten, die durch 
Expertengespräche ergänzt wird.

Zeitrahmen:
2009–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt

9. The Slide of Punishment

Projektleitung: Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht
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control technologies exerted in prison spaces and how they slide into public dynamics through 
different agencies. Based on a variety of qualitative methods, a concept of the Punitive Agora 
will be developed. These include a thorough bibliographical revision and theoretical discus-
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events of prisoners, and a comparison of the data collected in Spain with the situation in 
Germany and other European countries shall provide the empirical basis for a thorough con-
struction and discussion of the analytical concepts of “Therapeutic Governmentality” and the 
Punitive Agora.

Zeitrahmen:
2010–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Institutsprojekt

10. Governing through Punishment

Projektleitung: Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht; Dr. Su Jiang (Law School, Peking University, China)

While the institution of the prison is a universal characteristic of modern nations, imprison-
ment rates vary substantially from place to place and over time. Social, economic and his-
torical theories have been developed to account for these. However, empirical studies have 
proved these theories to be partially or completely unsuccessful in terms of providing a general 
plausible explanation. By comparing the realities of imprisonment rates in the US, selected 
European countries and China, this project will focus on how political structures and corre-
sponding penal policy-making processes of certain countries have determined imprisonment 
rates over the past three decades. The project aims at proposing a general political theory of 
imprisonment.

Zeitrahmen:
2010–2013

Status:
laufend

Kategorie:
Institutsprojekt



57

C. KRIMINOLOGIE

PROJEKTE

57

11. Die Implementierung der CPT-Empfehlungen im deutschen Strafvollzug

Projektleitung: Daniela Cernko

Das Forschungsprojekt befasst sich mit der Umsetzung der Empfehlungen des Europäischen 
Komitees zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe im deutschen Strafvollzug. Mit Methoden der Implementationsforschung wurden die 
Effektivität der CPT-Empfehlungen und des Verfahrens überprüft sowie die Kooperations- 
und Umsetzungsbereitschaft des Staates im Bereich des Menschenrechtsschutzes. Vorschläge 
zur Optimierung des Verfahrens schließen die Untersuchung ab.

Zeitrahmen:
2008–2011

Status:
abgeschlossen

Kategorie:
Promotionsprojekt

Zweiter Forschungsschwerpunkt: 

Gefährliche Straftäter

12. Sexualstraftäter als Herausforderung für Forschung und Kriminalpolitik

Projektleitung: Dipl.-Psych. Dr. Gunda Wößner

In diesem über einen Zeitraum von 10 Jahren angelegten Projekt wird die sozialtherapeutische 
Behandlung von Sexual- und Gewaltstraftätern evaluiert. Das prospektive Design ermöglicht 
die Begleitung der Probanden zu mehreren Messzeitpunkten, u. a. auch ein Jahr nach der 
Entlassung. Neben der Evaluation interessieren v. a. auch grundlagenorientierte Analysen, die 
das theoretische Verständnis von Sexualkriminalität vertiefen werden. Zwischenergebnisse 
wurden in unterschiedlicher Form präsentiert.

Zeitrahmen:
2003–2013

Status:
laufend

Kategorie:
Institutsprojekt

13. Jugendliche Sexualstraftäter in den sozialtherapeutischen Abteilungen  
des Freistaates Sachsen

Projektleitung: Dipl.-Psych. Dr. Gunda Wößner

In diesem Projekt wird die sozialtherapeutische Behandlung von heranwachsenden Sexual- 
und Gewaltstraftätern evaluiert. Im Fokus steht die Frage nach der Notwendigkeit einer al-
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durch Suchtverhalten und ungünstige Bindungserfahrungen entstehen. Zwischenergebnisse 
wurden in Form von Publikationen in Sammelbänden und Fachzeitschriften sowie Vorträgen 
präsentiert.

Zeitrahmen:
2003–2013

Status:
laufend

Kategorie:
Institutsprojekt
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14. Junge Haftentlassene zwischen Abhängigkeit und Autonomie

Projektleitung: Dipl.-Soz. Elke Wienhausen-Knezevic, LL.M.

Im vorliegenden Projekt soll der Frage nachgegangen werden, welche Ereignisse im Leben 
junger haftentlassener Sexual- und Gewaltstraftäter einen Wendepunkt markieren können 
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heranwachsenden und erwachsenen Entlassenen hinsichtlich „Desistance“-begünstigender 
Faktoren vorliegen. 

Zeitrahmen:
2011–2013

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt

15. Lebensverläufe von Sexualstraftätern nach Entlassung

Projektleitung: Dipl.-Psych. Sonja Brauner 

Als Teil des Projektes „Sexualstraftäter als Herausforderung für Forschung und Kriminalpoli-
tik“ konzentriert sich diese Untersuchung auf die Bedeutung der Lebensgestaltung ehemals 
inhaftierter Sexualstraftäter für Rückfall und Legalbewährung. Im Berichtszeitraum konnten 
ca. 50 Probanden befragt und die geführten Interviews transkribiert werden. Neben der Iden-
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Erklärung im Fokus.

Zeitrahmen:
2007–2013

Status:
ruhend

Kategorie:
Promotionsprojekt

Dritter Forschungsschwerpunkt: 

Innere Sicherheit, organisierte Kriminalität, Terrorismus  
– gesellschaftliche Wahrnehmungen und Reaktionen

16. Sicherheiten, Wahrnehmungen, Lagebilder, Bedingungen und Erwartungen – Ein Monito-
ring zum Thema Sicherheit in Deutschland (Barometer Sicherheit in Deutschland – BaSiD)

Projektleitung: Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht (Konsortialführer); Prof. Dr. Regina Ammicht Quinn (Universität 
Tübingen); Prof. Dr. em. Baldo Blinkert (Universität Freiburg); Prof. Dr. Hans Hoch (Universität 
Freiburg); Priv.-Doz. Dr. Stefan Kaufmann (Universität Freiburg); Dr. Robert Mischkowitz (Bundes-
kriminalamt); Prof. Dr. Martin Voss (Freie Universität Berlin); Prof. Dr. Gerhard Vowe (Universität 
Düsseldorf); Prof. Dr. Marion A. Weissenberger-Eibl (Fraunhofer ISI Karlsruhe)

Mit dem interdisziplinären Konsortialprojekt BaSiD (Barometer Sicherheit in Deutschland) 
sollen erstmals Wahrnehmungen, Lagebilder, Bedingungen und Erwartungen zu Sicherheiten 
ermittelt und analysiert werden. Die exemplarische und innovative Studie kombiniert avan-
cierte Forschungsmethoden aus unterschiedlichen Disziplinen und dient als Grundlage für 
die Umsetzung von Längsschnittuntersuchungen. Ferner kann BaSiD eine Pilotfunktion für 
europaweite, vergleichende Untersuchungen übernehmen.

Zeitrahmen:
2010–2013

Status:
laufend

Kategorie:
Institutsprojekt
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17. Fachdialog Sicherheitsforschung – Unterstützende Stelle

Projektleitung: Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht; Peter Zoche, M.A. (Fraunhofer ISI Karlsruhe)

Im Fachdialog Sicherheitsforschung sollen mit dem übergreifenden Ziel der Vernetzung und 
Bündelung der Forschung gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut Karlsruhe und dem So-
ziologischen Institut der Universität Freiburg der fachlich-interdisziplinäre Austausch zu re-
levanten Themen ziviler Sicherheit befördert, aktuelle und künftige Forschungsfragen und 
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werden.

Zeitrahmen:
2007–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Institutsprojekt

18. Hinweisfaktoren auf terroristische Anschläge mit islamistisch-fundamentalistischem 
Hintergrund in Deutschland

Projektleitung: Dipl.-Soz. Matthias Böhme

Das Projekt befasst sich mit der Ermittlung von Hinweisfaktoren auf terroristische Anschläge. 
Mit Methoden qualitativer empirischer Sozialforschung werden hierzu Leitfadeninterviews 
mit Experten aus unterschiedlichen Bereichen geführt, um potentielle Hinweisfaktoren zu 
ermitteln. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden im Anschluss in einen theoretischen 
Bezugsrahmen eingeordnet, um abschließend eine theoretisch und empirisch begründete Ge-
nerierung von Hypothesen zu ermöglichen.

Zeitrahmen:
2011–2014

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt

19. Dschihadistische Gewalt

Projektleitung: Dipl.-Soz. Andreas Armborst, M.A. 

Die Zwecke und Motive dschihadistischer Gewalt sind vielfältig: Sie umfassen ideologisch ab-
strakte Vorstellungen, aber auch militärisch-taktisches Kalkül. Charakteristisch für die Welt-
anschauung der al-Qaida ist, dass deren Anführer theologische, politische und militärische 
Überlegungen zu einer dschihadistischen Ideologie vermischen. Die Ergebnisse der Studie 
zeigen, dass die theologischen Aspekte der Ideologie mitunter pragmatischen politischen und 
militärischen Überlegungen im Wege stehen.

Zeitrahmen:
2008–2011

Status:
abgeschlossen

Kategorie:
Promotionsprojekt (IMPRS REMEP)
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20. Kriminalitätserfahrungen und -wahrnehmungen im europäischen Vergleich

Projektleitung: Dr. Dina Hummelsheim; Priv.-Doz. Dr. Dietrich Oberwittler 

Das Forschungsprojekt befasst sich mit der inhaltlichen Auswertung des European Crime and 
Safety Survey 2005 (EU-ICS) und anderer europäisch-vergleichend angelegter, repräsentativer 
Bevölkerungsbefragungen. Auf der Basis dieser Umfragedaten widmet sich das Forschungs-
projekt der empirisch-ländervergleichenden Untersuchung von Kriminalitätserfahrungen und 
kriminalitätsbezogenen Wahrnehmungen und Einstellungen.

Zeitrahmen:
2008–2011

Status:
abgeschlossen

Kategorie:
Institutsprojekt

Vierter Forschungsschwerpunkt: 

Kriminalität, sozialer Kontext und sozialer Wandel

21. Freiburger Kohortenstudie zur Entwicklung polizeilich registrierter Kriminalität  
und strafrechtlicher Sanktionierung

Projektleitung: Dr. Volker Grundies

Die Freiburger Kohortenstudie ist ein langfristig angelegtes Projekt der kriminologischen 
Grundlagenforschung, das durch sein besonderes Kohortendesign einzigartig in der Bundes-
republik ist. Anhand polizeilicher und justizieller Daten wird die Kriminalitätsentwicklung so-
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die Zeit analysiert. Weiter werden die institutionellen Reaktionen auf Delinquenz und die 
Auswirkung dieser Reaktionen untersucht.

Zeitrahmen:
Beginn 1985

Status:
laufend

Kategorie:
Institutsprojekt

22. Polizei und Jugendliche in multi-ethnischen Gesellschaften (POLIS)

Projektleitung: Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht; Priv.-Doz. Dr. Dietrich Oberwittler

Vor dem Hintergrund der Unruhen in Frankreich von 2005 untersucht das deutsch-französi-
sche Vergleichsprojekt, inwiefern die Qualität der Kontakte zwischen Polizisten und Jugend-
lichen sowie die sozioökonomische Benachteiligung und räumliche Segregation zur Erklärung 
kollektiver Jugendgewalt herangezogen werden können. Dazu werden Einstellungen, Inter-
aktionen und wechselseitige Wahrnehmungen zwischen Polizisten und Jugendlichen mittels 
quantitativer und qualitativer Methoden erhoben.

Zeitrahmen:
2009–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Institutsprojekt
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23. Der Umgang der Polizei mit Minderheiten in Paris und Berlin

Projektleitung: Jérémie Gauthier

Das Projekt greift die Unruhen in den französischen Städten von 2005 auf und untersucht die 
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zösischer Agglomerationen. Im Vergleich mit Deutschland, wo es entsprechende Ausschrei-
tungen bislang nicht gab, wurden Unterschiede im polizeilichen Umgang mit Gruppen mit 
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untersucht. Untersuchungsräume sind Paris und Berlin.

Zeitrahmen:
2006–2011

Status:
abgeschlossen

Kategorie:
Promotionsprojekt

24. Intensive Bewährung und jugendliche Intensivtäter

Projektleitung: Maria Walsh, M.A. 

Die Evaluation des Modellprojekts „Rubikon“ am Landgericht München I zielt auf die Imple-
mentierung und Wirkungen intensiver Bewährungshilfe bei jugendlichen und heranwachsen-
den Intensiv- und Mehrfachtätern. Die Evaluation wird in Form einer Triangulationsstudie 
durchgeführt und befasst sich mit den Bedingungen der Veränderungen krimineller Entwick-
lungen (desistance).

Zeitrahmen:
2011–2014

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt

25. Sozialkonstruktion und strafrechtliche Verfolgung von Hasskriminalität in Deutschland

Projektleitung: Dr. Alke Arns (ehem. Glet) 
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Strafverfolgungsbehörden und beleuchtet unter anderem die komplexen Herausforderungen, 
die bei der Ausforschung der Motivlage entstehen. Mittels einer Verlaufsanalyse von der Aus-
lösung der Ermittlungen bis zur gerichtlichen Abschlussentscheidung wurden hierbei u.a. die 
polizeilichen Erfassungsstrategien analysiert und die justizielle Bearbeitung von Hasskrimina-
lität untersucht.

Zeitrahmen:
2007–2010

Status:
abgeschlossen

Kategorie:
Promotionsprojekt

26. Ehrenmorde in Deutschland

Projektleitung: Priv.-Doz. Dr. Dietrich Oberwittler 

Das Projekt führte eine Bestandsaufnahme der bekannt gewordenen Fälle von Ehrenmorden 
in Deutschland im Zeitraum 1996 bis 2005 auf der Basis staatsanwaltschaftlicher Akten und 
Medienberichten durch. In der empirischen Analyse wurden Täter-Opfer-Konstellation, Tat-
hergang, Anlass/Motiv sowie justizielle Verarbeitung systematisch untersucht und theoretisch 
eingeordnet, um Aussagen über die Bedeutung dieses Phänomens in Deutschland zu ermög-
lichen.

Zeitrahmen:
2008–2010

Status:
abgeschlossen

Kategorie:
Institutsprojekt
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27. Familiale Tötungsdelikte mit anschließendem Suizid in europäischen Ländern

Projektleitung: Priv.-Doz. Dr. Dietrich Oberwittler 

Tötungsdelikte mit anschließendem Suizid des Täters stellen eine sehr schwere Form der Ge-
walt im sozialen Nahraum dar. Ziel des Projekts ist eine auf amtlichen Quellen und Medien-
berichten beruhende Vollerhebung dieser Fälle in Deutschland und in sechs weiteren Ländern 
in den Jahren 1996-2005. Eine vertiefende Analyse in Deutschland auf der Basis einer Zufalls-
stichprobe von 425 Akten konzentriert sich auf einen Vergleich von Partnertötungen mit und 
ohne Anschluss-Suizid.

Zeitrahmen:
2006–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Institutsprojekt

28. Ältere Menschen und Kriminalität

Projektleitung: Dipl.-Soz. Franziska Kunz 

Das Projekt beinhaltet zwei empirische Teilstudien. Die erste Studie verfolgt das Ziel, krimi-
nelles Verhalten älterer Menschen anhand von Dunkelfelddaten zu beschreiben und theorie-
geleitet zu erklären. Da kriminelles Handeln eng mit Moralvorstellungen zusammenhängt, 
geht die zweite Studie mithilfe persönlicher Interviews der Frage nach, welche Vorstellungen 
von Moral ältere Menschen haben und ob sich diese zwischen den Generationen unterschei-
den, also einem sozialen Wandel unterliegen.

Zeitrahmen:
2007–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt (MNARS – 
IMPRS Long)

29. Regionalanalysen der registrierten Kriminalität

Projektleitung: Priv.-Doz. Dr. Dietrich Oberwittler

Das Projekt untersucht die räumlichen Strukturen der Kriminalität im Quer- und Längsschnitt 
mit dem Schwerpunkt Baden-Württemberg. Das Ziel ist eine differenzierte und theoriegeleitete 
Analyse und Erklärung der Kriminalitätsverteilungen und der Mobilität von Tatverdächtigen auf 
der Ebene von Gemeinden und Kreisen auf Basis der polizeilich registrierten Kriminalität sowie 
amtlicher Strukturdaten einschließlich geographischer Merkmale im Zeitraum 2003 bis 2009.

Zeitrahmen:
2007–2011

Status:
abgeschlossen

Kategorie:
Institutsprojekt

30. Criminal Law as a Means of Regulation: The Interplay Between Economic, Legal  
and Political Rationalities in the Prohibition of Insider Trading and its Enforcement

Projektleitung: Csaba Györy
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Ein wesentlicher Schwerpunkt ist die (kritische) rechtsvergleichende Analyse von Strafrechts-
vorschriften und Rechtsprechung im deutschen und amerikanischen Recht.

Zeitrahmen:
2009–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt (IMPRS REMEP)
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C. KRIMINOLOGIE

PROJEKTE

31. Die Verfolgung von Doping in Spanien und Deutschland – Formelle Kontrolle vs. 
Selbstregulierung

Projektleitung: Moritz Tauschwitz

Das Thema Doping ist von großer sozialer, ökonomischer und damit auch rechtspolitischer 
Bedeutung. Der Umgang mit der Problematik ist schwierig und sehr umstritten. Die Arbeit 
untersucht die Verfolgung von Doping in Deutschland und Spanien und dabei insbesondere 
die Rolle des Staates bzw. des Strafrechts. Dabei stehen die unterschiedliche Herangehens-
weise beider Länder und die Entstehung der jeweiligen Strafnormen im Mittelpunkt der Un-
tersuchung.

Zeitrahmen:
2010–2012

Status:
laufend

Kategorie:
Promotionsprojekt

Fünfter Forschungsschwerpunkt: 

Kriminalpolitik und rechtsstaatliche Entwicklung in Übergangsgesellschaften

32. Moving the Debate Forward – China's Use of the Death Penalty

Projektleitung: Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht

Zusammen mit dem Great Britain China Centre (London) wurde ein von der Europäischen 
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Zusammenhänge zwischen öffentlicher Meinung, Rechtspolitik, Gesetzgebung und Justizpra-
xis zu untersuchen und Einstellungsänderungen bei Akteuren der Politik und der Justizpraxis 
sowie in der Öffentlichkeit zu initiieren. Das Max-Planck-Institut hat die erste große repräsen-
tative Bevölkerungsbefragung in China umgesetzt.

Zeitrahmen:
2007–2010

Status:
abgeschlossen

Kategorie:
Institutsprojekt
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A. Überblick

Einen Überblick über die Forschungsaktivitäten am Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Strafrecht geben die tabellarischen Darstellungen in den Kapiteln I.B. und I.C. 
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liche Forschungsarbeiten“, „Kriminologische Forschungsarbeiten“ sowie den Berichten der beiden 
International Max Planck Research Schools (IMPRS-CC und IMPRS-REMEP).

Während die Projektdarstellungen in diesem Band nur tabellarisch aufgeführt werden können 
und in den anderen genannten Bänden notwendig knapp gehalten werden müssen, soll nach-
folgend an ausgewählten Beispielen ein näherer Einblick in die Forschungstätigkeit des Insti-
tuts gegeben werden. Die Auswahl berücksichtigt gleichermaßen umfassende Untersuchungen, 
kleinere Forschungsprojekte und Dissertationen aus beiden Abteilungen. Die ersten vier Texte 
präsentieren einen Ausschnitt aus der Arbeit der strafrechtlichen Abteilung. 

� Fälle wie der Bestechungsskandal von Siemens werfen die Frage nach einer Sanktionierung 
von Unternehmen und nach unternehmensinternen Maßnahmen zur Vermeidung von Krimi-
nalität auf (Compliance-Maßnahmen). Der erste Text analysiert das deutsche und US-ameri-
kanische Unternehmenssanktionsrecht sowie die Bedeutung von Compliance-Maßnahmen. 
Ausgehend von einer rechtsvergleichenden Betrachtung werden Eckpunkte für die Schaffung 
eines eigenständigen Unternehmenssanktionsgesetzes entwickelt. Die Arbeit ist im Hinblick 
auf alternative Modelle zum Strafrecht und insbesondere die zunehmend Bedeutung gewin-
nenden Ansätze einer Selbst- Regulierung und Ko-Regulierung von Bedeutung. Sie beruht 
auf einer Dissertation, die 2011 mit der Otto-Hahn-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft 
�����&���	�
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� „Cybercrime“ stellt ein existentielles Risiko für die moderne Informationsgesellschaft dar, die 
vom Funktionieren der Informations- und Kommunikationstechnik in besonderer Weise ab-
hängt. Der zweite Text gibt einen Überblick zu den einschlägigen Phänomenen und Proble-
men der strafrechtlichen Regelung. Er verdeutlicht die territorialen und funktionalen Grenzen 
des Strafrechts bei der Regulierung des globalen Cyberspace. Die Ergebnisse der einschlägi-
gen Forschung des Instituts haben Eingang in das strafrechtliche Gutachten für den 2012 
erfolgenden 69. Deutschen Juristentag gefunden.

� Straftäter, bei denen man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen muss, dass sie nach 
Verbüßung ihrer Strafe erneut erheblich straffällig werden, gelten als besonderes Sicherheits-
risiko, vor dem die Allgemeinheit geschützt sein will. Der dritte Bericht stellt ein Projekt 
dar, in dem anhand von 15 Rechtsordnungen rechtsvergleichend untersucht wurde, welcher 
Täter kreis aus welchen Anlässen und unter welchen weiteren rechtlichen Voraussetzungen 
mit welchen besonderen, insbesondere freiheitsentziehenden Rechtsfolgen belegt werden 
kann. Die Untersuchung schließt an eine Reihe weiterer Arbeiten des Instituts zum Problem 
präventiver freiheitsentziehender Sanktionen an und verdeutlicht die Grenzen des Strafrechts 
bei der Übernahme präventiver Aufgaben, die ihm in der modernen Risikogesellschaft zuneh-
mend überbürdet werden.  Anlass für die zugrundeliegende Analyse war ein Gutachtenauftrag 
des Bundesministeriums der Justiz im Hinblick auf ein Verfahren gegen die Bundesrepublik 
Deutschland vor dem Europäischen Menschengerichtshof.

� Zuletzt wird über ein Projekt berichtet, das auf der Grundlage eines innovativen Forschungs-
designs mit einem komplexen Datenbestand die Methoden der Strafrechts vergleichung und 
die Grundlagen einer universalen Strafrechtsdogmatik analysiert. Anhand einer detaillierten 
Gliederung werden 24 Landesberichte zum Allgemeinen Teil des Strafrechts erstellt und ver-
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gleichend untersucht. Der dabei entstehende hochstrukturierte Datenbestand dient auch der 
Entwicklung eines computerbasierten Informationssystems zur Strafrechtsvergleichung. Das 
Projekt wird mit Mitteln aus dem Exzellenzfonds des Präsidenten der Max-Planck-Gesell-
schaft gefördert.

Die nachfolgenden Berichte repräsentieren die kriminologische Forschung des Instituts. Darge-
stellt werden Untersuchungen aus den Forschungsschwerpunkten „Innere Sicherheit, organisier-
te Kriminalität, Terrorismus – gesellschaftliche Wahrnehmungen und Reaktionen“ und „Krimi-
nalität, sozialer Kontext und sozialer Wandel“. Ein weiterer Text gibt einen Überblick über die  
Projekte zum Schwerpunkt „Gefährliche Straftäter“. 

� Mit dem interdisziplinären Konsortialprojekt BaSiD (Barometer Sicherheit in Deutschland) 
sollen erstmals Wahrnehmungen, Lagebilder, Bedingungen und Erwartungen zu Sicherheiten 
ermittelt und analysiert werden. Die exemplarische und innovative Studie, die hier dargestellt 
wird, kombiniert avancierte Forschungsmethoden aus unterschiedlichen Disziplinen und 
dient als Grundlage für die Umsetzung von Längsschnittuntersuchungen. Im europäischen 
Vergleich kann BaSiD eine Pilotfunktion für ähnliche Untersuchungen übernehmen.

� Der zweite Text berichtet über das deutsch-französische Vergleichsprojekt „Polizei und Ju-
gendliche in multiethnischen Gesellschaften“. Vor dem Hintergrund der Unruhen in Frank-
reich von 2005 wird untersucht, inwiefern die Qualität der Kontakte zwischen Polizisten und 
Jugendlichen sowie die sozioökonomische Benachteiligung und räumliche Segregation zur Er-
klärung kollektiver Jugendgewalt herangezogen werden können. Dazu werden Einstellungen, 
Interaktionen und wechselseitige Wahrnehmungen zwischen Polizisten und Jugendlichen 
mittels quantitativer und qualitativer Methoden erhoben.

� Der dritte Text stellt das Projekt „Ehrenmorde in Deutschland“ vor. Mit der Untersuchung 
wurde eine Bestandsaufnahme der bekannt gewordenen Fälle in Deutschland im Zeitraum 
1996 bis 2005 auf der Basis staatsanwaltschaftlicher Akten und Medienberichten durchge-
führt. In der empirischen Analyse wurden Täter-Opfer-Konstellation, Tathergang, Anlass/Mo-
tiv sowie justizielle Verarbeitung systematisch untersucht und theoretisch eingeordnet, um 
Aussagen über die Bedeutung dieses Phänomens in Deutschland zu ermöglichen.

� Auch wenn wirklich schwerwiegende Straftaten nur einen geringen Prozentsatz an der Sum-
me aller Straftaten ausmachen, so stellen Delikte wie schwere Körperverletzung, Raub und 
Sexualstraftaten aufgrund der meist gravierenden und traumatisierenden Opferfolgen ein be-
sonderes Risiko für die Gesellschaft dar. Der Begriff „gefährlich“ meint dabei vor allem auch 
solche Straftäter, bei denen eine Wiederholungsgefahr für weitere folgenschwere Delikte an-
genommen wird. Der Text zum Forschungsschwerpunkt „Gefährliche Straftäter“ fasst Studien 
zu noch unzureichend erforschten Fragestellungen der Behandlungsfähigkeit, Risikoprognose 
und des Rückfalls zusammen und widmet sich auch kriminalpolitischen Fragestellungen. An 
dieser Stelle werden wichtige Ergebnisse der bisherigen Forschung dargestellt.

II. AKTUELLE FORSCHUNG 
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B. COMPLIANCE

B. Die Sanktionierung von  
Unternehmen und Compliance

II.  Untersuchungsgegenstand
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Sanktionierung von Unternehmen? Welche 
Erkenntnisse bringt ein Rechtsvergleich zwi-
schen Deutschland und den USA? Wie sieht 
ein moderner Gesetzentwurf aus? Diese zent-
ralen Fragen leiteten die Untersuchung. Lange 
haben in Deutschland weder Unternehmens-
sanktionen noch Compliance eine praktische 
Rolle gespielt. Anders in den USA, wo die Un-
ternehmensstrafe seit über 100 Jahren existiert 
und Compliance ihren Ausgangspunkt hat. Die 
Arbeit untersucht im Wege der funktio nalen 
Rechtsvergleichung, inwieweit Compliance-
Maßnahmen sanktionsrechtlich von Bedeu-
tung sind. Der Rechtsvergleich konturiert die 
Entwicklung einer neuen staatlich-privaten 
Kooperationsform aus sanktionsrechtlicher 
Perspektive und ergänzt die überwiegend ge-
sellschaftsrechtliche Compliance-Forschung.

Deutschland bestraft bislang die Mitarbeiter, 
gegen das Unternehmen ist allein eine Geld-

buße möglich. An die kriminogenen Struk-
turen kommt man mit diesen Maßnahmen 
nicht heran. Die USA zeigen, dass dies aber 
grundsätzlich möglich ist. Allerdings spielt in 
beiden Ländern der Unternehmenskontext 
nur bedingt eine Rolle. Beide Rechtssysteme 
holen die Unter nehmen nicht optimal mit ins 
Boot. Daher entwickelt die Arbeit das deut-
sche Recht auf Basis der Rechtsvergleichung 

I.  Einführung 

Strafrechtliche  
Forschungsabteilung 

Forschungsschwerpunkt: 
Funktionale Grenzen  
des Strafrechts 

Deliktsbereich: 
Wirtschaftskriminalität

Im November 2006 durchsuchen zahlreiche 
Staatsanwälte und mehrere hundert Polizei-
beamte die Räumlichkeiten der Siemens AG. 
Der Vorwurf: weltweite Korruption. Das Bri-
sante: Die „Business Conduct Guidelines“ des 
Unternehmens zählen zum Besten, was im 
Bereich Compliance in Deutschland existiert. 
Die Durchsuchung ist der Beginn einer lang-
wierigen Aufklärung der Vorwürfe durch deut-
sche und amerikanische Behörden sowie eine 
vom Unternehmen beauftragte amerikanische 
Kanzlei. In den nächsten Monaten verhören 
hunderte Anwälte Mitarbeiter und sichten 
Unterlagen. Siemens kostet das mehrere hun-
dert Millionen Euro. Zutage tritt ein langjäh-
riges System der Bestechung. Am Ende zahlt 
das Unternehmen über eine Milliarde Euro 

an Sanktionen in Deutschland und den USA. 
Compliance wird nunmehr zur Chefsache und 
von Grund auf neu etabliert. 

Das Beispiel zeigt die Konsequenzen illegalen 
Handelns von Mitarbeitern für ihre Unterneh-
men. Unternehmen versuchen dem mit Com-
pliance-Programmen (von Englisch „to comply“ 
= befolgen) entgegenzutreten und die Einhal-
tung des Rechts durch eine geänderte unter-
nehmensinterne Organisation zu sichern. Die-
se Bemühungen korrelieren mit gestiegenen 
Erwartungen der Behörden, wie die Aussage 
von Richard Breeden (ehemaliger Vorsitzender 
der US-Börsenaufsicht SEC) zeigt: „Es ist kein 
ausreichender ethischer Standard, den Tag 
ohne Anklage zu beschließen.“

Unter Eric Holder, dem amtierenden 
Justizminister der USA, begann die 
Staatsanwaltschaft Ende der 1990er 
Jahre, Unternehmen verstärkt straf-
rechtlich zu sanktionieren (Foto:  
United States Department of Justice)
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III.  Sanktionierung in Deutschland und den USA

fort und schlägt ein modernes Unternehmens-
sanktionsgesetz vor. Dieses setzt zentral auf 
Maßnahmen von Unternehmen, die der Staat 
steuernd begleitet. Durch den gemischt staat-

lich-privaten Steuerungsansatz der regulierten 
Selbstregulierung wird nicht nur eine angemes-
sene Sanktionierung ermöglicht, sondern auch 
die Rechts einhaltung auf neue Weise gefördert.

Begeht ein Unternehmensmitarbeiter eine 
Straftat, stellt sich die Frage: Wie ist das Unter-
nehmen zu belangen und welche Bedeutung 
haben Compliance-Maßnahmen? Dies betrifft 
Aspekte der Verantwortlichkeit (1.), der Sank-
tionen (2.) und des Verfahrens (3.).

 
1.  Verantwortlichkeit

In den USA unterliegen seit einer Entschei-
dung des Supreme Court im Jahr 1909 auch 
Unternehmen dem Strafrecht. Dieses gehört 
seitdem zum festen Inventar staatlicher Sankti-
onen. Daher war Siemens in den USA nicht nur 
mit der Börsenaufsicht, sondern auch mit der 
Staatsanwaltschaft konfrontiert. Im deutschen 
Recht greift dagegen nur das Ordnungswidrig-
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jedoch kleiner, als er erscheint. Die deliktisch 
erfassten Verhaltensweisen entsprechen sich 
in beiden Ländern. Der Unterschied liegt vor 
allem in der „Deklaration“ der Sanktion. Dieser 
ist historisch einer unterschied lichen Reakti-
on auf die starke wirtschaftliche Entwicklung 
Ende des 19. Jahrhunderts geschuldet. Die 
USA haben ihr Strafrecht erweitert. Deutsch-
land schuf dagegen das Ordnungswidrigkeiten-
recht als einen Mittelweg zwischen Strafrecht 
und Verwaltungsrecht.

Gedacht war das Ordnungswidrigkeitenrecht 
als echte Alternative zum Strafrecht. Die letz-
ten Jahrzehnte machen deutlich, dass das 
Ordnungswidrigkeitenrecht der kleine Bruder 
des Strafrechts geblieben ist. Der inhaltliche 
Unterschied zwischen amerikanischer Unter-
nehmensstrafe und deutscher Unternehmens-
geldbuße ist daher gering. Allerdings hat der 
deutsche Weg den Vorteil der Ausdifferenzie-
rung. Es ermöglicht dem Gesetzgeber abzustu-
fen: Besonders schutzwürdige Rechtsgüter sind 
strafrechtlich geschützt, ein weniger intensiver 
Schutz ist über das Ordnungswidrigkeitenrecht 
möglich. Bei der Unternehmenssanktion hat 
der deutsche Gesetzgeber dieses Potential aber 
bislang noch nicht ausgeschöpft.

a)  Voraussetzungen der Verantwortlichkeit

Die Verantwortlichkeit des Unternehmens 
knüpft sowohl in den USA als auch in 
Deutschland an der Tat eines Mitarbeiters 
an. Bei Siemens waren dies Korruptionsstraf-
taten. Das Unternehmen ist als Stellvertreter 
für die Fehler der Mitarbeiter verantwortlich. 
Dies entspricht der faktischen und recht-
lichen Handlungsfähigkeit, die nur über die 
Mitarbeiter möglich ist. Zudem werden da-
durch alle bestehenden Tatbestände einbe-
zogen. Die geschützten Güter und die Anzahl 
der Tatbestände sind für Unternehmen und 
natürliche Personen identisch. Dies gewähr-
leistet die Einheit der Rechtsordnung. Das 
Modell ist somit der adäquate Ansatzpunkt 
für eine Sanktion. 

Neben dem auf den Mitarbeiter bezogenen  
Aspekt bedarf es nur weniger zusätzlicher Vor-
aussetzungen wie der Begehung der Tat zuguns-
ten des Unternehmens. So erlangte Siemens 
einen Vorteil durch die akquirierten Aufträge. 
In beiden Ländern ist das Unternehmensum-
feld aber von untergeordneter Bedeutung.

b)  Relevanz von Compliance-Maßnahmen

„Ein Compliance-Programm, wie umfangreich 
auch immer, beschränkt nicht die Strafbarkeit 
des Unternehmens.“ So hat ein amerikanisches 
Gericht die geltende Rechtslage zusammen-
gefasst, die für Deutschland entsprechend gilt. 
Der Schwerpunkt auf der Mitarbeitertat be-
dingt, dass unternehmensinterne Maßnahmen 
kaum von Bedeutung sind. Die von Siemens 
etablierten „Business Conduct Guide lines“ 
konnten somit gar nicht verhindern, dass das 
Unternehmen belangt wird. Aus Sicht der Un-
ternehmen ist diese Rechtslage nicht befrie-
digend. Denn selbst dann, wenn Siemens die 
bestmöglichen Maßnahmen zur Verhinderung 
von Taten der Mitarbeiter ergriffen hätte, wäre 
das Unternehmen verantwortlich gewesen. Da-
mit fehlt ein Anreiz, effektive Maßnahmen zu 
ergreifen.
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B. COMPLIANCE

2.  Sanktionen

a)  Kernelement: Geldsanktion

In Deutschland wie in den USA steht eine 
Geldsanktion im Mittelpunkt. Die Geldbuße 
wird in Deutschland mehrere tausend Mal 
pro Jahr verhängt, ist jedoch nicht sehr hoch: 
Über 90 Prozent liegen unter 5.000 Euro. 
Selbst spektakuläre Geldbußen wie die von 
201 Millionen Euro gegen Siemens täuschen: 
Der „Bußteil“ ist auf maximal eine Million 
Euro begrenzt. Der Rest ist Abschöpfung er-
langter Vorteile. So stellt die Geldbuße nur 
bedingt eine „echte“ Sanktion dar. Die Bemes-
sung des „Bußteils“ erfolgt danach, wie sich 
die Tat des Mitarbeiters im Unternehmens-
kontext darstellt. Welche Maßnahmen hat 
das Unternehmen (nicht) ergriffen? Wo lag 
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kann ein Compliance-Programms umfassend 
berücksichtigt werden; allerdings macht die 
Praxis hiervon bislang kaum Gebrauch.

In den USA wird gegen Unternehmen eine 
echte Geldstrafe verhängt. Pro Jahr werden 
200 bis 300 Unternehmen verurteilt, also weit-
aus weniger als in Deutschland. Dafür ist der 
Betrag der Geldstrafe mit durchschnittlich 
über 100.000 U.S. Dollar deutlich höher. Dies 
spricht für eine substantielle Ahndungswir-
kung. Wie im deutschen Recht stellt die Straf-
zumessung, die den detaillierten Kriterien der 
Strafzumessungsrichtlinien (sentencing guide-
lines) folgt, zentral auf das kollektive Umfeld 
ab, in dem die Tat des Mitarbeiters stattgefun-
den hat. Ein effektives Compliance-Programm 
mildert die Strafe. Nicht ausreichend waren 
die von Siemens erstellten „Business Conduct 
Guidelines“, die auf dem Papier existierten, 
aber nicht in die Praxis umgesetzt wurden.

Der Compliance-Ansatz hat international große 
Beachtung gefunden. Da die Richtlinien Kri-
terien für Compliance-Programme vorgeben, 
haben sie Vorbildfunktion auch außerhalb des 
Strafrechts. In der amerikanischen Gericht-
spraxis spielt Compliance aber bemerkenswer-
terweise kaum eine Rolle. Seit 1991 sind gera-
de einmal vier Unternehmen in den Genuss der 
Strafmilderung gekommen. Die Anforderungen 
sind hoch, nur wenige Unternehmen erfül-
len sie. Das Alles-oder-nichts-Prinzip bewirkt 
zudem, dass bei Fehlen auch nur eines Com-
pliance-Elements die Strafmilderung entfällt. 
Der Anreiz für Compliance-Programme ist so 

gemindert und das Ziel, die Rechtseinhaltung 
nachhaltig zu befördern, nicht erreicht. Das 
Verdienst der Richtlinien ist daher vor allem, 
Compliance-Programme zu einem Element 
staatlicher Steuerung gemacht zu haben.

b)  Compliance-Programme als Sanktion 
(USA)

Das amerikanische Recht sieht anders als das 
deutsche weitere Sanktionen vor. Die bedeu-
tendste ist eine Bewährungsstrafe (organiza-
tional probation), bei der das Unternehmen 
zur Erstellung eines Compliance-Programms 
verurteilt wird. In den letzten Jahren wurden 
bis zu einem Viertel der verurteilten Unterneh-
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Unternehmen zu beseitigen, die zur Begehung 
der Tat geführt haben. Für Unternehmen stellt 
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Aufwendungen verbundenen strukturellen Ver-
����������������	����������"���	
���
dar. Sie hat eine intensive Ahndungswirkung. 
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Maßnahmen, um Unternehmen individuell zu 
sanktionieren.

 
3.  Verfahren

Die Art und Weise der Verfahrensführung 
bestimmt maßgeblich, ob und wie das Unter-
nehmen letztlich sanktioniert wird. Die Un-
tersuchung zeigt, dass hierbei Fragen der 
Einstellung des Verfahrens gegen eine Ko-
operation sowie der Schutz von Interessen 
des Unternehmens bzw. der Mitarbeiter im 
Mittel punkt stehen.

a)  Einstellung des Verfahrens 
und Kooperation

„Wer richtig mit uns kooperiert, kann auf eine 
angemessene Reaktion bauen.“ Die Aussage 
aus der amerikanischen Staatsanwaltschaft 
zeigt, dass sie entscheidend die Strafen mitge-
staltet. Ihre klassisch starke Stellung spiegelt 
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aufgrund einer Vereinbarung mit den Unter-
nehmen vor einer gerichtlichen Entscheidung 
wider. So werden ein öffentliches Verfahren 
und eine Verurteilung vermieden. Die Einstel-
lung hat ihren Preis: Kooperation und Compli-
ance. Siemens hat für mehrere hundert Mil-
lionen Euro Ermittlungen durchgeführt, die 
die Staatsanwaltschaft selbst nicht hätte leisten 
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können. „Compliance [...] is 1st priority.“ (Peter 
Löscher, Vorstandsvorsitzender Siemens). Die-
se Prioritätensetzung und die Neuausrichtung 
der Compliance bei Siemens verdeutlicht die 
Erwartungen an gute Compliance.

Eine Einstellung erfolgt nur gegen umfangrei-
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reichen Compliance-Maßnahmen, welche die 
„freiwilligen“ Änderungen ergänzten. Die Auf-
lagen entsprechen inhaltlich den gerichtlichen 
Strafen. Kriterien für die Entscheidung der 
Staatsanwaltschaft bestehen kaum, eine Über-
"�=$������
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nehmen günstig sein. Die Zahlung von Siemens 
lag zwei Drittel unter der normal vorgesehenen 

Mindeststrafe. Dennoch: Unternehmen sind 
ganz dem Wohlwollen der Staatsanwaltschaft 
und damit auch ihrer Willkür ausgeliefert.

Im deutschen Recht haben die ermittelnden 
Behörden keine Möglichkeit, das Verfahren 
��������
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einen Bußgeldbescheid zu vermeiden. Der Ein-
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als im amerikanischen Recht und eröffnet kei-
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b)  Schutz des Unternehmens

Kann ein Unternehmen auch „Nein“ zur 
Herausgabe von Dokumenten oder der Ver-
nehmung von Zeugen sagen? Der Druck der 
Ermittlungsbehörden zur lückenlosen Offen-
legung ist oft erheblich. In den USA hat ein 
Gericht im Fall Stein bereits Dokumente und 
Zeugenaussagen als Beweismittel abgelehnt, 
weil der Druck der Staatsanwaltschaft zu hoch 
gewesen war. Die Rechtslage ist indes unklar. 
In Deutschland wie in den USA fehlen klare 
gesetzliche Regelungen. Unternehmen müssen 
daher befürchten, ein „Nein“ werde als man-
gelnde Kooperation ausgelegt. Damit steigt 
nicht nur die Gefahr, dass sich ein Unterneh-
men (zu Unrecht) selbst belastet, sondern auch 
ein effektiver Schutz der Mitarbeiter wird un-
terminiert: Das Unternehmen ist oftmals an 
einer lückenlosen Aufklärung interessiert, um 
eine günstige Verhandlungsposition zu haben. 
Für den Mitarbeiter kann eine Aussage aber 
bedeuten, dass er sich selbst belastet. Gerade 
bei internen Ermittlungen wie der von Siemens 
(„die Aufklärung ist Chefsache“) ist der Druck 
hoch. Das Unternehmen ist kein staatliches 
Organ, strafverfahrensrechtliche Schutzstan-
dards gelten nicht. Hier bedarf es dringend ei-
ner gesetzlichen Lösung.
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IV.  Regulierte Selbstregulierung

Der Rechtsvergleich zeigt, dass das bestehende 
deutsche Recht Lücken aufweist und zu zahl-
reichen Problemen bei der Rechtsanwendung 
führt. Die Arbeit schlägt daher für Deutschland 
ein eigenständiges Unternehmenssanktions-
gesetz (USG) vor. Es baut auf dem Vorwurf 
unzureichender Compliance-Maßnahmen auf, 
der klassische staatliche Regulierung durch 
Sanktionen und Anstrengungen von Unter-
nehmen verbindet.

1.  Staatliche Regulierung: Warum?

Ausgangspunkt aller Überlegungen ist die 
Freiheit, die für Unternehmen grundsätzlich 
Freiheit von staatlicher Regulierung bedeu-
tet. Das heißt: Jede Regulierung braucht ei-
nen Grund. In Amerika wurde die Strafbarkeit 
von Unternehmen mit deren Dominanz im 
Wirtschafts leben begründet. Das Strafrecht 
diene dazu, Unternehmen zu kontrollieren und 

Abb. 1: Einstellung des Verfahrens 
durch die Staatsanwaltschaft 
�����	&��������*+
�����
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Miss bräuche abzustellen. Diese Begründung 
ist rudimentär, trifft jedoch die zwei zentralen  
Aspekte: Macht und Gruppendynamik.

Unternehmen akkumulieren Macht, die weit-
reichende Handlungs- und Gestaltungsmög-
lichkeiten eröffnen. Unternehmen können 
Interessen stärker durchsetzen als Einzel-
personen, bspw. durch Lobbying bei politi-
schen Entscheidungen. Tritt ein Unterneh-
men Einzel personen gegenüber, besteht ein 
Ungleichgewicht, das zulasten des Einzelnen 
ausgenutzt werden kann. Diese Gefahr des 

Machtmissbrauchs rechtfertigt staatliche Kon-
trolle. Zum anderen sind Unternehmen durch 
gruppendynamische Prozesse gekennzeichnet. 
Das Zusammenkommen mehrerer bewirkt 
eine Willensbildung, die unabhängig von den 
Einzelmitgliedern ist. Das führt zu einem spe-
&����	�� `
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streue des Einzelnen bestärken, aber auch zur 
Erosion der Rechtseinhaltung führen kann. 
Dieses Risiko rechtfertigt ebenfalls gesetz-
geberisches Tun. Der Compliance-Ansatz 
macht sich zunutze, dass gruppendynamische 
Prozesse die Rechteinhaltung fördern können.

Abb. 2: Geständnisse im gericht-
lichen Verfahren (USA)

Abb. 3: Strafen im gerichtlichen 
Verfahren (USA)
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V.  Wie sieht die Umsetzung des Compliance-Ansatzes aus?

Der Gesetzvorschlag setzt auf Strafen und 
Geldbußen und erweitert die bestehenden 
Sanktionen um das Strafrecht. Nur eine Kri-
minalstrafe kann die Verantwortlichkeit eines 
Unternehmens für Straf taten von Mitarbeitern 
widerspiegeln. Der Staat erhält ein differenzier-
tes Sanktionssystem, das der Komplexität des 
heutigen Wirtschaftslebens gerecht wird.

 
1.  Verantwortlichkeit

Der umfangreichste Anreiz für Unternehmen er-
folgt über die straf- oder ordnungswidrigkeiten-
rechtlichen Regelungen zur Verantwortlichkeit. 
Dem Unternehmen wird nur dann ein Vorwurf 
gemacht, wenn ein Mitarbeiter eine Tat begeht, 

die durch ausreichende Compliance-Maßnah-
men verhindert oder wesentlich erschwert hätte 
werden können. Das Unternehmen wird also 
nicht für die Tat des Mitarbeiters sanktioniert, 
sondern für seine Verantwortlichkeit an der Tat 
durch mangelnde Vorbeugung.

Für Unternehmen ist die Möglichkeit, die Ver-
antwortlichkeit durch Compliance-Maßnah-
men auszuschließen, ein substantieller Anreiz, 
aufwändige und kostspielige Programme zu eta-
blieren. Deren Grundzüge werden gesetzlich 
vorgegeben. Dies schafft Rechtssicherheit und 
einen Rahmen, den Unternehmen individuell 
ausfüllen können. Klargestellt wird, dass Com-
pliance-Maßnahmen die gesamte unterneh-
mensinterne Struktur durchziehen und Prozes-

2.  Warum regulierte Selbst regulierung?

„Amerikas größtes wirtschaftliches Bedürfnis 
sind höhere ethische Standards. Mit strikter 
Durchsetzung von Gesetzen und höheren ethi-
schen Standards müssen wir eine neue Ära der 
Integrität in der amerikanischen Wirtschaft 
einläuten.“ Die Aussage von George W. Bush 
als Reaktion auf die Unternehmensskandale 
bei Enron und Worldcom zeigt die Verbindung 
staatlicher wie unternehmerischer Sphären. 
Dieser Ansatz ist notwendig, da weder Selbst-
regulierung noch staatliche Regulierung allein 
die Rechtstreue verbessern. 

Selbstregulierung hat ihre Grenzen. „The social 
responsibility of business is to increase its pro-
�
�{� (Milton Friedman) gilt vielfach zwar nicht 
��	��������	�������������$���$������������
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moralischer Verantwortung stehen. Ein Rückzug 
des Staates ist somit nicht möglich. Aber auch 
staatliche Regulierung hat Grenzen. Unterneh-
�������������#@�
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mik und besonderen Regeln. Der staatliche Ein-
����������Y����$�����#@�
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ist begrenzt, da Verbote und Gebote nur wenig 
auf dessen Dynamiken einwirken. Vielmehr be-
darf es staatlicher Zielvorgaben und einer Rah-
mensetzung, in der diese Ziele verwirklicht wer-
den sollen. Wie die Ziele umgesetzt werden und 
wie der Rahmen auszufüllen ist, wird den Un-
ternehmen frei überlassen. Es geht um gezielte 
Steuerung unternehmenseigener Regulierung, 
um regulierte Selbstregulierung.

3.  Warum Sanktionsrecht  und Compliance?

Regulierte Selbstregulierung soll die Rechts-
einhaltung im Unternehmen sichern, indem sie 
die Entstehung eines unternehmeninternen de-
�&�
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�
also, den Zustand der Compliance zu erreichen 
und zu gewährleisten. Als Instrument dient die 
Vorgabe der Grundelemente von Compliance-
Programmen. Die amerikanischen Strafzumes-
sungsrichtlinien zeigen, dass das Verhalten von 
Unternehmen hierdurch positiv gesteuert wer-
den kann. Um tauglich zu sein, müssen die Vor-
gaben ein effektives Programm ermöglichen. 

Das Sanktionsrecht bietet die besten Chan-
cen zur Umsetzung des Compliance-Ansatzes. 
Das Zivilrecht lässt kaum Raum für staatliche 
#
�������� ���� ������
������	
���	�� ����	
�
zu Compliance-Programmen wäre zu eingriffs-
intensiv, da sie alle (rechtstreue wie nicht 
rechts  treue) Unternehmen beträfe. Das Sank-
tionsrecht kommt dagegen nur zum Tragen, 
wenn eine Tat begangen wird. Der Staat ist in 
einer Wächterposition. Die Allokation staat-
���	���������������$���
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Unter nehmen überlassen, ob sie präventiv das 
staatliche „Angebot“ für den möglichen Fall ei-
ner Rechtsverletzung annehmen oder nicht. So 
wird nicht allein auf den Mechanismus „Verstoß 
= Sanktion“ gesetzt. Vielmehr kommt ein Moti-
vationsaspekt ins Spiel, der den Ansatz von der 
klassischen Regulierung auf die Ebene der regu-
lierten Selbstregulierung hebt.
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se systematisch auf rechtskonformes Verhalten 
auszurichten sind. Das Unternehmen muss 
Faktoren, die Rechtsbrüche begünstigen, mini-
mieren. Es hat für ein Klima der Rechtstreue 
zu sorgen, um positiv auf gruppendynamische 
Prozesse einzuwirken. Details sind den Unter-
nehmen überlassen. Entscheidend ist letztend-
lich nur die Wirksamkeit. Bei kleinen Unter-
nehmen mit geringen Risiken können wenige 
Maßnahmen genügen, bei großen Konzernen 
mit zahlreichen Risiken kann es eines Bündels 
verschiedenster Ansätze bedürfen.

 
2.  Sanktionen 

Compliance-Programme werden auch bei der 
Bemessung der Sanktionen mildernd berück-
sichtigt. Ihr Vorhandensein ist positiver als ihre 
gänzliche Abwesenheit zu bewerten. Die ame-
rikanischen Strafzumessungsrichtlinien zeigen 
anschaulich eine mögliche Art der Berücksich-
tigung, sie sind jedoch zu komplex. Daher sieht 
����`
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System für die Bestimmung der Sanktionen vor. 
Der Richter kann ein Compliance-Programm je 
nach Art und Umfang sowie entsprechend des 
Grades seiner Effektivität berücksichtigen. Die 
Flexibilität schafft Anreize für Unternehmen, 
zumindest in gewissem Umfang Compliance-
Maßnahmen zu ergreifen. Auch das Verhalten 
nach der Tat, beispielsweise freiwillige Compli-
ance-Reformen wie bei Siemens, können mil-
dernd einbezogen werden.

Der Gesetzesvorschlag geht über mone täre 
Sanktionen hinaus und sieht vor, Unter-
nehmen zu Compliance-Maßnahmen zu ver-
"���	
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Schwere des Eingriffs in das Unternehmen ist 

diese Sanktion aber dem Strafrecht vorbehal-
ten. Damit erhält das Gericht die Gelegenheit, 
den Straftäter zu bessern. Sie ist auf die Reso-
zialisierung des Unternehmens gerichtet.

 
3.  Verfahren

Schließlich wird Compliance auch im Verfah-
ren bei einer Einstellung im Ermittlungsver-
fahren berücksichtigt. Der Blick auf die USA 
zeigt, dass aus Gründen der Rechtssicherheit 
klare Vorgaben notwendig sind. Eine Einstel-
�����	��>��������
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gehend funktionierendes (wenn auch nicht 
vollkommen effektives) Compliance-System 
besteht und die Tat des Mitarbeiters eine Aus-
�	��� ��
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kommt in Betracht, wenn die Schuld des Un-
ternehmens bspw. aufgrund eines nicht ausge-
reiften Compliance-Programms zwar vorhan-
��*������������������&��
�$����
������>������
kann dann in der Beseitigung des Mangels be-
stehen. Damit kann die Ermittlungsbehörde 
�����������������

Da bei den Ermittlungen die Rechte von Un-
ternehmen und Mitarbeitern derzeit nicht 
ausreichend geschützt sind, sieht der Geset-
zesentwurf eine eigenständige Regelung vor. 
Unternehmen müssen sich – wie natürliche 
Personen auch – nicht selbst belasten, ins-
besondere keine Unterlagen herausgeben. 
Mitarbeiter haben bei unternehmensinternen 
Ermittlungen ein Schweigerecht. Sie werden 
damit so behandelt, als ob die Staatsanwalt-
schaft Befragungen selbst vornähme. Nur so ist 
garantiert, dass Rechte von Mitarbeitern nicht 
durch eine Privatisierung der Strafverfolgung 
ausgehöhlt werden.

VI.  Ausblick

Der Gesetzentwurf zeigt, dass ein gerechtes 
Konzept der Unternehmenssanktion möglich 
ist. Unternehmen sind verantwortlich, wenn 
sie nichts zur Bekämpfung interner Risiken 
beitragen. Damit setzt das Recht auf deren pro-
aktives Tätigwerden. So ziehen Staat und Un-
ternehmen an einem Strang, um in der komple-
xer werdenden Wirtschaftswelt Rechtsbrüche 
zu vermeiden. Die Arbeit leistet einen Beitrag, 
die soziale Verantwortung von Unternehmen 
und eine verantwortungsbewusste Teilhabe an 

der Gesellschaft zu fördern. Die internationale 
Entwicklung, die sich z.B. im UK Bribery Act 
2010 zur Korruptionsbekämpfung manifestiert, 
zeigt, dass Staaten zunehmend auf eine inten-
sive Beteiligung der Unternehmen setzen. Der 
Ansatz Milton Friedmans „The social responsi-
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hört damit endgültig der Vergangenheit an.

      
Marc Engelhart

Marc Engelhart
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Strafrechtliche  
Forschungsabteilung 

Forschungsschwerpunkt: 
Funktionale Grenzen  
des Strafrechts

Deliktsbereich: 
Computerkriminalität

C. Cybercrime und Strafrecht in der  
globalen Informationsgesellschaft

Die Forschung des Instituts über „Cybercrime und Strafrecht in der globalen Informationsge-
sellschaft“ untersucht mit empirischen, strafrechtsvergleichenden und dogmatischen Methoden 
den Wandel der Informationstechnik, der Kriminalität und des Rechts. Ziel ist die Analyse der 
einschlägigen Delikte und ihrer – nationalen und internationalen – Regelungen sowie die Ent-
wicklung von neuen kriminalpolitischen Konzepten, mit denen auf die Herausforderungen des 
Internetzeitalters reagiert werden kann.  Die Einbeziehung der theoretischen Grundlagen des 
Informationsstrafrechts trägt zur Entwicklung anwendungsorientierter Lösungen bei, die der im-
materiellen Natur von Daten, dem globalen Charakter des Cyberspace und der Anonymität im 
Internet Rechnung tragen. Die hieraus entstandenen Reformvorschläge werden die Grundlage für 
die Diskussion des  69. Deutschen Juristentags im September 2012 bilden. 

I. Verletzlichkeit der Informationsgesellschaft

Straftaten im Internet stellen ein existentielles 
Risiko für die moderne Informationsgesell-
schaft dar. Zentrale Bedrohungen sind Angriffe 
gegen die Integrität von Computersystemen, 
insbesondere Hacking, Manipulation und Zer-
störung von Daten sowie die Verbreitung von 
Schadsoftware und unberechtigtes Erlangen 
von Zugangsdaten. Diese Delikte gefährden 
elementare Grundlagen der Wirtschaft, der 
Verwaltung und des privaten Sektors, die von 
einer sicheren Datenverarbeitung und Daten-
kommunikation abhängen. Die Verlässlichkeit 
von Informations- und Kommunikationssyste-
men ist besonders bedroht, da diese wegen 
konzeptioneller Schwächen der eingesetzten 
Computersoftware sowie der Nachlässigkeit ih-
rer Nutzer oft nicht ausreichend gesichert sind. 
Die informationstechnische Infrastruktur der 
modernen Gesellschaft kann daher in beson-
derem Maße von weltweit agierenden Tätern 
über das Internet angegriffen werden. Dies gilt 
für die Computer von Unternehmen, die Infor-
mationstechnik im öffentlichen Sektor und den 
PC eines jeden Internetbenutzers. Es betrifft 
Computersysteme von Banken, Produktions-
unternehmen, Verwaltung und Militär genauso 
wie die von Kernkraftwerken, Krankenhäusern 
und Flugzeugen.

In ähnlicher Weise führen illegale Inhalte im 
Internet zu erheblichen Risiken: Daten kön-
nen im Cyberspace schnell, massenhaft und 
weltweit verbreitet werden, ohne dass eine 

wirksame nationalstaatliche Kontrolle möglich 
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wird durch die Kommunikationsmöglichkei-
ten und die Anonymität des Internets erheb-
lich erleichtert. Die Kontrollprobleme von 
Daten zeigen sich aber auch bei massenhaft 
begangenen Urheberrechtsverletzungen, beim 
grenzüberschreitenden Glücksspiel sowie 
beim illegalen Vertrieb von Produkten, bei ter-
roristischer oder bei extremistischer Werbung 
im Internet. 

Das große Volumen der von Staat und Wirt-
schaft gespeicherten personenbezogenen Da-
ten, ihr hoher kommerzieller Wert und das 
enorme Überwachungspotential der modernen 
Informationstechnik bedrohen darüber hinaus 
die Privatsphäre der Bürger in fundamentaler 
Weise. Die – oft heimliche – Sammlung, Ver-
knüpfung und Deanonymisierung personenbe-
zogener Daten zu wirtschaftlichen Zwecken ha-
ben inzwischen Orwells Bedrohungsszenarien 
von der staatlichen Überwachung auf private 
Datensammlungen verlagert, die aber auch von 
Sicherheitsbehörden genutzt werden können.

Erhebliche praktische Bedeutung haben zu-
dem klassische Delikte wie der Betrug, bei de-
nen das Internet als Tatwerkzeug dient. Anony-
mität und transnationale Deliktsbegehung im 
globalen Cyberspace erleichtern die Tat und 
erschweren die Strafverfolgung. Die Straftäter 
schützen sich zusätzlich durch Anonymisie-
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rungsdienste gegen eine Rückverfolgung und 
setzen auf ihren Rechnern Verschlüsselun-
gen ein, die als solche nicht mehr gebrochen 
werden können. Die Ermittlungen sind weiter 
erschwert, wenn – etwa beim Cloud-Compu-
ting – kritische Daten auf Rechner in aller Welt  
verteilt werden, die Behörden jedoch nur auf 

ihrem Territorium ermitteln können und frem-
de Souveränitätsrechte auf ausländischen Ser-
vern respektieren müssen. Die Leistungsfähig-
keit des Internets führt allerdings gleichzeitig 
zu neuen Überwachungs- und Kontrollmög-
lichkeiten, welche die Prävention und Repres-
sion von Straftaten verbessern können.

II. Im Fokus: Neue Angriffe auf die Integrität von Computersystemen 

Die verschiedenen Deliktsformen der Inter-
netkriminalität treten nicht nur isoliert vonei-
nander auf, sondern stehen aufgrund arbeits-
teilig organisierter Täterstrukturen oft in einem 
Zusammenhang. So arbeiten „Spezialisten“ an 
der Entdeckung von Sicherheitslücken (sog. 
Exploits) in Computersystemen, während an-
dere Tätergruppen auf diese Lücken angepass-
te Schadsoftware entwickeln. Entdeckt der 
potentielle Täter eine solche Schwachstelle 
etwa in einer Browsersoftware, so kann er eine 
Webseite präparieren, die jedes sie abrufende 
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by-Exploits sind mittlerweile neben E-Mails 
mit angehängten Schaddateien die wichtigste 
Methode zur Verbreitung von Schadsoftware. 
Mittels dieser können die Täter auf alle von 
einem Nutzer gespeicherten Dateien zugreifen 
und so auch seine „digitale Identität“ weitest-
gehend übernehmen. 

Besonders interessant sind für die Angreifer da-
bei Kreditkarteninformationen sowie Zugangs-
daten, etwa zu Bankkonten, Online-Zahlungs-
diensten oder Online-„Auktionsplattformen“ 
wie eBay. Diese Daten werden über versteckt 
betriebene Online-Foren des Untergrundmark-
tes bündelweise verkauft. Anschließend wird 
im Wege klassischer Delikte wie dem Compu-
terbetrug die eigentliche Wertschöpfung betrie-
ben, etwa durch Plünderung von Konten oder 
durch Nutzung der erlangten Identität für eine 
betrügerische Handlung. Ein anderer Weg zur 
Erlangung fremder Nutzerdaten sind sog. Phis-
hing-Mails, bei denen das Opfer durch Vorga-
be einer falschen Identität dazu motiviert wird, 
persönliche Daten über eine vermeintlich ver-
trauenswürdige Webseite preiszugeben. Diese 
Methode ist inzwischen allerdings – auch we-
gen umfangreicher Aufklärungskampagnen – 
weniger erfolgreich als die zuvor beschriebene.

Neben diesen breit gestreuten Angriffen, die 
zumeist Privatpersonen betreffen, nehmen 

gezielte Angriffe auf Unternehmen und staat-
liche Einrichtungen stetig zu. So waren nach 
Presseberichten 2007 im Vorfeld einer Wirt-
schaftsreise der deutschen Bundeskanzlerin in 
ein bestimmtes Land die Rechner des Kanz-
leramts und zahlreicher Ministerien von einer 
Schadsoftware befallen, die große Datenmen-
�������������#������������&�������	�-
den Land weiterleitete. Heute erfolgen täglich 
etwa vier gezielte Angriffe auf die Computer 

der deutschen Bundesregierung. Noch gravie-
rendere Cyberangriffe sind im Rahmen kriege-
rischer Auseinandersetzungen oder aus terrori-
stischen Motiven möglich, etwa durch gezieltes 
Einwirken auf sicherheitsrelevante Infrastruk-
tureinrichtungen wie Krankenhäuser oder 
Kraft werke. Ein groß angelegter Angriff störte 
beispielsweise in Estland im Jahr 2007 die In-
ternetnutzung für mehrere Wochen schwer, 
sodass Geldautomaten und Kommunikations-
netze der Polizei nur noch sehr eingeschränkt 
funktionierten. Als Angriffsmittel dienten sog. 
DDoS-Angriffe, bei denen unzählige einzelne 
Computersysteme (sog. bots) massenhaft gleich-
zeitige (oft sinnlose) Anfragen an ein einzelnes 
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Zielsystem stellen, sodass dieses unter der Last 
des Datenaufkommens zusammenbricht. 

Bots sind Computersysteme, die – beispiels-
weise mit der beschriebenen Methode des Dri-
ve-by-Exploit�� 8�����	�#�	����$
����� ��&���
�
werden und sich über diese Schnittstelle durch 
den Angreifer entsprechend fernsteuern lassen, 
meist ohne dass der Besitzer des Computers 
dies überhaupt bemerkt. In einzelnen Fällen 
stellten die Ermittler riesige „Bot-Armeen“ fest, 
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te fremde Rechner unter ihrer Kontrolle hat-
ten. Entsprechende Botnet-Kapazitäten lassen 
sich über die Kommunikationsplattformen des 
Untergrundmarktes innerhalb weniger Minu-
ten je nach Bedarf anmieten und dann gegen 
bestimmte Rechner richten. Dieses Angriffs-
mittel wird inzwischen zunehmend genutzt, 
um Unternehmen zu kritischen Zeitpunkten 
mit dem Ausfall ihrer Netzinfrastruktur zu be-
drohen und zu erpressen.

III.  Technischer und rechtlicher Schutz 

Die Analyse der einschlägigen Bedrohungslagen 
und Fälle zeigt, dass die Sicherheit moderner 
Computersysteme primär durch technische, or-
ganisatorische und personelle Schutzmaßnah-
men gewährleistet werden muss. Erforderlich 
sind daher zunächst sichere Informa tions- und 
Kommunikationssysteme sowie die Aufklärung 
ihrer Nutzer über die Risiken von digitalen Da-
ten- und Kommunikationsgeräten. In dem not-
wendigen kriminalpolitischen Gesamtkonzept 
haben jedoch auch rechtliche Maßnahmen 
eine hohe Bedeutung, weil sie die Grenzen 
des Erlaubten verbindlich klären sowie Verbo-
te und Gebote mit staatlichen Sanktionen und 
Zwangsmitteln durchsetzen können. Strafrecht 
und Polizeirecht sind darüber hinaus wichtig, 
weil nur sie die erforderlichen Zwangsmittel 
für die Verfolgung und Prävention der Delik-
te und insbesondere die Rückverfolgung von 
Angreifern im Internet bereitstellen und dabei 
Amts- und Rechtshilfe für Auslandsermitt-
lungen ermöglichen. Bei eingriffsintensiven 
Sicherheitsmaßnahmen  kann zudem nur das 
Recht garantieren, dass die Freiheit der Bürger 

und ihre Persönlichkeitsrechte nicht unverhält-
nismäßig eingeschränkt werden. Die Abwägung 
von Sicherheits- und Freiheitsinteressen sowie 
die Entwicklung der entsprechenden Aus-
gleichsmechanismen ist daher eine zentrale 
Aufgabe des neu zu konzipierenden Informati-
onssicherheitsrechts. 

 Die rechtlichen Maßnahmen zur Verhinde-
rung von Internetkriminalität erfordern ein 
umfassendes Konzept unter Einbeziehung 
verschiedener Rechtsregime und Regelungs-
modelle. Dazu gehören das Strafrecht, das Poli-
zeirecht, das Gefahrenvorsorgerecht, das Recht 
der Nachrichtendienste, das Telekommunika-
tionsrecht u.a.m. Die Wirksamkeit rechtlicher 
Regelungen hängt im globalen Cyberspace 
darüber hinaus stark von dem bestehenden 
internationalen Kooperationsrecht und geeig-
neten internationalen Institutionen ab. Straf-
rechtliche Normen können weiter durch eine 
Selbst- und Koregulierung der Wirtschaft unter 
Einbeziehung von public-private partnerships 
ergänzt werden. In Einzelfällen wie beim Urhe-
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berrechtsschutz stellt sich die – vor allem auch 
theoretisch interessante – Frage, inwieweit z.B. 
das Zivil- oder das Zollrecht funktionale Äqui-
valente für bestimmte Maßnahmen der Straf-
verfolgung bieten können. Eine Verknüpfung 
der unterschiedlichen Rechtsgebiete und die 
Verbindung ihrer Institutionen in einer inte-

grierten Sicherheitsarchitektur mit übergrei-
fenden Abwehrzentren versprechen eine sehr 
viel effektivere Kriminalpolitik. Eine solche 
Flexibilisierung der klassischen Teilrechtsge-
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schen – rechtsstaatlichen Garantien dieser 
Teildisziplinen besonders berücksichtigen.

Der Forschungsschwerpunkt „Cybercrime“ am 
Freiburger Max-Planck-Institut für ausländi-
sches und internationales Strafrecht zielt auf 
eine umfassende Analyse der einschlägigen 
Delikte und der entsprechenden – vor allem 
strafrechtlichen – Normen. Auf dieser Grund-
lage sollen die notwendigen Teile des Sicher-
heitsrechts für den globalen Cyberspace neu 
bestimmt werden. Dieses Recht muss den 
einzelnen Bürger und die Gesellschaft gegen 
kriminelle Bedrohungen schützen, gleichzeitig 
aber auch die Freiheitsrechte der Bürger ge-
genüber dem Staat und der Wirtschaft bewah-
ren, die zumindest im Internet den Schlüssel 
für eine Orwellsche Totalüberwachung bereits 
in den Händen halten. Bei der Klärung der 
Grundlagenfragen und der Entwicklung neuer 
Lösungen werden empirisch-kriminologische, 
rechtsvergleichende und rechtsdogmatische 
Methoden kombiniert. 

Voraussetzung und Grundlage der Entwicklung 
des neuen Informationsstrafrechts ist daher 
zunächst eine empirisch-kriminologische Ana-
lyse, die technische Grundlagen sowie ein-
schlägige Bedrohungen analysiert und Voraus-
setzung einer jeden seriösen Kriminalpolitik ist. 
Der hierfür notwendige interdisziplinäre Ansatz 

wird durch die Struktur des Freiburger Max-
Planck-Instituts erleichtert, das über eine straf-
rechtliche und eine kriminologische Abteilung 
verfügt. Hinzu kommt die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit mit den Informatikern vor allem 
von der Universität Freiburg. Zentral ist wei-
ter die rechtsvergleichende Untersuchung, die  
neben den deutschen Regelungen auch die un-
terschiedlichen ausländischen und internatio-
nalen Lösungsansätze einbezieht. Der Vergleich 
mit ausländischen Lösungen, der ein Marken-
zeichen aller juristischen Max-Planck-Institute 
ist, relativiert den eigenen Standpunkt, ver-
mittelt zahlreiche neue Lösungsansätze und 
erleichtert die notwendigen Kooperationen in 
der immer enger zusammenwachsenden glo-
balen Welt. Mit einer der weltweit größten 
Bibliotheken in den Bereichen der Strafrechts-
vergleichung und der Kriminologie, speziali-
sierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so-
wie einem großen Netzwerk von ausländischen 
Kooperationspartnern und -partnerinnen ist 
das Freiburger Institut hierfür prädestiniert. 
Die Kombination der verschiedenen empiri-
schen, rechtsvergleichenden und rechtsdogma-
tischen Methoden der Grundlagenforschung 
bietet einen fruchtbaren Nährboden für eigene 
Analysen, Ideen und Lösungen. 

V.  Ergebnisse der Grundlagenforschung als Basis  
für praktische Reformen

Die Ergebnisse der Grundlagenforschung zu 
den Besonderheiten des Informationsrechts 
kommen auch der Lösung von Reformfragen 
zugute. Von zentraler Bedeutung ist hierbei 
die immaterielle Natur von Daten. Diese weisen 
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schen körperlichen Rechtsobjekten auf, die 
im 19. und 20. Jahrhundert dominierten und 
die Rechtsregeln prägten. Aufgrund dieser Be-
sonderheiten können informationsrechtliche 

Fragestellungen nicht einfach dadurch gelöst 
werden, dass die für körperliche Gegenstände 
�
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und Informationen angewandt werden. Der 
Mathematiker Norbert Wiener (1894 –1964) 
brachte diese Besonderheiten mit dem Satz 
auf den Punkt, “Information is information, not 
matter or energy. No materialism which does 
not admit this can survive at the present day.” 
Es ist bemerkenswert, dass diese ontologische 

IV.  Ziele und Methoden der Max-Planck-Forschung
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mationstheorie und der Kybernetik „Informati-
on“ auf eine Stufe mit „Materie“ und „Energie“, 
den Grundkategorien des modernen wissen-
schaftlichen Weltverständnisses, stellt. Die 
Erkenntnis der Kybernetik, Information sei we-
der Materie noch Energie, sondern eine dritte 
„Grundgröße“, ist für die Rechtswissenschaften 
ein wichtiger Hinweis, die noch immer verbrei-
tete Lösung informationsrechtlicher Fragen 
mit den für körperliche Sachen entwickelten 
Rechtsregeln in jedem Einzelfall kritisch zu 
hinterfragen und – wie im klassischen Immate-
rialgüterrecht seit Langem bekannt – zwischen 
(körperlichem) Datenträger, (unkörperlichen) 
Daten und der in ihnen enthaltenen Informa-
tion zu unterscheiden. Diese und weitere As-
pekte müssen daher in eine Theorie des Infor-
mationsrechts und des Informationsstrafrechts 
integriert werden.  

Herausragende Bedeutung für die dogmatische 
Konzeption und die praktische Ausgestaltung 
des damit entstehenden eigenständigen Infor-
mationsrechts haben zudem der globale Cha-
rakter des Cyberspace, die damit gegebenen 
einfachen Möglichkeiten der weltweiten Da-
tenübermittlung und die hieraus resultierende 
transnationale Kriminalität. Staatsgrenzen spie-
len daher bei Internetstraftaten eine sehr viel 
geringere Rolle als im Bereich der klassischen 
Kriminalität, da territoriale Grenzen und ent-
sprechende Kontrollen im weltweiten Daten-
netz nur schwer durchsetzbar sind. Straftäter 
können somit leicht in ein Land mit einer gün-
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ausweichen. Rechtliche Lösungen funktionie-
ren deswegen in vielen Bereichen nur, wenn 
ein internationaler Konsens besteht.

��&������������	������Anonymität der An-
greifer und die daraus entstehenden technischen 
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– vom Freiburger Institut aktiv mitgestalteten – 
aktuellen Diskussionen um die Online-Durch-
suchung, den sogenannten „Staatstrojaner“ zur 
Quelldatenkommunikations überwachung oder 
die Vorratsdatenspeicherung zeigen, dass dies 
zu schwierigen Abwägungen zwischen den  
Sicherheitsinteressen der Gesellschaft und 
dem Freiheits- und Persönlichkeitsrechts-
schutz der Bürger führt. Anonymität und 
Distanz im Internet verursachen auch unter-
schiedliche Konzepte von sozialem Vertrau-
en in körper lichen und in virtuellen Welten. 
Diese sind etwa bei der Beurteilung von 
verdeckten Ermittlungen der Sicherheits-
behörden in sozialen Netzwerken relevant, 
bei denen das derzeit beginnende data mi-
ning der Sicherheitsbehörden neue Fund-
gruben von ermittlungsrelevantem Wissen 
schafft, deren Nutzung geregelt sein muss. 
Der rasche technische Wandel ist ein weite-
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rechtliche Regulierung zusätzlich erschwert.  
Er zwingt zu einer permanenten Anpassung  
des Rechts, das den laufenden Innovations-
prozess durch funktionale und technikneu-
trale Regelungen so weit wie möglich vorweg-
nehmen muss.

VI.  Entwicklung anwendungsorientierter Lösungen

Die Charakteristika von Information bestim-
men in vielerlei Hinsicht auch die Inhalte 
des zukünftigen Informationsstrafrechts. Sie 
bestätigen z.B. die Erkenntnis, dass die unbe-
rechtigte Erlangung von Information nicht mit 
dem klassischen Diebstahlstatbestand erfasst 
werden kann, da dieses – für körperliche Ge-
genstände entwickelte – Delikt eine Enteig-
nung beim Opfer verlangt, die bei der Kopie 
von Information nicht gegeben ist. Im Bereich 
des materiellen Strafrechts zeigen sich die spe-
&����	��#�	�
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geschaffenen Straftatbestand des unbefugten 
Sich-Verschaffens von zugriffsgesicherten Da-
ten, der u.a. die Integrität von Computersyste-
men gegen Hacking schützt. 

Im Strafprozessrecht erfolgen Durchsuchun-
gen, Beschlagnahmen und Herausgabeverlan-
gen von Datenbeständen dagegen heute noch 
immer nach den klassischen Vorschriften für 
Sachen, die viele Besonderheiten von Da-
ten nicht berücksichtigen. Anders als bei der 
Herausgabe von körperlichen Gegenständen 
stellt sich beim staatlichen Zwangszugriff auf 
Daten z.B. die Frage nach den Möglichkeiten 
einer Datenkopie (statt der Wegnahme der 
körperlichen Datenträger), nach der eventuel-
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verschlüsselter Daten im Klartext oder – noch 
viel eingriffsintensiver – zur Bekanntgabe oder 
Aushändigung von Passwörtern und Zugriffs-
schlüsseln, die den Ermittlungsbehörden ei-
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nen vollständigen Zugriff auf das Datensystem 
gibt. Werden E-Mails beim Mail-Provider 
beschlagnahmt, so ist zu entscheiden, ob in 
einem solchen Fall die Daten bereits auf der 
Empfängerseite angekommen sind und mit 
den großzügigeren Beschlagnahmevorschriften 
sichergestellt werden können oder ob hier mit 
den wesentlich strengeren Vorschriften über 
die Telekommunikationsüberwachung in einen 
noch laufenden Übertragungsprozess eingegrif-
fen wird. 

Fragwürdig und nach den Ergebnissen des 
Freiburger Instituts verfassungswidrig ist die 
gegenwärtige Praxis, bei verschlüsselter Daten-
übertragung unter Berufung auf die Vorschrif-
ten zur Überwachung der Telekommunikation 
heimlich in miteinander kommunizierende 
Rechner einzudringen und die Daten dort an 
der noch unverschlüsselten Quelle abzugrei-
fen. Eine solche „Quellentelekommunikations-
überwachung“ stellt in der Sache eine „kleine“ 
Online-Durchsuchung dar, die in der Strafpro-
zessordnung zur Strafverfolgung – anders als 
im BKA-Gesetz zur Gefahrenabwehr – nicht 
vorgesehen ist und für die das Bundesverfas-
sungsgericht spezielle rechtliche und techni-
sche Schutzmaßnahmen gefordert hat. Diese 
besonderen Vorschriften fehlen jedoch in der 
gegenwärtigen Bestimmung über die Tele-
kommunikationsüberwachung. Für die damit 
notwendige Neuregelung ist beispielsweise zu 
klären, ob der Datenaustausch mit dem Cloud-
anbieter eine „Telekommunikation“ darstellt, 
die von der Justiz noch mit den Vorschriften der 
Telekommunikationsüberwachung abgegriffen 
werden kann, oder ob es bei einer funktionalen 
Betrachtung nur um die Kommunikation mit 
den eigenen Daten geht, die allein mit einer 
– für die Strafverfolgung derzeit abgelehnten – 
„großen“ Online-Durchsuchung möglich wäre. 
Diese Problematik wird – ebenso wie zahlrei-
che andere in einer aktuellen Institutsarbeit 
aufgezeigte neue Fragestellungen – in der bis-
herigen Rechtsprechung und Literatur noch 
nicht einmal im Ansatz diskutiert. 

Noch kaum geklärt sind auch die Fragen, die 
aus der globalen Natur des Cyberspace resul-
tieren. Hier ist weitgehend ungeklärt, inwieweit 
die Ermittlungsbehörden im weltumspannenden 
Internet auf ausländischen Servern agieren kön-
nen. Nach herrschender Meinung verstößt dies 
zumindest bei nicht-öffentlichen Informations-
angeboten gegen die Souveränität des Staates, 
auf dessen Territorium der Server steht. Wenn 
diese Regelungen ernst genommen werden und 
keine neuen Lösungsansätze bei der Amts- und 
Rechtshilfe oder der Schaffung neuer Strafver-
folgungsinstitutionen für den Cyberspace gefun-
den werden, dann dürften sich bald erhebliche 
Schwierigkeiten ergeben. Dies gilt wiederum 
besonders beim Cloud-Computing, bei dem oft 
nicht einmal den Beteiligten bekannt ist, auf 
welchem Territorium die in der globalen Wolke 
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Die gescheiterten Versuche von Internet sperren 
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in Gutachten des Freiburger Instituts – deutlich 
gemacht, dass die alten Schutzkonzepte einer 
Abschottung der Nationalstaaten gegenüber 
fremden Territorien im Internet schon lange 
nicht mehr möglich sind. Die klassischen Kon-
zepte der Souveränität, der Territorialität und 
der Amts- und Rechtshilfe werden daher fun-
damental herausgefordert, wenn riesige Daten-
mengen des Internets in Millisekunden um die 
Welt bewegt werden. Auch insoweit sind die tra-
ditionellen Regelungen über die Grenzkontrolle 
körperlicher Gegenstände zum Scheitern verur-
teilt und neue Lösungskonzepte gefragt.

VII.  Umsetzung der Ergebnisse in die Rechtspolitik

Die Grundlagenforschung des Freiburger In-
�
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sung von praktischen Problemstellungen ein. 
Beispiele für diesen Transfer der Forschungs-
ergebnisse in die aktuelle Rechtspolitik wa-

ren in der Vergangenheit die Anhörungen 
des Bundesverfassungsgerichts zur Online-
Durchsuchung, die Beratungen verschiedener 
Bundestagsausschüsse zu Internetsperren und 
zu den neuen Vorfelddelikten gegen terroristi-
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sche Propaganda, die internationale Abstim-
mung des Europarats über die Verhinderung 
von Cyberterrorismus oder die neuen Ansätze 
der Vereinten Nationen zur Entwicklung von 
weltweiten Gesetzesstandards im Bereich des 

Cybercrime. Die im Freiburger Institut erar-
beiteten jüngsten Vorschläge für eine Gesam-
treform des deutschen Informationsstrafrechts 
werden nunmehr auch den Ausgangspunkt für 
die Beratungen des nächsten Deutschen Ju-
ristentages im September 2012 in München 
bilden. Die grundlagenbasierten und theorie-
geleiteten Aktivitäten machen deutlich, wie 
hilfreich in den Rechtswissenschaften Ergeb-
nisse der Grundlagenforschung für praktische 
Fragestellungen sein können und wie viele 
Anregungen die Grundlagenforschung erhält, 
wenn sie sich auf praktische Fragen einlässt. 
Die Entwicklung des Informationsrechts im 
Cyberspace belegt nicht nur den Physiker Max 
Planck mit seinem Zitat „Knowledge must pre-
ceed application“. Sie bestätigt auch den dem 
Philosophen und Rechtswissenschaftler Imma-
nuel Kant zugeschriebenen Satz: „Es gibt nicht 
Praktischeres als eine gute Theorie.“

 
Ulrich Sieber 
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Strafrechtliche  
Forschungsabteilung 

Forschungsschwerpunkt: 
Funktionale Grenzen  
des Strafrechts

Deliktsbereich: 
Sanktionensystem

D. FREIHEITSENTZIEHENDE 
MASSNAHMEN

D. Wegsperren? 
 
Freiheitsentziehende Maßnahmen gegen gefährliche, strafrechtlich  
verantwortliche (Rückfall-)Täter im internationalen Vergleich

I.  Einführung und Gegenstand der Forschung

II.  Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Strafgesetzgebung in Europa tendiert in 
der jüngeren Vergangenheit dazu, dem Sicher-
heitsverlangen der Bürger (als der potentiellen 
Verbrechensopfer) stärkeres Gewicht zu ge-
ben. Soweit freiheitsentziehende Sanktionen 
gegen strafrechtlich verantwortliche Täter zu 
dieser Sicherheit beitragen sollen, werden  
zwei Hauptwege beschritten: Einige Rechtsord-

nungen bewerkstelligen dies ausschließlich mit 
dem Mittel der Freiheitsstrafe, während andere 
– zu diesen zählen auch die deutschsprachigen 
Länder – dazu ein doppelspuriges System von 
Strafen und Maßnahmen vorsehen, die alter-
nativ (selten, vgl. Dänemark) oder kumulativ – 
dies ist die Regel – zeitlich nacheinander zur 
Anwendung kommen können.

Unter der Überschrift „Mutmaßlicher Serien-
vergewaltiger festgenommen“ berichteten die 
Medien am 23. Januar 2012 über die Fest-
nahme eines Mannes wegen des Verdachts 
der Vergewaltigung einer jungen Frau. Der 
Verdäch tige ist einschlägig vorbestraft und soll 
erst vor einem Vierteljahr aus der Haft ent-
lassen worden sein. Während mehrere Gut-
achter dem Mann eine günstige Sozialprognose 
attestiert haben sollen, war er im landesweiten 
Register entlassener Sexualstraftäter KURS als 
stark rückfallgefährdet eingestuft. 

Mit diesem Fall ist das rechtstatsächliche Spek-
trum skizziert, welches in erster Linie Anlass  
gibt, über die wegen der Tat selbst zu verhängen-
de Freiheitsstrafe hinaus weitere freiheitsentzie-
hende Maßnahmen vorzusehen und anzuwen-
den: Sexual- und/oder Gewalt delinquenz. Dies 
schließt freilich nicht aus, dass auch gegenüber 
anderen (Wieder holungs-)Tätern besondere  
Sicherungsmaßnahmen für angebracht gehal-
ten werden, um die Gesellschaft möglichst 
effektiv gegen straffällige Personen zu schüt-
zen, die als nicht anpassungsfähig oder -willig 
gelten. In einer rechtsvergleichenden Unter-
suchung wurde anhand exemplarisch ausge-
wählter Länder dargestellt, welcher Täterkreis 
aus welchem Anlass und unter welchen weite-
ren Voraussetzungen mit welchen besonderen 
Rechtsfolgen belegt werden kann, um dieses 
Schutzinteresse zu bedienen. Dabei war beson-

deres Augenmerk darauf zu richten, inwieweit 
entsprechende Anordnungen auch nachträg-
lich – d.h. in einer von der strafrechtlichen 
Verurteilung wegen bestimmter Straftaten un-
abhängigen, späteren Entscheidung – getroffen 
werden können. In die Untersuchung wurden 
folgende Länder einbezogen: Dänemark, Eng-
land/Wales, Frankreich, Liechtenstein, Öster-
reich, Polen, Portugal, San Marino, Schweiz, 
Slowakische Republik, Spanien, Türkei sowie 
ergänzend die USA mit den Einzelstaaten Kali-
fornien und Kansas. Damit sind die deutsch-
sprachigen Länder vollständig erfasst und alle 
wesentlichen europäischen Rechtskreise mit 
mindestens einem Land vertreten.

Die rechtsvergleichende Analyse wird durch 
eine ebenfalls komparativ angelegte kriminolo-
gische Untersuchung zu Aspekten von Sicher-
heit und Prävention in strafrechtlichen Sank-
tionensystemen ergänzt.

Das Projekt geht auf ein Gutachten zurück, 
das vom Bundesjustizministerium anlässlich 
des Verfahrens M gegen die Bundesrepublik 
Deutschland vor dem Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte (EGMR) in Auftrag 
gegeben wurde. Dieses Verfahren löste eine 
grundlegende rechtspolitische Diskussion über 
eine Neuorientierung der Voraussetzungen der 
Sicherungsverwahrung und der praktischen 
Gestaltung ihres Vollzuges aus.
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1.  Strafe

In beiden Fällen kann die Gefährlichkeit des 
Täters – zu verstehen als die begründete Be-
sorgnis, er werde in Freiheit weitere erhebliche 
Straftaten begehen – schon bei der Bemessung 
der eigentlichen Strafe auf der Grundlage der 
allgemeinen gesetzlichen Strafzumessungs-
regeln eine Rolle spielen. Für die Bestimmung 
der Höhe der im Einzelfall verhängten Strafe 
ist von der im Gesetz beim jeweiligen Tat-
bestand vorgesehenen abstrakten Strafdrohung 
– regelmäßig in Gestalt eines Strafrahmens mit 
Ober- und Untergrenze – auszugehen. Schon 
insoweit bestehen für vergleichbare Delikte in-
ternational bisweilen beträchtliche Unterschie-
de, die im Kontext dieser Untersuchung jedoch 
nicht im Detail interessierten. Größere Beach-
tung wurde dem vom Gesetzgeber generell zur 
Verfügung gestellten „Strafraum“ geschenkt, 
insbesondere dessen oberer Begrenzung.

Die untersuchten Rechtsordnungen differieren 
auch markant bei der gesetzlich vorgesehenen 
Höchstdauer zeitiger Freiheitsstrafen. Als längs-
te Freiheitsstrafe ist meist, aber nicht überall 
(Portugal, Spanien) die lebenslange Freiheits-
strafe vorgesehen, deren tatsächliche Vollzugs-
dauer wiederum erheblich variieren kann (zum 
Beispiel muss ein zu „lebenslänglich“ Verurteil-
ter in Dänemark mindestens 12, in der Slowa-
kischen Republik dagegen mindestens 25 Jahre 
„absitzen“). Anders als in Deutschland besteht 
in England/Wales, der Slowakischen Republik 
und in fast allen US-Bundesstaaten auch die 
Möglichkeit der Verurteilung zu lebenslanger 
Freiheitsstrafe „without parole“, d.h. unter Aus-
schluss einer Entlassung auf Bewährung. 

Die Höchstdauer einer für eine Einzeltat 
möglichen zeitigen Freiheitsstrafe variiert zwi-
schen 14 (England/Wales) und 35 (San Mari-
no) Jahren. Bei Tatmehrheit oder Rückfall sind 
in manchen Ländern Erhöhungen möglich, 
die bis auf 40 Jahre (San Marino, Spanien) 
gehen können. Weitere Straferhöhungen kön-
nen sich daraus ergeben, dass der Täter wegen 
einer Mehrheit von Delikten (bei einer einzi-
gen Tathandlung, z.B. Tötung mehrerer Men-
schen mittels einer einzigen Bombe) oder/und 
wegen einer Mehrzahl von Taten (z.B. mehre-
ren Raubüberfällen) verurteilt wird. Während 
in Deutschland in solchen Fällen die Richter 
an die Obergrenze für die zeitige Freiheits-
strafe von 15 Jahren gebunden bleiben, gibt es 
in anderen Ländern die Möglichkeit, höhere  

Register zu ziehen (z.B. Dänemark: Obergrenze 
20 statt 16 Jahre, Spanien, San Marino: 40 Jah-
re) oder sogar die Einzelstrafen schlicht zu  
kumulieren. Dies kann zu absurd anmutenden, 
weil die biologische Lebenserwartung eindeu-
tig überschreitenden Strafaussprüchen führen 
(Türkei), die freilich an Rationalität zurück-
gewinnen, wenn man weiß, dass unter Um-
ständen eine parallele Vollstreckung mehrerer 
%���	��
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Eine weitere – verbreitete – Variante der Be-
rücksichtigung der Gefährlichkeit des Täters 
besteht in der Strafschärfung wegen Rückfalls, 
d.h. bei erneuter Straffälligkeit nach erfolgter 
Bestrafung/Strafverbüßung. Anders als bei den 
Fällen von Tatmehrheit kommt hier noch hin-
zu, dass der Täter sich von einer früheren Ver-
urteilung bzw. Strafverbüßung offenbar nicht 
so sehr hat beeindrucken lassen, als dass er auf 
den Pfad der Tugend zurückgefunden hätte. 

Im deutschen Strafrecht wurde der Rückfall als 
besonderer, typisierter Strafschärfungsgrund 
(erhöhte Mindeststrafe) 1986 abgeschafft, war 
aber für die hier zur Diskussion stehenden Fäl-
le schwerer Kriminalität ohnehin praktisch be-
deutungslos. In anderen Ländern sind es dem-
gegenüber gerade Strafzumessungsregelungen 
für Rückfall, mit denen die Allgemeinheit vor 
der wiederholten Begehung schwerer Straftaten 
geschützt werden soll. Folgende Varianten (die 
sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern 
innerhalb eines Rechtssystems nebeneinander 
vorkommen können) sind zu unterscheiden:
� Rückfall als bei der Strafzumessung in-

nerhalb des für die Straftat vorgesehenen 
Strafrahmens erschwerend zu berücksich-
tigender Umstand (Österreich, Dänemark, 
England/Wales);

� Strafrahmenverschiebung wegen Rückfalls 
als generelle Regel, sei es durch Erhöhung 
der Mindeststrafe, sei es durch Anhebung 
der Höchststrafe (Österreich, Polen) oder 
durch beides (Italien);

� Ermöglichung von Strafschärfung wegen 
Rückfalls durch Regelung bei einzelnen De-
likten im Besonderen Teil des Strafgesetz-
buchs oder in Spezialgesetzen (Dänemark: 
z.B. bei Körperverletzung oder Sachbeschädi-
gung; vgl. auch § 176a Abs. 1 StGB);  

� besonders rigide Rückfall-Rechtsfolgen 
nach dem Motto „Beim dritten Mal ist 
Schluss“ mit ihrer besonderen Kombination 
von Schuld- und Präventionsaspekten, vor 
allem in verschiedenen US-Bundesstaaten.



85

D. FREIHEITSENTZIEHENDE 
MASSNAHMEN

Bei genauerem Hinsehen unterscheiden sich 
die verschiedenen Rückfallregelungen in 
zahl reichen Parametern wie gesetzlich vor-
gesehenen Rechtsfolgen, Anforderungen an 
rück  fall   begründungsfähige Vortaten und Anfor-
derungen, die an die Anlasstat (Art, Zeitpunkt) 
anknüpfen. Die angedrohten Strafschärfungen 
können durch Regelungen über eine verzöger-
te Aussetzung des Strafrestes zur Bewährung 
– von Gesetzes wegen oder durch tatrichter-
lichen Entscheid – ergänzt werden.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass schon die 
festgestellten Bandbreiten bei der Gewichtung 
der einzelnen Straftat (d.h. deren „Umrech-
nung“ in eine konkrete Strafe) und bei der 
strafschärfenden Berücksichtigung früherer 
Straftaten bzw. Verurteilungen, aber auch bei 
der Berücksichtigung von Präventionsgesichts-
punkten im Rahmen der Strafsanktion, vor 
dem gemeinsamen Hintergrund des Schuld-
prinzips auf wesentliche Unterschiede in des-
sen Verständnis hinweisen. Dem konnte im 
gegebenen Rahmen freilich nicht weiter nach-
gegangen werden.

2.  Besondere Sicherungsmaßnahmen 

Besondere freiheitsentziehende Sicherungs-
maßnahmen treten (auch bei Schuldfähigkeit 
des Täters) gelegentlich an die Stelle der Strafe 
(so die Verwahrung von unbestimmter Dauer 
in Dänemark), meist jedoch sind sie neben 
der Strafe und damit im Fall ihrer Verhängung 
kumulativ zu dieser vorgesehen. Durch das 
System der Zweispurigkeit von Strafe und frei-
heitsentziehender Maßnahme wird insbeson-
dere die funktionale Unterscheidung zwischen 
Reaktion auf die begangene Tat und Prävention 
künftig drohender Straftaten herausgestrichen. 
Wie schon beim Rückfall gibt es Unterschie-
de bei den einzelnen Parametern bezüglich der 
vorangegangenen Taten wie Mindest anzahl 
und Mindestschwere, Begehungszeitraum 
und Strafverbüßung. Auch für die Anlasstat 
wird eine gewisse Mindestschwere voraus-
gesetzt, wobei Gewalt- und Sexualdelikte her-
vorstechen. Was die generellen täterseitigen 
Voraussetzungen betrifft, wird international 
unterschiedlich gesehen, ob eine freiheitsent-
ziehende Sicherungsmaßnahme auch gegen-
über zur Zeit der Begehung der Anlasstat noch 
minderjährigen Tätern in Betracht kommt (so 
etwa die Hälfte der untersuchten Länder) oder 
ob umgekehrt einfache Volljährigkeit noch 

nicht genügen soll (Österreich und Liechten-
stein sowie im Ergebnis auch Frankreich; Voll-
jährigkeit genügt in der Schweiz). Höchst- und 
Mindestdauer der Unterbringung bleiben über-
wiegend unbestimmt (Ausnahmen Österreich 
und Liechtenstein, Portugal), eine Überprüfung 
(weiterer) Erforderlichkeit muss zum Ende des 
vorangehenden Strafvollzuges und dann typi-
scherweise in mindestens jährlichem Abstand  
erfolgen. Die Möglichkeit der Anordnung am 
Ende des Strafvollzuges ohne jegliche „Vorwar-
nung“ durch das Tatgericht nach Art der nach-
träglichen Sicherungsverwahrung gemäß § 66b 
StGB ist nur in wenigen Ländern bzw. unter 
besonderen Voraussetzungen gegeben (Slowaki-
sche Republik und USA/Kansas bzw. Italien).

Lediglich freiheitsbeschränkende Sanktionen, 
wie z.B. Hausarrest, sind nicht auf Täter ge-
münzt, von denen mit einiger Wahrschein-
lichkeit eine gesteigerte Gefahr der Begehung 
gravierender Straftaten ausgeht. Sie spielten 
daher in dieser Untersuchung keine besondere 
Rolle – im Gegensatz zu präventiven Freiheits-
beschränkungen wie der Führungsaufsicht, die 
für die Übergangsphase zwischen Haft und 
Freiheit nach Verbüßung längerer Freiheitsstra-
fen charakteristisch sind, um den Betroffenen 
bei der Wiedereingliederung zu unterstützen 
und ihn von der Begehung weiterer Straftaten 
abzuhalten. In diesem Kontext hat vor allem in 
Frankreich und den USA die GPS-gestützte 
Aufenthaltsüberwachung („elektronische Fuß-
fessel“) zunehmende Bedeutung und Verbrei-
tung erfahren. Im kriminologischen Beitrag 
wird darauf hingewiesen, dass die elektronische 
Fußfessel selbst (Rückfall-)Straftaten nicht 
verhindern kann, dass sich präventive Wirkun-
gen aber als Konsequenz einer durch die Fuß-
fessel bedingten verstärkten Selbstkontrolle 
der Überwachten vorstellen lassen, indem mit 
diesem Instrument verstärkt gelegenheitsre-
duzierende Tagesabläufe durchgesetzt werden 
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befördert wird. Die empirische Forschung lässt 
insoweit noch keine abschließende Bewertung 
zu; manches scheint für eine Kombination von 
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handlungsprogrammen zu sprechen.

Das Verbot rückwirkender Androhung von Stra-
fen oder deren rückwirkender Verschärfung 
(Art. 7 EMRK) ist in allen Rechtsordnungen 
anerkannt, die in diese Studie einbezogen wur-
den. Dieses Verbot schließt Strafschärfungen 
wegen Rückfalls bzw. Abschwächungen der  
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Voraussetzungen strafschärfenden Rückfalls 
mit ein. Soweit die jeweiligen Rechtsordnun-
gen ein zweispuriges System von Strafen und 
freiheitsentziehenden Sicherungsmaßnahmen 
kennen, ist die Erstreckung des Rückwirkungs-
verbotes auch auf Letztere die Regel. Sonder-
regeln für (bestimmte) Sicherungsmaßnah-
men sind zwar nicht nur exotisch-vereinzelt 
anzutreffen (Dänemark, Italien, San Marino, 
Slowakei, USA/Kansas), sollten aber in ihrer 
Bedeutung im Vergleich zur deutschen Situa-
tion nicht überschätzt werden. Denn teil-
weise (Dänemark) tritt lediglich an die Stelle 
des Zeitpunkts der Tat derjenige des Urteils-
spruchs, sodass Rechtsänderungen während 
des Vollzuges – gerade diese Situation war für 
die vom EGMR entschiedenen deutschen  
Fälle charakteristisch – nicht rückwirkungs-
fähig sind. Zum anderen ist in der überwie-
genden Zahl der untersuchten Länder die 
Verhängung der freiheitsentziehenden Siche-
rungsmaßnahme von vornherein für eine un-
bestimmte Dauer vorgesehen und somit eine 

Parallele zum Wegfall der 10-Jahres-Begren-
zung in Deutschland (ex nunc) durch das Ge-
setz vom 26.1.1998 ausgeschlossen.

Was das vom Bundesverfassungsgericht für das 
zweispurige System aus Strafe und freiheits-
entziehender Maßregel als höchst bedeutsam 
erachtete Abstandsgebot angeht, scheint man 
andernorts weit weniger Verständnis für die in 
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Jedenfalls scheinen im Vollzug beider Formen 
des Freiheitsentzugs in der Mehrzahl der unter-
suchten Länder kaum Unterschiede zu beste-
hen oder solche allenfalls gering ausgeprägt 
zu sein (England/Wales, Italien, Österreich, 
Liechtenstein, San Marino, Schweiz). Immer-
hin kann aber auch auf die neuere Gesetz-
gebung in Polen, der Slowakischen Republik, 
den USA/Kansas und vor allem in Frankreich 
verwiesen werden, in denen klare institutionel-
le und/oder individualtherapeutische Vorgaben 
niedergelegt sind, die sich auf der Linie des 
Bundesverfassungsgerichts bewegen.

III.  Aspekte der in Deutschland anstehenden Neuregelung  
aus rechtsvergleichender Perspektive

Vor diesem Hintergrund sind die noch gelten-
den deutschen Regelungen im internationalen 
Maßstab wie folgt zu sehen und es wird bei  
ihrer Neugestaltung entsprechend den vom 
Bundesverfassungsgericht gemachten Vorgaben 
Folgendes zu bedenken sein:

1. Was den seit 1998 in Deutschland beste-
henden Rechtszustand betrifft, der eine Ver-
hängung der Sicherungsverwahrung auf un-
bestimmte Zeit ohne bestimmte Obergrenze 
vorsieht, braucht das deutsche Recht den in-
ternationalen Vergleich nicht zu scheuen. Das 
zweispurige System von Strafe und sich an ihren 
Vollzug möglicherweise anschließender „intra-
muraler“ Sicherungsmaßnahme hat in der jün-
geren Vergangenheit sogar weitere Anhänger-
schaft gefunden (Frankreich, Slowakische 
Republik, Tschechische Republik, tendenziell 
auch Polen). Darüber hinaus ist eine gewisse 
Tendenz zur Ausweitung freiheitsbeschrän-
kender Sicherungsmaßnahmen auszumachen 
(Frankreich, Spanien), insbesondere unter  
Verwendung elektronischer Überwachungsins-
trumente („Fußfessel“). Deren Eignung speziell 
zur Vermeidung schwerer Rückfallkriminalität 
kann jedoch nicht als gesichert gelten.

2. In einer Gesamtbilanz von Strafen und  
Sicherungsmaßnahmen, auf deren Grundlage 
angesichts der unterschiedlichen nationalen 
Systeme allein eine Bewertung erfolgen kann, 
ergibt sich insbesondere, dass die Kombina tion 
aus befristeter Freiheitsstrafe unter Verzicht auf 
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fallstrafschärfung einerseits und zeitlich un-
bestimmter Sicherungsverwahrung für  speziell 
betroffene Verurteilte andererseits die notwen-
dige Flexibilität hinsichtlich der endgültigen 
Entscheidung über den Eintritt in die zweite 
Spur nach einer überschaubaren Phase des 
Strafvollzugs bietet. Der wesentlichere Vorteil 
des zweispurigen Systems sollte indes schon 
darin gesehen werden, dass auf seiner Basis in 
der ersten Spur durch die limitierende Wirkung 
des Schuldgrund satzes einem generell eher 
moderaten Straf niveau der Boden bereitet und 
damit in der Summe ein Weniger an Freiheits-
entzug zu erwarten ist.

3. Mit der stärkeren Gewichtung der Sicher-
heitsinteressen der Gesellschaft gegenüber  
Bedrohungen, wie man sie gewissen als rückfall-
gefährdet eingeschätzten Straftätern zuschreibt, 
��
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deren Freiheitsinteressen verbunden. Eine sol-
che Gewichtsverschiebung kann freilich nicht 
nur im zweispurigen System auf der Maßregel-
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Gesetzesänderungen, sei es durch veränderte 
richterliche Spruchpraxis – auch auf der Strafzu-
messungsebene, und zwar in beiden Systemen. 
Auch hierfür hat diese Untersuchung Beispiele 
ergeben (England/Wales, Italien, Spanien, USA). 

4. Allerdings kann die Untersuchung auch auf 
einzelne Länder verweisen, die bei strafrecht-
lich verantwortlichen Tätern der Auferlegung 
zeitlich unabsehbaren Freiheitsentzugs nach 
wie vor ablehnend gegenüberstehen (Portu-
gal, Spanien), wobei insbesondere die absolute 
Obergrenze des Freiheitsentzugs von 25 Jahren 
in Portugal hervorsticht. Im gegebenen Kontext 
war es nicht möglich zu überprüfen, ob in der 
forensischen Praxis über die Anwendung der 
Sonderregel für schwer kriminelle, anhaltend 
gefährliche, aber zur Tatzeit unzurechnungs-
fähige Straftäter eine längere, unbefristete 
Unter bringung ausgesprochen wird.

5. Wie im kriminologischen Beitrag wird auch 
schon in einigen Landesberichten (Dänemark, 
Italien, Spanien) auf die Schwierigkeiten hin-
gewiesen, die Gefährlichkeit des Täters als 
zentrale Voraussetzung der Verhängung einer 
freiheitsentziehenden Sicherungsmaßnahme 
zuverlässig zu beurteilen. Dabei es ist ja kei-
neswegs so, dass bei prognostizierter Gefähr-
lichkeit nur der Zeitpunkt der Begehung einer 
erneuten (schweren) Straftat (einschließlich 
der damit verbundenen Tatcharakteristika wie 

insbesondere Tatopfer und konkrete Tatfolgen) 
ungewiss ist. Vielmehr ist auch keineswegs ge-
sichert (sondern eben nur mehr oder weniger 
wahrscheinlich), dass es überhaupt zu einer 
Tatbegehung kommt. Die Skepsis hinsichtlich 
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in Italien sogar so weit, dass dem Richter durch 
das Gesetz auferlegt wird, auf das Votum eines 
Sachverständigen hierzu völlig zu verzichten 
und sich stattdessen ganz auf seine Erfahrung 
zu verlassen.

6. Überwiegend wird offenbar darauf gesetzt, 
den Prognoseunsicherheiten durch ein zeitlich 
relativ engmaschiges Begutachtungsdesign, 
teils auch durch Konzentration auf speziel-
le Begutachtungszentren, entgegenzuwirken. 
Nicht zu verkennen ist freilich, dass wegen 
der Rechtsfolge Freiheitsentzug bei bejahter 
Gefährlichkeit falsch-positive Beurteilungs-
fehler praktisch nie, falsch-negative dagegen 
stets manifest werden. Man wird nicht aus-
schließen können – auch nicht bei Einhaltung 
der vom Bundesverfassungsgericht genannten 
Qualitätskriterien hinsichtlich der Person des 
Gutachters und der Substantiierung des Gut-
achtens –, dass diese Erkenntnis auch in die 
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psychologisch nahe, dass Gutachter gerade in 
einer so heiklen Materie der Versuchung zu 
unterliegen drohen, erkennbare Fehlleistungen 
zu vermeiden. Allerdings werden auch gegen-
wärtig immer wieder Fälle bekannt, in denen 
jedenfalls aus der Distanz schwer nachvollzieh-
bar erscheint, wie es zu einer tätergünstigen 
Gefährlichkeitsprognose kommen konnte.

Justizvollzugsanstalt  
Freiburg (Foto: Sandra 
Ziegler)
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7. Der Aspekt der Prognoseunsicherheit bzw. 
der richtigen Justierung der Prognoseinstru-
mente (eher in Richtung der Vermeidung fal-
scher positiver oder der Reduzierung falscher 
negativer Ergebnisse) führt letztlich zu der 
Frage nach der angemessenen Risikoverteilung 
zwischen der Gesellschaft als Gesamtheit der 
potentiellen Opfer künftig begangener Strafta-
ten einerseits und der Gruppe der (mindestens 
einmal durch ihre (Anlass-)Tat sowie durch 
negative Sozialprognose manifestiert) gefährli-
chen Straftäter. Dabei stößt man verbreitet auf 
die Neigung der jeweiligen Gesetzgeber, dro-
hende (weitgehend) reversible Schäden (z.B. 
Eigentumsdelikte ohne Gewaltanwendung) 
eher der Gesellschaft zuzumuten, drohende 
irreversible Beeinträchtigungen von Leib und 
Leben einschließlich sexueller Integrität dage-
gen zum Anlass für vorbeugende freiheitsent-
ziehende Sicherungsmaßnahmen zu nehmen. 

8. Die bis zur Entscheidung des EGMR vom 
Dezember 2009 vertretene Auffassung des 
deutschen Gesetzgebers und des Bundesver-
fassungsgerichts, für den Täter ungünstige 
Änderungen der Rechtslage in Bezug auf frei-
heitsentziehende Sicherungsmaßnahmen seien 
(rückwirkend) auch gegenüber solchen Perso-
nen anwendbar, die zum Zeitpunkt der Rechts-
änderung bereits verurteilt waren oder gar sich 
bereits im Vollzug der Sicherungsmaßnahme 
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heitsposition ein, ohne allerdings – siehe Ita-
lien, Slowakische Republik, USA/Kansas – als 
Außenseiter dazustehen. 

9. Nach den Entscheidungen des EGMR und 
deren weitgehender inhaltlicher Rezeption 
durch die deutsche Straf- und Verfassungs-
gerichtsbarkeit sind de lege ferenda freilich Re-
gelungen, die eine erstmalige Anordnung oder 
eine Verlängerung der möglichen Dauer des 
Freiheitsentzugs in der zweiten Spur bzw. eine 
wesentliche Veränderung der Verfahrensregeln 
zum Nachteil der Betroffenen vorsehen, erst 
auf die Beurteilung von Taten anwendbar, die 
nach Inkrafttreten dieser Regelungen begangen 
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hebliche zeitliche Karenz zwischen Gesetzes-
änderung und -anwendung (mindestens die 
Dauer der verbüßten Freiheitsstrafe) führt zu 
einem verzögert eintretenden Effekt politischer 
Reaktionen auf Forderungen nach verschärfter 
Rechtslage, wie sie üblicherweise nach Be-
kanntwerden spektakulärer Straftaten erhoben 
werden; sie wirkt damit „Schnellschüssen“ ent-
gegen und begünstigt kriminalpolitische Be-
sonnenheit.

10. Wer glaubt, kurzfristigere Effekte erzielen 
zu müssen, kann aus rechtsvergleichender Per-
spektive auf eine französische Besonderheit 
verwiesen werden: Dort gilt das Rückwirkungs-
verbot zwar auch für die Sicherungsverwah-
rung, weil es sich um eine Maßnahme mit Frei-
heitsentzug handelt; kein Rückwirkungsverbot 
besteht jedoch für die surveillance de sûreté 
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im Rahmen der Sicherungsaufsicht „Anlasstat“ 
für die Verhängung von Sicherungsverwahrung 
sein kann, lässt sich das Rückwirkungsverbot 
im Ergebnis in Fällen der surveillance de sûreté 
u.U. praktisch umgehen. Diese in Frankreich 
eher aus der Not heraus geborene Idee wurde 
in Deutschland in einem Änderungsvorschlag 
der SPD-Bundestagsfraktion zum Entwurf des 
Gesetzes zur Neuordnung des Rechts der Si-
cherungsverwahrung aufgegriffen, fand jedoch 
im Gesetzgebungsverfahren keine Mehrheit. In 
Frankreich ist diese Option bislang ohne nen-
nenswerte praktische Bedeutung geblieben. 
Entsprechendes wäre für Deutschland zu er-
warten, wenn für die Anlasstat eine Freiheits-
strafe von mindestens zwei Jahren verwirkt sein 
muss, da dies der Höchststrafe in § 145a StGB 
schon sehr nahe kommt.

 
Hans-Georg Koch

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Forschungsteams Freiheits-
entziehende Maßnahmen (v.l.n.r.): 
Hans-Georg Koch, Emily Silverman, 
Silvia Tellenbach, Teresa Manso-
Porto und Konstanze Jarvers
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E. Internationales Max-Planck-Infor-
mationssystem für Strafrechtsverglei-
chung
Ein Zwischenbericht 

Strafrechtliche  
Forschungsabteilung 

Forschungsschwerpunkt: 
Strafrechtsvergleichung

Deliktsbereich: 
übergreifend

Die Forschungsprojekte der strafrechtlichen Abteilung des Instituts beruhen zu einem großen Teil 
auf der Methode der Strafrechtsvergleichung, die sein Gründer Prof. Dr. Hans-Heinrich Jescheck 
in den Mittelpunkt der Institutsarbeit gestellt hat. Strafrechtsvergleichung ist daher am Freibur-
ger Max-Planck-Institut nicht nur eine wichtige Forschungsmethode, sondern selbst auch zent-
raler Forschungsgegenstand. Ein langfristig angelegtes Projekt dazu ist das „Max-Planck-Informa-
tionssystem zur Strafrechtsvergleichung“. Es entwickelt für den Allgemeinen Teil des Strafrechts 
eine universale Metastruktur zur Strafrechtsvergleichung, eine umfassende Vergleichung und Do-
kumentation der nationalen Rechtsordnungen sowie ein computerbasiertes Expertensystem, mit 
dem in der Zukunft neue Erkenntnisse zur Methode und zum Inhalt der Strafrechtsvergleichung 
gewonnen werden können. 

I.  Forschungsstand: Strafrechts-
vergleichung im 21. Jahrhundert   

Strafrechtsvergleichung hat in den letzten Jahr-
zehnten erheblich an Bedeutung gewonnen. 
Dies beruht zunächst auf der zunehmenden 
transnationalen Kriminalität, deren Strafver-
folgung eine Kenntnis der jeweiligen Auslands-
rechte erfordert. Noch wichtiger ist Strafrechts-
vergleichung jedoch in der Kriminalpolitik, die 
in weiten Bereichen nicht nur Informationen 
über die ausländische Rechtsentwicklung ver-
langt, sondern harmonisierte oder gemeinsame 
Lösungen. Im europäischen Strafrecht und im 
Völkerstrafrecht entsteht neues Strafrecht – so-
wohl bei der Auslegung als auch in der Krimi-
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Nenners verschiedener Rechtsordnungen und 
einer wertenden Strafrechtsvergleichung.

Die Zahl der strafrechtsvergleichenden Unter-
suchungen stieg dementsprechend sowohl am 
Freiburger Max-Planck-Institut für ausländi-
sches und internationales Strafrecht als auch 
in allen anderen Forschungseinrichtungen an. 
Auch größere Untersuchungen zu einer Viel-
zahl von Rechtsordnungen erfolgten in den letz-
ten Jahren nicht mehr nur am Freiburger Max-
Planck-Institut, sondern, oft auch im Auftrag 
der Europäischen Union, durch Forschungs-
verbünde verschiedener Universitäten. Alle 
in den letzten Jahrzehnten abgeschlossenen 
strafrechtsvergleichenden Projekte betrafen je-

doch spezielle Einzelfragen. Eine umfassende 
und systematische Strafrechtsvergleichung von 
großen Teilrechtsgebieten – wie sie in Deutsch-
land Franz von Liszt am Ende des 19. Jahrhun-
derts und das Freiburger Max-Planck-Institut 
im Auftrag der Großen Strafrechtskommission 
��������~�����	�������	��$=	�
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den sich dagegen in jüngerer Zeit nicht. Dieser 
Mangel an einem umfassenden Gesamtver-
gleich hat für viele spezielle strafrechtsverglei-
chende Untersuchungen bereits zu Problemen 
geführt, da deren Einzelergebnisse immer nur 
vor dem Hintergrund des jeweiligen nationalen 
Gesamtsystems zu verstehen sind, die erfor-
derlichen umfassenden Untersuchungen jedoch 
von den Verfassern aus Kapazitätsgründen nicht 
durchgeführt werden können. Es fehlt daher vor 
allem an einer grundlegenden Gesamtübersicht 
zu den Strafrechtsordnungen der Welt.

Auch die einschlägige Methodik konnte in den 
letzten Jahrzehnten nicht mit dem Bedeutungs-
zuwachs der Strafrechtsvergleichung Schritt 
halten. Die Strafrechtswissenschaft hat zwar 
einzelne wichtige Methodenaspekte beleuch-
tet und weiterentwickelt. Eine Gesamtanalyse 
erfolgte jedoch seit der Antrittsvorlesung von 
Hans-Heinrich Jescheck über die „Entwicklung, 
Aufgaben und Methoden der Strafrechtsver-
gleichung“ aus dem Jahr 1954 sowie der Wei-
terentwicklung dieser Gesamtbetrachtung auf 
dem Kolloquium zu seinem 90. Geburtstag 
nicht. Angesichts der Vielzahl und Unter-
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schiedlichkeit der zu vergleichenden Straf-
rechtsordnungen ist heute insbesondere die 
Frage offen, ob für die höchst unterschiedlichen 
Rechtsordnungen eine funktionale Strafrechts-
vergleichung auf der Grundlage einer gemein-
samen Metaebene theoretisch und praktisch 
überhaupt noch möglich ist. Eine einheitliche 
Struktur und „Grammatik“ für die Vergleichung 
der nationalen Strafrechtsordnungen wurde 
bisher allenfalls in kleinen Bereichen des Straf-
rechts entwickelt, in denen eine größere Anzahl 
unterschiedlicher Systeme auf der Grundlage 
einer funktionalen oder fallbasierten Methode 
verglichen wurde. 
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hunderts bestehen auch bei der Nutzung der 
Informationstechnik. Zwar hat sich das Internet 

inzwischen zu einer wichtigen Erkenntnisquelle 
für ausländisches Strafrecht entwickelt. Spezi-
ell für die Strafrechtsvergleichung geschaffene 
informationstechnische Instrumente existieren 
bisher jedoch nicht. Es fehlt nicht nur an dem 
für solche Instrumente notwendigen einheit-
lichen Datenbestand von zahlreichen Rechtsord-
nungen, sondern auch an modernen informati-
onstechnischen Verfahren und Programmen zu 
deren Inhaltserschließung. Die zentrale Heraus-
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Informationsbedürfnissen der Strafrechtsver-
gleichung Rechnung zu tragen und – über 
klassische Datenbanken hinausgehende – Ex-
pertensysteme zu entwickeln, die klassischen 
Nachschlagewerken nicht nur quantitativ über-
legen sind, sondern auch neue strafrechtsver-
gleichende Analysetechniken ermöglichen. 

II. Forschungsziele des „Max-Planck-Informationssystems  
für Strafrechtsvergleichung“

Das am Freiburger Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Strafrecht 
durchgeführte Projekt „Max-Planck-Informa-
tionssystem für Strafrechtsvergleichung“ will 
die vorstehend genannten Forschungslücken 
schließen, indem es auf innovative Weise erst-
mals eine weltweite, alle Rechtskulturen erfas-
sende und systematische Strafrechtsverglei-
chung des Allgemeinen Teils entwickelt, die 
dafür einschlägigen Methodenfragen analysiert 
und die zu vergleichenden Inhalte in einem 
innovativen informationstechnischen System 
erfasst. Das Projekt hat sowohl grundlagen- als 
auch anwendungsorientierte Ziele: 

1.  Im Bereich der strafrechtlichen Grundla-
genforschung zielt das Projekt zunächst auf 
die Entwicklung einer Metastruktur zum Allge-
meinen Teil des Strafrechts, die Grundlage für 
die Gliederung der Materie, die systematisch-
funktionale Strafrechtsvergleichung und die 
Entwicklung einer internationalen Strafrechts-
dogmatik ist. Diese – über den nationalen 
Strafrechtsordnungen stehende – Metastruk-
tur soll nicht nur in der Theorie entwickelt, 
sondern auch für eine Vielzahl von Rechtsord-
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Dabei ist auch die Frage zu beantworten, ob 
die unterschiedlichen Strafrechtsordnungen 
der Welt sich überhaupt noch in einer Gesamt-
struktur des Strafrechts erfassen lassen, die als 
Grundlage für eine systematische und funktio-
nale Rechtsvergleichung taugt. 
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dieser Metastruktur und als eigenständige 
Grundlagenforschung – für eine größere Anzahl 
repräsentativ ausgewählter Rechtsordnungen 
des Strafrechts identisch strukturierte Landes-
berichte zum gesamten Allgemeinen Teil. Diese 
Landesberichte werden als Projektergebnisse 
in einer klassischen Buchpublikation veröf-
fentlicht, sollen aber auch einen Datenpool für 
weiterführende rechtsvergleichende Untersu-
chungen bilden. Claus Roxin hat 1999 auf der 
Tagung über „Die deutsche Strafrechtswissen-
schaft vor der Jahrtausendwende“ eine solche 
Gesamtdarstellung des Strafrechts zu Recht als 
„Zukunftsaufgabe der Weltstrafrechtswissen-
schaft“ eingefordert. 

3. Auf der Grundlage dieser Landesberichte ist 
ein rechtsvergleichender Querschnittsbericht 
geplant. Darin werden zu den entsprechen-
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o.g. Metastruktur die weltweit bestehenden 
Lösungs modelle analysiert. Der strafrechtsver-
gleichende Querschnitt soll dann die Grundla-
ge für weitere – wertbasierte – Untersuchungs-
ergebnisse bilden, die z.B. aus allgemeinen 
Rechtsprinzipien, „best practices“ oder Modell-
strafgesetzen bestehen. 

4. Parallel zu dieser internationalrechtlichen, 
strafrechtlichen und rechtsvergleichenden 
Grundlagenforschung sollen die Möglichkei-
ten und Grenzen von computerbasierten Ex-
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pertensystemen zur Strafrechtsvergleichung 
untersucht werden. Die Metastruktur des 
Allgemeinen Teils, die entsprechend struk-
turierten Landesberichte, die Ergebnisse der 
rechtsvergleichenden Analyse und die Grund-
lagenforschung zu informationstechnischen 
Experten systemen werden dabei zur anwen-
dungsorientierten Erforschung eines elektro-
nischen Expertensystems für den gesamten 
Allgemeinen Teil des Strafrechts genutzt. Der 
Prototyp eines solchen Datenbank- und Exper-

tensystems soll real gebaut und der Fachwelt 
über das Internet angeboten werden. 

Im Folgenden wird über den Stand der Pro-
jektdurchführung berichtet. Da das Ausmaß 
der Projektziele weit über das hinausgeht, was 
bislang zu den Grundlagen der Strafrechtsver-
gleichung geleistet wurde, kann im Folgenden 
nur eine Übersicht zum Stand des Projekts ins-
gesamt gegeben werden, ohne dabei einzelne 
Zwischenergebnisse vertiefen zu können. 

III. Stand der Projektdurchführung 

1. Strukturierung und Erstellung von  
Landesberichten in der ersten Pilotgruppe

Das Projekt wurde 2004 bei der Feier des 
Amtswechsels am Freiburger Max-Planck-
Institut für ausländisches und internationales 
Strafrecht zusammen mit dem neuen For-
schungsprogramm der strafrechtlichen Abtei-
lung erstmals vorgestellt. Danach begannen die 
Arbeiten einer Pilotgruppe zur Erstellung der 
Metastruktur und der Landesberichte. Diese 
erste Gruppe bestand neben dem Verfasser die-
ses Berichts aus 12 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des Instituts, die als Referentinnen 
und Referenten für die von ihnen behandelten 
Rechtsordnungen bereits langjährige Erfahrung 
in den jeweiligen Rechtsordnungen gesammelt 
hatten. Die Länderauswahl des Pilotprojekts 
sollte in dem personell verfügbaren Rahmen 
ein möglichst breites Spektrum verschiedener 
Rechtssysteme einbeziehen. 

In dieser ersten Pilotgruppe repräsentieren China und 
Südkorea den asiatischen Rechtsraum, wobei das chi-
nesische Strafrecht sozialistische Züge trägt und das 
koreanische von der früheren Rezeption des deutschen 
Strafrechts geprägt ist. Dem Strafrecht von Côte d’Ivoire 
liegt sowohl das Recht der ehemaligen französischen 
Kolonialmacht als auch traditionelles Stammesrecht 
zugrunde. Die Strafrechtsordnungen von England und 
Wales sowie von Schottland gehören beide der Common-
Law-Familie an, weichen aber zum Teil deutlich von-
einander ab. Mit Frankreich, Italien und Spanien sind 
Länder des romanischen Rechtskreises vertreten, mit 
Polen ein ehemals sozialistisches und mit Schweden ein 
nordisches Land. Das österreichische Strafrecht weist 
für den deutschen Sprachraum typische Züge auf. Die 
Türkei besitzt seit Kurzem ein grundlegend reformiertes 
Strafgesetz, das sich von früheren Vorbildern weitge-
hend emanzipiert hat. 

Die Arbeit der Pilotgruppe war dadurch er-
schwert, dass in vielen Einzelbereichen die zu-

nächst gewählte Gliederung der Materie sich 
in den zahlreichen Projektbesprechungen für 
ein einzelnes Land als ungeeignet erwies und 
deswegen alle Berichte zugunsten einer neuen 
Lösung geändert werden mussten, die auch für 
diese Rechtsordnung passte. Diese Probleme 
wurden jedoch gelöst, so dass die Arbeit der 
Gruppe 2010 erfolgreich abgeschlossen wer-
den konnte. Die deutschsprachigen Landes-
berichte der Pilotgruppe wurden in den Jahren 
2008 bis 2010 in fünf – thematisch strukturier-
ten – Bänden vollständig veröffentlicht. 

Band 1 beginnt mit einer Einführung in die dargestell-
ten Rechtsordnungen über die nationalen Rahmenbe-
dingungen, die verfassungsrechtlichen Vorgaben, die 
strafrechtstheoretischen Grundlagen, die historische 
Entwicklung des Strafrechts und weiteren Informatio-
nen, die für das Verständnis und die Vergleichung der 
behandelten Strafrechtsordnungen hilfreich sind. Die 
Bände 2 und 3 leiten die Allgemeinen Lehren des Straf-
rechts ein und behandeln das Gesetzlichkeitsprinzip, 
den internationalen Geltungsbereich des Strafrechts, 
den Begriff und die Systematisierung der Straftat sowie 
die Anforderungen an die objektive Tatseite, die subjek-
tive Tatseite und das strafbare Verhalten im Vorfeld der 
Tatvollendung. Die Bände 4 und 5 enthalten Kapitel zu 
Tatbeteiligung, Verantwortlichkeit für Straftaten in Kol-
lektiven, Gründen für den Ausschluss der Strafbarkeit 
sowie zur nachträglichen Aufhebung der Strafbarkeit 
und zur Verjährung. Diese Punkte werden in detaillier-
ten und zahlreichen Unterpunkten für alle 12 Rechts-
ordnungen vollständig und in einer identischen Struktur 
abgearbeitet.

 
2. Überprüfung und Erweiterung der Ergeb-
nisse anhand weiterer Rechtsordnungen

Zur Überprüfung der entwickelten Metastruk-
tur und zur Erweiterung der Landesberichte 
wurde in den Jahren 2009/2010 eine zweite Ar-
beitsgruppe gebildet. Ausgewählt wurden Mit-
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arbeiterinnen und Mitarbeiter für 11 weitere 
Rechtsordnungen, die das bisherige Spektrum 
um weitere und möglichst auch andersartige 
Rechtsordnungen ergänzen sollten.

Das Schweizer Recht erweiterte den deutschsprachigen 
Rechtskreis. Ungarn, Rumänien und Russland repräsen-
tieren drei ehemalige sozialistische Länder, die aller-
dings unterschiedliche Ansätze zeigen. Bosnien und Her-
zegowina ist das erste einbezogene Land auf dem Gebiet 
des ehemaligen Jugoslawien. Japan wurde zur Erwei-
terung der asiatischen Rechtsordnungen ausgewählt. 
Uruguay repräsentiert erstmals ein lateinamerikanisches 
Land. Das Strafrecht Irans liefert interessante Aspekte 
des islamischen Strafrechts, dessen grundlegende Wer-
tebasis nicht auf den Schutz des Menschen, sondern 
transzendental auf Gott ausgerichtet ist. Mit Australien, 
Indien und den Vereinigten Staaten von Amerika wurden 
drei weitere Common-Law-Systeme ergänzt. 

Die Schwierigkeiten bei der Entwicklung ei-
nes universal gültigen Referenzrahmens und 
der hierfür erforderliche Prozess des „trial and 
error“ waren wichtige Gründe dafür, dass die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Pi-
lotprojekt noch in der ihnen am besten vertrau-
ten deutschen Fachsprache gearbeitet hatten. 
Nachdem die Gliederungsstruktur mit dem 
Abschluss der Projektbände zunächst einmal 
festgelegt ist, erfolgen die Arbeiten der zwei-
ten Gruppe nunmehr auf Englisch. Dies stellt 
neue Herausforderungen an die Gewinnung 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 
an die Terminologie der Berichte. Zur Unter-
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saurus erarbeitet, der auch einen einheitlichen 
Sprachgebrauch sichern soll. Die erstellten 
Berichte werden von einem englischsprachigen 
Mitarbeiter der Gruppe redigiert. 

Schwierigkeiten resultieren bei dieser Arbeit 
vor allem daraus, dass nicht wenige der relevan-
ten Rechtsfragen in der Rechtsprechung und 
Literatur der jeweiligen Länder kaum behan-
delt werden. Der durch die Metastruktur aus-
geübte Zwang zur vollständigen Abarbeitung 
aller Fragestellungen führt deswegen dazu, 
dass die Erstellung der Landesberichte wesent-
lich schwieriger ist als z.B. das Verfassen eines 
Lehrbuchs zum nationalen Recht, bei dem sich 
der Autor auf die Beantwortung der bisher im 
jeweiligen Land aktenkundig gewordenen und 
diskutierten Fragen beschränken kann. Dieses 
Problem hatte sich bereits bei den Arbeiten der 
ersten Projektgruppe gezeigt, als der Referent 
für Côte d’Ivoire mehrfach zur Feldforschung 
und zu Interviews mit Richtern nach Afrika 
reisen musste. Die zweite Gruppe hat gegen-

wärtig etwa die Hälfte des Allgemeinen Teils 
des Strafrechts bewältigt. Zwei der – auch hier 
vorgesehenen – fünf Bände wurden 2011 veröf-
fentlicht. Ein dritter Band ist in Vorbereitung. 

Für die englischsprachige Publikation wurde die Ein-
ordnung des Stoffes gegenüber der Struktur in den fünf 
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Band inhaltlich besser mit seinem Themenschwerpunkt 
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fünf Bände betreffen in Band 1 („Introduction to Nati-
onal Systems“) die nationalen Rahmenbedingungen, die 
rechtsvergleichende und internationale Einordnung des 
Rechtssystems, die verfassungsrechtlichen Vorgaben, 
die strafrechtstheoretischen Grundlagen, die Abgren-
zung und Einordnung des Strafrechts, die Strafrechts-
quellen und Auslegungshilfen sowie die geschichtliche 
Entwicklung des Strafrechts. Band 2 („General limita-
tions on the application of criminal law“) beschreibt das 
Gesetzlichkeitsprinzip und das Strafanwendungsrecht, 
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system sowie die objektiven und subjektiven Tatmerk-
male und Band 4 („Special forms of criminal liabilty“) 
das strafbare Verhalten im Vorfeld der Tatvollendung, 
die Tatbeteiligung, die Verantwortlichkeit für Straftaten 
in Unternehmen, Verbänden und anderen Kollektiven. 
In Band 5 („Grounds for rejecting criminal liability“) 
werden die Gründe für den Ausschluss und für die Auf-
hebung der Strafbarkeit dargestellt. 

Damit diese Bände leicht mit neuen Berichten 
zu weiteren Rechtsordnungen ergänzt werden 
können, wurde jedem von ihnen zusätzlich eine 
Teilbandnummer zugeordnet. So enthält der 
2011 erschienene Band 2.1. die englischsprachi-
gen Landesberichte für die elf Rechtsordnungen 
der zweiten Arbeitsgruppe; Band 2.2. wird mit 
den ins Englische übersetzten Berichten der 
Pilotgruppe dieselben Themen betreffen, und 
in einem zukünftigen Band 2.3. können weitere 
Landesberichte von externen Landesberichter-
stattern zu den gleichen Fragen aufgenommen 
werden. Dieses System gilt für die anderen Bän-
de entsprechend. Damit können Folgebände zu 
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ben werden. Dies hat auch den Vorteil, dass die 
Publikation eines Teilbands künftig dann schon 
möglich sein wird, wenn noch nicht alle Lan-
desberichte der jeweiligen Gruppe erstellt sind, 
da später beendete Berichte einfach im folgen-
den Teilband veröffentlicht werden können. Die  
Flexibilität der jederzeit ergänzbaren Online-Ver-
sion mit ihrer Update-Funktion wird so in einem 
bestimmten Umfang auch auf die Buchpublika-
tion übertragen.

Nachdem die Arbeit der zweiten Gruppe die 
gefundene Metastruktur bestätigt hat und ein 
entsprechender Erläuterungstext zu den jewei-
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ligen Punkten erstellt wurde, wird derzeit eine 
dritte Bearbeitungsrunde vorbereitet, die nicht 
mehr durch institutsinterne Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, sondern durch externe Koope-
rationspartnerinnen und -partner erfolgen soll. 
Die Betreuung dieser externen Partnerinnen 
und Partner sowie die Durchsicht und Redakti-
on ihrer Texte wird dann durch die noch am In-
stitut tätigen erfahrenen Mitglieder der ersten 
beiden Projektgruppen erfolgen.

 
3. Bestimmung und Überprüfung  
der Metastruktur 

Bereits der Pilotgruppe gelang die Entwicklung 
einer Metastruktur, die für alle einbezogenen 
Länder eine funktionale Rechtsvergleichung 
zum Allgemeinen Teil des Strafrechts ermög-
licht. Sie erlaubt die parallele Darstellung der 
unterschiedlichen Regelungen, Theorien und 
Lösungen in den verschiedenen Rechtsordnun-
gen. Die für diese Struktur zu lösenden Proble-
me lassen sich am Beispiel der verschiedenen 
Straftatsysteme verdeutlichen: Diese werden in 
den Landesberichten für alle Rechtsordnungen 
als Systemgesichtspunkt in gleicher Weise und 
an gleicher Stelle analysiert. Anstatt dann je-
doch bei der Darstellung der Rechtsmaterien – 
wie etwa im deutschen Strafrecht – nach Tatbe-
standsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit und Schuld 
zu differenzieren, orientiert sich die Gliederung 
der Berichte im Folgenden nicht an diesen un-

terschiedlich gelösten Systemgesichtspunkten, 
sondern an dem für alle einbezogenen Rechts-
ordnungen geltenden „gemeinsamen Nenner“ 
der Unterscheidung zwischen objektiver und 
subjektiver Tatseite. Entsprechendes gilt für 
die Differenzierung von Rechtfertigungs- und 
Entschuldigungsgründen. Da diese Unter-
scheidung vielen Rechtsordnungen fremd ist, 
werden die Rechtfertigungs- und Entschul-
digungsgründe unter dem umfassenden Ge-
sichtspunkt der Gründe für den Ausschluss der 
Strafbarkeit behandelt und auf der Grundlage 
einer funktionalen Strafrechtsvergleichung 
nach Lebenssachverhalten weiter differenziert. 
Das Erfordernis einer länderübergreifenden 
Systematik zeigt sich auch an vielen weiteren 
Stellen: So wird etwa der Versuch in einem 
Kapitel über „Strafbares Verhalten im Vorfeld 
der Tatvollendung“ als eine von mehreren mög-
lichen Formen der unvollendeten Tatbegehung 
dargestellt. Auch die gewählte Terminologie 
befreit sich oft von den Begriffen in den ein-
zelnen Ländern. Aufgrund dieser funktionalen 
Systematik sind die Landesberichte teilweise bis 
in die vierte Gliederungsebene identisch und bis 
in die fünfte Ebene zumindest ähnlich, was eine 
hervorragende Grundlage für den späteren Ver-
gleich der Rechtsordnungen und für die Modell-
bildung der jeweiligen Problemlösungen bietet. 

Für die Funktionsfähigkeit der gefundenen 
Gliederungsstruktur spricht vor allem die Tat-
sache, dass die zweite Arbeitsgruppe diese 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Projektteams Max-Planck- 
Informationssystem für Straf-
rechts vergleichung: hintere 
Reihe (v.l.n.r.) Emmanouil Billis, 
Yoshisuke Ito, Johanna Rinceanu, 
András Csúri; mittlere Reihe 
(v.l.n.r.): Emily Silverman, Yvonne 
Shah-Schlageter, Teresa Manso 
Porto, Nadine Zurkinden; vordere 
Reihe (v.l.n.r.) Silvia Tellenbach, 
Ulrich Sieber, Konstanze Jarvers
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Struktur für elf weitere – teilweise sehr ver-
schiedene – Rechtsordnungen übernehmen 
konnte und insoweit kaum Anpassungsbe-
darf bestand. Dies deutet darauf hin, dass die 
weitere Differenzierung der strafrechtlichen 
Problemstellungen und der Lösungsmodelle 
bei der rechtsvergleichenden Analyse zu einer 
überzeugenden universalen Metastruktur und 
„Grammatik“ der bestehenden Problemstellun-
gen und Lösungsmodelle führen dürfte. 

 
4. Bau des Datenbank- und Expertensystems

Das informationstechnische Datenbanksys-
tem wurde wegen seiner Auswirkungen auf 
den zu schaffenden Datenbestand bereits zu 
Beginn der Arbeiten in der Theorie vollständig 
konzipiert und – soweit dies mit den vorhan-

denen Daten möglich war – inzwischen auch 
technisch umgesetzt. In der bestehenden Da-
tenbank sind derzeit alle deutschsprachigen 
Landesberichte der ersten Pilotgruppe erfasst; 
die Inhalte der zwei im Jahr 2011 erschienenen 
englischsprachigen Bände sollen im März 2012 
ebenfalls eingegeben sein. Die Grundfunk-
tionen zur Recherche, die sich mit den derzeit 
vorliegenden Landesberichten implementieren 
lassen, funktionieren auch bereits im Internet-
zugriff. Kurz vor der Fertigstellung steht ein 
Modul, das gleichzeitig deutsch- und englisch-
sprachige Berichte aufnehmen und erschließen 
kann. Die englischen Berichte werden damit 
gemeinsam mit den deutschen Berichten nicht 
nur bei der hierarchischen Suche mithilfe der 
Gliederung erschlossen, sondern auch bei der 
Schlagwortsuche über einen Thesaurus mit 
Wortgleichsetzungslisten. Damit wird schon vor 

Das informationstechnische Datenbank-
system wurde wegen seiner Auswir-
kungen auf den zu schaffenden Datenbe-
stand bereits zu Beginn der Arbeiten in 
der Theorie vollständig konzipiert. In der 
bestehenden Datenbank sind derzeit alle 
deutschsprachigen Landesberichte der 
ersten Pilotgruppe erfasst. Die Grundfunk-
tionen zur Recherche, die sich mit den 
derzeit vorliegenden Landesberichten 
implementieren lassen, funktionieren 
bereits im Internetzugriff. Beispielsweise 
kann der Nutzer mehrere parallele Aus-
schnitte verschiedener Landesberichte 
zum Vergleich nebeneinanderstellen.
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der Übersetzung der deutschsprachigen Landes-
berichte eine simultane Einstellung und Abfrage 
von Informationen in unterschiedlichen Spra-
chen ermöglicht.

5. Weiterentwicklung des Projekts

Die Weiterentwicklung des Projekts wird in 
den nächsten Jahren schwerpunktmäßig in drei  
Bereichen erfolgen: der Erweiterung der Lan-
desberichte mithilfe von externen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, der rechtsvergleichenden 
Analyse des Datenbestands sowie dem Ausbau 
der bestehenden Datenbank zu einem echten 
Expertensystem, dessen Funktionen über die 
mit klassischen Methoden erreichbaren Mög-
lichkeiten deutlich hinausgehen.

Ein großer Sprung für alle Forschungs ziele 
wird erfolgen, sobald die Ergebnisse des ana-
lytischen Rechtsvergleichs vorliegen. Auf 
der Grundlage wertender Prozesse können 
dann auch Lösungsprinzipien, best practices 
und Modellgesetze entwickelt werden. Kri-
minologische Daten sollen ebenfalls in das 
System integriert werden. Die Abbildung der 
rechtsvergleichend festgestellten Lösungs-
prinzipien in dem Expertensystem wird zu 
neuen Abfragemöglichkeiten führen, die mit 
traditionellen Informationsinstrumenten nicht 
mehr möglich sind. So lässt sich beispielsweise 
in Sekunden recherchieren, welche Common-
Law-Systeme mit einem dualistischen Täter-
system bestimmte weitere Merkmale aufwei-
sen. 

IV. Zusammenfassung

Das Max-Planck-Informationssystem für Straf-
rechtsvergleichung verbindet Grundlagenfor-
schung zur Struktur des internationalen Straf-
rechts, zu den nationalen Strafrechtsordnungen, 
zur Strafrechtsvergleichung und zur Rechts-
informatik mit dem Aufbau eines innovativen 
informatikbasierten Expertensystems. Es zielt 
auf eine internationale Metastruktur des Straf-
rechts, eine systematische Gesamtdarstellung 
des Strafrechts als „Zukunftsaufgabe der Welt-
strafrechtswissenschaft“ (Roxin 1999) und ei-
nen weltweiten Strafrechtsvergleich zu seinem 
gesamten Allgemeinen Teil auf der Basis zahl-
reicher nationaler Strafrechtsordnungen. Das 
Projekt ist bewusst als Langfristprojekt ange-
legt, dessen Forschungsertrag nicht kurzfristig 
gewinnbar, jedoch im Fall einer erfolgreichen 
Durchführung umso größer sein wird.  

Ein vergleichbares Projekt existiert bisher 
weltweit noch nicht. Dies gilt nicht nur im 
Hinblick auf die Breite seiner Themenstel-
lung, seine zahlreichen einbezogenen Rechts-
ordnungen und seine bewusste Suche nach 
andersartigen Rechtssystemen, sondern auch 
auf seine – das Strafrecht, die Strafrechts-
vergleichung und die Informatik verbinden-
de – neue Konzeption. Die bisher erfolgten 
Arbeitsschritte und die dadurch erzielten 
Produkte in der Form von Buchpublikationen 
und eines komplexen Softwaresystems zeigen 
jedoch die Realisierbarkeit des Projekts und 
bestätigen seine Konzeption. 

 
 
Ulrich Sieber
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F. Barometer Sicherheit in Deutschland

 

I.  Zielsetzungen

Das intendierte Sicherheitsbarometer fokussiert 
Wahrnehmungen, Erwartungen und Gefühle zu 
Sicherheit vor allem in den Phänomenbereichen 
Kriminalität, Terrorismus, Naturkatastrophen 
und technische Großunglücke. Zudem werden 
wirtschaftliche und soziale Dimensionen der 
Sicherheit berücksichtigt. Dabei erfordern Inter-
pretationen von theoretischen und empirischen 
Abhängigkeiten ein allgemeines Sicherheits-
konzept. In diesem Rahmen spielt das Vertrauen 
in die individuelle und gesellschaftliche Fähig-
keit zur Bewältigung von Risiken und Gefahren 
(Resilienz) eine Rolle.

Die exemplarische Studie basiert auf der 
Kombination von grundlegender Daten erhe-

bung, Methodenentwicklung und anwen-
dungsorientierter Auswertung in einem gesell-
schaftswissenschaftlichen Verbund. Hieraus 
erschließt sich das wissenschaftliche Poten-
zial der Studie, eine Theorie der (Un-)Sicher-
heit zu entwickeln. Langfristig ermöglicht das 
neue Forschungsdesign in Kombination mit 
den erprobten und innovativen Forschungs-
methoden die Erhebung von Entwicklungs-
verläufen (z.B. durch Follow-up-Studien). Im 
europäischen Vergleich kann das Sicherheits-
barometer ein Prototyp für die Realisierung 
von Längsschnitt untersuchungen sein, dessen 
Funktion sich nicht in der Anschlussfähigkeit 
an die europäische Forschung erschöpfen 
wird.

II.  Projektkonzeption

Das Max-Planck-Institut ist Konsortialfüh-
rer mit folgenden Partnern: Bundeskriminal-
amt (BKA), Kriminalistisch-Kriminologische 
Forschung und Beratung (KKFB), Fraun-
hofer-Institut für System- und Innovations-
forschung (ISI) in Karlsruhe, Institut für So-
ziologie (IfS) der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg, Internationales Zentrum für Ethik 
in den Wissenschaften (IZEW) der Eberhard 
Karls Universität Tübingen, Katastrophenfor-
schungsstelle (KFS) der Freien Universität 
Berlin sowie Kommunikations- und Medien-
wissenschaft (KMW) der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf.

Im Verbundprojekt werden Sicherheiten auf drei 
Ebenen erfasst: 1. individuelle Wahrnehmung, 
Einstellung und Verhaltensweisen (Individu-
um), 2. objektivierbare Daten und institutionelle 
Regeln für Großaggregate (Bund, Länder, Kreise 
[Strukturen]) und 3. gesellschaftliche Sicher-
heitskommunikationen (Kommunikation). Ab-
bildung 1 veranschaulicht die Konzeption und 
die Vernetzung der neun Module sowie die Zu-
ordnung zu den drei soeben erwähnten Ebenen:

Modul 1 impliziert eine theoretische Ausein-
andersetzung mit dem Begriff „Sicherheit“. Die 
Beschaffenheit von Sicherheitslagen thematisiert 

Sicherheit ist ein vielschichtiges, emotional 
und normativ aufgeladenes Konstrukt.  Die hie-
raus resultierenden komplexen Fragestellungen 
werden im interdisziplinären Forschungsver-
bund BaSiD untersucht. BaSiD hat als ein Ziel, 
erstmals ein Monitoring zu objektivierten und 
subjektiven Sicherheiten in Deutschland zu 
erstellen, indem Wahrnehmungen, Lagebilder, 

Bedingungen und Erwartungen ermittelt und 
analysiert werden. An dem Verbund mit sieben 
Partnern sind die gesellschaftswissenschaftli-
chen Disziplinen Kriminologie, Medien- und 
Kommunikations wissenschaften, (Sozial-)Psy-
chologie, Soziologie und Ethik beteiligt. Das 
Konsortialprojekt wird vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

Kriminologische  
Forschungsabteilung 

Forschungsschwerpunkt: 
Innere Sicherheit, organisierte  
Kriminalität, Terrorismus –  
gesellschaftliche Wahrnehmungen  
und Reaktionen
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Modul 2, indem systematisch objektivierte Daten 
über Schadensereignisse zu den Phänomen Kri-
minalität, Terrorismus, Natur katastrophen und 
technische Großunglücke zusammengestellt 
werden. Modul 3 ermittelt und untersucht 
subjektive Wahrnehmungen und Einschätzun-
gen zu (Un-)Sicherheiten in zwei Schritten: 
eine explorative Studie mit weit gehend offenen 
Methoden sowie eine repräsentative Bevöl-
kerungsbefragung. Eine weitere repräsenta-
tive Bevölkerungsumfrage wird in Modul 4 
zu Viktimisierungs erfahrungen (Dunkel feld-
forschung) durchgeführt. In Modul 5 werden in 
einem natürlichen Experiment Gefährlichkeits-
attribuierungen bei der Aneignung von Räumen 
untersucht. Die reziproke Dynamik von Tech-
nikgenese und (Un-)Sicherheitserwartungen  
beschäftigt Modul 6 bezüglich in der Entwick-

���� �������	��� |#��	��	��
��'���	�����-
en. Ein Medienmonitoring zu publizistischen 
Wahrnehmungen von Gefährdungen und Si-
cherheiten in Deutschland wird in Modul 7 
erstellt. Modul 8 beinhaltet eine ethische Be-
gleitforschung des Verbunds mit einer norma-
tiven Technikfolgenabschätzung. Schließlich 
wird in Modul 9 ein Sicherheitsbarometer zu 
objektivierten und subjektiven Sicherheiten 
entwickelt. 

Das Max-Planck-Institut konzipiert und führt 
die repräsentative Bevölkerungs befragung zum 
subjektiven Sicherheitsgefühl und zur Lebens-
qualität in Modul 3 durch, wirkt an der ersten 
bundesweiten Dunkelfeldbefragung des Mo-
duls 4 mit und ist für die Erstellung des Sicher-
heitsbarometers verantwortlich.

Modul 9
Sicherheitsbarometer

Kommunikation Strukturen Individuum

Modul 8 

Begleitforschung

Modul 7 

Medienmentoring

Modul 1 

Sicherheitsbegriff

Modul 2 

Objektivierte Daten

Modul 5 

Gefährlichkeitsattribuierung

Modul 4 

Begleitforschung

Modul 6 

Technisierung

Modul 3 

Sicherheitswahrnehmung

� � �

�

�

� ���

Abb. 1: Konzeption 
des Verbundprojektes

III.  Sicherheit und Lebensqualität in Deutschland

In den beiden telefonischen Bevölkerungs-
befragungen werden die Wahrnehmung und 
der Umgang mit Unsicherheit ausgehend von 
kriminologischen, soziologischen und psycho-
logischen Theorieansätzen untersucht. Vorder-

��=�������������%�������	���������������
Gefühlen wie Furcht und Unsicherheit auf das 
alltägliche Handeln und ihre Auswirkungen auf 
die Lebensqualität der Menschen in Deutsch-
land nachgegangen.
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In einer Repräsentivstudie mit 2000 Befragten 
���������#��	��	��
���"���������������
��
Kontext erforscht. Zusammenhänge zwischen 
verschiedenen Bereichen von Un sicherheit 
sollen geklärt werden, indem der Stellenwert 
der Kriminalitätsfurcht im Vergleich zu ande-
ren, Unsicherheitsgefühle erzeugenden Be-
reichen (Ranking von Unsicherheiten) und 
deren Verknüpfung mit andersartigen Sorgen 
(These von der Generalisierung von Ängsten) 
untersucht werden. Neben den Phänomenen 
Naturkatastrophen, technische Großun glücke, 
Terrorismus und Kriminalität sind u.a. das 
Individuum selbst betreffende Sicherheiten 
wie Einkommen und Beruf, Gesundheit, so-
ziale Beziehungen und Familie, Wohnen und 
Lebensumfeld von Interesse. Die Bedeutung 
der unterschiedlichen Bereiche, differenziert 
nach persönlichen und gesellschaftlichen Si-
cherheiten, wird für die Wahrnehmung von 
#��	��	��
�� ��� ���� #��	��	��
���"����
untersucht. Die Analyse soll dazu beitragen, 

die zugrunde liegenden Mechanismen des  
`���	��	��
���"�����&���������������
Wahrnehmung von Unsicherheiten zu erklä-
ren. In diesem Rahmen wird Lebensqualität 
als ein wesentlicher Bezugspunkt subjektiver 
Sicherheit verstanden, deren Operationalisie-
rung über die persönliche Lebenszufriedenheit 
erfolgt. Im Unterschied zum kurzlebigen und 
volatilen Glücksgefühl zeichnet die Lebenszu-
friedenheit eine mittelfristige Stabilität aus und 
stellt eventuell ein zeitkonstantes Persönlich-
keitsmerkmal dar.

Kriminalitätsbezogene Unsicherheitsgefühle

Gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt führt 
das Max-Planck-Institut 2012 eine repräsen-
tative Viktimisierungsuntersuchung mit über 
30.000 Personen durch. Das Institut bearbeitet 
das kriminalitätsbezogene Unsicherheitsemp-
���� ����� �	��� ��� #�����"���� ��
� $=$�
Sondermodulen (n=1.500 je Sondermodul): 
Modul 1 – Innovative Messungen von Krimi-
nalitätsfurcht, Modul 2 – Mediennutzung, 
Modul 3 – Interpersonales und institutionel-
les Vertrauen, Modul 4 – Wohnumgebung und 
Disorder, Modul 5 – sozialpsychologische Per-
spektiven auf Sicherheits wahr nehmungen und 
ihre Konsequenzen. Obgleich die Analyse des 
Zusammenhangs zwischen Opfererlebnissen 
und Kriminalitätsfurcht einen Schwerpunkt 
bildet, versprechen die genannten Sondermo-
dule einen darüber hinausgehenden Erkennt-
������&���������
�������=������$�����
Sicherheitsgefühl.

Das Sicherheitsbarometer bildet sowohl  
gesellschaftlich relevante Gefährdungen und 
Großrisiken als auch die Relevanz unterschied-
licher Dimensionen gefühlter Sicherheiten 
ab. Das Modul 9 fungiert als Querschnitt 
der Module 1–8, indem eine vergleichende  
Bewertung der verschiedenen Ergebnisse vor-
genommen wird. Hier interessieren Unter-
schiede, Verbindungen, Austauschprozesse 
und Wechselwirkungen zwischen den Modu-
len. Die Integration der interdisziplinären Mo-
dule stellt eine methodische Herausforderung 
dar, weil sich das Sicherheitsbarometer nicht in 
einer Bündelung der Erkenntnisse der einzel-
nen Module erschöpfen wird, sondern darüber 
hinaus erhebliche Aussagekraft für objektivier-
te Sicherheiten, subjektive Sicherheiten in der 
Bevölkerung und etwaige Rückkopplungen ent-
falten wird.

Abb. 2: Lebensqualität  
und Sicherheitsgefühl
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Sicherheitsbegriff

Ausgangspunkt ist der vielschichtige Be-
griff „Sicherheit“. Er impliziert vor allem eine 
zukunfts orientierte Dimension, die durch  
Ungewissheit charakterisiert ist und die die 
Unerreichbarkeit eines Zustands frei von Risi-
ken und Gefahren signalisiert.

Als bedeutender, gemeinsamer Ausgangspunkt 
lässt sich bei den Projektpartnern die konstruk-
tivistische Grundlegung des Sicherheitsbegriffs 
ausmachen, die in der Wortwahl „objektiviert“ 
zum Ausdruck kommt. Die Bezeichnung „ob-
jektiviert“ bedeutet, dass die Erfassung realer 
Sicherheiten so objektiv wie möglich erfolgt, 
jedoch das Erreichen einer absoluten Objekti-
vität ausgeschlossen ist. Die objektivierte (Un-)
Sicherheitslage besteht aus einem Bündel 
unterschiedlichster gesellschaftlicher Risiken 
und Gefahren, die exemplarisch durch das in 
BaSiD durchgängig thematisierte Bedrohungs-
szenario abgebildet werden, das Naturkatastro-
phen, technische Großunfälle, Terrorismus als 
seltene Ereignisse mit hohen Folgewirkungen 
sowie Kriminalität als ubiquitäres Phänomen 
erfasst. Die Gewichtung von Risiken und Ge-
fahren auf Makroebene variieren entsprechend 
dem Zeitgeist und unterliegen der Zuschrei-
bungsmacht gesellschaftlicher Institutionen 
– Behörden, aber auch nichtstaatlicher Orga-
nisationen – abhängig von der öffentlichkeits-
wirksamen Vermittlung der Medien. Die Ob-
jektivität der Sicherheitslage erscheint somit 
als Konstrukt aus Wahrnehmung und Inszenie-
rung von antizipierten Risiken. Dies gilt umso 
mehr für gesellschaftliche Sicherheit, die auf 
Individualebene kaum erfahrbar ist. In die-
sem Kontext kommt den Medien eine wichtige 
Mittlerfunktion zu, indem sie vor allem auch 
vermeintliche Bedrohungen der Gesellschaft 
bewusst machen. Da Katastrophen, technische 
Großunglücke, Terrorismus und Kriminalität 
einen hohen Nachrichtenwert haben, sind 
diese Ereignisse im Vergleich zu alltäglichen 
Geschehnissen deutlich überrepräsentiert und 
richten den gesellschaftlichen Fokus auf Unsi-
cherheiten. Massenmedien konstruieren also 
Bedrohungen und damit objektivierte (Un-)
Sicher heiten. Diese grundlegende Erkenntnis 
hat für die statistische Erfassung und insbe-
sondere für die Interpretation von objektivier-
ten Schadensereignissen in BaSiD Konsequen-
zen. Messbare Rückschlüsse auf objektivierte 
Sicher heiten lassen einerseits das Vorhanden-
sein von Schutzmechanismen und andererseits 

die statistische Eintrittswahrscheinlichkeit eines 
#�	����� &����������
��&���������
� ����	�-
nomenen wie Naturkatastrophen, technischen 
Großunglücken, Terrorismus und Kriminalität 
suggeriert vordergründig eine Objektivität, die 
sich unter dem Eindruck der konstruktivis-
tischen Perspektive relativiert.

Schon die angeführten Risiken und Gefahren 
zeigen eine Selektivität, die lediglich einen 
Ausschnitt objektivierter Sicherheiten berührt. 
Auch Gesundheit, Unfälle im Verkehr und sta-
bile wirtschaftliche Verhältnisse in Deutsch-
land konstituieren gesellschaftliche und per-
sönliche Sicherheit. Da BaSiD als Prototyp für 
die Messung von Sicherheiten zu verstehen 
ist, spielen weitere Bedeutungsebenen vor  
allem bei den explorativen und experimentellen 
Zugängen im Verbundprojekt bezüglich subjek-
tiver Sicherheiten eine Rolle.

Objektivierte und subjektive Sicherheit

Die mit BaSiD intendierte Messung von Si-
�	��	��
��������	���
�� ����	
� ��$� ���� `-
terscheidung in objektivierte und subjektive 
Sicherheit. Diese Differenzierung liegt nahe, 
da sich sicher zu fühlen und tatsächlich sicher 
zu sein nicht notwendig kongruent sind und 
noch dazu das ambivalente Verhältnis zwischen 
objektivierter und subjektiver Sicherheit aufzu-
zeigen ist.

���� ������
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auf einem aus Erfahrungen und persönlichen 
Einschätzungen gewonnenen Prozess und er-
scheint somit als individuelle Zuschreibung 
und Konstruktion. Da sich Menschen in ih-
rer Persönlichkeit und ihren Überzeugungen 
unterscheiden, nehmen sie ihr Umfeld unter-
schiedlich wahr. Dennoch lassen sich Überein-
stimmungen zwischen Personen bzw. Gruppen 
konstatieren, die insbesondere die Einschät-
zung der (Un-)Sicherheit von Räumen und 
Personen anhand von objektivierten Kriterien 
(z.B. Kriminalitätsbelastung), Geschlechts- 
und Alterseffekten sowie die Bewertung von 
Interrelationen zwischen Mensch und Umwelt 
betreffen.

Da die subjektiven Sicherheiten bislang entwe-
���� &��"����	��� ����� 
	����"�&����	��
��-
sucht wurden, bietet BaSiD mit seinen unter-
schiedlichen Erhebungsmethoden die Chance, 
neue Erkenntnisse hierüber zu gewinnen. 
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Während die explorative Befragung Sicher-
heitsgefühle ausgehend von Ereignissen ermit-
telt, knüpfen die experimentellen Begehungen 
eines fremden und eines vertrauten Stadt teils 
an die öffentliche Sicherheit im Raum an. 
Ergänzend analysiert die o.g. Befragung zu  
Sicherheit und Lebensqualität in Deutschland 
Ursachen für die Konstitution von subjektiven 
#��	��	��
��������"�&����	��_�������$����-
brechensfurcht wirft die repräsentative Dun-
kelfeldstudie, die Aufschluss über die Sorgen 
hinsichtlich einer Opferwerdung und dahinter-
stehende generalisierbare Ängste geben wird. 
Im Gegensatz zu anderen Studien (z.B. der der 
R & V Versicherung) wird in allen Erhebungen 
zwischen persönlicher und gesellschaftlicher 
Sicherheit unterschieden. Während sich per-
sönliche Sicherheit auf den persönlichen Nah- 
und insbesondere Primärerfahrungsraum be-
zieht, umfasst gesellschaftliche Sicherheit aus 
der Distanz beobachtbare Entwicklungen auf 
Makroebene. Diese Differenzierung hat Kon-
sequenzen für die Einschätzung des Sorgen- 
und Bedrohungspotenzials für den Einzelnen 
abhängig von der persönlichen Betroffenheit.

��� `
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drückt sich objektivierte Sicherheit in der sta-
tistischen Wahrscheinlichkeit eines Schadens 
und den messbaren Schutz vor richtungen aus. 
Die unterschiedlichen Ausgangspunkte von ob-
jektivierter und subjektiver Sicherheit führen 
dazu, dass die subjektive Einschätzung von Ri-
siken von deren objektiver Eintrittswahrschein-
lichkeit abweichen kann und umgekehrt. Die 
Gewährleistung von subjektiver Sicherheit 
bedeutet die soziale Konstruktion von Sicher-

heit und nicht unbedingt die Prävention einer 
realen Gefahr. Im Ergebnis kann subjektive Si-
cherheit nicht als Fortentwicklung objektivier-
ter Sicherheit angesehen werden, vielmehr ist 
deren Ambivalenz zu vergegenwärtigen.

 
Sicherheitsberichte in der  
Europäischen Union

Einen Ansatz zur empirischen Untersuchung 
von Sicherheiten bieten die Sicherheitsbe-
richte verschiedener Länder der Europäischen 
Union. In diesem Kontext bezieht sich Sicher-
heit vor allem auf den Bereich der Kriminalität. 
Die Sicherheitsberichte spiegeln das zeitge-
nössische Verständnis von innerer Sicherheit 
wider und prägen es ihrerseits mit, indem sie 
Ausdruck einer bestimmten Kriminal- und 
Sicherheitspolitik sind und dem Modell des 
“New Public Management“, und der Rationa-
lität des Risiko-Managements entsprechen. 
Diese Verwaltung von Kriminalitätsrisiken er-
fordert wissenschaftlich fundierte Sicherheits-
�����
���*� ���������������
���� ��� ���	�
Sicherheitsbarometer (z.B. Erster und Zweiter 
Periodischer Sicherheitsbericht der Bundes-
republik Deutschland, Rotterdam Safety In-
dex, Swedish Crime Barometer), die einerseits 
von anwendungsorientierten Risikoexperten 
(„Risk Professionals“) technisch umgesetzt 
werden und andererseits in ihren Grundlagen 
von Risiko- bzw. Sicherheitswissenschaftlern 
(„Risk Scholars“) als eigenständiges Unter-
suchungsthema erforscht werden. In BaSiD 
wird mit dem Sicherheitsbarometer ein Prototyp  
zur Erfassung subjektiver und objektivierter 
Sicherheiten geschaffen, gleichzeitig trägt es 
aber auch zur Theoriebildung im Bereich der 
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Abb. 3:  Sicherheitsquadra(n)t

Das Projektteam BaSiD: 
hintere Reihe (v.l.n.r.) Andreas 
Amborst, Julian  Pritsch, Harald 
Arnold; vordere Reihe (v.l.n.r.) Diet-
rich Oberwittler, Rita Haverkamp 
und Dina Hummelsheim
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Objektivierte  
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Subjektive  
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Das Sicherheitsbarometer dient als Chiffre 
für ein dynamisches und sich entwickelndes 
Instrument. Der Prototyp wird aus einer Zu-
sammenführung von Daten unterschiedlicher 
Quellen und methodischer Zugänge entwi-
ckelt (Sekundär- und Primärdaten, qualitative 
und quantitative Primärdaten). Da der wissen-
schaftliche Ertrag hauptsächlich aus Primär-
daten stammt, geht es in BaSiD um Grundla-
genforschung. Die Entwicklung der Methodik 
hat zwei Ansatzpunkte: Erstens sollen allge-
meingültige Standards gewonnen werden und 
zweitens erfolgt die Erarbeitung einer Methodik 
bezogen auf die einzelnen Module. Die Grob-
struktur besteht aus zwei Säulen zu objektivier-
ten und subjektiven Sicherheiten, die jedoch 
nicht als voneinander getrennte Entitäten zu 
begreifen sind. Das Säulenmodell wird ergänzt 
um drei Ebenen: Persönliche Sicherheiten sind 
auf der Mikroebene angesiedelt, gesellschaft-
liche Sicherheiten auf der Makroebene und  
Sicherheitsmanagement auf der Meso ebene. 
In diesem Modell sind die verschiedenen 
Untersuchungsfelder des Verbunds (Techni-
sierung, Medien) mit ihren unterschiedlichen 
Bezugspunkten eingeordnet.

Vielversprechend ist in einem ersten Schritt 
die deskriptive Erfassung von (Un-)Sicherhei-
ten, um den Besonderheiten der verschiedenen 
Untersuchungsmethoden in BaSiD Rechnung 
zu tragen. In diesem Stadium ist zunächst eine 
Auseinandersetzung mit den verwendeten Be-
���$���	���
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notwendig. So wird in der explorativen Studie 
zur subjektiven Sicherheitswahrnehmung nach 
Bedrohungen gefragt und in der repräsentati-
ven Befragung zu Sicherheit und Lebensquali-
tät nach Sorgen. Während Bedrohungen einen 
gegenwärtigen, akuten und unmittelbaren Be-

zug für das Individuum aufweisen, handelt es 
sich bei Sorgen um weniger konkrete und eher 
latente Befürchtungen. Im zweiten Schritt ist 
es möglich, Sicherheitsskalen zur Bildung von 
Indikatoren einzusetzen. Beispielsweise lässt 
sich hinsichtlich subjektiver Sicherheiten eine 
Rangordnung von Sicherheitsthemen nach Sor-
gen- und Bedrohungsniveau sowie eine Rang-
ordnung von Sicherheitsthemen nach Wich-
tigkeit entwickeln. Hieraus sollten sich dann 
subjektive Indikatoren für ein Furchtbarometer 
ergeben. Diese Sicherheitsskalen können ih-
rerseits Erkenntnisse für das Auseinanderfallen 
von objektivierten und subjektiven Sicherheiten 
liefern. Darüber hinaus können die subjektiven 
Daten Aufschluss über Sicherheitsmentalitäten 
von unterschiedlichen Persönlichkeitstypen ge-
ben. Technisierungstendenzen im Bereich der 
Sicherheit berühren das Sicherheitsmanage-
ment und können dem betroffenen Individuum 

Abb. 4: Grobstruktur des 
Sicher heitsbarometers
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gesellschaftlichen und (kriminal-)politischen 
Kontext seiner gegenwärtigen Entstehungs-
bedingungen.

In diesem Zusammenhang sind die bereits  
bestehenden Instrumente zur Erfassung und 
Abbildung von (Un-)Sicherheiten eine wichtige 
sozialwissenschaftliche Erkenntnisquelle, die 
wesentliche Charakteristika westlicher Gesell-
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zeigt. Neben den thematisierten Sicherheitsbe-
reichen interessieren die Methodik von Sicher-
heitsberichten, die politische Erwartungshaltung 
wie auch Verwertungsmentalität. Schließlich ist 
es notwendig, die methodischen Grenzen von 
|`�'#��	��	��
����������
���� ��$&������*�
���������$����������
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heitsmanagement auf seine Effektivität je nach 
Gegenstandsbereich zu hinterfragen.

IV.  Methodik des Sicherheitsbarometers
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Handlungsoptionen eröffnen und/oder auch 
in seinen Freiheitsräumen beschneiden. Eine 
andere, nicht intendierte Nebenfolge kann die 
Erzeugung weiterer Unsicherheiten sein, die 
im Sicherheitsbarometer abgebildet werden 
sollen. Das Sicherheitsbarometer könnte so-

mit als sozialer Sensor dienen und damit eine 
soziale und gesellschaftliche Diagnosefunktion 
erfüllen.

Rita Haverkamp, Dina Hummelsheim, Andreas 
Armborst, Harald Arnold, Julian Pritsch
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G. Polizei und Jugendliche in multi- 
ethnischen Gesellschaften (POLIS)

 
 
I.  Einleitung

Die Unruhen in den französischen Vororten 
von 2005 ebenso wie die Riots in Großbri-
tannien im Sommer 2011 wurden grenzüber-
schreitend aufmerksam verfolgt und ließen 
auch Fragen danach aufkommen, welche 
Rolle die Polizei bei der Entstehung der wo-
�	�������������������
����������
��
einnahm und inwiefern ähnliche Ereignisse 
in Deutschland zu erwarten sind. In der Ver-
����	��
� ����� ��� ����
��� �����
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Vorfälle zwischen Polizisten und Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund, welche ein ange-
spanntes Verhältnis zwischen beiden Grup-
pen anzeigen und zu den Gewaltausbrüchen 
führten. Deshalb erscheinen die Interaktio-
nen und wechselseitigen Wahrnehmungen 
zwischen Polizisten und Jugendlichen sowie 
die Art des Auftretens der Polizei in benach-
teiligten Stadtteilen als wesentliche Elemente 
in der Untersuchung der Ursachen kollek-

tiver Jugendgewalt. Das deutsch-französische 
Vergleichsprojekt des Max-Planck-Instituts 
Freiburg und der Université Pierre-Mendès-
France (Grenoble) nimmt deshalb nicht nur 
���� "�
�
������ �����
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hältnisses Polizei und Migranten auf der Folie 
alltäglicher Beziehungskonstellationen in den 
Blick, sondern auch Verhaltensweisen und 
Einstellungen der Polizei sowie soziale Bedin-
gungen, Verhaltensorientierungen und Erfah-
rungen, welche auf Seiten von Jugendlichen 
mit und ohne Migrationshintergrund das all-
tägliche Bild der Polizei prägen. Im Fokus ste-
hen dabei die wachsende ethnische Vielfalt in 
den Städten und die sich daraus ergebenden 
Konsequenzen. Der internationale Vergleich 
ermöglicht es, die Varianz der makrostruktu-
rellen Bedingungen zu vergrößern, die einer-
seits das Verhalten Jugendlicher und anderer-
seits das Verhalten der Polizei determinieren. 

II.  Methodischer Zugang

In beiden Ländern wurden jeweils eine Stadt 
mittlerer Größe sowie eine Großstadt ausge-
wählt, um die Varianz polizeilicher Aktivitäten 
über verschiedene Städte hinweg zu vergrö-
ßern. Methodisch wird eine Triangulation aus 
qualitativen und quantitativen Methoden her-
angezogen, um einen differenzierten Einblick 
in das komplexe Verhältnis von Polizei und 
Jugendlichen mit und ohne Migrationshinter-
grund zu ermöglichen. Eine standardisierte 
Schülerbefragung wird dabei ergänzt durch die 
teilnehmende Beobachtung des polizeilichen 
Alltags und eine Reihe leitfadengestützter Ex-
perteninterviews mit Beamten verschiedener 
Organisationseinheiten. Der qualitative Teil 
der Untersuchung ermöglicht mittels teilneh-
mender Beobachtungen detaillierte Aufschlüs-
se über alltägliche Handlungsmuster in Kon-
takten zwischen Polizisten und Jugendlichen, 
mit besonderem Blick auf Jugendliche mit eth-
nisch fremdem Hintergrund. Die qualitative 

Feldforschung konzentrierte sich dabei in jeder 
Stadt auf zwei benachteiligte Stadtteile und ein 
„gut situiertes“ Viertel, die jeweils auch durch 
die quantitative Befragung abgedeckt werden. 
Mit den Interviews wurden Erkenntnisse zu 
Wahrnehmungen, Einstellungen, Normen und 
Praktiken von Polizisten und Polizistinnen im 
Hinblick auf ihre alltägliche Arbeit mit Jugend-
lichen gewonnen. Außerdem wurden Informa-
tionen zu Einstellungen erhoben, die Polizisten 
zu (Teil-)Räumen in ihren zuständigen Bezir-
ken haben. Im deutschen Teilprojekt wurden 
zusätzlich Gruppendiskussionen mit Jugend-
lichen in den Untersuchungsgebieten und 
ein Websurvey mit Polizisten einer Großstadt 
realisiert, um Ergebnisse aus den qualitativen 
Erhebungen zu validieren. Das Forschungs-
design wurde in deutsch-französischer Koope-
ration erarbeitet, sodass sich die gewonnenen 
Ergebnisse miteinander vergleichen lassen. 
Die qualitativen Erhebungen sind in beiden 

Kriminologische  
Forschungsabteilung

Forschungsschwerpunkt: 
Kriminalität, sozialer Kontext  
und sozialer Wandel
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Ländern abgeschlossen. In jeder Projektstadt 
wurden über mehrere Monate hinweg ca. 300 
Beobachtungsstunden umgesetzt und 30 bis 
40 Interviews mit Beamtinnen und Beamten 
auf allen hierarchischen Ebenen durchgeführt. 
Die Interviews liegen als Transkripte vor und 
wurden nach Regeln der qualitativen Inhalts-
���@���������
�������������������������������
qualitativen Erhebungen berichten wir in den 
nachfolgenden Abschnitten. 

Die standardisierte Schulbefragung richtet 
sich an Jugendliche im Alter von ca. 13 bis 16 
Jahren und wurde in den beiden deutschen 
Untersuchungsstädten im Herbst 2011 par-
allel durchgeführt. Die Ausschöpfungsraten 
auf Schulebene (ca. 80 %) sowie auf Schüle-
rebene (ca. 75 %) sind sehr befriedigend und 
führten zu einer Netto-Stichprobe von ca. 6800 
Befragten. Entsprechend der Bevölkerungszu-
sammensetzung in den beiden Städten ist mit 
einem Anteil von 30 bis 50 % der Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund zu rechnen. Diese 
sehr große Stichprobe ermöglicht als metho-
dische Besonderheit sozialräumliche Auswer-
tungen mithilfe von Mehrebenenanalysen, die 
einen sehr detaillierten Blick auf Kontexteffek-
te von Wohnquartieren auf die Einstellungen 
und Erfahrungen von Jugendlichen gewähren. 
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$���
�����������
�������=�������������
���
Wohngebiete getrennt und so auch vermeint-
lich ethnisch begründete Unterschiede in der 
Wahrnehmung der Polizei hinterfragt werden. 
Der quantitative Teil des Projekts korrespon-
diert in seiner Fokussierung auf sozialräumlich 
strukturierte Erfahrungen mit den qualitativen 
Erhebungen. 

Inhaltlich stehen bei der standardisierten Be-
fragung das Vertrauen zur und die Legitimität 
der Polizei aus der Sicht der Jugendlichen so-
wie deren faktische Erfahrungen mit der Poli-
zei im Mittelpunkt. Für den letzten Polizeikon-
takt wird konkret nach den Umständen und 
danach gefragt, wie fair oder ungerecht sich 
die Jugendlichen behandelt fühlten. Damit 
kann die in der jüngsten Zeit in der internatio-
nalen Forschung viel diskutierte Rolle von Per-
sonenkontrollen für ein belastetes Verhältnis 
zwischen Polizei und Jugendlichen auf einer 
breiten und repräsentativen Datenbasis unter-
sucht werden. Diese Thematik ist darüber hin-
aus eingebettet in Fragen zur selbstberichteten 
Delinquenz und Viktimisierung sowie zu einer 
ganzen Reihe von schulischen, familiären und 
��������������
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in multivariaten Modellen mit den interessie-
renden Zielvariablen in Beziehung gesetzt wer-
den können. 

III.  Die qualitative Teilstudie

Zwei wesentliche Fragen sollen durch die qua-
litative Erhebung beantwortet werden. Zum 
einen soll untersucht werden, in welcher Wei-
se ethnische Fremdheitswahrnehmungen das 
Verhalten von Polizisten bestimmen. Zum an-
deren steht im Fokus der Untersuchung, inwie-
$�������|#�&����'��������������$����
�����	�� 
Beziehungskonstellationen von Polizisten und 
Jugendlichen hat.  

 
1.  Diskriminiert die Polizei?

In der wissenschaftlichen Diskussion besteht 
weitestgehend Konsens darüber, dass gerade 
jüngere Personen mit sichtbarem Migrations-
hintergrund nicht nur einer erhöhten Kon-
trollwahrscheinlichkeit unterliegen (racial 
"������'*� ������ ����� ��������
������
und Festnahmen von den Betroffenen auch 
als ethnische Diskriminierung wahrgenom-

men werden. Damit können entsprechende 
Interaktionen das Verhältnis zwischen Polizei 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
maßgeblich prägen. Anlasslose Kontrollent-
scheidungen geben Aufschluss darüber, welche 
handlungsleitenden Kriterien die Kontrollab-
���	
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welcher Stellenwert die sichtbare ethnische 
Zugehörigkeit von polizeilichen Zielpersonen 
diesem Prozess zukommt und inwiefern dies 
auf Ungleichbehandlungen durch die Polizei 
verweist.

Für beide Projektländer lässt sich zunächst 
festhalten, dass anlasslose Personenkontrollen 
im Polizeialltag insbesondere in sozial benach-
teiligten Gebieten kaum eine Rolle spielen. In 
Deutschland führt Ressourcenknappheit be-
züglich des verfügbaren Personals und bereit-
gestellter Ausrüstung (z.B. Polizeiwagen) bei 
gleichzeitiger höherer Arbeitsbelastung dazu, 
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Französische Polizisten während 
einer Straßenschlacht mit demons-
trierenden Studenten 2006 (Foto: 
dpa – picture alliance)

dass fast ausschließlich reaktiv gearbeitet wer-
den kann. Wenn Personenkontrollen initiiert 
werden, folgen die Polizeibeamten relativ ein-
heitlichen Kriterien, mit denen sie unabhängi-
ge Kontrollen legitimieren. Dabei lässt sich die 
Kontrollentscheidung weniger an ethnischen 
Kriterien festmachen als vielmehr an einem 
�"�&����	�� ������
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seinen äußeren Ausdruck im Tragen bestimm-
ter Kleidung und dem Aufenthalt an bestimm-
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somit leitende Kategorien, die das Organisa-
tionshandeln bestimmen. Es gibt bestimmte 
subkulturelle Milieus, denen die Jugendli-
chen angehören und dies mittels ihrer Klei-
���� �����=����� ������ ���
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Raumausschnitte, welche aufgrund vergange-
ner Erfahrungen und/oder aufgrund ihrer Be-
schaffenheit, ihrer potentiellen Nutzbarkeit für 
abweichendes Verhalten sowie der sozioökono-
mischen Zusammensetzung der Wohnbevölke-
rung als kontrollbedürftiger gelten. Kontrollen 
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
��
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obachtet werden. In Frankreich ist dagegen 
von der Polizeiführung gewollt, dass anlasslose 
Personenkontrollen weitestgehend vermieden 
werden. Es besteht eine gewisse Sensibilität 
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besondere in sozial benachteiligten Gebieten. 
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im Rahmen der Verkehrsüberwachung statt. 
Auch hier sind es weniger ethnische Kriteri-
en, anhand derer Kontrollentscheidungen ge-
troffen werden, sondern eher Fahrzeugtypen 
oder Kleidungsstile, an denen sich Polizeikräfte 
orien tieren. 

Generell konnten weiterhin für beide Länder 
starke Diskrepanzen zwischen Einstellung 
und Verhalten auf Seiten der Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten festgestellt werden. 
In den Gesprächen zwischen den Kollegen 
im Streifenwagen oder auf der Wache werden 
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ten Personengruppen kommuniziert, welche 
u.a. auch ethnische Bezüge aufweisen. Diese 
spiegeln sich dessen ungeachtet grundsätzlich 
nicht in Interaktionen zwischen Polizei und 
entsprechenden zivilen Akteuren wider. Poli-
zeiliche Ansprachen sind in Deutschland und 
Frankreich von einer grundsätzlichen Sachlich-
keit geprägt und verlaufen überwiegend nach 
scheinbar fest einstudierten, ritualisiert und 
unpersönlich wirkenden verbalen Kommuni-

kationsmustern. Vielmehr bestimmt das Ver-
halten des Gegenübers im weiteren Verlauf der 
Interaktion maßgeblich, inwieweit die Polizei-
kräfte an dieser Haltung festhielten. In diesem 
Zusammenhang ist das Maß an respektvollem 
Verhalten relevant, das den Polizeikräften ent-
gegengebracht wird. In Frankreich konnten 
vereinzelte Fälle subtiler Diskriminierung be-
obachtet werden, wenn Jugendliche sich ge-
weigert hatten, polizeilichen Anordnungen zu 
folgen. Zusammenfassend kann jedoch konsta-
tiert werden, dass im Rahmen der qualitativen 
Erhebungen keine grundlegenden diskrimi-
nierenden Interaktionsmuster aufgrund ethni-
scher Kriterien beobachtet wurden. Vielmehr 
sind Tendenzen zur Ungleichbehandlung auf 
subkulturelle Zugehörigkeiten und räumliche 
Bezüge zurückzuführen.  

 
2.  Raumbezogene Beziehungskonstellationen

Für die raumbezogene Betrachtung polizei-
lichen Verhaltens gilt grundsätzlich, dass der 
Charakter des Sozialraums, in dem die Inter-
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Polizisten zivilen Akteuren gegenübertreten. 
Weiterhin ist polizeiliches Verhalten auch durch 
die Einstellungen und Wahrnehmungen über 
den Bezirk geprägt, in dem Polizisten agieren. 
In diesem Kontext ist das Bild der Polizisten in 
benachteiligten Quartieren von einer tenden-
ziell negativen Stigmatisierung der Bewohner-
schaft, insbesondere der Jugendlichen, geprägt. 
Der sozioökonomische Status der Bewohner 
eines Gebietes sowie deren ethnische Zusam-
mensetzung stehen in der Wahrnehmung von 



II. AKTUELLE FORSCHUNG 

106

Polizisten in Verbindung mit dem erwarteten 
respektlosen Verhalten in persönlichen Kon-
takten sowie der generellen Gefährlichkeit, 
die von potenziellen polizeilichen „Zielper-
sonen“ ausgeht. Dementsprechend bringen 
Polizei kräfte insbesondere Jugendliche aus 
stark deprivierten Gebieten mit wachsender 
Respektlosigkeit und zunehmendem polizei-
lichem Autoritätsverlust in Verbindung. Daraus 
resultieren Annahmen über das Maß an Kont-
rolle, das in bestimmten Bezirken Anwendung 
��������*���������$$�
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das Herrschaftsverhältnis zwischen Polizei und 
Bürger aufrechtzuerhalten. In Deutschland gibt 
es zudem einige intervenierende Faktoren, die 
auf das Dominanzverhalten von Polizeikräften 
wirken und auf die dezentrale Polizeiorganisa-
tion zurückgeführt werden können. Diesbezüg-
lich sind lokale Managemententscheidungen 
und Zielvorgaben, Arbeits- und Kommunika-
tionsstrukturen sowie revierbezogene Wahr-
nehmungen und Wissensstrukturen zu nen-
nen. Im Ergebnis können Polizeistile in sozial 
benachteiligten Gebieten zwischen Nachgie-
bigkeit und Dominanz variieren. Des Weiteren 
war unangemessenes Polizeihandeln für einen 
konkreten räumlichen Bereich einer deutschen 
Großstadt unterhalb der Managementebene 
legitimiert, da er aufgrund vergangener Bedro-
hungen gegenüber Polizeikräften als besonders 
gefährlich wahrgenommen wurde. In Frank-
reich führt die zentrale Organisation der Polizei 
zu geringeren Varianzen der Polizeistile in den 

deprivierten Untersuchungsgebieten. Auch die 
Nähe zum Bürger vor Ort und damit das Wis-
sen sowie die Wahrnehmungen um lokal spe-
&����	�� ��&����� ��������� $����� �������� �����
Einige räumliche Bereiche gelten ebenfalls auf-
grund vergangener Erfahrungen als besonders 
gefährlich und werden, anders als in Deutsch-
land, gemieden. Stärkere Generalisierungsten-
denzen, Anordnungen, sich bei Ordnungswid-
rigkeiten zurückzuhalten sowie der Eindruck, 
ganze Territorien nicht mehr unter Kontrolle zu 
haben, führen zu einem ausgeprägten Gefühl 
des Autoritätsverlusts, das sich mitunter durch 
Dominanzverhalten in Interaktionen zeigt.

Zum Verhalten der Jugendlichen ist auf der 
Grundlage der Beobachtungen für beide Pro-
jektländer zu betonen, dass die jungen Akteu-
re in der Regel akzeptierend bis freundlich 
��������*������������&��� ��$�����_������	��
erscheint. Respektloses Verhalten wurde selten 
sichtbar. Französische Jugendliche treten Poli-
zeikräften gegenüber aber insgesamt respekt-
loser auf als deutsche Jugendliche. Teilweise 
kann dies damit erklärt werden, dass die jungen 
Akteure um die angeordnete oder formalrecht-
lich gebundene polizeiliche Zurückhaltung wis-
sen und mit den Beamtinnen und Beamten in 
den (Charakter-)Wettkampf treten. Weiterhin 
ist davon auszugehen, dass negative Einstel-
lungen bei den Jugendlichen weiter verbreitet 
sind als in Deutschland. Das in den Gruppen-
diskussionen der deutschen Teilstudie kommu-

2010 kommt es während einer 
Studentendemonstration gegen 
die Erhöhung des Renteneintritts-
alters zu gewaltsamen Auseinan-
dersetzungen (Foto: dpa – picture 
alliance)



107

G.  POLIZEI UND  
JUGENDLICHE

nizierte Stimmungsbild sowie das beobachtete 
Verhalten der Jugendlichen verweist weiterhin 
auf viertelbezogene Erfahrungen und Wahr-
nehmungen gegenüber der Polizei. Demgemäß 
berichten Jugendliche aus einem stark depri-
vierten und stigmatisierten Stadtteil, in dem 
ein dominantes Polizeiverhalten vorherrscht, 
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ten mit Polizeikräften. In diesem Zusammen-
hang verdeutlicht sich die Zugehörigkeit zum 
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für die Jugendlichen, indem Polizistinnen und 
Polizisten als eindringende Feinde wahrgenom-
men werden. Sie begründen ihr Verhalten, ins-
besondere ihre Respektlosigkeit, durch die von 
ihnen als solche empfundene Stigmatisierung 
als Bewohner eines Problemstadtteils. Es wird 
sich noch zeigen müssen, inwiefern sich dieses 
Bild durch die Ergebnisse der Schulbefragung 
bestätigen lässt. 

IV.  Fazit

Erwartungen und Verhaltensweisen, die sich 
um Anerkennung und Respekt drehen, beein-
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Polizisten und Jugendlichen maßgeblich. In 
der Wahrnehmung der Polizeibeamten ist da-
bei nicht nur entscheidend, welches Maß an 
Respekt ihnen situativ und sichtbar gegenüber-
gebracht wird. Auch ihre Vorstellungen davon, 
wie viel Respekt sie von Personen erwarten 
können und welche Verknüpfungen zwischen 
sozialstrukturellen Gegebenheiten sowie räum-
lichen und individuellen Eigenschaften herge-
�
���
� �����*� 	���� ������� �����$*� ���� ����
polizeiliche Autorität präsentieren und prakti-
zieren. Ungleichbehandlungen sind dabei we-
niger auf ethnische Fremdheitswahrnehmun-
gen zurückzuführen, sondern rekurrieren auf 
subkulturelle und räumliche Zugehörigkeit. 
Jugendliche scheinen sich dementsprechend 
Polizisten gegenüber respektloser zu verhalten, 
wenn sie sich aufgrund ihrer lokalen Herkunft 
stigmatisiert und geringschätzig behandelt füh-
len. Somit bestätigt sich der Zusammenhang 
zwischen dem Verhältnis Polizei–Jugendliche 
und dem sozialräumlichen Kontext. Unter-
schiede zwischen Frankreich und Deutschland 
ergeben sich auf der Polizeiseite im Wesent-
lichen aufgrund von Management- und Orga-
nisationsstrukturen, Wissensgenerierung und 

Kommunikation, formalrechtlichen Vorgaben 
und polizeikulturellen Bedeutungssystemen. 
Des Weiteren sind Interaktionsbedingungen, 
Jugendkulturen sowie Einstellungen und 
Wahr nehmungen der Jugendlichen gegenüber 
der Polizei (die durch die standardisierte Be-
fragung gemessen werden) für den deutsch-
französischen Vergleich von Bedeutung. 

 
Dietrich Oberwittler, Daniela Hunold

Dietrich Oberwittler, Daniela 
Hunold und Dominik Gerstner  
(v.l.n.r.) aus dem POLIS-Team
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H. Ehrenmorde in Deutschland
Eine Analyse auf der Basis justiziell bearbeiteter Fälle  
der Jahre 1996 bis 2005

I.  Einleitung

1. Hintergrund und Fragestellung

Ehrenmorde rufen in Deutschland seit dem 
spektakulären Fall von Hatun Sürücü im Jahr 
2005 eine erhebliche Aufmerksamkeit hervor 
und werden in der öffentlichen Diskussion als 
�����
���$=���
����
������&�
�����+����-
ten insbesondere aus muslimischen Ländern 
und speziell im Hinblick auf die soziale Situ-
ation von Immigrantinnen wahrgenommen. 
Dabei spielt auch der sozialpsychologische 
Mechanismus eine Rolle, dass die Krimina-
lität der „Anderen“ stets als bemerkenswerter 
und bedrohlicher wahrgenommen wird als 
die Kriminalität der eigenen Gruppe und sich 
daher für die Symbolisierung von Fremdheits-
wahrnehmungen der Mehrheitsgesellschaft 
gegenüber ethnischen Minderheiten eignet. 
Ehrenmorde stechen in dieser Wahrnehmung 
durch ihre kulturelle Andersartigkeit hervor, 
obgleich tödliche Gewalt gegen Frauen ein 
kulturübergreifendes Phänomen ist. Unab-
hängig von dieser symbolischen Bedeutung 
stellen sie ein konkretes soziales Problem dar, 
das von Frauenrechtlerinnen, Frauenorganisa-
tionen und der Politik national und internati-
onal zunehmend thematisiert und behandelt 
wird. Vor diesem gesellschaftspolitischen 
Hintergrund forderte der Umstand, dass in 
Deutschland über punktuelle Nachrichten 
zu Einzelfällen hinaus sehr wenig über Häu-
�����
� ��� +�������� ��� �	�������� ��-
kannt ist, zu einer systematischen, auf einer 
breiten empirischen Datenbasis aufbauenden 
Untersuchung des Phänomens auf. Ziele die-
ser Untersuchung waren eine Vollerhebung 
aller bekannt gewordenen Fälle von Ehren-
morden in Deutschland im Zeitraum von 1996 
bis 2005 und die detaillierte Analyse ihrer 
zentralen Merkmale anhand der Prozessakten. 
Da eine Zufallsauswahl wegen der geringen 
Anzahl der Fälle nicht infrage kam, war eine 
Vollerhebung der einzig mögliche Weg, um zu 
einem verallgemeinerbaren Gesamtbild dieses 

Gewaltphänomens in Deutschland zu gelan-
gen. Bisherige Studien auf der Basis einer 
unklaren Selektion weniger Fälle waren dazu 
nicht in der Lage. Die Untersuchung war ent-
sprechend der gegenwärtigen Forschungslage 
vorrangig deskriptiv angelegt. 

 
"�		<��������	
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on des Begriffs „Ehrenmord“ fällt schwer. Das 
����
���	�������������
�	
�����*��������-
nition entweder sehr eng zu ziehen und damit 
viele Tötungsdelikte aus dem Blickfeld zu ver-
lieren, die ebenfalls einen Ehrbezug aufweisen, 
������������������
���������
�&��$����*������
sich die Grenze zwischen Ehrenmorden und 
anderen Formen tödlicher Gewalt, vor allem in 
���
����	�$
�*� ��$&������ ���	
�� ���� ���-
nition sollte daher sowohl Differenzierungen 
innerhalb des Phänomens als auch unscharfe 
Übergänge zu anderen Phänomenen von Ge-
walt im sozialen Nahraum zulassen. 

Sowohl die Existenz patriarchal geprägter Ver-
haltensnormen für Frauen als auch der Ein-
����� ������
����
���	��� %���������
�� ����
für das Verständnis des Ehrenmordes zentral. 
Frauen dürfen nach den Normen dieses rigiden 

$��� ��
����� ���������� ���� %�����	-
lich begangene versuchte oder vollendete  
Tötungsdelikte, die im Kontext patriar-
chalisch geprägter Familienverbände oder 
Ge sell schaften vorrangig von Männern an 
Frauen verübt werden, um die aus Täter-
sicht verletzte Ehre der Familie oder des 
Mannes wiederherzustellen. Die Verletzung 
der Ehre erfolgt in jedem Fall durch einen 
wahrgenommenen Verstoß einer Frau ge-
gen Verhaltensnormen, die auf die weib-
liche Sexualität im weitesten Sinn bezogen 
sind. 

Kriminologische  
Forschungsabteilung 

Forschungsschwerpunkt: 
Kriminalität, sozialer Kontext  
und sozialer Wandel
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Ehrkonzepts keine vorehelichen sexuellen Er-
fahrungen haben und müssen unberührt in die 
Ehe gehen. Sie müssen in der Ehe ihrem Mann 
treu sein und sich generell schamhaft verhal-
ten. Diese weibliche Ehre ist passiver Natur, 
sie ist zunächst jedem Mädchen von Geburt an 
mitgegeben und kann durch ihr Fehlverhalten 
verloren und nicht wieder zurückgewonnen 
werden. Die Tötung der Frau ist eine durch die 
Regeln des Ehrkonzepts legitimierte Reaktion 
auf einen vom Mann wahrgenommenen Norm-
bruch der Frau und wird daher auch als eine 
Form der Selbstjustiz bezeichnet. 

Tötungen des weiblichen Intimpartners gehö-
��� �� �����\�������	�$
�� &�����	�����
��
Formen tödlicher Gewalt im sozialen Nahr-
aum und lassen sich grundsätzlich als extremer 
Ausdruck männlichen Dominanz- und Besitz-
denkens gegenüber Frauen deuten. Partner-
tötungen, mit Merkmalen von Ehrenmorden 
unterscheiden sich von „normalen“ Partner-
tötungen vor allem durch die konkrete oder 
wahrgenommene Unterstützung oder das Ver-
ständnis im familiären Umkreis des Täters und 
durch die Legitimierung der Tat mit einem 
Ehrkonzept, das vom Täter über das allgemeine 
Tötungsverbot gestellt wird. Jedoch lässt sich 
keine klare Grenze zwischen Partnertötungen 
mit einem starken Ehrmotiv des Täters und 
����	�����
��
�
�������*�������$�+�
�-
ve wie Eifersucht oder Zorn über die Trennung 
der Partnerin zurückzuführen sind. Auch unter 
den von uns untersuchten Partnertötungen im 
unscharfen Grenzgebiet zwischen kollektiver 
Familienehre und „normaler“ männlicher Ehre 
und Eifersucht gibt es Fälle, deren Einordnung 
in die Kategorie „Ehrenmorde“ zweifelhaft ist. 
Wir haben diese Fälle bewusst in die Studie 
einbezogen, um diese Grauzonen empirisch 
auszuleuchten. Darüber hinaus gibt es auch 
Grenzfälle zur Blutrache und verschiedene 
Mischformen. 

3.  Erklärungen

Aufgrund ethnologischer und soziologischer 
Forschungen können Ehrenmorde als extremes 
Resultat der Verknüpfung von patriarchaler 
Dominanz über Frauen und deren Sexualität, 
rigider Verhaltensnormen sowie der Bedeu-
tung der Ehre für die Sozialbeziehungen in 
wirtschaftlich und sozial rückständigen, ag-
rarischen Stammesgesellschaften verstanden 
werden. Die Ursachen von Ehrenmorden sind 
am ehesten in der Kombination verschiedener 
struktureller Rahmenbedingungen zu sehen, 
die in den besonders betroffenen Gesellschaf-
ten gemeinsam anzutreffen sind bzw. waren: 
(1) die weitgehende Abwesenheit eines Staa-
tes und insbesondere einer staatlichen Sozi-
alkontrolle, an deren Stelle Selbstjustiz tritt, 
(2) eine sehr arme und wenig entwickelte 
��������	�*� 	����� ��$� ���	&��	
� ��&�
����-
te Wirtschaftsstruktur, die Konkurrenz statt 
Kooperation fördert, (3) patrilineare Familien-
verbände mit umfassenden wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Funktionen, die eine 
kollektivistische Mentalität stützen, und (4) 
eine ausgeprägte männliche Hegemonie und 
Abwertung des Weiblichen, die zur Kontrolle 
und Unterdrückung von Frauen führen. Die 
Kontrolle der Frauen und insbesondere ihrer 
Sexualität steht im Kontext der strategischen 
und wirtschaftlichen Bedeutung von Ehe-
schließungen zwischen und innerhalb patrili-
nearer Familienclans. Trotz gesellschaftlicher 
Wandlungsprozesse, die die Funktionalität die-
ser Verhaltensnormen infrage stellen, sind die 
entsprechenden Mentalitäten in vielen Län-
dern noch lebendig. 

Ein Ehrenmord im engeren Sinn ist die  
Tötung eines Mädchens oder einer jungen 
����������� ����������%��&�����	���$��'
der herstellung der kollektiven Familien-
������*��
���������������������������
Sinn sind Grenzfälle zur Partnertötung, bei 
denen die Ehefrau oder Partnerin durch Un-
abhängigkeitsstreben, Trennung bzw. Tren-
nungsabsicht oder (vermutete) Untreue den 
Anlass für die gewaltsame Reaktion des 
(Ex-)Partners gibt.

Dietrich Oberwittler  
und Julia Kasselt 
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Ehrenmorde in Deutschland ereignen sich 
in Migrantenfamilien, die diese zählebigen 
patriarchalen und kollektivistischen Verhal-
tensnormen mitgebracht haben. Ohne den 
�"�&����	�� ���
������� ��
������� ����
diese Tötungsdelikte nicht erklärbar. Diese 
kulturelle Dimension als Konstruktion west-
licher Beobachtung zu interpretieren und die 
Ehrenmorde vor allem auf die Brüche und 

���� >������� ���� 
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Kontextes in der Migrationssituation zurück-
zuführen, wie dies in jüngeren ethnologischen 
Studien geschieht, wird dem Phänomen der 
Ehrenmorde nicht gerecht. Die mit der Mi-
gration verbundenen besonderen Belastungen 
und Deprivationen können höchstens als eine 
erschwerende Randbedingung in der Genese 
der Ehrenmorde gelten. 

II.  Studie „Ehrenmorde in Deutschland“

1. Datenerhebung und Stichprobe 

Um das Ziel einer Vollerhebung und Analyse al-
ler Fälle von Ehrenmorden einschließlich ver-
suchter Morde in Deutschland zwischen 1996 
und 2005 zu erreichen, wurde eine Datenerhe-
bung durchgeführt, die auf der Bund-Länder-
Abfrage des Bundeskriminalamts, auf zusätz-
lichen Fall-Listen einiger Landeskriminalämter 
und auf einer umfangreichen Volltextrecherche 
in Medienarchiven aufbaute. Im Volltextarchiv 
der Nachrichtenagentur dpa wurden in einem 
aufwändigen Suchverfahren aus ca. 92.500 
Meldungen 40 zusätzliche potenzielle Fälle 
von Ehrenmord selektiert. Insgesamt ergab die 
Suche in unterschiedlichen Informationsquel-
len eine Bruttostichprobe von 125 potenziellen 
Fällen. In 26 Fällen (20,8 %) waren die Strafak-

���
��������	
� ��$������ ����� ���$=����*�
und von den verbleibenden 99 Fällen erfüllten 
}�� |}�*}�£'� ������ ����
������
����� �����
Ehrenmordes nicht. 

Die empirische Analyse dieses Berichts basiert 
auf 78 Fällen, deren Prozessakten ausgewertet 
werden konnten. In allen Fällen wurden sämt-
liche Ermittlungsberichte der Polizei samt den 
Täter-, Opfer- und Zeugenbefragungen sowie 
die Gerichtsakten inklusive der Sachverständi-
gengutachten ausgewertet. 

 
2. Empirische Ergebnisse 

Auf der Basis der Analyse der Prozessakten 
ergibt sich insgesamt folgendes Bild der Eh-
renmorde in Deutschland: Die Zahl der Fälle 
bewegt sich zwischen zwei im Jahr 1998 und 
12 im Jahr 2004, mit wenigen Ausnahmen 
schwankt die Zahl um den durchschnittlichen 
Wert von 7 bis 10 Fällen pro Jahr (Abb. 1). 
Davon sind bis zu 3 Fälle als Ehrenmorde im 

engeren Sinn anzusehen. Ein zeitlicher Trend 
ist daraus nicht abzuleiten. Insoweit gibt es 
keine Hinweise darauf, dass Ehrenmorde in 
Deutschland im Zeitraum von 1996 bis 2005 
zugenommen hätten, dies ganz im Gegensatz 
zur Entwicklung der medialen Aufmerksamkeit 
in diesem Zeitraum. 

Aufgrund der oben beschriebenen Aktenausfäl-
le und wahrscheinlicher Erfassungslücken bei 
der Recherche der Fälle schätzen wir die mög-
liche Gesamtzahl der Ehrenmorde, die von der 
Justiz erfasst werden, allerdings etwas höher 
ein als die von uns untersuchte Fallzahl, näm-
lich auf etwa 12 pro Jahr, davon 3 im engeren 
Sinn. Diese Hochrechnung umfasst auch Part-
nertötungen in der Grauzone zwischen kollekti-
ver Familienehre und individueller männlicher 
Ehre, deren Einordnung als Ehrenmord zwei-
felhaft ist. Angesichts einer Gesamtzahl von ca. 
700 Menschen, die pro Jahr in Deutschland 
bei einem Tötungsdelikt sterben, darunter viele 
in Familien und Partnerschaften, sind Ehren-
morde quantitativ sehr seltene Ereignisse. 

Eine begleitende Auswertung auf der Basis 
der PKS-Einzelfalldaten aller Tötungsdelikte 
in Baden-Württemberg im gleichen Zeitraum 
zeigt jedoch, dass Partnertötungen durch Män-
ner mit türkischer Staatsangehörigkeit dreimal 
	������*����������>�
������""��}�������~���	-
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gen durch Deutsche. Ähnliches gilt auch für 
Männer mit einer Staatsangehörigkeit der Län-
der des ehemaligen Jugoslawien und Albaniens. 
Die Ursachen dieser extremen Höherbelastung 
dürften teilweise in dem niedrigeren Bildungs- 
und Sozialstatus dieser Migrantengruppen lie-
gen, jedoch steht zu vermuten, dass dieselben 
kulturellen Traditionen patriarchaler Gewalt 
gegen Frauen, die Ehrenmorde ermöglichen, 
auch zu der höheren Belastung mit anderen 
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Formen tödlicher Gewalt beitragen. Die Häu-
�����
���������{����
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�
��������+����-
ten sollte ebenso Anlass für Aufmerksamkeit 
sein wie die selteneren, aber in der Öffentlich-
keit stärker wahrgenommenen Ehrenmorde.

Bei einem Viertel der untersuchten 78 Fälle 
handelt es sich um Ehrenmorde und versuch-
te Ehrenmorde im engeren Sinn, ca. 40 % sind 
Grenzfälle zur Partnertötung, ein weiteres Drit-
tel sind Grenzfälle zur Blutrache und sonstige 
Mischtypen. In ca. einem Drittel der Fälle wa-
ren mehrere Täter und/oder mehrere Opfer in-
volviert; die Gesamtzahl der Täter in der unter-
suchten Stichprobe liegt bei 122, diesen stehen 
109 Opfer gegenüber, von denen 69 (63,3 %) 
die Tat nicht überlebt haben. 

Die vorrangigen Tatanlässe bei den Partnerkon-
���
�� �������������� ����� ���� |������
�
liche) Untreue des Opfers bzw. des indirekten 
Opfers, entsprechend den Hauptmotiven von 
„normalen“ Partnertötungen. Die Partnerkon-
���
��&��������	�	����	
���	�"�@�	���	������-
bleme und Gewaltneigungen der Täter größere 
Ähnlichkeiten mit „normalen“ Partnertötungen 
und zugleich weniger Hinweise auf eine man-
gelnde kulturelle Assimilation. Dies bestätigt 
unsere Annahme, dass es eine unscharfe Über-
gangszone zwischen Ehrenmorden und „nor-
malen“ Partnertötungen gibt. 

Bei Ehrenmorden im engeren Sinn steht in 
80 % der Fälle (16 von 20) eine unerwünschte 
Liebesbeziehung der Frau vor, außerhalb oder 
nach ihrer Ehe im Mittelpunkt, während ein 
„westlicher“ Lebensstil und ein Autonomie-
streben nur in sehr wenigen Fällen ausschließ-
���	��� ��
������ ������ ������ �
�	�� ����
Ehrenmorde im Kontext mit dem Phänomen 
„arrangierter Ehen“, d.h. entweder verstoßen 
junge Frauen gegen die Norm, dass ihr Partner 
von der Familie ausgesucht werden soll, oder 
verheiratete Frauen wollen sich aus einer für 
sie unerträglichen Beziehung befreien, die das 
Ergebnis einer arrangierten Ehe ist. 

Die 122 Täter der Stichprobe sind erwartungs-
gemäß fast ausschließlich Männer (93 %). Der 
Anteil männlicher Opfer liegt mit 43 % (47 von 
109) hingegen unerwartet hoch (Abb. 2). Bei 
den Grenzfällen zur Blutrache, die eher dem 
Typ gewaltsamer Auseinandersetzungen zwi-
schen Männern entsprechen, sind fast 90 % 
der Opfer männlich. Aber auch bei den Grenz-
fällen zur Partnertötung und den Ehrenmorden 

im engeren Sinn liegt der Anteil der männli-
�	��¢"$��������	������}¤��&����~�£��������
werden zusammen mit den weiblichen Opfern 
auch deren unerwünschte Partner angegriffen, 
in einigen Fällen auch nur diese.

Der Altersschwerpunkt liegt bei den Opfern 
zwischen 18 und 29 Jahren. Ungefähr 7 % der 
Opfer sind jünger als 18 Jahre, ca. 38 % sind 
30 Jahre und älter, wobei nur wenige älter als 
50 Jahre sind. Demgegenüber gibt es in der  
Altersverteilung der Täter einen deutlichen 
Gipfel in der Altersgruppe 40 bis 49 Jahre.  
32 % der Täter sind 40 Jahre oder älter, nur 
15 % sind unter 21 Jahre (Abb. 3). 

Abb. 1: Anzahl der  
untersuchten Fälle  
nach Jahren (N=78)
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Abb. 2: Geschlecht 
der Opfer nach  
Ehrenmordtypus 
(N=109)
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Im Gegensatz zum idealtypischen Bild des Eh-
renmordes als einer „Familienangelegenheit“ 
ist der hohe Anteil von nicht-verwandten Op-
fern (ca. ein Viertel) überraschend. Hingegen 
entspricht die Beteiligung teils mehrerer Täter 
und/oder Opfer dem kollektivistischen Charak-
ter dieses Gewalttypus in dichten familiären 
Beziehungen. 

Zwei Drittel der Fälle ereigneten sich in Fa-
milien türkischer Herkunft, wobei sowohl 
ethnische Türken als auch ethnische Kur-
den vertreten sind. Die Täter sind zu über 
90 % Migranten der ersten Generation. Sie 
halten sich überwiegend schon sehr lange in 
Deutschland auf, haben aber bis auf wenige 
Ausnahmen keine deutsche Staatsangehö-
rigkeit angenommen. Auch die jüngeren Tä-
ter unter 30 Jahren wurden mehrheitlich im 
Herkunftsland geboren und waren den dorti-
���#�&������
������=�����������
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sie nach Deutschland kamen. Ihre Familien 
haben in vielen Fällen noch starke Verbin-
dungen zu den Herkunftsländern. Dagegen 
spielen Angehörige der zweiten oder dritten 
Einwanderungsgeneration, die in Deutsch-
land geboren und hier vollständig sozialisiert 
wurden, keine bedeutende Rolle als Täter von 
Ehrenmorden. Dies spricht dafür, dass der 
Ehrenmord als traditionsgebundener Gewalt-
typus in der deutschen Aufnahmegesellschaft 
nicht über Generationen hinweg fortlebt. Da-
mit sind auch Befürchtungen unbegründet, 
Ehrenmorde stünden mit einer „Re-Ethnisie-
rung“ in Deutschland geborener, jüngerer Mi-
granten im Zusammenhang.

Die Auswertung des Bildungs- und Berufs-
status ergibt das eindeutige Bild einer homo-
genen Gruppe von bildungsfernen und niedrig 
¥�����&���
��+����
�*�������������������-
te manuelle Tätigkeiten ausüben oder arbeits-
los sind. Die Ergebnisse können so zusammen-
gefasst werden, dass die Ehrenmorde sozial in 
einer marginalisierten ethnischen Unterschicht 
zu verorten sind, die kaum in die deutsche  
Gesellschaft integriert ist. Das bedeutet im 
Umkehrschluss, dass dieses Phänomen in den 
sozial und wirtschaftlich stabilisierten und bes-
ser integrierten Einwanderermilieus nicht auf-
tritt. Auch wenn Ehrenmorde also kulturelle 
Wurzeln haben, darf nicht übersehen werden, 
dass – wie bei fast allen Gewaltphänomenen – 
soziale Benachteiligungen und mangelnde Bil-
dung eine bedeutende Ursache sind.

Damit können einige Annahmen über das Phä-
nomen der Ehrenmorde widerlegt werden: Eh-
renmorde kommen nicht in allen sozialen und 
Bildungsschichten vor, sondern nur in besonders 
prekären und bildungsfernen Milieus. Es gibt 
keine Hinweise auf eine starke Beteiligung von 
Migranten der zweiten oder dritten Generation. 
Ebenfalls gibt es keine Hinweise auf eine Zunah-
me der Ehrenmorde in den letzten Jahren. Diese 
Ergebnisse lassen erwarten, dass sich Ehren-
morde nicht dauerhaft als Gewaltphänomen in 
Deutschland etablieren werden. Bestrebungen, 
Benachteiligungen von Mädchen und jungen 
Frauen und die Unterdrückung ihrer Selbst-
bestimmung vor allem in Hinblick auf ihre Part-
nerwahl abzubauen, sind geeignet, das Risiko 
von Ehrenmorden in Deutschland zu verringern. 
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Abb. 3: Altersverteilung  
bei Tätern und Opfern
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III.  Rechtliche Verarbeitung der Ehrenmorde

In 66 der untersuchten 78 Fälle kam es zu 
einer Verurteilung eines oder mehrerer Täter 
vor einem deutschen Gericht. 87 der 122 Tä-
ter wurden rechtskräftig verurteilt, 32 (36,8 %) 
von ihnen wegen Mordes, 42 (48,3 %) wegen 
Totschlags und 13 (14,9 %) wegen Körper-
verletzung.

Das Ehrmotiv spielte bei der rechtlichen Be-
wertung durch die Gerichte seltener eine Rol-
le als es vor dem Hintergrund der neueren 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wo-
nach Ehrenmorde grundsätzlich als Morde aus 
niedrigen Beweggründen eingestuft werden, 
anzunehmen wäre. Die Aufmerksamkeit der 
Gerichte gegenüber der Dimension der Ehre 
fällt sehr unterschiedlich aus. Bei 14 (23,7 %) 
der 59 wegen eines vorsätzlichen Tötungsde-
likts verurteilten Täter wurde die Ehre von der 
Kammer als niedriger Beweggrund gewertet. 
Bei 20 Tätern (33,9 %) wurde die Frage, ob die 
Ehre einen niedrigen Beweggrund darstellt, 

zwar vom Gericht geprüft, aber letztlich ver-
neint. Bei den meisten Tätern (23 bzw. 39 %) 
wurde die Prüfung gar nicht vorgenommen, was 
angesichts der aktuellen BGH-Rechtsprechung 
Fragen aufwirft. Zudem scheinen die Land-
gerichte die Grundsatzentscheidung des BGH, 
wonach bei einer besonders starken Verhaftung 
des Täters in den heimatlichen Wertvorstellun-
gen ausnahmsweise auch eine Verurteilung we-
gen Totschlags in Betracht kommt, recht weit 
auszulegen. Überdies wurde das Ehrmotiv von 
den Gerichten bei 15 Tätern strafmildernd be-
rücksichtigt, eine Strafschärfung aufgrund des 
Ehrmotivs erfolgte dagegen in keinem einzigen 
Fall. Zusammenfassend kann man sagen, dass 
die untersuchten Urteile hinsichtlich der Be-
wertung der Ehre insgesamt milder ausfallen, 
als die BGH-Rechtsprechung dies erwarten 
lässt.

 
Dietrich Oberwittler, Julia Kasselt
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I. Forschungsschwerpunkt: 
Gefährliche Straftäter

Sexualstraftäter werden im öffentlichen Dis-
kurs als besondere Risikogruppen mit einem 
hohen Gefährdungspotenzial für die Sicherheit 
der Bevölkerung wahrgenommen. Zahlreiche 
Gesetzesänderungen, Sanktionsverschärfun-
gen und kontrollierende Maßnahmen, insbe-
sondere aber die Erweiterungen der Siche-
rungsverwahrung, wurden in den letzten Jahren 
mit der besonderen Gefährlichkeit von Sexual-
straftätern begründet. Dabei sind die Begriffe 
der Gefahr und der Gefährlichkeit zu Schlüs-
selwörtern geworden; sie verweisen wiederum 
auf das zentrale Konzept der Sicherheit und auf 
die Frage, welchen Beitrag das Strafrecht und 
strafrechtliche Sanktionen für die Herstellung 
von Sicherheit (oder zur Abwehr von Gefahren) 
leisten können (oder sollten). Im Forschungs-
schwerpunkt „Gefährliche Straftäter“ widmet 
sich die kriminologische Abteilung der Unter-
suchung einer Reihe von Fragestellungen, die 
auf Fortschritte in der Theoriebildung und auf 
Beiträge für eine evidenzbasierte Kriminalpoli-
tik ausgerichtet sind. 

Von Bedeutung ist zunächst die Rückfallfor-
schung Sie liefert Ergebnisse zu den Basisraten 
���� �=��$���	�������
� ��� ���	���	�����	-
keit. Im Rahmen der Studie „Legalbewährung 
nach strafrechtlichen Sanktionen“ wird seit 
nunmehr fünf Jahren in mehreren Wellen die 
Rückfälligkeit nach justiziellen Verurteilungen 
in einem Katamnesezeitraum von drei Jahren 
umfassend analysiert. Bei wegen eines Sexual-
deliktes verurteilten Personen ist vor allem der 
einschlägige Rückfall (also mit einem neuerli-
chen Sexualdelikt) von Interesse. Die allgemei-
ne Rückfallrate der wegen Vergewaltigung oder 
sexueller Nötigung verurteilten Personen (sexu-
elle Gewalttäter) lag für den Zeitraum von 2004 
bis 2007 bei 31 %. Jeder dritte Sexualstraftäter 
mit einer Bezugsentscheidung wegen eines se-
�������\����
�����
������������������
��$�&�-
ell mit irgendeinem Delikt straffällig. Somit lag 
die allgemeine Rückfall rate nach sexuellen Ge-
waltdelikten nicht höher als die durchschnitt-
liche Rückfallrate bei anderen Ausgangsdelik-
ten, aber höher als der Rückfall bei anderen 
Sexualdelikten wie Missbrauch (25,2 %) oder 

Exhibitionismus (29,2 %). Mit anderen Wor-
ten: Wegen Vergewaltigung verurteilte Täter 
haben die höchste allgemeine Rückfallrate 
unter den Sexualstraftätern. Was den einschlä-
gigen Rückfall betrifft, also die erneute Regist-
rierung mit einem Sexualdelikt, zeigte sich fol-
gendes Bild: Nur 2,2 % der mit einer sexuellen 
Gewaltstraftat Registrierten begingen ein wei-
teres Sexualdelikt, 4,3 % ein Gewaltdelikt und 
25 % andere Delikte. Von den Missbrauchstä-
tern wurden 2,3 % im Katamnese zeit raum mit 
einer erneuten Verurteilung aufgrund sexuellen 
Missbrauchs registriert, 1,5 % wegen einer an-
deren Sexualstraftat und 2,8 % wurden wegen 
einer Gewaltstraftat verurteilt. In knapp 19 % 
kam es zu einer Registrierung wegen eines an-
deren Deliktes. Bei den Ex hibitionisten war der 
einschlägige Rückfall mit 9,8 % erneuter Regis-
trierungen wegen Exhibitionismus am größten. 
Auch in dieser Deliktskategorie war der Rückfall 
mit anderen Sexualstraftaten gering (1,6 %). Die 
Untersuchung liefert weitere Details zu den 
einschlägigen Rückfallraten nach sexuellem 
Missbrauch, sexueller Gewalt oder Exhibi-
tionismus als Bezugsdelikt in Verbindung mit 
früheren Vorstrafen und entsprechende Resul-
tate für (einschlägigen) Rückfall nach Gewalt-
delikten Das Projekt wird in Kooperation mit 
dem Institut für Kriminalwissenschaften der 
Juristischen Fakultät der Universität Göttingen 
durchgeführt. 

Im Projekt „Sexualstraftäter als Herausfor-
derung für Forschung und Kriminalpolitik“, 
wird auf verschiedenen Ebenen und mit un-

Kriminologische  
Forschungsabteilung 

Forschungsschwerpunkt: 
Gefährliche Straftäter

Volker Grundies und Carina 
Tetal sammelten im Rahmen der 
„Freiburger Kohortenstudie“ auch 
aussagekräftige Daten zu schwe-
rer Sexualdelinquenz
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terschiedlichen Schwerpunkten untersucht, 
����	�� %��
���� ��� �=��$���� ����������
und wie sich Behandlungsmaßnahmen sowie 
die Gestaltung der Nachentlassungssituation 
auswirken. Ausgangspunkt dieses Projektes ist 
die Evaluation der sozialtherapeutischen Abtei-
lungen des Freistaates Sachsen, wobei die Un-
tersuchung der Behandlung von Sexual- und 
Gewaltstraftätern im Zentrum steht. In einer 
umfassenden, in Deutschland einzigartigen 
quasi-experimentellen, prospektiven Längs-
schnittstudie werden in den Vollzugsanstalten 
Sachsens inhaftierte Sexual- und Gewaltstraf-
täter zu mehreren Untersuchungszeitpunkten 
befragt. Neben den in sozialtherapeutischen 
Abteilungen behandelten Gefangenen sind 
auch Sexual- und Gewaltstraftäter einbezogen, 
die im Regelvollzug verbleiben. Insassen, die 
die sozialtherapeutische Behandlung abbre-
chen und in den Regelvollzug zurückverlegt 

werden („Sozialtherapieabbrecher“), werden 
als selbstständige Teilstichprobe geführt, denn 
bei Behandlungsabbrechern ist das Rückfall-
risiko in der Regel besonders hoch. Dabei be-
obachten wir im Hauptprojekt die Wirkfakto-
ren für erwachsene Probanden, im Teilprojekt 
„Jugendliche Sexual straftäter in den sozial-
therapeutischen Abteilungen des Freistaates 
#��	��{�������"�&����	��+��	�������>�-
bildung 1 sind das Design der Untersuchung 
und die Anzahl der bisher erfassten Sexual- und 
Gewaltstraf täter zu entnehmen. Die Erhebung 
begann 2004 und endet mit der letzten Befra-
gung zu t3 (rund ein Jahr nach Entlassung der 
Probanden) zum 31.12.2013. Danach werden 
die Bundeszentralregisterauszüge zur Erfassung 
�����=��$��������$�����
������������
����
���
Kooperation mit dem Institut für Kriminologie 
und Wirtschaftsstrafrecht der Albert-Ludwigs-
Univer sität, Freiburg i. Br. statt.

Abb. 1:  Anlage der Untersuchung 
„Sexualstraftäter als Herausforde-
rung für Forschung und Kriminal-
politik: Sexualstraftäter in den 
sozialtherapeutischen Abtei-
lungen des Freistaates Sachsen“: 
Erhebungszeitpunkte, Erhebungs-
instrumente und bisher befragte 
Probanden (Stand: Dezember 2011)

Zeitpunkt t1 Zeitpunkt t2 Zeitpunkt t3 Zeitpunkt t4

Beginn der Haftphase
NJug. = 110
NErw. = 320

kurz vor Entlassung
NJug. = 60
NErw. = 180

1 Jahr nach  
Entlassung
NJug. = 20
NErw. = 60

mindestens 5 Jahre 
nach Entlassung
Angefordert:
N = 180

Persönlichkeitsbezogene Merkmale:
Freiburger Persönlichkeitsinventar (FPI-R)
Multidimensionale Selbstwertskala (MSWS)
Fragebogen zur Selbstkontrolle (FES-K)

Persönlichkeitsbezogene, klinische,  
tatbezogene Merkmale:
NEO-Fünffaktoreninventar (NEO-FFI)
Eysenck-Persönlichkeits-Inventar (E.P.I)
State-Trait-Angstinventar (STAI)
Empathie (EMP)
Persönlichkeitsstörungen (SKID-II)
Erinnertes elterlichen Erziehungsverhalten (FEE)
Anstaltsklima (PRISKLIM)
Maßnahmen seitens der Anstalt
Aufmerksamkeits-Belastungstest (d2)
Intelligenztest (MWT-B)

[����������	<���� Erlebte Traumata
Aktenanalyse
Mitarbeiterbefragung
Entlassungs-
vorbereitung

Interview zu
Lebens umständen
Dunkelfeld
Zufriedenheitsskalen
SOC-29

Auskünfte aus dem 
Bundeszentral register

f
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Welche Schlüsse lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt ziehen? 

Die Jugendstrafanstalt Regis-
Breitingen bei Leipzig, in der die 
heranwachsenden Probanden  
des Projektes „Sexualstraftäter 
in den sozialtherapeutischen 
Abteilungen des Freistaates 
Sachsen“ befragt werden (Foto: 
Lars Wagner, © Jugend strafanstalt 
Regis-Breitingen)

In ersten Analysen wurde untersucht, welchen 
������� ���� ��&���
	���"��
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bzw. das Programm des Regelvollzugs auf die 
Veränderung kriminogener Faktoren hat. Zum 
ersten Erhebungszeitpunkt t1 werden die in-
dividuellen Ausprägung in solchen Merkmals-
bereichen erhoben, bei denen ein theoretisch 
begründeter Zusammenhang mit Rückfall ange-
nommen werden kann. So wird beispielsweise 
davon ausgegangen, dass die mit dem Fragebo-
gen zur Erfassung der Selbstkontrolle erhobene 
Impulsivität (FES-K, siehe Abb. 1) zum ersten 
Erhebungszeitpunkt bei den Sozialtherapiepro-
banden höher ausfällt als zum zweiten Erhe-
bungszeitpunkt, nämlich nach Beendigung der 
sozialtherapeutischen Behandlung. Denn die 
Maßnahmen in der Sozialtherapie sollen dazu 
beitragen, die Fähigkeit der Selbststeuerung 
einer Person zu verbessern. Entsprechendes 
gilt für andere Facetten der in der Person des 
Gefangenen liegenden und normabweichendes 
Verhalten begünstigenden Merkmale. Betrach-
tet man die Veränderungen in diesen Kennzei-
chen anhand regressionsanalytischer Modelle, 
so zeigt sich, dass die zwischen dem ersten und 
zweiten Erhebungszeitpunkt liegenden Verän-
derungen nicht dadurch erklärt werden können, 
dass ein Gefangener in der sozialtherapeuti-
schen Abteilung behandelt wurde oder nicht. 
Die Ergebnisse und deren Diskussion sind aus-
führlich in dem Projektband „Sexuelle Gewalt 
und Sozialtherapie: Bericht zur Längsschnitt-
studie Sexualstraftäter in den sozialtherapeu-
tischen Abteilungen des Freistaates Sachsen“ 

von Wößner, Hefendehl & Albrecht (2012) dar-
gestellt. Einfache Prä-post-Messungen berück-
sichtigen nicht den Grad der Funktionalität der 
bereits vorhandenen Ausprägungen vor der Be-
handlung. Aus diesem Grunde führen wir der-
zeit weitere Analysen durch, die eben diesen 
Aspekt berücksichtigen: Welche Veränderung 
muss überhaupt erkennbar sein, damit es sich 
�������������	��������
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Wie lassen sich unter Berücksichtigung der 
Ausgangswerte Ergebnisse für Probanden des 
Regelvollzugs im Vergleich zu Sozialtherapie-
teilnehmern interpretieren?

����� ��� �$�&������ _����&�
��������
���
daten stehen auch Daten zur selbst berichteten 
Delinquenz der Probanden nach Entlassung 
zur Verfügung. Derzeit liegen Selbstberichte 
von n = 53 Gewalt- und Sexualstraftätern vor. 
Wie Tabelle 1 zu entnehmen ist, berichtet ein 
erheblicher Anteil der Entlassenen von Straf-
taten in der Nachentlassungszeit, wobei nach 
Angaben der Strafentlassenen ein ebenso er-
heblicher Teil der strafbaren Handlungen den 
Strafverfolgungsbehörden nicht bekannt wird. 
Die  Selbstberichtsdaten beziehen sich auf 
einen durchschnittlichen Zeitraum nach der 
Entlassung von 24,2 Monaten (SD = 9.9).  

Auf der Grundlage der Daten lassen sich weder 
bei Unterscheidung nach Vollzugsart (Regel-
vollzug vs. Sozialtherapie; r = .09, n.s.) noch bei 
Unterscheidung nach Tätergruppe (Gewalt- vs. 
Sexualstraftäter; r = -.12, n.s.) Unterschiede 
hinsichtlich der selbstberichteten Kriminalität 
���
��&������ %=�� ���
���� >��@��� ������
zwei dichotome Kriterien gebildet: Rückfall-
kriterium I umfasst alle abgefragten Delikte 
exklusive Drogenkonsum und Verstöße gegen 
die Straßenverkehrsordnung. Rückfallkriteri-
um II umfasst Gewalt- und Sexualdelikte und 
impliziert somit einen einschlägigen Rückfall. 
Einschlägiger Rückfall lag bei 12 Probanden 
(22,6 %) vor. Es wurden erneute Straftaten aus 
ein bis drei Deliktgruppen angegeben, wobei 
sieben Probanden in einer Deliktgruppe, 4 Pro-
banden in 2 Deliktgruppen und ein Proband 
in 3 Deliktgruppen (vgl. Tabelle 1) rückfällig 
wurden. Die Unterscheidung nach Vollzugs-
art zeigte hier, dass 4 der 21 Probanden des 
Regelvollzugs (19 %) rückfällig wurden, wobei 
dies auf 8 der 32 Sozialtherapie-Probanden zu-
traf (25 %; r = .07, n.s.). Im Übrigen begingen 
5 von 18 Gewaltstraftätern (27,7 %) und 7 von 
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35 Sexualstraftätern (20 %) erneut eine Straftat 
(r = -.09, n.s.). Ein einschlägiger Rückfall von 
Sexualdelinquenten wurde in 2 Fällen berich-
tet (5,7 %).

Dabei können Korrelationen mit rückfallrele-
vanten Indikatoren wie Alter und Anzahl der 
Vorstrafen als Hinweis auf die Validität der 
selbst berichteten Delinquenzdaten betrachtet 
werden. So korreliert das Alter der Probanden 
mit der selbstberichteten Delinquenz beim all-
gemeinen Rückfall zu r = -.33 und beim ein-
schlägigen Rückfall zu r = -.40. Zwischen der 
Anzahl der Vorstrafen und dem allgemeinen 
bzw. einschlägigen Rückfall bestehen Zusam-
menhänge von r = .42 bzw. r = .53 (alle Korre-
lationen p < .05).

Zum dritten Erhebungszeitpunkt werden die 
Probanden auch zu ihrer Lebenssituation und 
dem Verlauf seit Entlassung befragt. Derzeit 
lässt sich nur für die Arbeitssituation zum 
Zeitpunkt der Entlassung ein Zusammenhang 
nachweisen: Von den 35 Probanden, die zum 

Zeitpunkt der Entlassung arbeitssuchend wa-
ren, begingen 11 neue Gewalt- oder Sexual-
delikte (31 %), während lediglich einer der 18 
nicht arbeitssuchenden Probanden ein erneu-
tes Delikt berichtete (6 %). Somit berichten 
Probanden, die ohne Arbeit oder anderweitige 
[����\����
��	 ���������	 ]
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Delikten als nicht arbeitssuchende Probanden  
(r = -.29, p < .05). Die zum Zeitpunkt des Inter-
views bestehende Arbeitssituation ergab dem-
gegenüber keinen Zusammenhang zur Rückfäl-
ligkeit. 

Neben der Behandlungs- und Evaluations-
forschung werden im Projekt auch grund-
lagenorientierte Forschungsansätze verfolgt. 
Hier geht es vor allem darum, theoretische Er-
klärungen von Gewalt- und Sexualdelinquenz 
fortzuentwickeln. Dabei standen Analysen 
zum Zusammenhang von Selbstkontrolle und 
Selbstwert bei Gewaltstraftätern, und damit 
ein kontrolltheoretischer Ansatz im Fokus. 
Längerfristig kommt der Überprüfung der Ge-

Delikt
�\
������	
(N=53)

�\
������	
(%)

davon straf-
verfolgt

davon straf-
verfolgt (%)

Eingriff in den Straßenverkehr 20 37.7 2 10

Fahren ohne Fahrerlaubnis 11 20.8 1 9.1

Verstoß gegen  
[�]\��
����
����� 15 28.3 5 33.3

Kontakt zu illegalen Drogen 12 22.6 2 16.7

exkl. Konsum* 8 15.1 – –

Nötigung 3 5.7 0 0

Urkundenfälschung 3 5.7 0 0

Geldfälschung 1 1.9 1 100

Sachbeschädigung 7 13.2 1 14.3

Diebstahl 6 11.3 2 33.3

Geiselnahme 2 3.8 0 0

Körperverletzung 10 18.9 2 20

Raub 4 7.5 0 0

Sexuelle Handlungen  
an Kindern 2 3.8 1 50

Gesamt 92 17 18.5

Tabelle 1:  Selbst berichtete Delikte 
und strafverfolgende Maßnahmen

Es waren generell Mehrfach-
nennungen möglich.

* Eine genauere Aufgliederung 
innerhalb der Deliktgruppe (z.B. 
Drogenkonsum, Drogenhandel, 
Drogenschmuggel) erfolgte nur bei 
der Frage nach der Begehung des 
Delikts, nicht bei der Frage nach 
strafverfolgenden Maßnahmen. 
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neral Theory of Crime (1990) ein großer Stel-
lenwert zu. 

Im Teilprojekt „Jugendliche Sexualstraftäter 
in den sozialtherapeutischen Abteilungen des 
Freistaates Sachsen“ werden Fragestellungen 
untersucht, die sich dezidiert auf heranwach-
sende Sexual-, aber ebenso Gewaltstraftäter 
beziehen. Dabei wird auch überprüft, ob sich 
=���	��"
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schen Herangehensweise für diese Alters-
gruppe stellt. Ein erhebliches Problem junger 
Gefängnisinsassen stellen Störungen durch 
psychotrope Substanzen dar, die auch in der All-
���������������� &�� ��� 	�����
�� "�@�	�-
schen Störungen zählen und mit bedeutenden 
körperlichen Schäden sowie Beeinträchtigun-
gen des allgemeinen Funktions niveaus einher-
gehen. Noch drängender ist dieser Problembe-
reich im Vollzugssystem, und hier insbesondere 
im Jugendvollzug, wo mitunter bei bis zu 70 % 
der Insassen eine Missbrauchs- oder Abhän-
gigkeitsstörung von psychotropen Substanzen 
beobachtet wird. Dabei werden Drogenproble-
���	���������&�����	�����������������
verwundert, wenn man bedenkt, welche Rele-
vanz Störungen durch psychotrope Substanzen 
in kriminologischer, forensischer, aber auch 
ätiologischer Hinsicht für junge (Sexual- und 
Gewalt-)Straftäter besitzen. Von besonderem 
Interesse ist auch, wie sich die Unterbringung 
in der Institution Gefängnis auf die noch in 
�
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wirkt. In einer vergleichenden Untersuchung 
von jungen Strafgefangenen mit Schülern des 

Berufsvorbereitungsjahres wurde untersucht, 
ob sich Unterschiede in der Bewältigung von 
Entwicklungsaufgaben und der sogenannten 
�������&�&����	��������\��""�����
��&��-
ren lassen. Dabei wurde davon ausgegangen, 
dass die Gefangenenstichprobe ein Entwick-
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als die Schülerstichprobe. Entgegen der ersten 
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schiede zwischen der Inhaftierten- und der 
BVJ-Schülerstichprobe hinsichtlich des Ent-
wicklungsstandes bei einzelnen Entwicklungs-
aufgaben festgestellt. Die Vermutung, dass die 
einzelnen Entwicklungsaufgaben aufgrund der 
differierenden Lebensumstände in den beiden 
#
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deutsamkeiten einnehmen, ließ sich überdies 
lediglich für einzelne Aufgaben bekräftigen (so 
&�_��>������� ��� ��� ��
��� ��� �������	��
Entwicklung). Die zweite Hypothese kann in-
des bestätigt werden: Trotz ähnlicher Risiko-
belastungen der beiden Stichproben erwiesen 
sich die Schüler psychisch widerstandsfähiger 
(resilienter) als die inhaftierten Jugendlichen. 
Vermutlich haben die den Erwartungen wider-
sprechenden Ergebnisse auch mit der subjek-
tiven, mitunter verzerrten Selbstwahrnehmung 
zu tun, die mit den abweichendes Verhalten 
befördernden, dysfunktionalen Haltungen der 
jungen Straftäter zusammenhängt. Schließlich 
könnten die Befunde zur Resilienz wichtige 
Hinweise auf protektive Faktoren im Rahmen 
der Präventions- und Interventionsdiskussion 
liefern.

Des Weiteren – und von zentraler Bedeutung – 
��
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staltung der Sozialtherapie und deren Wirksam-
keit. Am Beispiel Sachsens zeigt sich bislang, 
dass etwa die Hälfte der untersuchten heran-
���	����� �������� �� ����� �������	��
Ausbildungsmaßnahme in Haft teilnahm. Ein 
großer Bedarf besteht in gleicher Weise für die 
schulische Bildung, denn die Mehrzahl der un-
tersuchten Insassen ist nur unzureichend aus-
gebildet. Gleichzeitig lässt sich für therapeuti-
sche Maßnahmen zeigen, dass a) vor allem nur 
wenige der befragten Gewaltstraftäter auch tat-
sächlich die Maßnahmen wahrnehmen, die auf 
sie zugeschnitten sind (Anti-Gewalt-Gruppen) 
und b) etliche Probleme berichtet werden, die 
eine erfolgreiche Umsetzung der Rehabilitie-
rungsmaßnahmen beeinträchtigen dürften. 
Diese reichen von Beschwerden über Sitzungs-
ausfälle bis zu Überforderungs- und Erschöp-
fungserleben seitens der jungen Gefangenen. 

Die Forschungsgruppe Sexualstraf-
täter in sozialtherapeutischen 
Einrichtungen: hintere Reihe (v.l.n.r) 
Anne Brodführer, Katharina Meuer, 
Gunda Wößner; vordere Reihe 
(v.l.n.r) Maren Stohrer, Cornelia 
Siegfried und Sarah Bovensiepen
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Inwiefern diese Probleme im Zusammenhang 
mit einer erfolgreichen oder weniger erfolgrei-
chen Wiedereingliederung stehen, wird noch 
zu prüfen sein. Bislang zeigt sich, dass es im 
Laufe der Unterbringung der hier untersuchten 
Probanden im Jugendstrafvollzug zu erwünsch-
ten, aber auch unerwünschten oder keinen 
Veränderungen kommt. So weisen junge Sozial-
therapieteilnehmer einen Anstieg an Einfüh-
lungsbereitschaft und einen Rückgang in ihrer 
emotionalen Labilität (Neurotizismus) auf; in 
vielen anderen Bereichen, auf die die Behand-
lung abzielt, zeitigt die Sozialtherapieteilnahme 
indes zunächst einmal keinen beobachtbaren 
Effekt. In den Befragungen nach Entlassung 
wird untersucht, welche Faktoren mit einem 
erneuten Rückfall oder der Legalbewährung 
speziell bei jungen Straftätern in Verbindung 
stehen. Dabei wird auch die Frage aufgewor-
fen, inwiefern die Maßnahmen während der 
Haft eine unterstützende Rolle gespielt haben. 
Im Jahre 2011 wurde zudem das Dissertations-
vorhaben „Junge Haftentlassene zwischen 
Ab hängigkeit und Autonomie“ begonnen, das 
auf die Analyse potenzieller „turning points“ 
(Sampson & Laub, 2005), die zur Legalbewäh-
rung beitragen könnten,  und auf die Rolle der 
Eigen initiative bei erfolgreicher oder misslun-
gener Wiedereingliederung ausgerichtet ist. 

Zunehmend rückt auch die elektronische 
Überwachung von entlassenen und als ge-
fährlich eingestuften Straftätern in den Blick-
punkt der Kriminalpolitik. Mit dem „Gesetz zur 
Neuordnung der Sicherungsverwahrung und 
zu begleitenden Regelungen“ (BGBl I 2010,  
S. 2300) und der Einrichtung der zentralen 
elektronischen Überwachungsstelle der Länder 
wurden die rechtlichen und organisatorischen 
Grundlagen für die elektronische Überwa-
chung gefährlicher Straftäter im Rahmen der 
Führungsaufsicht und auf GPS-Basis gelegt. 
Die hier angelegten Entwicklungen werden im 
Forschungsschwerpunkt aufgegriffen.

Gunda Wößner

Jana Rauschenbach und Elke Wien-
hausen-Knezevic (v.l.n.r.) führen die 
Daten erhebung in den sächsi schen 
Vollzugsanstalten durch 
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A. ÜBERBLICK 

A. Überblick

Die am Institut forschenden Doktorandinnen und Doktoranden werden von den Direktoren des 
Instituts in den für die strafrechtliche und kriminologische Forschung maßgeblichen Diszipli-
nen betreut (Rechtswissenschaften, Soziologie, Psychologie). Die gute Zusammenarbeit mit der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg bei der Ausbildung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses wird seit 2007 durch die International Max Planck Research School for 
Comparative Criminal Law (IMPRS-CC) und seit 2008 durch die International Max Planck Re-
search School on Retaliation, Mediation and Punishment (IMPRS-REMEP) vertieft. An beiden 
Research Schools sind Mitglieder der Fakultät aktiv beteiligt. Die Nachwuchsausbildung wird 
dabei zunehmend auf die beiden vom Institut geleiteten Research Schools übertragen.

Die Doktorandinnen und Doktoranden promovieren in der Regel zum Dr. jur. Dies gilt nicht nur 
für die strafrechtliche, sondern auch für die kriminologische Forschungsabteilung, da die Krimi-
nologie – wie an fast allen deutschen Universitäten – zur Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg gehört. Abhängig von ihrem akademischen Abschluss kön-
nen Doktorandinnen und Doktoranden auch an der Philosophischen und der Verhaltenswissen-
schaftlichen Fakultät promovieren. Eine Zulassung an der Universität Freiburg ist jedoch nicht 
zwingend erforderlich. So können auch Doktorandinnen und Doktoranden mit einer Zulassung 
an anderen deutschen Universitäten betreut werden, wenn einer der Betreuer dort ein Prüfungs-
recht hat (wie vorliegend z.B. an der Ludwig-Maximilians-Universität München), oder an ande-
ren Universitäten zugelassen sein, mit denen das Institut zum Zweck der Nachwuchsförderung 
kooperiert.

Im Berichtszeitraum 2010/2011 wurden in der strafrechtlichen Forschungsabteilung von deren 
Direktor 20 Doktorandinnen und Doktoranden betreut, darunter 13 deutsche und 7 ausländi-
sche aus der VR China, Iran, Kanada, Kolumbien, der Schweiz und der Türkei. Die Nachwuchs-
ausbildung wurde durch den Direktor der strafrechtlichen Forschungsabteilung inzwischen voll-
ständig in die IMPRS-CC und IMPRS-REMEP verlagert. Die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses ist in der strafrechtlichen Abteilung auch ausnahmslos in das strafrechtliche For-
schungsprogramm eingebunden. Die Schwerpunkte liegen hier auf den territorialen und funk-
tionalen Grenzen des Strafrechts, vor allem in den Deliktsbereichen des Cybercrime, der Wirt-
schaftskriminalität, der organisierten Kriminalität und des Terrorismus. Die Themenstellungen 
werden im Rahmen der nationalen Rechtsordnungen sowie des europäischen Strafrechts und 
des Völkerstrafrechts – fast alle rechtsvergleichend – behandelt. Wie bereits im vorigen Berichts-
zeitraum wurden im Berichtszeitraum 2010/2011 5 Dissertationsverfahren mit dem Rigorosum 
abgeschlossen. 

In der kriminologischen Abteilung wurden 2010/2011 38 Doktorandinnen und Doktoranden be-
treut. Die Dissertationen sind an der Juristischen sowie an der Philosophischen Fakultät (Sozio-
logie, Psychologie) der Universität Freiburg, teilweise an auswärtigen Fakultäten angesiedelt oder 
als Cotutelle (Frankreich) ausgestaltet. Die Doktorandinnen kommen aus Deutschland, Europa 
(Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Kroatien), Afrika (Uganda), 
Zentral- und Ostasien (Volksrepublik China, Republik China, Korea, Mongolei), dem Nahen 
Osten (Iran, Türkei), den USA, Lateinamerika (Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolum-
bien, Venezuela) und Australien. Im Berichtszeitraum wurden 10 Promotionsverfahren mit dem 
Rigorosum abgeschlossen, davon 2 an ausländischen Universitäten (Juristische Fakultät Bern, 
Universität Paris XI)

Eine vollständige Liste der Doktorandinnen und Doktoranden aus beiden Abteilungen mit weite-
ren Detailinformationen ist im Anhang abgedruckt (E.).
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B. International Max Planck Research 
School for Comparative Criminal Law

Die International Max Planck Research School 
for Comparative Criminal Law (IMPRS-CC) 
besteht seit 2007. Das auf in der Regel drei 
Jahre ausgerichtete Ausbildungsprogramm 
wird vom Max-Planck-Institut für ausländi-
sches und internationales Strafrecht und der 
Rechts wissenschaftlichen Fakultät der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg getragen. Spre-
cher der Research School ist der Direktor 
der strafrechtlichen Forschungsabteilung des 
Max-Planck-Instituts, Prof. Dr. Ulrich Sieber; 
stellvertretender Sprecher ist Prof. Dr. Walter 

Perron von der Rechtswissenschaftlichen Fa-
kultät der Universität Freiburg. Neben ihnen 
sind Mitglieder des Lenkungsaus schusses und 
Betreuer auch der Direktor der kriminologi-
schen Forschungsabteilung des Max-Planck-
Instituts, Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht, sowie 
Prof. Dr. Wolfgang Frisch und Prof. Dr. Roland 
Hefendehl von der Universität Freiburg. Koor-
dinator der Research School ist Jan-Michael 
Simon, sein Stellvertreter ist Nandor Knust. 
Im Berichtszeitraum 2010/2011 gehören der  
IMPRS-CC 32 Doktorandinnen und Dokto-
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B. IMPRS-CC

randen aus 12 Ländern an (Bulgarien, Chile, 
VR China, Deutschland, Estland, Griechen-
land, Iran, Kolumbien, Polen, Schweiz, Taiwan, 
Türkei). Im Berichtszeitraum haben neun Dok-
torandinnen und Doktoranden ihr Rigorosum 
erfolgreich abgeschlossen. Ende 2011 standen 
zwei Doktoranden kurz vor dem Rigorosum.

Die IMPRS-CC fördert und verbindet im 
Rahmen eines übergreifenden Forschungspro-
gramms zur Strafrechtsvergleichung Doktor-
arbeiten und trägt auch darüber hinaus zur 
Ausbildung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses bei. Der Forschungsgegenstand und 
die Ziele der Research School werden vor allem 
durch das Forschungsprogramm der strafrecht-
lichen Abteilung des Instituts bestimmt, insbe-
sondere durch dessen Forschungsschwerpunkt 
zur Strafrechtsvergleichung. Dabei geht es um 
ein Strafrecht zum Schutz der Gesellschaft und 
um eine menschenwürdige, demokratische 

und rechtsstaatliche Kriminalpolitik im Kon-
text zunehmend weltumspannender Interakti-
on („Globalisierung“) und der Veränderung von  
Risiken („Risikogesellschaft“ und „Informa-
tionsgesellschaft“). Im Mittelpunkt des For-
schungsprogramms stehen daher die Har-
monisierung und die Internationalisierung 
von Strafrecht, seine internationale Institu-
tionalisierung sowie seine territorialen und 
funktionalen Grenzen. Insoweit kann auf die 
Ausführungen oben in Kapitel I.B. zum For-
schungsprogramm der strafrechtlichen Abtei-
lung verwiesen werden.

Ziel des Forschungsprogramms ist es vor allem, 
auf der Grundlage von neuen Erkenntnissen 
über die Kriminalität und ihre Entwicklung 
neues Wissen zum Grad an Konvergenz und 
Divergenz zwischen Strafrechtsordnungen so-
wie über die Kontrollmöglichkeiten, Grenzen 
und Entwicklungstendenzen des Strafrechts zu 

Im Oktober 2011 wurde die International  
Max Planck Research School for Compara-
tive Criminal Law von einem internationa-
len Gutachtergremium evaluiert (Foto:  
Sandra Ziegler)
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Name Herkunfts-
land Betreuer (1./2.) Thema Eintritt

1. Albrecht, Michael Deutschland Sieber Die Kriminalisierung von Dual-Use-Software 15.02.11

2. Arslan, Mehmet Türkei Sieber/Albrecht Die Aussagefreiheit des festgenommenen  
Beschuldigten 01.05.11

3. Chalkiadaki, Vasiliki Griechenland Albrecht/Hefendehl Gefährderkonzepte in der Kriminalpolitik 01.02.11

4. Contreras, Lautaro Chile Frisch/Hefendehl Normative Kriterien zur Bestimmung  
���	%����������������	���	|���
������

01.04.09 
(Rigorosum: 08.02.12)

5. Engelhart, Marc Deutschland Sieber/Hefendehl Sanktionierung von Unternehmen unter besonderer 
Berücksichtigung von Compliance-Maßnahmen

01.04.07 
(Rigorosum: 09.02.10)
Otto-Hahn-Medaille,  
WisteV-Preis

6. García, Gonzalo Chile Hefendehl/Sieber Die Informationsstörung als Grundstein des Kapital-
marktstrafrechts 01.06.08

7. Ghassemi, Ghassem Iran Albrecht/Frisch Analyse der iranischen Strafrechtspolitik seit der 
Revolution von 1979

01.01.07 
(Rigorosum: 18.05.10)

8. Herbert, Nico Deutschland Perron/Frisch
Der strafrechtliche Schutz nichtwirtschafts fördernder 
EU-Subventionen vor leichtfertigem Missbrauch in 
Deutschland, Österreich und England

01.09.09

schaffen. Darüber hinaus geht es im Kontext 
der Globalisierung um andere Strategien der 
Kriminalitätskontrolle als das Strafrecht. Damit 
wird die Grundlage für Modelle und Lösungen 
in der Kriminalpolitik und für die Rechtsan-
wendung geschaffen. Methodisch ist dafür – 
neben der Analyse der Rechtstat sachen – vor 
allem eine universale und funk tionale Straf-
rechts vergleichung erforderlich, die vor dem 
Hinter grund unterschiedlicher gesellschaft-
licher Bedingungen und philosophischer Tra-
ditionen die strukturellen Zusammenhänge 
von Strafrecht untersucht.

Der internationale Schwerpunkt des For-
schungsprogramms, der globale Kontext seines 
Forschungsgegenstands und der universale An-
satz der Strafrechtsvergleichung vermitteln den 
Doktorandinnen und Doktoranden ein besse-
res Verständnis für und eine kritische Distanz 
zu der eigenen Rechtsordnung, die Sensibi-
lität für die zunehmende internationale Annä-
herung und Anerkennung unterschiedlicher 
rechts- und kriminalpolitischer Standpunkte 
sowie die Fähigkeit zur Entwicklung übergrei-
fender Regelungen, die sowohl Unterschiede 
zwischen wie Gemeinsamkeiten von nationa-
len Strafrechtsordnungen einbeziehen. Diese 
inhaltlichen Aspekte der Ausbildung werden 
durch ausgesuchte Ausbildungseinheiten zu 
���������������"�&����	��>�"��
������
Strafrechtsvergleichung sowie zu allgemeinen 

#�	�=����¥�������
���� ��� &��� �����
���-
gen, problemorientierten und verantwortungs-
bewussten Forschung ergänzt.

Nach fünfjähriger Laufzeit wurde das Ausbil-
dungsprogramm der IMPRS-CC im Oktober 
2011 von einem international besetzten Gut-
achtergremium evaluiert. Die Evaluation er-
gab, dass die IMPRS-CC einen erheblichen 
Mehrwert für die Doktorandinnen und Dokto-
randen bietet und die Kombination aus exzel-
lenter Wissenschaft und einer hervorragenden 
Ausbildung eine sehr gute International Max 
Planck Research School hervorgebracht hat, 
mit einer sehr guten durchschnittlichen Pro-
motionszeit und herausragenden wissenschaft-
lichen Ergebnissen. Auch wird festgehalten, 
dass das Ausbildungsprogramm der IMPRS-
CC zum Strafrecht weltweit einmalig ist und 
dass die Doktorandinnen und Doktoranden 
sehr zufrieden mit der Ausbildung sind (nähere 
�$����
���� &��� �+��#���� ������ ���	�
in der Broschüre International Max Planck Re-
search School for Comparative Criminal Law 
2007–2012).

Tabelle:
Übersicht über die Doktorarbeiten in der International 
Max Planck Research School for Comparative Criminal 
Law im Berichtszeitraum
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B. IMPRS-CC

Name Herkunfts-
land Betreuer (1./2.) Thema Eintritt

9. Herbert, Sarah Deutschland Sieber/Hefendehl Grenzen des Strafrechts bei der Terrorismus-
gesetzgebung 01.06.10

10. Hügel, Lennart Deutschland Sieber/Frisch Strafrechtliche Prävention terroristischer Anschläge 
von Einzeltätern 01.03.11

11. Knust, Nandor Deutschland Sieber/Perron Strafrecht und Gacaca 01.04.07 
(Rigorosum: 26.07.11)

12. Lang, Xenia Deutschland Sieber/Hefendehl Geheimdienstinformationen im Strafprozess 01.02.10

13. Müller, Tim Deutschland Sieber/Perron Präventive Freiheitsentziehungen als Instrument  
der Terrorismus bekämpfung

01.11.07 
(Rigorosum: 14.07.10)
Carl-von-Rotteck-Preis

14. Nikolova, Nina Bulgarien Albrecht/Hefendehl Whistleblowing als Ermittlungsmethode 01.06.09

15. Palacios, Alfonso Chile Albrecht/Sieber Organisierte Kriminalität im südamerikanischen  
Cono Sur 01.03.07

16. Petri, Lena Deutschland Sieber/Perron #������������
��	
��	$�����������
��	�	%����������� 01.02.2012

17. Plekksepp, Allan Estland Perron/Frisch Die gleichmäßige Gewährleistung des Rechts  
auf Verteidigerbeistand

01.01.07 
(Rigorosum: 09.02.10)

18. Qi, Xiong VR China Albrecht/Hefendehl Massenmedien und Strafurteil 01.01.07 
(Rigorosum: 09.02.10)

19. Reeb, Philipp Deutschland Hefendehl/Sieber Internal Investigations 01.11.09 
(Rigorosum: 01.12.10)

20. Rheinbay, Susanne Deutschland Sieber/Perron Die Errichtung einer Europäischen
Staatsanwaltschaft 01.09.09

21. Romero, Angélica Kolumbien Sieber/Albrecht
Konvergenz und Divergenz der Modelle zur Straf-
verfolgung Organisierter Kriminalität in Deutschland 
und in Kolumbien

01.02.11

22. Sadr Touhid-Khaneh,  
      Mohammad Iran Sieber/Albrecht Grundwerte des westlichen und des islamischen 

Strafrechts 01.04.09

23. Santangelo, Chiara Deutschland Sieber/Albrecht Der urheberrechtliche Schutz digitaler Werke 01.01.09 
(Rigorosum: 30.11.10)

24. Sonderegger, Linus Schweiz Sieber/Perron Die Rückkehr der Folter 15.09.08 
(Rigorosum: 24.05.11)

25. Stahlmecke, Dominik Deutschland Hefendehl/Sieber
Das sogenannte Geschäftsherrenmodell für den 
Tatbestand der Bestechlichkeit und Bestechung  
im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB)

15.09.10

26. Tabatabaei, Seyed  
      Emadeddin Iran Sieber/Albrecht Das Verhältnis von Religion und Meinungs äußerungs-

freiheit 15.08.11

27. Vetter, Mandy Deutschland Frisch/Perron Verteidigerkonsultation im Ermittlungsverfahren 01.04.09

28. Wang, Gang VR China Perron/Sieber Die strafrechtliche Rechtfertigung von Hoheits trägern 
in Extremfällen 01.09.09

29. Weiß, Harald Deutschland Sieber/Albrecht Straftatbezogene Freiheitsentziehungen ohne rechts-
kräftiges Urteil 01.12.10

30. Yun, Chunliang Taiwan Hefendehl/Sieber Die Strafbarkeitsgründe des Insiderhandelsverbots 01.12.10

31. Zhou, Zunyou VR China Sieber/Hefendehl Terrorismusbekämpfung im Spannungsfeld von  
Sicherheit und Freiheit in Deutschland und China 01.03.07

32. Zong, Yukun VR China Sieber/Perron Beweisverwertungsverbote im Strafverfahren 01.03.11
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Im Rahmen des Forschungsprogramms der 
International Max Planck Research School on 
Retaliation, Mediation and Punishment (IM-
PRS REMEP) wird der zentralen Fragestellung 
nach der Rolle und Funktion von Vergeltung, 
Mediation und Strafe für die Aushandlung, 
Konstruktion, Aufrechterhaltung und Wie-

dergewinnung sozialer Ordnung und sozialer 
��
������ ��� ��
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-
�����
��������	�$
�*� ����� ���	� ��� �����-
menhang mit Verbrechen und Terrorismus 
nachgegangen. Die IMPRS REMEP hat einen 
vergleichenden sowie interdisziplinären Ansatz 
und fügt sich ein in das jeweilige Forschungs-
programm der beteiligten Max-Planck-Institu-
te und Universitäten. An der IMPRS REMEP 
sind neben dem Max-Planck Institut für aus-
ländisches und internationales Strafrecht, vor-
nehmlich verankert in der kriminologischen 
Abteilung, als gleichberechtigte Partner das 
Max-Planck-Institut für ausländisches öffent-
liches Recht und Völkerrecht (Heidelberg), 
das Max-Planck-Institut für ethnologische For-
schung (Halle) und das Max-Planck-Institut 
für europäische Rechtsgeschichte (Frankfurt), 
die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Al-
bert-Ludwigs Universität Freiburg als auch die 
Philosophischen Fakultät I der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg beteiligt.

Sprecher der Research School sind Prof. Dr. 
Dr. h.c. Hans-Jörg Albrecht und stellvertretend 
Prof. Dr. Günther Schlee, Direktor am Max-
Planck-Institut für ethnologische Forschung in 
Halle. Dr. Carolin Hillemanns ist Koordinato-
rin der Research School. 

Die Herangehensweise an die zentralen Frage-
stellungen der IMPRS REMEP erfolgt jeweils 
aus der unterschiedlichen Perspektive der be-
teiligten Fachrichtungen, wobei aber ein in-
terdisziplinärer Ansatz gewollt ist. In Freiburg 
liegt der Schwerpunkt auf Studien, die sich 
im weitesten Sinne der kriminologischen bzw. 
strafrechtlichen und strafrechtsvergleichenden 
Forschung zuordnen lassen. Ein Bezug zu den 
Grundfragen, welchen Beitrag das Strafrecht 
bei der Entstehung, Wiederentstehung oder 
dem Zerfall gesellschaftlicher Ordnung spielt, 
auf welche Formen und Ausprägungen straf-
rechtlicher Sozialkontrolle zurückgegriffen 
wird und welche Substitute (formalisierter) 
Strafrechtskontrolle denkbar sind, ist bei den 
Forschungsarbeiten stets erkennbar.

C.  International Max Planck Research 
School on Retaliation, Mediation and 
Punishment

Doktorandinnen und Doktoranden 
der International Max Planck 
Research School on Retaliation, 
Mediation and Punishment mit 
ihren Betreuern und den Evaluato-
rinnen und Evaluatoren
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C. IMPRS-REMEP 

Neben der vollen Implementierung des Trai-
nings- und Forschungsprogramms können als 
Zwischenbilanz die erfolgreiche Fertigstellung 
von knapp der Hälfte der Promotionsprojekte so-
wie eine Vielzahl von Veröffentlichungen und als 
erster Meilenstein eine am Max-Planck-Institut 
für Strafrecht durchgeführte internationale Kon-
ferenz zu Vergeltung (Okt. 2011) festgehalten 
werden. Vortragende waren, neben REMEP 
Faculty Members und einigen Doktoranden, 
international renommierte Wissenschaftler 
u.a. aus der Kriminologie, Sozialanthropologie, 
Rechtsgeschichte, Psychologie und dem Busi-
ness Management. Der Konferenzband soll 
2013 bei Berghahn veröffentlicht werden. 

Die IMPRS REMEP verfolgt einen multidiszi-
plinären Ansatz. Zunächst werden die Dokto-
randen aus unterschiedlichen Fachrichtungen 
kommend im Rahmen von Einführungskursen 
mittels eines einheitlichen Curriculums mit 
den jeweiligen Forschungsfragen, Theorien 
und Methoden der beteiligten Disziplinen 
vertraut gemacht. Während der alljährlichen 
Winter University stellen die Doktoranden 
ihre Promotionsprojekte zur kritischen Dis-
kussion, in die Faculty Members und Mitpro-
movierende einbezogen sind. Fachvorträge zu 
ausgewählten Themen durch Faculty Mem-
bers und Gastwissenschaftler ergänzen die 
Kolloquia. Mittels der REMEP Guest Lecture 
Series sowie über thematisch ausgerichtete 
Workshops werden Netzwerke mit anderen 
Wissenschaftlern an deutschen und ausländi-
schen Universitäten und Forschungseinrich-
tungen geknüpft, die das Forschungsinteresse 
zu Vergeltung, Mediation und Strafe teilen. 
Beispielhaft sei hier auf den „Peace Building 
Workshop“ mit John Braithwaite, Australian 
National University, ANU College of Asia and 
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tionalisierte Kooperationen bestehen mit der 
Bern Graduate School for Criminal Justice 
an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Bern (Doktorandenseminare und 
Austauschprogramm für Doktoranden) sowie 
der Hofstra School of Law, New York (jährli-
che Summer School).

Die Promotionsprojekte der IMPRS REMEP 
weisen inhaltliche Überlappungen auf, kön-
nen aber fünf Clustern mit ausgewiesenem 
������� ������ &�������
� �����*� ���� ���	�
ihrerseits ergänzen. Die Cluster spiegeln die 
erhebliche Varianz der zentralen Konzepte der 
IMPRS REMEP wider. 

1. Cluster: Strafe, vergeltende Gewalt,  
Interaktionen und Sozialkontrolle

Forschungsarbeiten dieses Clusters befassen 
sich vornehmlich mit der Wechselbeziehung 
von formalisierter Strafe und (vergeltender) 
Gewalt. Eine Doktorarbeit zu „Jihadi Violence“ 
untersucht Bekennertexte und Narrative von 
Terrorgruppen, die ihre Gewalttaten als legi-
tim, zielgerichtet und notwendig darstellen. 
Eine andere Doktorarbeit befasst sich mit Ban-
denkriminalität und -gewalt der Maratruchas 
in drei Lateinamerikanischen Ländern und 
���@����
*� ����	�� ������� #
��$���	
� ���
Verwaltungsrecht als staatliche Antworten auf 
die Gewalt haben. Eng hiermit ist eine Arbeit 
verknüpft, die sich mit der Rolle von Gewalt 
für die Schattenwirtschaft i.w.S. sowie für die 
Herstellung sozialer Ordnung in den Favelas 
Rio de Janeiros befasst. Im Rahmen einer Dok-
torarbeit zur Rechtspraxis deutscher Schwurge-
richte im Umgang mit dem Phänomen der sog. 
Ehrenmorde werden die Motive, die dem Tö-
tungsdelikt zugrunde liegen, untersucht (Ver-
geltung, Durchsetzung informeller Normen, 
kulturelle Unterschiede). Schließlich fallen 
noch drei weitere Forschungsarbeiten in die-
ses Cluster. Unter dem Titel „Ethnographies 
of contentious criminalization“ werden inter-
aktive Prozesse in drei Staaten untersucht, in 
denen unterschiedliche Erscheinungsformen 
von Gewalt auftreten (separatistische Gewalt, 
�����
�����������	
��������\����
������-
hend von Umweltschützern). Ferner fallen die 
Dissertation zu den (straf-)rechtlichen Antwor-
ten auf den Sächsische Bauernaufstand von 
1790 sowie eine Arbeit zur Streitbeilegung bei 
�����
�����������	
�����#������������
Schwerpunkt.

2. Cluster: Mediation und Streitschlichtung  
in vergleichender Perspektive
 
Dieses Cluster umfasst Forschungsarbeiten, 
die einen rechtsvergleichenden Ansatz ver-
folgend sich mit der Rolle von Mediation, 
Streitschlichtung und Konsens im Rahmen 
von formalisierten Verfahren in verschiedenen 
Rechtsordnungen befassen. Hierunter fallen 
eine Dissertation zur Herausbildung informel-
ler Normen, die Absprachen im Strafverfah-
ren zugrunde liegen, sowie eine Dissertation 
über Täter-Opfer-Ausgleich und die Rolle des 
Staatsanwalts in Deutschland, der VR China 
und Taiwan. Eine weitere Forschungsarbeit 
untersucht die Dynamik der diversen Streit-
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schlichtungsprozesse in Südafrika und Swasi-
land. Schließlich fällt in dieses 2. Cluster eine 
rechtshistorische und rechtsvergleichende Ar-
beit zum verfassungsrechtlichen Schutz von 
Würde und Ehre in Spanien, Frankreich und 
Deutschland und seine Ausstrahlung auf straf-
rechtliche Sanktionen, die Stigma und Aus-
grenzung mit sich bringen. 

!�	&�
����}	|���*�������*~�������������^	
Transition, Aussöhnung und soziale Ordnung

Dieser Forschungsschwerpunkt enthält Arbei-
ten zu Transitionsgesellschaften und Räumen 
begrenzter Staatlichkeit hinsichtlich ihrer 
Modi zu Vergangenheitsbewältigung und (straf-
rechtlicher) Aufarbeitung schwerer Menschen-
rechtsverbrechen und gesellschaftlicher Aus-
söhnung. Diesen Fragestellungen wird in sechs 
Doktorarbeiten mit unterschiedlichem Blick-
������ &��� #���� |�
	���	�� ���
����
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������������
�'*�>$�	���
��|+������������
Streitschlichtung), Norduganda (vergeltende 
versus restorative Gerechtigkeit), Ruanda und 
Kolumbien (Rolle und Funktion nicht-staatli-
cher Akteure bei der Herstellung rechtsbasier-
ter sozialer Ordnung) sowie im Nordirak (Modi 
der Aufarbeitung schwerer Menschenrechts-
verletzungen durch das Ba’ath Regime an den 
Kurden) nachgegangen. Die Arbeiten analy-
sieren die Rolle von Akteuren, Interessen- wie 
Opfergruppen und deren Berufung auf völker-
rechtliche Menschenrechtsstandards für die 
(Wieder-) Herstellung sozialer Ordnung und 
Frieden. Zu diesem Cluster gehört auch eine 
Forschungsarbeit zur Herstellung und Darstel-
lung von Verantwortlichkeit im Justizsystem 
in Post-Apartheid Südafrika. Die Transition 
von einem autoritären zu einem freiheitlichen, 
demokratischen nach westlichem Standard 
ausgerichteten Strafrechtssystem wird in einer 
Dissertation zum mongolischen Strafrechtssys-
tem untersucht. 

4.  Cluster: Strafe und Wechselwirkung  
zwischen der Völkerrechtsordnung und  
nationalen Rechtsordnungen

Forschungsarbeiten des 4. Clusters befassen 
���	���
� ���<��	�����������������=�-
sen des Völker(straf)rechts und der internati-
onalen Ordnung auf das nationale bzw. lokale 
Recht und Gemeinwesen. Eine Dissertation 
zu „The Politics of Order – An Analysis of Pu-
nishment in International Law“ untersucht 
den Bedeutungsgehalt des völkerrechtlichen 

Strafausspruchs. Andere Arbeiten themati-
sieren das Zusammenspiel von Verfahren der 
Ruanda- und Jugoslawientribunale mit dem 
nationaler Strafgerichte und lokaler Modi der 
Verbrechensaufarbeitung sowie deren Rezep-
tion in der Bevölkerung. Eine weitere Disser-
tation untersucht die Wechselwirkungen und 
���=���� ��� �
���
������ ��$
��$�	���
auf Bürgerkriegssituationen. Die Rolle externer 
�
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����� �� ������� �����
��
wird ferner in einer Arbeit zum Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte und seinem 
���������$���������
���"��&��������

����
beleuchtet. Ebenfalls zu diesem Cluster gehört 
eine Arbeit, die das Verhältnis des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs und Chinas aus der 
Perspektive der jeweiligen Rechtskultur analy-
siert. Schließlich wird dieses Cluster abgerun-
det durch eine rechtsgeschichtliche Arbeit zu 
den Kriegsverbrecherprozessen in der französi-
schen Besatzungszone nach dem 2.  Weltkrieg 
(1945–1953). 

5. Cluster: Strafe, soziale Kontrolle,  
Regulierung und „Governance“ 

Das letzte Cluster bezieht sich auf Doktorarbei-
ten, die das Zusammenspiel von rechtlichen, 
wirtschaftlichen und politischen Bedingungen 
in der Reglementierung von (Wirtschafts-)kri-
minalität untersuchen unter der Frage, wie die-
se Bedingungen und Prozesse das (Wirtschafts-)
�
��$���	
�������������	��
&��������������
Rechtsvergleichende Studien zur Geldwäsche 
(China, Deutschland und USA) sowie zum In-
sider Trading (Deutschland und USA) fallen 
ebenso hierunter wie eine Arbeit zu „Vigilant 
Eyes: Exploring the Role of Voluntary Citizen’s 
Surveillance Control Work“, die das Verschwim-
men von privaten und öffentlichen Aufgaben in 
der Sozialkontrolle analysiert. 

Seit Gründung der IMPRS REMEP im Jahre 
2008 sind 33 Doktoranden und Doktorandin-
nen in die Research School, davon allein am 
Standort Freiburg 19 Promovierende aufge-
nommen worden. Die Research School bietet 
ihren in- und ausländischen Doktoranden (aus 
Brasilien, China, Costa Rica, Kanada, Kolum-
bien, Lettland, Mongolei, Niederlande, Öster-
reich, Peru, Spanien, Sudan, Taiwan, Ungarn 
und USA) während maximal drei Jahren die 
Möglichkeit, interdisziplinär zum Themenbe-
reich Vergeltung, Mediation und Bestrafung 
in einem Verbund von Max-Planck-Instituten 
und Hochschulen zu forschen. Die Dokto-
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C. IMPRS-REMEP

Tabelle:
Übersicht über die Dissertationen 
in der International Max Planck 
Research School on Retaliation, 
Mediation and Punishment

Name Herkunfts-
land Betreuer (1./2.) Thema Eintritt

1. Abdal-Kareem, Zahir  
    Musa Sudan Schlee/Rottenburg

|��������	��	=�����	�������������	��	���	&�
���	 
��	����*[����	&�������	��	%�
��	~������	%����^	
Eastern Sudan

01.06.11

2. Arfsten, Kerrin-Sina Deutschland Albrecht/Krasmann Exploring Vigilance: Power, Politics and the  
(De-)Construction of Vigilant Subjects 01.05.10 

3. Armborst, Andreas  Deutschland Blinkert/Albrecht Jihadi Violence – A Study of al-Qaeda‘s Media 01.04.08

4. Bedoya Sánchez,  
    Shakira Peru

Albrecht/Koskennie-
mi (Univ. Helsinki/
Finnland)

The Politics of Order – An Analysis of Punishment  
in International Law 01.04.08

5. Bognitz, Stefanie Deutschland Rottenburg/N.N. Rights-based Activism: Humanitarian and Legal 
Interventions in Rwanda 01.04.11

6. Bonnard, Daniel Schweiz Conze/Härter The French Prosecution of Nazi Crimes in Occupied 
Germany (1945–1953)

01.04.10

7. Cañizares Navarro,   
    Juan Benito Spanien

Härter/Masferrer 
(Univ. Valencia, 
Spanien)

The Protection of the Honor and Dignity of the Con-
`�����	��	=
����	�	%������	&�������`�	����������	
Approach Between the Penal Regulations in France 
and Spain

01.04.08  
mündl. Prüfung:  
Juli 2011

8. Drent, Ab Niederlande Schlee/K. von 
Benda-Beckmann Moving Between Laws and Identity 01.04.08

9. Elsayed, Ghefari F. Sudan Rottenburg/Schlee Dispute and Dispute-Settlement in Post-War South 
Kordofan, Sudan 01.04.08

10. Eulenberger, Immo Deutschland Schlee/N.N.
The Ateker Cluster: An inquiry into the interrelation of 
��������`�	��������������	]���	��������	��	�������	���	
accumulation

01.05.10

11. von Frankenberg,   
      Kiyomi Deutschland Hefendehl/

Albrecht
%��������������	����������
��	�
���	�����������
��	 
in traditionellen und ausdifferenzierten Rechtssystemen 01.05.08

12. Gebhard, Julia Deutschland Wolfrum/N.N. The Use of Human Rights Law in International  
Criminal Justice 01.08.08

13. Györy, Csaba Ungarn Hefendehl/
Albrecht

Criminal Law as a Means of Regulation: the Interplay 
between Legal, Economic and Political Rationalities 
in the Regulation of Corporate Crime

01.07.09

14. Hiéramente, Mayeul Deutschland Sieber/Perron
�������������	+�����	$�������	��	#������	&�������	�	
the Legal Framework of Criminal Law Interventions  
by External Actors

01.10.08

randen nutzen an ihren jeweiligen Standorten 
(Frankfurt, Freiburg, Halle, Heidelberg) die 
hervorragenden Forschungsmöglichkeiten der 
Institute. Sie werden fächerübergreifend von 
Direktoren sowie Hochschulprofessoren im 
Rahmen von sogenannten Thesis Committees 
bei ihrer Forschungsarbeit betreut. Über das 
strukturierte Ausbildungsprogramm hinaus 
werden Soft Skills (Presentation Skills, Acade-
mic Writing, Project Management, Speed Rea-
ding) vermittelt und die soziale Integration der 
Doktoranden gefördert. Die Trainingssprache 
der Research School ist Englisch. 

Von März 2011–2012 befanden sich zwei von 
derzeit neun IMPRS REMEP Doktoranden 

der Sozialanthropologie, wie im Trainingspro-
gramm vorgesehen, auf Feldforschung jeweils 
in Kenia und im Sudan. Ein Doktorand am 
MPI für Strafrecht hat von Mitte 2010 bis 
2011 Feldforschung in Norduganda und im 
Südsudan durchgeführt. Auch einige weitere 
Doktoranden am MPI für Strafrecht haben 
empirische Datenerhebungen, zumeist in Form 
von Beobachtung, Interviews und Umfragen, 
während des Berichtszeitraums durchgeführt, 
etwa in Deutschland, Bosnien-Herzegowina, 
Kolumbien und USA. Den Doktoranden wurde 
darüber hinaus auch ermöglicht, ihre aktuellen 
Forschungsergebnisse auf nationalen und in-
ternationalen Konferenzen sowie in einschlägi-
gen Fachzeitschriften zu präsentieren. 
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Name Herkunfts-
land Betreuer (1./2.) Thema Eintritt

15. Jensen, David Costa Rica Albrecht/Perron Maras: A Study of Their Origin, International Impact, 
and the Measures Taken to Fight Them 01.11.08

16. Kasselt, Julia Deutschland Albrecht/Perron Honour Killings in Germany 01.05.09

17. Kh. Erdem-Undrakh Mongolei Albrecht/Perron The Mongolian Penal System from the Perspective  
of the German Criminal Law 01.04.08

18. Lenart, Severin Österreich K. von Benda-Beck-
mann/Rottenburg

At the Margins of the South African Lowveld – The 
Dynamics of Disputing Processes in Plural Legal 
Orders

01.04.08

19. Lien, Meng-Chi Taiwan Albrecht/
Hefendehl

Victim-Offender Mediation and the Role of the Public 
Prosecutor – A Comparison of Germany, Taiwan and 
China 

01.04.08

20. Lin, Jing VR China Albrecht/
Hefendehl

A Comparative Study on Anti-money Laundering 
through Financial Institutions and their Staff in 
China, Germany and the USA

01.09.09

21. Moradi, Fazil Schweden Rottenburg/N.N.
�����������	%�����	�
�����	��	|���*[� ��	����}	+	
Recognition and Reparation Campaign against the 
Iraqi State

01.07.11

22. Moura de Souza,  
      Cléssio Brasilien Albrecht/Perron Youth and Violence in Brazil - Deconstructing the 

Crime Rates 01.10.11

23. Mugler, Johanna Deutschland Rottenburg/K. von 
Benda-Beckmann

Organizing Accountability and Criminal Justice  
in South Africa 01.04.08

24. Muwereza, Nathan Uganda Albrecht/v.Trotha Restorative vs. retributive Justice in the Northern 
������	&������ 01.08.10

25. Rojas Paez,  
      Gustavo P. Kolumbien Albrecht/Perron Transitional Justice from Below – Chances and 

Prospects in Contemporary Colombia 01.10.10

26. Schuetze-Reymann,  
      Jennifer Kanada Sieber/Perron

International Criminal Justice on Trial: the Legal 
Implications of the Referral Practice of Cases from 
International to National Justice Mechanisms –  
The ICTY/ICTR Experience and Its Possible Relevan-
ce for the ICC

01.04.09

27. Solarin, Adepeju USA, Nigeria Kößler/Albrecht Applicability of Restorative Justice Theories (Peace 
&�������	��	�������������	&������� 01.09.11

28. Stahlmann,  
      Friederike Deutschland Schlee/K. von 

Benda-Beckmann

Procedures of Dispute Management in ‘Post-War’ 
Times – A Disputing Parties Account, Bamyan/ 
Afghanistan 2009

01.04.08

29. Švarca, Inga Lettland Wolfrum/N.N. The Role of the ECtHR and its Procedure for  
Transitional Justice in Latvia 01.03.09

30. Terwindt, Carolijn Niederlande
Fagan, Povinelli, 
Richman, (Columbia 
University)/ Albrecht

Ethnographies of Contentious Criminalization –
Expansion, Ambivalence, and Marginalization

01.08.09
Defense:  
November 2011

31. Vujinovic, Lejla Deutschland Vest (Universität 
Bern)/Albrecht

��*������������	������	�����	��	����*�������	����������
A comparative analyses of Bosnia-Hercegovina, 
Croatia and Serbia

01.09.08

32. Walter, Thomas Deutschland Härter/N.N. Huldigungen und Aushandlung von Herrschaft im 
sächsischen Bauernaufstand von 1790 01.03.11

33. Zhao, Chenguang VR China Albrecht/Eser China and the ICC: Status and Prospects from the 
Perspective of Legal Culture 01.07.09
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D. MAXNETAGING

Das Institut ist ferner mit zwei Studien an 
der institutsübergreifenden MaxNetAging Re-
search School (MNARS) beteiligt. Sie ist Teil 
des Max Planck International Research Net-
work on Aging (MaxNet Aging). Gegenstand 
dieses internationalen Netzwerks sind die Ur-
sachen, Verläufe und Konsequenzen des Al-
terns. Kooperationspartner des Netzwerks sind 
19 Max-Planck-Institute sowie amerikanische 
und schwedische Forschungseinrichtungen, 
die Politikwissenschaften, Soziologie, Anth-
ropologie, Rechtswissenschaften, Ökonomie, 
\���	��	
��������	�$
�*� ���������*� +�-
thematik, Biologie, Medizin, Psychologie und 
die Gehirnwissenschaften in einem interdiszi-
plinären Forschungsverbund vereinigen. Max-
NetAging wurde von Prof. Dr. Paul B. Baltes 
(1939–2006) gegründet und steht seit 2007 
unter der Leitung von Prof. Dr. James W. Vau-
"��� |+�����������
�
�
� $=�� ����������	��
Forschung, Rostock).

Die MNARS wurde 2007 als Ausbildungs-
komponente von MaxNetAging gegründet und 
umfasst bisher 33 abgeschlossene und laufen-
de Dissertationsprojekte. Die teilnehmenden 
Doktoranden kommen aus den unterschied-
lichen Fachrichtungen der beteiligten Max-
Planck-Institute. Das neunmonatige Ausbil-
dungsprogramm wird am Max-Planck-Institut 
für demographische Forschung durchgeführt. 
Ziel des Ausbildungsprogramms ist es, den 
Doktorandinnen und Doktoranden Grund-
kenntnisse der Altersforschung zu vermitteln 
und sie mit der Interdisziplinarität der The-
matik vertraut zu machen. Dadurch sollen 
fachübergreifende Forschungsarbeiten, die auf 
einer soliden  methodischen, theoretischen 
und empirischen Grundlage stehen, stimuliert 
werden. Das Ausbildungsprogramm besteht 
aus wöchentlichen Vorträgen mit anschließen-
den Kolloquien, Einführungskursen in For-
schungsmethoden, einem Forschungsseminar 
zu grundlegenden Ansätzen in der Altersfor-
schung sowie einer Graduiertenklasse. In der 
Graduiertenklasse stellen die Doktoranden ihr 
Dissertationsprojekt zur Diskussion. Nach Be-

endigung des Ausbildungsprogramms werden 
die Forschungsarbeiten an den jeweiligen Max-
Planck-Instituten weitergeführt. 

Im November 2007 wurde von Frau Franzis-
ka Kunz (Soziologin) im Rahmen der MNARS 
eine Untersuchung zum Thema „Ältere Men-
schen und Kriminalität“ begonnen, die seit  
August 2008 am Freiburger Max-Planck-Insti-
tut für ausländisches und internationales Straf-
recht durchgeführt wird. Das von Prof. Dr. Al-
brecht und Prof. Dr. Blinkert betreute Projekt 
beinhaltet zwei Teilstudien. Die Hauptstudie 
(Teilstudie I) verfolgt das Ziel, anhand von Dun-
kelfelddaten das kriminelle Verhalten älterer 
Menschen zu beschreiben und theoriegeleitet 
zu erklären. Die hierfür benötigten Daten wur-
den im Jahr 2009 mit einer postalischen Befra-
gung deutscher Staatsbürger im Alter zwischen 

D. Beteiligung an der MaxNetAging  
Research School

Doktorandinnen und Doktoranden  
der MaxNetAging Research School 
im Max-Planck-Institut für demo-
��������	������
��	��	�������
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49 und 81 Jahren, die in Privathaushalten der 
Region Südbaden leben, erhoben. Die Daten 
zeigen u.a., dass zwischen moralischen bzw. 
normativen Einstellungen und kriminellem 
Verhalten ein enger Zusammenhang besteht. 
Ferner wurde festgestellt, dass Angehörige jün-
gerer Generationen im Vergleich zu denen äl-

�����\����
����	�����������������������
Konformitätsnormen weniger stark verinner-
licht haben. In einer Anschluss-Untersuchung 
(Teilstudie II) wurde deshalb vertieft den Fra-
gen nachgegangen, welche Vorstellungen von 
Moral die Befragten haben, wie sich diese im 
Verlauf des Lebens entwickeln und inwiefern 
sich Moralvorstellungen zwischen den Gene-

rationen unterscheiden. Zur Beantwortung der 
Forschungsfragen wurden aus allen Freiburger 
Teilnehmern der postalischen Befragung, die 
ihre Kooperationsbereitschaft für eine weitere 
Studie geäußert hatten, 99 Personen ausge-
wählt und persönlich interviewt. Das Projekt 
wird voraussichtlich Anfang 2012 beendet.Seit 
2009 verfasst Frau Roberta Ferrario (Juris tin) 
im Rahmen der MNARS am Institut eine Ar-
beit mit dem Titel „Equality, Proportionality 
and Individualization in Criminal Sentenc ing. 
A Comparative Study Focusing on Criminal 
Cases involving Elderly Offenders”. Diese  
Arbeit wird ebenfalls von Prof. Dr. Albrecht 
betreut.

III. NACHWUCHSFÖRDERUNG 
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A. KOOPERATIONEN

1.  Internationale Kooperationen

���� +�����������
�
�
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� ���
���
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Verbindungen zu Forschungseinrichtungen 
und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern im Ausland sowie Akteuren und Institu-
tionen aus Politik und Praxis. Der Schwerpunkt 
der internationalen Kooperationen beruht da-
bei auf fünf forschungsstrategischen Zielen:

1. Systematische Erweiterung und Konzen-
tration von Informationen zu den Schwer-
punkten beider Forschungsprogramme 
durch Kooperationsprojekte weltweit;

}�� >�$���� ��� ��		��
���� ������ ����� �-
ternationalen Netzwerks exzellenter For-
schungseinrichtungen und Forscherinnen 
und Forscher;

3. Förderung des kritischen Diskurses zu den 
Schwerpunkten der Forschungsprogramme 
durch internationalen Austausch mit Wis-
senschaft, Politik und Praxis;

4. Förderung der Synergien zwischen Grund-
lagenforschung und der Ausbildung von 
Nach wuchs wissenschaftlerinnen und Nach -
wuchs  wissen schaftlern aus der ganzen 
Welt;

5. Unterstützung von Entwicklungsländern 
und Übergangsgesellschaften beim Aufbau 
eines modernen, rechtsstaatlichen Straf-
rechts und Justizsystems.

\��������	� ������ ���� �
���
������ 
Kooperationen des Max-Planck-Instituts alle 
wichtigen Weltregionen ab. Ein europäischer 
Schwerpunkt ergibt sich dabei sowohl aus der 
gewachsenen Zuständigkeit der Europäischen 
Union in den Bereichen Kriminalitätspräventi-
on und Strafrechtsharmonisierung als auch aus 
der zunehmenden Bedeutung der europäischen 
Forschungsförderung. Weitere Schwerpunkt-
bildungen betreffen den Nahen und Mittleren 
Osten, die Türkei, die Volksrepublik China und 
andere asiatische Länder sowie Lateinamerika.

��� ����"����	�� ����� ���� �������	�$
�
liche Kooperationen zu einem breiten Spekt-
rum an Themen statt. Ein in Kooperation mit 

der Europäischen Kommission durchgeführ-
tes Forschungsprojekt über die Grundlagen, 
Systeme und Zukunftsperspektiven des Euro-
päischen Strafrechts, mit dem die Struktur-
modelle zur Strafverfolgung transnationaler 
Kriminalität in der EU analysiert werden, be-
ruht auf einer vor allem europäischen Zusam-
menarbeit zu insgesamt 19 Rechts ordnungen. 
Darüber hinaus bestand die Basis einer zwi-
schen 2009 und 2010 durchgeführten empiri-
schen Untersuchung des Instituts zur Erforder-
lichkeit einer Europäischen Staatsanwaltschaft 
(EuroNEEDS) aus einem Netzwerk von Exper-
tinnen und Experten aus Forschung und Pra-
xis aus 18 Ländern. Auch nimmt das Institut 
seit 2010 an einem Projekt zur Entwicklung 
einer Europäischen Strafprozessordnung für 
eine europäische Staatsanwaltschaft teil, an 
dem Vertreter aus zahlreichen europäischen 
Staaten beteiligt sind. Auch das im Jahr 2011 
abgeschlossene rechtsvergleichende Projekt 
über freiheitsentziehende Maßnahmen ge-
gen gefährliche, strafrechtlich verantwortliche 

Internationaler Workshop  
der Study Group on Terrorism, 
Democracy, and the Law mit 
dem Titel „Detention of Terrorist 
%
������	�	���	���	��	&��������	
Intelligence in Legal Procee-
dings“ in Washington, USA, 
12.11.–13.11.2010

A.  Internationale und nationale  
Kooperationen
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(Rückfall-)Täter im internationalen Vergleich 
(„Sicherungsverwahrung“) beruht auf einer 
überwiegend europäischen Zusammenarbeit 
zu 15 Rechtsordnungen. Weiterhin wird eine 
durch die Europäische Union geförderte ver-
gleichende Untersuchung zum erweiterten 
Suizid durchgeführt, die Forschungseinrich-
tungen aus mehreren europäischen Ländern 
einschließt. Abgeschlossen wurde im Berichts-
zeitraum die Pilotstudie zur Weiterentwicklung 
der International Crime and Victim Survey 
(ICVS), an der das Forschungsinstitut des nie-
derländischen Justizministeriums (WODC), 
�������
���	�������¢$���*������������	�����-
tizministerium, der Swedish Council of Crime 
Prevention und das Nicis Institute Netherlands 
mitgewirkt haben. Im Projekt „Kriminalitäts-
erfahrungen und -wahrnehmungen im europä-
���	�� �������������	{� ���
� ���� �
������
Zusammenarbeit mit der London School of 
Economics (Mannheim Centre for the Study 
of Criminology and Criminal Justice) sowie mit 
der Universität Linz (Institut für Strafrechts-
wissenschaften) statt. Gemeinsam mit der Uni-
versität Grenoble wird das Projekt „Polizei und 
Jugendliche in multi-ethnischen Gesellschaf-
ten (POLIS)“ durchgeführt. Schließlich wird 
in Zusammenarbeit mit der niederländischen 
Polizei das Projekt „The Prediction of Low Pro-
bability and Serious Violence by Means of Pre-
Incident Indicators“ durchgeführt, das auf die 
Entwicklung von Modellen zur Erklärung und 
Vorhersage von Gewaltaktionen durch jihadisti-
sche Terrorgruppen ausgerichtet ist.

Über Europa hinaus wirken an verschiedenen 
weiteren internationalen Untersuchungen des 
Max-Planck-Instituts in großem Umfang aus-
ländische Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus der ganzen Welt mit. So beruhen 
die Berichte für das kurz vor dem Abschluss 
stehende und 12 Rechtsordnungen umfassende 
rechtsvergleichende Projekt zu Möglich keiten 
und Grenzen des Strafrechts bei Arzneimittel-
fälschungen auf einer engen internationalen 
Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern aus Ägypten, Brasilien, 
China, Frankreich, Griechenland, Indien, Ni-
geria, Paraguay, Russland, der Schweiz und 
den USA. An einem weitgehend abgeschlos-
senen empirischen Forschungsprojekt zum 
Thema „Todesstrafe und öffentliche Meinung 
in China“ sind das Great Britain China Center 
in London, die Beijing Normal University, die 
Wuhan University und die Oxford University 
(Centre of Criminology) beteiligt. Weitgehend 

abgeschlossen sind weiterhin die in Koopera-
tion mit 18 Strafrechtswissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftlern aus der lateinamerikani-
schen Region durchgeführten Studien in spa-
nischer Sprache zu Beteiligungsmodellen bei 
der Zurechnung komplexer Kriminalität unter 
besonderer Berücksichtigung der strafbaren 
Mitwirkung von Führungspersonen in Straftä-
tergruppen und Netzwerken, in deren Rahmen 
2010 eine internationale Konferenz in Kolum-
bien/Bogota und 2011 in Mexiko-Stadt durch-
geführt wurde. Auch stehen die in Kooperation 
mit einem umfangreichen interdisziplinären 
Netzwerk von Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern aus Lateinamerika und Spanien 
durchgeführten Studien in spanischer und por-
tugiesischer Sprache zu Fragen der Vergeltung, 
Mediation und Strafe kurz vor dem Abschluss. 
Schließlich ist das Institut Partner der Inter-
national Study Group on Terrorism, an der das 
Israel Democracy Institute in Jerusalem und 
die Columbia Universität in New York beteiligt 
sind.

Längerfristige internationale Kooperationen 
existieren mit weiteren ausländischen Universi-
täten und Forschungseinrichtungen. So wurde 
die Zusammenarbeit mit 6 chinesischen Uni-
versitäten in Peking, Shanghai und Hangzhou 
durch ein Ende 2011 publiziertes Buchprojekt 
zu strafrechtlichen Problemen der globalen 
Informations- und Risikogesellschaft ausge-
baut, in dem die Forschungsergebnisse der 
strafrechtlichen Abteilung des Instituts zu die-
sen Fragen publiziert wurden. Im Rahmen der  
Kooperation mit der Bahçe�ehir-Universität 
wurde 2010 in Istanbul eine Konferenz mit 
Doktorandinnen der International Max Planck 
Research School for Comparative Criminal 
Law zum Thema Terrorismusbekämpfung 
durchgeführt. Mit der Bahçe�ehir-Universität 
sowie der Harvard Universität arbeitet das 
Institut an empirischen Projekten zur Imple-
mentierung der neuen türkischen Strafpro-
zessordnung, die auf eine in den 1990er Jahren 
durchgeführte empirische Untersuchung zu 
Fragen der Anwendung des (alten) türkischen 
Strafprozessrechts aufbaut. Auch arbeitet das 
Institut mit Forschungseinrichtungen vor allem 
aus dem französischen Sprachraum im Netz-
werk GERN (Groupe Européen de Recher-
ches sur les Normativités) zusammen. Mit der 
Juristischen Fakultät der Universität Leuven 
(Leuven Institute of Criminology) besteht eine 
Partnerschaft zur Durchführung konkreter For-
schungsvorhaben und zum Austausch von Stu-

Im Oktober 2011 besuchte eine chinesische 
Delegation das Institut
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dierenden, Doktorandinnen und Doktoranden, 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. 
Dauerhafte wissenschaftliche Kooperation ist 
auch das Ziel des zwischen dem Institut, dem 
Niederländischen Zentrum für Forschungen 
zu Kriminalität und Strafjustiz, der University 
of Cambridge und der Universität Tübingen 
vereinbarten European Network of Research 
Institutes of Criminology (ENRIC). Weite-
re Kooperationen betreffen die Université de 
Montréal sowie die Law School der Getulio-
Vargas-Stiftung in São Paulo. Darüber hinaus 
wurde eine Kooperationsvereinbarung mit der 
Bundesuniversität von Rio de Janeiro geschlos-
sen, aus der heraus gemeinsam mit dem UN-
Hochkommissar für Menschenrechte zwei 
internationale Konferenzen zum Thema Auf-
arbeitung der Vergangenheit in Rio de Janeiro 
veranstaltet wurden. Der Konferenzband er-
scheint im Jahr 2012 in portugiesischer und 
spanischer Sprache. Ferner wurden Koopera-
tionsvereinbarungen mit der Universität San 
Marcos und der Katholischen Universität in 

Lima (Peru) geschlossen, in deren Rahmen das 
Institut sich u.a. auch an der Unterstützung 
der Strafprozessrechtsreform und der Korrup-
tionsbekämpfung in Peru beteiligt. Anküpfend 
an die Deutsch-Sowjetischen Kolloquien der 
1980er Jahre, ausgerichtet auf Fragestellun-
gen zur Rolle des Strafrechts in Übergangsge-
sellschaften und mit Beteiligung der IMPRS 
„Retaliation, Mediation, Punishment“ hat sich 
eine enge Zusammenarbeit mit Universitäten 
�� ������ |\������'*� _���� |>���������	�'�
sowie Odessa (Ukraine), darüber hinaus mit 
Forschungseinrichtungen und Universitätsin-
stituten in St. Petersburg und Moskau ergeben.

Schließlich bestehen auch Internationale Ko-
�"���
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seit 2006 gemeinsam mit der Universität Pécs 
in Ungarn im jährlichen Wechsel strafrecht-
liche bzw. kriminologische Sommerkurse statt 
und mit der Hofstra University School of Law 
New York werden regelmäßig Sommeruniversi-
täten veranstaltet.  

2.  Nationale Kooperationen

Die Direktoren des Max-Planck-Instituts ko-
operieren eng mit der Albert-Ludwigs-Univer-
sität Freiburg. Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht und 
Prof. Dr. Ulrich Sieber haben an der Juristi-
��	��%����
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Honorarprofessors“ mit vollen Mitwirkungs-
rechten. Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht ist ferner 
Mitglied der Philosophischen Fakultät. Prof. 
Dr. Ulrich Sieber ist zudem Honorarprofes-
sor und Mitglied der Juristischen Fakultät der 

Die „Meilensteinkonferenz“ zum 
BaSID-Projekt fand im Seminar-
raum des neuen Gebäudes in der 
Fürstenbergstraße statt
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Lud wig-Maximilians-Universität München. 
Aus dem Kreis der Mitarbeiter ist Prof. Dr. Jörg 
Arnold Honorarprofessor an der Universität 
Münster. An der Universität Freiburg decken 
beide Direktoren sowie wissenschaftliche Re-
ferentinnen und Referenten aus beiden Abtei-
lungen einen beachtlichen Teil des Lehrange-
bots zum Schwerpunktbereich „Strafrechtliche 
���	
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Referentinnen und Referenten der kriminologi-
schen Abteilung zum Lehrangebot des soziolo-
gischen Instituts bei. PD Dr. Hans-Georg Koch 
ist langjähriges Mitglied der Ethik-Kommission 
der Universität Freiburg.

Prof. Dr. Wolfgang Frisch und Prof. Dr. Walter 
Perron, beide an der Universität Freiburg tätig, 
sind Auswärtige Wissenschaftliche Mitglieder 
des Max-Planck-Instituts. Dabei steht die Be-
rufung von Prof. Dr. Walter Perron auch in Zu-
sammenhang mit der Kooperationsvereinbarung 
zwischen der Freiburger Universität und der 
Max-Planck-Gesellschaft, die für den Inhaber 
des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht 
und Strafrechtsvergleichung diesen Status am 
Institut vorsieht. Umgekehrt ist geregelt, dass 
der am Max-Planck-Institut für die strafrecht-
liche Abteilung zuständige Direktor zum quali-
�&���
�� ������"��$������ �� ���� �����
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Fakultät der Universität Freiburg berufen wird.

Mit der Juristischen Fakultät der Albert-Lud-
wigs-Universität Freiburg besteht ferner eine 
enge Zusammenarbeit in der International Max 
Planck Research School for Comparative Cri-
minal Law sowie der International Max Planck 
Research School on Retaliation, Media tion and 
Punishment. Diese Kooperation fußt auf ei-
ner im Jahr 2010 geschlossenen Vereinbarung, 
����� ������ ��� ��
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in- und ausländischen Nachwuchs auf den Ge-
bieten der Strafrechtswissenschaft und Krimi-
nologie für den Wissenschaftsstandort Freiburg 
zu gewinnen und auszubilden sowie durch eine 
��&���
�������������������������	�$
���	��
Mehrwert zu erzielen. Darüber hinaus ist das 
Institut in die Arbeiten der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg zur zweiten Runde der  
Exzellenzinitiative involviert und arbeitet an 
dem Center for Security and Society an der 
Universität Freiburg mit.

Weiter ist das Max-Planck-Institut Konsortial-
führer in einem Kooperationsprojekt zum Mo-
nitoring zum Thema Sicherheit in Deutschland 
(Barometer Sicherheit Deutschland – BaSiD). 
Zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für 
System- und Innovationsforschung (ISI) in 
Karlsruhe, dem internationalen Zentrum für 
Ethik in den Wissenschaften (IZEW) in Tübin-
gen, dem Bundeskriminalamt (BKA), der Ka-
tastrophenforschungsstelle der FU Berlin, dem 
Institut für Sozialwissenschaften der Universi-
tät Düsseldorf sowie dem Institut für Soziolo-
��������`������
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���
und Wahrnehmung von Sicherheiten ermit-
telt und analysiert. Hier wie in dem Projekt 
„Fachdialog Sicherheitsforschung“ ist die Ein-
bindung der technologisch-naturwissenschaft-
lichen Perspektive des ISI zentraler Bestandteil 
des Projektdesigns.

Schließlich ist das Max-Planck-Institut in das 
Konsortium der „China-EU School of Law“ in 
Peking eingebunden (Leitung: Universität Ham-
burg) und arbeitet zusammen mit der Universität 
Göttingen an einem Projekt zur Erstellung einer 
qualitativ verbesserten und auf Dauer angelegten 
Rückfallstatistik auf der Grundlage des Bundes-
zentralregisters.

3.  Perspektiven

Die Forschungsperspektiven beziehen ihre 
Koordinaten aus allgemeinen Entwicklungs-
trends, die in den Begriffen der Globalisierung 
sowie der Risiko- und Informationsgesellschaft 
zum Ausdruck kommen. Hieraus ergeben sich 
Fragestellungen zu den Grenzen der strafrecht-
lichen Sozialkontrolle in einer Welt, die durch 
neue und grenzüberschreitende Risiken, neue 
Informationstechnologien, Migration und hier-
����	� �
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eine zunehmende Bedeutung internationaler 

und supranationaler Standards (insb. Men-
schenrechte) gekennzeichnet ist. Gleichzeitig 
erhöht der Prozess der Globalisierung den Be-
darf an international einordnungsfähigem Wis-
sen, damit den Bedarf an funktionsfähigen For-
schungsnetzwerken und erfordert schließlich 
eine komparative Methodologie, die Zustände 
und Entwicklungen in grenzüberschreitenden 
Problemen, in nationalen Strafrechtssystemen 
und auf supranationaler (internationaler und 
europäischer) Ebene abbilden kann.



141

B. AUSLÄNDISCHE WISSEN-
SCHAFTLER AM INSTITUT

B. Ausländische Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler am Institut

Mit einem interdisziplinären und rechtsver-
gleichenden Forschungsprogramm war das 
Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Strafrecht auch in den Jahren 
2010 und 2011 ein Anziehungspunkt für Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
aller Welt. Das Institut bietet ihnen die Mög-
lichkeit, in einem zeitlich befristeten Rahmen 
individuelle Forschungsvorhaben auf den Ge-
bieten des Strafrechts, des Strafprozessrechts 
und der Kriminologie zu realisieren.

Im Berichtszeitraum 2010/2011 bearbeiteten 
die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 
eine Vielzahl von Einzelthemen des Strafrechts 
und des Strafprozessrechts sowie der Krimino-
logie. Im Mittelpunkt standen insbesondere 
Fragen der mittelbaren Täterschaft, des Ver-
suchs, der Korruption, der Geldwäsche, des 
Terrorismus, der Straftatbestände zum Schutz 
der psychischen Integrität, der Sicherungs-
verwahrung, der Beweisverbote, des Täter-
Opfer-Ausgleichs, der Verständigung sowie des 
Fair-Trial-Prinzips. Weiterhin wurden Frage-
stellungen zur Organisierten Kriminalität, zur 
Marktmanipulation und zur Computerkrimina-
lität bearbeitet; ferner befassten sich die For-
schungen mit Problemen wie Rückfall, Straf-
zumessung und Todesstrafe sowie mit dem 
islamischen Recht. Weitere Studien wurden in 
den Bereichen des Intertemporalen Strafrechts, 
des Umweltstrafrechts, des Jugendstrafrechts, 
der Opferforschung sowie außerstrafrechtli-
chen Präventionsstrategien, insbesondere der 
Compliance, durchgeführt. Neben nationalen 
Rechtsordnungen fokussierten zahlreiche Pro-
jekte auch das Europäische und Internationale 
Strafrecht.

Das Institut wurde 2010 von 315 Gästen zu 
Forschungsaufenthalten genutzt, davon ka-
men 76 % über die strafrechtliche Abteilung 
und 24 % über die kriminologische Abteilung. 
2011 besuchten 304 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler das Institut zu Forschungs-
zwecken, davon 79 % als Gäste der strafrecht-
lichen und 21 % als Gäste der kriminologischen 
Abteilung. Abbildung 1 schlüsselt die For-

schungsaufenthalte von 2005 bis 2011 nach 
den Abteilungen auf.

Unter den in den Berichtsjahren anwesenden 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
befanden sich 28 % Professorinnen und Pro-
fessoren, 30 % Promovierte sowie 42 % Dok-
torandinnen und Doktoranden. Abbildung 2 
stellt den akademischen Status der Gäste in 
den beiden Disziplinen dar.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler kamen aus 54 Ländern ans Institut. Eine 

Abb. 2:
Gastwissenschaftler 
2010/2011 differenziert 
nach Abteilung und 
akademischem Status

Abb. 1: 
Trend der Forschungs-
aufenthalte in den 
Abteilungen

Die Gästekoordinatoren:  
Johanna Rinceanu,  
(Strafrecht) und Volker  
Grundies (Kriminologie)
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bedeutende Anzahl (179) von ihnen stammte 
– wie in den vergangenen Jahren – aus Italien 
(119), Spanien (34) und Polen (26) und damit 
aus Ländern, deren rechtswissenschaftliche 
Fakultäten traditionell enge Beziehungen zur 
deutschen Strafrechtswissenschaft und Kri-
minologie unterhalten. Überdurchschnittlich 
	����� ����� ���=���� 	����� ���� ���� |¨~'*�
die Volksrepu blik China (33), die Türkei (33), 
Portugal (23), Ungarn (21), Brasilien (18) so-
wie Südkorea (18) vertreten. Aus Deutschland 
hielten sich 15 Gastwissenschaftlerinnen und 
Gastwissenschaftler am Institut auf, aus den 
USA ebenfalls 15, aus Russland 13, aus Grie-
chenland und Japan jeweils 12 und aus Geor-
gien 11. Insgesamt kamen 304 Personen aus 
Ländern der Europäischen Union, 11 aus dem 
übrigen Europa, 76 aus dem Nahen Osten, 69 
aus Ost- und Südostasien, 48 aus Mittel- und 
Südamerika, 25 aus den GUS-Staaten, 15 aus 
Nordamerika, 14 aus Afrika und 9 aus Süd-
asien. (Siehe dazu die Abbildung 3.)
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Abb. 3: 
Verteilung der ausländischen 
Wissenschaftler auf die 
Herkunftsländer 2010 und 2011

1 Afghanistan (3)
2 Argentinien (9)
+���������/#
0���������� 
    Herzegowina (1)
4�����������56#
7�����������5#
7 Chile (3)
6�:�����;�����5#
9 Deutschland (15)
10 Dänemark (5)
11 Ecuador (2)
12 Estland (1)
5+��������6#

14 Frankreich (4)
15 Georgien (11)
16 Griechenland (12)
17 Indien (6)
56�@����0B#
19 Israel (3)
20 Italien (119)
21 Japan (12)
22 Kamerun (1)
23 Kolumbien (7)
24 Kroatien (4)
25 Litauen (1)
26 Macao (V.R. China) (1)
27 Mexiko (1)

/6�Q�����������7#
29 Nigeria (1)
30 Norwegen (3)
31 Peru (3)
32 Polen (26)
33 Portugal (23)
34 Republik China  
     (Taiwan) (5)
35 Rumänien (4)
36 Russland (13)
37 Schweden (4)
+6����&��	��7#
39 Senegal (2)
40 Slowenien (1)

41 Spanien (34)
42 Südafrika (9)
0+��X��������56#
44 Tadschikistan (1)
45 Tschechien (4)
46 Türkei (33)
47 UK (6)
06�Y�Z��54#
49 Uganda (1)
50 Ungarn (21)
51 Uruguay (2)
52 V.R. China (33)
53 Venezuela (2)
54 Österreich (4)

Gäste und Mitarbeiter auf einer  
Wanderung
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C. Rechtsgutachten
 Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis

Aus der Verbindung praktischer Fragestellun-
gen mit denen des Forschungsprogramms der 
strafrechtlichen Abteilung ergeben sich wert-
volle Anregungen für die Forschungsarbeit. 
��&���� >$����� ���� ���	
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oder Verwaltung führen zu rechtsvergleichen-
den Großprojekten, deren Bearbeitung auch die 
Mitarbeit externer Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus dem Ausland erfordert. 
Im Berichtszeitraum trifft dies insbesondere 
auf ein Forschungsvorhaben aus Anlass eines 
Verfahrens vor dem Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte zu. Dessen Gegenstand 
sind Zulässigkeit und rechtliche Ausgestaltung 
freiheitsentziehender Sicherungsmaßnahmen 
sowie Fragen der Zulässigkeit diesbezüglicher 
Gesetzesänderungen, soweit diese für bereits 
Verurteilte von Nachteil sind. Über Anlage und 
Ergebnisse dieses Projekts wird unter II. („Ak-
tuelle Forschungsarbeiten“) ausführlich berich-
tet. Des Weiteren können aus fallbezogenen 
Gutachten auch Themenstellungen für wissen-
schaftliche Einzelarbeiten resultieren.

Das Max-Planck-Institut ist grundsätzlich be-
reit, Justizorgane und Behörden in Fragen der 
Strafbarkeit nach ausländischem Recht bei 
Auslandsbezügen von Tat und/oder Täter, in 
Bezug auf fallbezogene Aspekte des deutschen 
Strafanwendungsrechts, sowie bei Fragen 
der Zusammenarbeit im Wege der Rechtshil-
fe, der Auslieferung oder bezüglich ausländi-
scher Strafverfahrensrechte zu beraten. Dies 
korrespondiert mit der gegenüber diesen Ins-

titutionen bestehenden Erwartung des Max-
Planck-Instituts, insbesondere bei empirischen 
Forschungsprojekten die nötige Unterstützung 
zu erfahren.

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 109 
Anfragen bearbeitet (2010: 59, 2011: 50). Da-
von kamen 69 Anfragen von Institutionen der 
���	
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meisten nachgefragten Ländern zählen neben 
Deutschland (16) die Türkei (6), Italien und 
die USA (je 5). Insgesamt waren ca. 45 Rechts-
ordnungen vertreten.
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D. Veranstaltungen und Vorträge

1. Veranstaltungen am Institut

Im Berichtszeitraum 2010/2011 fanden die 
im Einzelnen im Anhang unter D. aufgeführ-
ten wissenschaftlichen Tagungen, Kolloquien, 
Workshops und Vorträge des Max-Planck-In-
stituts statt. Es handelt sich dabei um Veran-
staltungen im Institut sowie externe Veranstal-
tungen des Instituts. Teilweise wurden sie von 
der strafrechtlichen und der kriminologischen 
Abteilung gemeinsam organisiert und durch-
geführt. Veranstaltungen am Institut stehen in 
der Regel allen wissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern und Gästen offen. Ein 
besonderer Höhepunkt war im Berichtszeit-
raum das internationale Kolloquium zum Ge-
denken an Hans-Heinrich Jescheck am 7. und 
8. Januar 2011, an dem über 300 Personen 
aus dem In- und Ausland teilnahmen. Unter 
dem Titel „Strafrecht in einer globalen Welt“ 
wurden Vorträge über Themen gehalten, die 

das wissenschaftliche Lebenswerk Jeschecks 
besonders prägen: Strafrechtsdogmatik, Straf-
rechtsvergleichung, Internationales Strafrecht, 
Europäisches Strafrecht und das Verhältnis von 
Strafrecht und Kriminologie. Alle sind noch 

heute von hoher Aktualität. Zahlreiche ausländi-
sche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
beschrieben in kürzeren Ansprachen die Wir-
kung Jeschecks in ihren Ländern. Der Gedächt-
nisband mit einer schriftlichen Fassung der Vor-
träge und Ansprachen ist in Vorbereitung. 

Bei den Tagungen und Kolloquien spielen Be-
suche am Max-Planck-Institut, insbesondere 
durch ausländische Delegationen aus Wissen-
schaft, (Wissenschafts- und Rechts-)Politik 
und Praxis eine immer größere Rolle. Diese 
Besuche sind verbunden mit einem intensiven 
wissenschaftlichen Austausch und münden 
nicht selten in längerfristige Kooperationen. Im 
Berichtszeitraum haben Delegationen aus der 
Türkei, China und der Mongolei das Institut 
besucht.

Der wissenschaftlichen Diskussion zwischen 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des In-
stituts und den ausländischen Gästen dienen 
die Vortragsreihen in beiden Abteilungen. Be-
reits seit Langem etabliert haben sich die re-
gelmäßig durchgeführten „Mittwochsvorträge“ 
der strafrechtlichen Abteilung. Ähnliches gilt 
für die Vorträge der kriminologischen Abteilung 
zu aktuellen Themen sowie methodischen und 
theoretischen Fragestellungen. Das Lateiname-
rika-Referat bietet regelmäßig strafrechtliche 
und kriminologische „Vorträge in spanischer, 
portugiesischer oder italienischer Sprache“ 
an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der  

Über 300 Gäste aus dem In- und Ausland 
trafen sich im Januar 2011 zum Gedenken 
an Hans-Heinrich Jescheck (u.). Unter 
anderem sprachen Prof. Dr. Claus Roxin 
(o.l.) und Prof. Dr. John Langbein (o.r.) 
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Silvia Tellenbach (Mitte) und andere 
Teilnehmer der Internationalen 
Konferenz zum türkischen Strafrecht 
an der Universität Padua

kriminologischen Abteilung präsentieren ferner 
jeden Monat aktuelle Forschungsarbeiten im 
informellen Rahmen der „Brown Bag“-Reihe.

In den Vortragsreihen der beiden Abteilungen 
haben auch die Doktorandinnen und Dokto-
randen des Instituts Gelegenheit, ihre Dis-
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vorzustellen. Sie präsentieren ihre Arbeiten zu-
dem auf den regelmäßigen und institutsoffenen 
Doktorandentreffen und stellen sich dabei der 

kritischen Diskussion. Vor diesem Hintergrund 
sind in den Vortragsveranstaltungen auch Fo-
ren der Förderung und Integration des wissen-
schaftlichen Nachwuchses zu sehen.

Unter den externen Veranstaltungen des Ins-
tituts sind besonders bilaterale wissenschaft-
liche Treffen in Lateinamerika (insbesondere 
Brasilien) und Georgien sowie die regelmäßi-
gen Sommerkurse in Ungarn (siehe dazu unter 
E.) zu nennen.

2. Externe Vorträge aus dem Institut

Die Vortragstätigkeit der Direktoren und wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter dient verschiedenen Zielen. Zum einen 
werden die Ergebnisse der Forschung auf na-
tionalen oder internationalen Kongressen und 
Workshops vorgestellt. Zudem ermöglichen 
die Teilnahme an Vortragsveranstaltungen und 
Reisen zu Universitäten oder Forschungsein-
richtungen des In- und Auslands die Vorbe-
reitung und Intensivierung der wissenschaft-
lichen Kooperationen. Zum anderen zielt die 
Vortragstätigkeit auf die Fort- und Ausbildung 
an in- und ausländischen Akademien (bei-
spielsweise Deutsche Richterakademie) und 
solcher Berufsgruppen, die im System der 
Strafverfolgung, der Strafjustiz und des Straf-
vollzugs tätig sind. Des Weiteren schließt die 
Vortragstätigkeit Veranstaltungen ein, die sich 
an die Politik und die Öffentlichkeit wenden. 
Sämtliche Aktivitäten dienen damit ebenso wie 
die wissenschaftlichen Veranstaltungen des 
Instituts und die Öffentlichkeitsarbeit (siehe 
dazu auch unten V.D.) dem Wissenstransfer in 
die Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum wurden – wie sich näher 
aus dem Anhang des vorliegenden Forschungs-
berichts unter B ergibt – insgesamt 447 Vorträ-
ge gehalten, davon 220 im Inland und 227 im 
Ausland. Die Auslandsvorträge verteilten sich 
auf 47 Länder, die meisten in der Türkei (18), 
gefolgt von Belgien (17), Ungarn (16), Chi-
na (15) und den USA (14). Von den Inlandsvor-

trägen fanden 97 in Freiburg statt. Strukturell 
lassen sich die Vorträge untergliedern in Bei-
träge auf Kongressen, Workshops und Kollo-
quien (213), am Institut (60), an ausländischen 
Universitäten und Forschungsinstituten (54), 
in Sommerschulen u.Ä. (44), an deutschen 
Universitäten (16), an Akademien (11), für 
Justizbehörden und Anwaltschaft (11), für die  
Politik (9), vor Verbänden und Behörden (8), 
für die Öffentlichkeit (4), und sonstige (17).
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E. Lehre

1.  Lehre im Inland

Vorlesungen an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg wurden von den Direktoren Prof. Dr. 
Ulrich Sieber und Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht sowie den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern Dr. Martin Brandenstein, Dr. Phillip Brunst, Priv.-Doz. Dr. Rita Haverkamp, 
Dr. Dina Hummelsheim, Daniela Hunold, Dr. Michael Kilchling, Priv.-Doz. Dr. Hans-Georg 
Koch, Priv.-Doz. Dr. Dietrich Oberwittler, Julian Pritsch und Dr. Johanna Rinceanu gehalten. 
Zudem wurden von den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Seminare und 
Arbeitsgemeinschaften angeboten (vgl. Anhang unter C). Diese Aktivitäten belegen eine intensi-
ve Form der Zusammenarbeit des Max-Planck-Instituts mit Universitäten, insbesondere mit der 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Die Lehrenden des Max-Planck-Instituts wirken nicht nur 
aktiv daran mit, den Lehrbedarf der Universitäten in den Fächern Strafrecht und Kriminologie 
zu decken, sondern leisten inhaltlich darüber hinaus einen bedeutenden Beitrag zur Integration 
der Forschungen des Max-Planck-Instituts und damit auch internationale wie interdisziplinäre 
Aspekte in Lehre und Ausbildung potenziellen wissenschaftlichen Nachwuchses.

2.  Lehre im Ausland

Die Lehrtätigkeit des Max-Planck-Instituts ist nicht auf nationale Universitäten beschränkt, son-
dern betrifft auch Kooperationen mit Wissenschaftsinstitutionen im Ausland. Vielfach dient das 
Engagement der rechtsstaatlichen (Weiter-)Entwicklung ausländischer Rechtssysteme. Dabei 
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das Max-Planck-Institut für die eigenen Forschungen: Die Kenntnisse und Erfahrungen, die 
von den Lehrenden über die jeweilige ausländische Rechtsordnung gewonnen werden, kommen 
der Rechtsvergleichung und der komparativen Forschung unmittelbar zugute. Dieser Aspekt der  
Lehre wird nachfolgend näher dargestellt. Weitere Lehrtätigkeiten von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Max-Planck-Instituts an ausländischen Universitäten sind im Anhang unter C 
aufgeführt (u.a. Dr. András Csúri, Dr. Michael Kilchling, Dr. Adome Blaise Kouassi, Dr. Johanna 
Rinceanu, Dr. Marianne Wade).

a)   Sommerkurse an der Universität Pécs, 
Ungarn

Seit dem Jahr 2006 führt das Max-Planck-
Institut für ausländisches und internationales 
Strafrecht regelmäßig einmal im Jahr einen 
Sommerkurs bzw. eine Sommerschule in Zu-
sammenarbeit mit der Universität Pécs in 
Ungarn durch. Die Kurse werden in Ungarn 
abgehalten. Da die Universität in Pécs die 
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terrichtssprache Deutsch. Die Kurse richten 
sich an Studierende, Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte, Richterinnen und Richter so-
wie andere Interessierte, die sich über aktuelle 
Forschungsfragen und Forschungsergebnisse 
des Instituts informieren möchten. Besonders 

angesprochen werden sollen – neben Teilneh-
merinnen und Teilnehmern aus Ungarn – der 
wissenschaftliche Nachwuchs aus dem mit-
tel-, ost- und südosteuropäischen Raum. Die 
Organisation wird abwechselnd von der kri-
minologischen (Leitung: Prof. Dr. Hans-Jörg 
Albrecht und Prof. Dr. László Korinek) und 
der strafrecht lichen Abteilung (Leitung: Prof. 
Dr. Ulrich Sieber und Prof. Dr. Mihály Tóth) 
übernommen; als Vortragende kommen etab-
lierte Forscherinnen und Forscher sowie der 
wissenschaftliche Nachwuchs gleichermaßen 
zum Einsatz.

Der dritte kriminologische Sommerkurs (7.–
10.6.2010) befasste sich mit Fragestellungen 
zum Strafvollzug und zur Behandlung gefährli-
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cher Straftäter. Vorgestellt wurden insbesonde-
re die Projekte, die im Rahmen des zweiten For-
schungsschwerpunktes der kriminologischen 
Abteilung zu gefährlichen Straftätern durch-
geführt werden. Darüber hinaus wurden the-
menbezogene Sonderauswertungen aus dem 
Datenbestand der Freiburger Kohortenstudie 
sowie Analysen aus dem Verbundprojekt zur 
Legalbewährung vorgestellt. Präsentationen 
zu den aktuellen Entwicklungen in Recht und 
Praxis der Sicherungsverwahrung in Deutsch-
land, zu den rechtlichen und praktischen 
Rahmenbedingungen der Begutachtung sowie 
&�� ��� ���=���� �
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auf die Strafvollzugswirklichkeit rundeten das 
Programm ab. Der Teilnehmerkreis repräsen-
tierte neben Ungarn weitere wichtige Länder 
aus Mittel- und Südosteuropa, darunter Bulga-
rien, Georgien, Kroatien, die Slowakei und die 
Tschechische Republik.

Die dritte strafrechtliche Sommerschule (6.–
8.5.2011) behandelte das Thema „Erhebung, 
Nutzung und Regulierung von Information 
– Aktuelle Entwicklungen unter besonderer 
Berücksichtigung der Rechtslage in Mittel- 
und Osteuropa“. Im Mittelpunkt der Vorträge 

und Diskussionen standen Fragestellungen im 
Zusammenhang mit den neuen Medien. Ein 
Schwerpunkt war der Entwicklung von Daten-
zugang, Datenerhebung, Datenverwertung und 
Datenschutz seit dem politischen Umbruch in 
Osteuropa gewidmet. Ein zweiter Schwerpunkt 
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Rechts auf die nationale Gesetzgebung. Spezi-
elle Fragestellungen, unter anderem zu Bank-
daten im Rahmen der Geldwäschekontrolle, 
Sperrverfügungen und Providerhaftung im In-
ternet, Dual-Use-Software und zum Zugriff auf 
Telekommunikationsdaten, bildeten den drit-
ten Schwerpunkt. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer kamen neben Ungarn aus Kroatien, 
Polen, Rumänien, Russland und Slowenien.

b)  Deutsch-amerikanische  
Summer University

In Kooperation zwischen der IMPRS REMEP 
und der Hofstra University School of Law, 
New York, wurde im August 2010 zum zwei-
ten Mal eine zweiwöchige Summer University 
veranstaltet, an der die Promovierenden der 
Research Schools sowie 18 Jurastudenten der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
des Sommerkurses 2011 in der  
Aula der Universität Pécs
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Hofstra University, der University of Colorado, 
der University of San Francisco, der Suffolk 
University, der Cuny Law School, der American 
University Washington und der Thomas Jeffer-
son Law School teilgenommen haben. Das Pro-
gramm hatte zwei inhaltliche Schwerpunkte: 
Ermessensentscheidungen im Rahmen der po-
lizeilichen Ermittlungstätigkeiten sowie solche 
im Rahmen des Strafprozesses in rechtsverglei-
chender Perspektive. Neben der Vermittlung 
der fachlichen Inhalte und dabei insbesondere 
der vergleichenden Perspektive sollte die Ver-
anstaltung den akademischen und kulturellen 
Austausch zwischen den beteiligten leitenden 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
sowie Professorinnen und Professoren einer-
seits und den Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und Nachwuchswissenschaftlern andererseits 
fördern. Für die Promovierenden der Research 
Schools bot der Kurs darüber hinaus die für 
Promovierende in Deutschland eher seltene 
Gelegenheit, Lehrerfahrungen zu sammeln.

Die Kurse, mit denen die Teilnehmenden 
Studien-Credits erwerben konnten, wurden 
geleitet von Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht, Prof. 
Nora Demleitner (Dekanin der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Hofstra School of 
Law), Prof. Jeffrey Pokorak (Professor of Law, 
Suffolk University School of Law), Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern des Max-
Planck-Instituts sowie mehreren deutschen 
und internationalen Expertinnen und Experten. 
Besuche in der JVA und der Staatsanwaltschaft 

erlaubten es den Gästen, vor allem den ameri-
kanischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
einen Einblick in die Praxis der deutschen Er-
mittlungsbehörden und in den Strafvollzug zu 
gewinnen.

Im August 2011 wurde die Summer University 
fortgesetzt, diesmal mit einem thematischen 
Schwerpunkt auf dem Jugendstrafrecht sowie 
auf Immigration und Strafrecht in rechtsver-
gleichender Perspektive. An diesem Kurs nah-
men Doktorandinnen und Doktoranden der 
IMPRS REMEP sowie 19 Jurastudentinnen 
und -studenten von Hofstra Law School, John 
Marshall Law School, Southern University Law 
Center, Whittier Law School und SMU Ded-
man School of Law teil. Im Jahr 2011 wurde 
die Summer University besonders durch die 
zahlreichen Vorträge von Praktikerinnen und 
Praktikern in den Bereichen des Jugendstraf-
rechts und des Ausländerrechts geprägt.

c)  Transkaukasischer Workshop

Im Rahmen der Vorbereitungen für die Grün-
dung eines transkaukasischen Forschungs-
zentrums zu Kriminalität und Kriminalitäts-
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das Max-Planck-Institut an der Planung und 
Durchführung einer internationalen Konfe-
renz mit dem Titel „Juvenile Justice Reform in 
Georgia: Mediation and Restoration.“ An dieser 
unter anderem mit Mitteln der Open Society 
Georgia Foundation, der Europäischen Union 
und der Deutschen Stiftung für internationale 
rechtliche Zusammenarbeit geförderten Ver-
anstaltung nahmen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus Armenien, Aserbaidschan 
und Russland teil.

 
d)  Lehre an der Bahçe�ehir-Universität 
Istanbul

Ein Lehrangebot von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Max-Planck-Instituts gab es 
in den letzten Jahren auch an der Bahçe�ehir-
Universität Istanbul. Es ist das Resultat einer 
umfassenderen Kooperation zwischen die-
sen beiden Institutionen, die in Istanbul eine 
„Joint Research Group“ gebildet haben. Das 
Institut hat an der Bahçe�ehir-Universität 
eine Teilbibliothek zum deutschen und euro-
päischen Strafrecht eingerichtet, die sowohl 
der Forschung als auch der Lehre dient. Die 

Hans-Jörg Albrecht  
mit Wissenschaft lerinnen  
und Wissenschaftlern des Max-
Planck-Instituts im Georgischen 
�
������������
	��	�����
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bis zu vier Stipendienplätze für türkische 
Doktorandinnen und Doktoranden an der In-
ternational Max Planck Research School for 
Comparative Criminal Law in Freiburg. Auch 
konnten Doktorandinnen und Doktoranden 
der Freiburger Research School kostenfrei an 
den Sommerkursen der Harvard Law School an 
der Bahçe�ehir-Universität teilnehmen. 

Im Rahmen dieser umfassenden Kooperation  
übernahmen die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Freiburger Instituts in den Jahren 
2010 und 2011 jeweils mehrere  Vorträge an 
der Bahçe�ehir-Universität; eine Institutsmitar-
beiterin, Dr. Johanna Rinceanu, hielt eine ein-
wöchige Vorlesung über „Grundzüge des deut-
schen Strafprozessrechts“. Diese Kooperation 
führte nicht nur zu gemeinsamen Forschungs-
projekten und Lehrangeboten, von denen beide 
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bul erscheinende gemeinsame Buchreihe, die 
von Ulrich Sieber und Feridun Yenisey gemein-
sam herausgegeben wird, Teil der Max-Planck-
Reihen ist und deren erster Band im Jahr 2011 
erschien. Er dokumentiert in deutscher bzw. 
englischer Sprache zusammen mit einer türki-
schen Übersetzung das dreitägige Kolloquium 
zu Ehren von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-
Heinrich Jescheck von 2009, bei dem insge-
samt acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der beiden Forschungsabteilungen des Insti-

tuts und 17 türkische Kolleginnen und Kolle-
gen von der Bahçe�ehir-Universität und zwei 
weiteren Universitäten in Istanbul mitwirkten.

 
e)  Weitere Angebote

Konzentrierte Lehrveranstaltungen für Stu-
dentinnen und Studenten sowie Doktoran-
dinnen und Doktoranden im Ausland erfolgen 
auch, wenn Institutsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter an auswärtigen Universitäten 
zusammenhän gende Vorträge oder Seminar-
veranstaltungen halten. Die Zusammenfassung 
der Forschungsarbeiten des Instituts in kohä-
renten Forschungsprogrammen wirkt sich da-
bei positiv auf die Konzeption von Lehreinhei-
ten und Seminaren zu den Forschungsthemen 
des Instituts aus. 

Wenn die Vorträge übersetzt und ggf. auch wei-
tere Beiträge in der Landessprache veröffentlicht 
werden, unterstützt dies die Verbreitung und Re-
zeption der Forschungsergebnisse des Instituts. 
Vorträge zum Forschungsprogramm von Prof. 
Sieber in Seoul, Tokio sowie Peking und Schang-
hai führten etwa dazu, dass 2011 in den drei 
Landessprachen jeweils Sammelbände mit den 
entsprechenden Vortragsthemen und weiteren 
Beiträgen erschienen, die in Korea vier Beiträge, 
in Japan zehn Aufsätze und in China 15 – teil-
weise umfangreiche – Aufsätze umfassten.
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A. FORSCHUNGS -
ABTEILUNGEN 

A. Forschungsabteilungen

STRAFRECHTLICHE ABTEILUNG

Die Zusammensetzung und die Organisation der strafrechtlichen Abteilung werden durch ihr 
Forschungsprogramm bestimmt: Die Arbeit am Institut soll nicht aus der Addition isolierter Ein-
zelprojekte bestehen, sondern durch die Bündelung von Kapazitäten Synergieeffekte für die wis-
senschaftliche Erkenntnis und Ausbildung erzielen. Vor allem bei größeren Projekten sind oft 
mehrere wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung mit ihrem Fachwissen 
in unterschiedlichen Projektphasen eingebunden. Dieses Fachwissen bildet das wissenschaft-
liche Rückgrat der strafrechtsvergleichenden Forschung. Daneben liegen Fragen der Ausbildung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie Gutachten-, Übersetzungs- und Publikationsfragen 
in der Hand von Fachleuten, die für die Forschungsunterstützung zuständig sind.

1.  Forschung

Die Forschung in der strafrechtlichen Abtei-
lung erfordert zunächst ein nach Ländern und 
Sachgebieten ausdifferenziertes Fachwissen. 
Ein Forschungsprogramm mit der gegenständli-
chen und der methodischen Ausrichtung auf die 
Strafrechtsvergleichung verlangt insbesondere 
ein detailliertes Wissen über das ausländische 
sowie das europäische und internationale Straf-
recht, über die verschiedenen Rechtskulturen 
und die sie tragenden Gesellschaften sowie die 
dafür erforderlichen Fremdsprachenkenntnisse 
auf wissenschaftlichem Niveau. Diese besonde-
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das Strafrecht ist wie kaum eine andere Rechts-
materie Ausdruck der staatlichen Souveränität, 
noch wenig internationalisiert und daher eine 
Materie von Spezialisten für im Einzelnen sehr 
unterschiedliche Rechtsordnungen. Ähnliches 
gilt für Sachgebiete, die durch ihre besondere 
Komplexität in tatsächlicher wie in rechtlicher 
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strafrechtliche Aspekte hinausreichen. Auch 
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dass Expertinnen und Experten selten sind. Die 
Einbeziehung von Fachwissen kann auch nur 
begrenzt über die – in jedem Fall notwendige 
– Zusammenarbeit mit externen Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern gelöst werden. 
Die erforderlichen Kernkompetenzen müssen 
deswegen in bestimmten Sachbereichen von der 
Forschungsabteilung selbst bereitgehalten wer-
den, wenn diese im internationalen Wettbewerb 
bestehen will.

�\���������������	����]�����

Die Zusammensetzung des Kreises der wis sen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
trägt der internationalen Aus richtung des Insti-
tuts Rechnung. Dies macht das Institut beson-
ders attraktiv für auslän dische Wissenschaftle-
rinnen und Wissen  schaftler, deren Zahl stetig 
zunimmt. Das dadurch gewonnene Fachwissen 
umfasst einzelne Länder (z.B. Italien, Spanien 
oder Polen), Ländergruppen mit verwandten 
Rechtsordnungen (z.B. nordische Länder) und 
Sub-Kontinente (z.B. Lateinamerika). Darüber 
hinaus sind Rechtsordnungen des Common 
Law (USA und Kanada sowie das Vereinigte 
Königreich) und von muslimisch geprägten 
Gesell schaften (Türkei, Iran, arabische Län-
der) einbezogen. Zu den betreffenden Rechts-
ordnungen werden laufend die aktuelle Ent-
wicklung der Gesetzgebung, Recht sprechung 
und Lehre sowie die Tendenzen der Kriminali-
tät und der Kriminal politik verfolgt. 

Für die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist die Mitwirkung an rechts-
vergleichenden Gemeinschaftsprojekten der 
Forschungsabteilung von besonderer Bedeu-
tung. Hier kommen ihre speziellen Kenntnisse 
über die fremden Rechtsordnungen bereits bei 
der Forschungskonzeption zum Tragen. Der ge-
genseitige Meinungs-, Gedanken- und Erfah-
rungsaustausch über das Rechtsverständnis in 
den einzelnen Ländern ermöglicht einen über-
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greifenden Blick auf den Untersuchungsgegen-
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losgelöste Formulierung von Forschungsfragen. 
Bei größeren rechtsvergleichenden Arbeiten 
wird von den Projektleiterinnen und Projektlei-
tern eine Gliederung entwickelt, die den Lan-
desberichten als Basis für die Erstellung des an-
schließenden Rechtsvergleichs zugrunde liegt. 
Dieses Vorgehen ist Bedingung für eine fundier-
te rechtsvergleichende Grundlagenforschung.

Neben den Gemeinschaftsprojekten sind die 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter auch in Einzelprojekten tätig. Sie infor-
mieren die Fachöffentlichkeit in Aufsätzen und 
Vorträgen – auch rechtsvergleichend – über 
Entwicklungen und Besonderheiten des Straf-
rechts und der Kriminalpolitik in den einzelnen 
Ländern. Auf diese Weise tragen die Forsche-
rinnen und Forscher unter auslands rechtlichen 
und rechtsvergleichenden Aspekten zur wis-
senschaftlichen Diskussion bei. Ferner erhält 
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Rechtsproblemen oder Verfahrensregeln in ein-
zelnen Ländern. Die meisten Anfragen kom-
men von deutschen Gerichten und Staatsan-
waltschaften aus Anlass konkreter Strafsachen, 
in denen das ausländische Strafrecht oder die 
Prozess praxis eine Rolle spielen. Anfragen vom 
Bundesverfassungsgericht sowie von auslän-
dischen, europäischen und inter nationalen Ge-
richtshöfen können ebenfalls wichtige Grund-
lagen fragen betreffen. In- und ausländische 
Institutionen, insbesondere Justiz minis terien, 
aber auch einzelne Personen aus Wissenschaft 
und Praxis, sind auf entsprechende Informatio-
nen angewiesen. Solche Anfragen werden nach 
Möglichkeit durch Gutachten beantwortet. 
Darüber hinaus ist die Expertise der Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler in Reform-
prozessen weltweit gefragt.

Die Forschung stützt sich hauptsächlich auf 
die Institutsbibliothek. Zu den Aufgaben der 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Abteilung gehört es daher, den Bi-
bliotheksbestand auf dem aktuellen Stand zu 
halten. Dies setzt eine sorgfältige Beobachtung 
des Fachbuch- und Zeitschriftenmarktes sowie 
der elektronischen Medien voraus. Von großer 
Bedeutung sind weiter persönliche Kontak-
te mit Personen aus Wissenschaft und Praxis 
der jeweiligen Länder. Hierdurch erschließen 
sich nicht nur zusätzliche Informationsquellen, 
����������>�$������������������������_�-
ziehungen bilden auch die Basis für die wissen-

schaftliche Zusammenarbeit des Instituts mit 
dem Ausland.

Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Abteilung stehen in Verbin-
dung mit Universitäten, Strafverfolgungs-, 
Justiz- und Vollzugsbehörden sowie anderen 
juristischen Einrichtungen in ihren Ländern. 
Sie nehmen an Seminaren und Kongressen 
teil, halten Vorträge, organisieren mit den Kol-
leginnen und Kollegen vor Ort gemeinsame 
Veranstaltungen und wirken in Einzelfällen an 
akademischen Prüfungen ausländischer Uni-
�����
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lem auch die Betreuung ausländischer Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich 
als Forschungsgäste am Institut aufhalten. Hier 
ist insbesondere die fachliche und persönliche 
Unterstützung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses hervorzuheben. Aus ihr entstehen die 
Auslandsbeziehungen zur nachfolgenden Ge-
neration von Juristinnen und Juristen.

%��������������������	]����������������	
Expertise 

����� ���� ������"�&����	�� #��	����
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konzentriert sich die Zusammensetzung der 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in der Abteilung gegenwärtig auf die 
Expertise zu vier Querschnittsmaterien der 
Forschung, die unterschiedliche Sachgebie-
te betreffen: Beim internationalen Strafrecht 
(insbesondere Völkerstrafrecht) sowie beim 
europäischen Strafrecht geht es vor allem um 
die Untersuchung eigenständiger supranati-
onaler Strafrechtsordnungen, während es im 
Informationsrecht und im Medizinrecht um 
besondere Formen der Delinquenz sowie die 
Möglichkeiten und Grenzen ihrer Kontrolle 
durch das Strafrecht geht. Wegen der für sie 
typischen ineinandergreifenden Rechtsgebie-
te und der Komplexität der technischen und 
medizinischen Materien ist hier ein besonde-
res Fachwissen erforderlich. Darüber hinaus 
���� ����� ����� #��	�����
�� ����	� �"�&����	��
politische bzw. technische Entwicklungsbe-
dingungen gekennzeichnet, die – vergleichbar 
den charakteristischen Bedingungen einer na-
tionalen Strafrechtsordnung – der besonderen 
Beobachtung und Erforschung bedürfen. Auf-
gaben und Arbeitsweisen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit besonderem Fachwissen 
ähneln dabei denen der Mitarbeiterinnen und 
+�
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Schema:  
Spezialisiertes Fachwissen in  
der strafrechtlichen Forschungs-
abteilung

International Max Planck Research School 
for Comparative Criminal Law (IMPRS-CC)  

Neben den Forschungsarbeiten der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus der strafrechtlichen 
Abteilung ist auch das Ausbildungsprogramm 
der „International Max Planck Research School 

for Comparative Criminal Law“ (IMPRS-CC) 
in die Forschungsfelder des Forschungspro-
gramms eingebettet (vgl. Kapitel I.B.1 „For-
schungsprogramm“ und III.B „IMPRS-CC“). 
Auf diese Weise trägt auch der wissenschaft-
liche Nachwuchs der IMPRS-CC seinen Teil 
zum Forschungsbetrieb der Abteilung bei.

2.  Forschungsunterstützung

Die Forschungsarbeit wird durch Fachleute un-
terstützt und ergänzt, in deren Hand die Pub-
likation und Übersetzung, die Koordination der 
gutachterlichen Tätigkeiten und der Internati-
onal Max Planck Research School for Compa-
rative Criminal Law liegen.

Die Publikationen der strafrechtlichen For-
schungsabteilung werden durch ein fachkun-
diges Team unterstützt, das sämtliche Manu-
skripte redigiet und lektoriert. Ein Schwerpunkt 
der Arbeit dieser Fachleute liegt dabei auf der 
Veröffentlichung der strafrecht lichen For-

FORSCHUNG

�\��������������� 
wissenschaftlicher  

Sachverstand

Kontinentaleuropäische  
Rechtsordnungen

Common Law  
Rechtsordnungen

Islamische Rechtsordnun-
gen Asiens und Afrikas

Nicht-islamische Rechts-
ordnungen Asiens

Rechtsordnungen  
Lateinamerikas

Rechtsordnungen Afrikas  
südlich der Sahara

%�������������������� 

wissenschaftliche 

Expertise

Europäisches Strafrecht

Internationales und  
Völkerstrafrecht

Informationsrecht und  
Rechts informatik

Medizinrecht

IMPRS-CC

Schwerpunkt 
Strafrechts vergleichung, 

insb.

Nationales Strafrecht, 
Europäisches Strafrecht 

und Völkerstrafrecht

Terrorismus, organisierte 
Kriminalität, Wirtschafts-

kriminalität, u.a.

� �

FORSCHUNGSUNTERSTÜTZUNG

Koordination  
wissenschaftlicher  

Nachwuchs  
(IMPRS-CC) u.a.

Publikation
Englische Über-
setzungen und 
„Proofreading“

Koordination  
Gutachten
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schungsergebnisse in der Schriftenreihe des 
Max-Planck-Instituts für ausländisches und 
internationales Strafrecht, insbesondere in den 
„Strafrechtlichen Forschungsberichten“, die in 
Kooperation mit dem Verlag Duncker & Hum-
blot herausgegeben werden (vgl. unten V. C.).

Da Veröffentlichungen der Forschungs-
ergebnisse der strafrechtlichen Abteilung zu-
nehmend in englischer Sprache sowohl im 
Druck- wie auch im Online-Bereich an Ge-
wicht gewinnen, bedarf es auch verstärkt ent-
sprechender Fachkräfte, insbesondere für das 
„Proofreading“ und für Übersetzungen.

Angesichts der zahlreichen Rechtsfragen, die 
von außen an die Forschungsabteilung gestellt 
werden, besteht auch ein spezieller Bedarf zur 
Unterstützung der gutachterlichen Tätigkeiten, 
insbesondere im Hinblick auf die Koordination 
des Gesamtablaufs der Gutachtenbearbeitung, 
die Beratung der Fragesteller, die Prüfung der 
Anfragen auf ihre Bezüge zum Forschungs-
programm, die Weiterleitung der relevanten 
Fragen an die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler und die Zusammenfassung von 
Einzelergebnissen.

Schließlich bedarf der Forschungs- und Ausbil-
dungsbetrieb der International Max Planck Re-
search School for Comparative Criminal Law 

der Koordination. Dabei geht es vor allem um 
die Ausrichtung der Ausbildungsmaßnahmen 
nach den Vorgaben des Lenkungsausschusses 
und um die Beratung der Promovierenden in 
Angelegenheiten ihres Ausbildungsplans. Für 
diese Aufgaben wurde eigens ein Koordinator 
abgestellt. Die wissenschaftliche Betreuung 
der Doktorarbeiten erfolgt durch den Erst- und 
den Zweitbetreuer der Arbeiten; Letzterer wird 
bereits bei Ausbildungsbeginn festgelegt.

Besondere Zuständigkeiten bestehen darüber 
hinaus für die Betreuung der ausländischen 
Gastwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, 
die Öffentlichkeitsarbeit und den Datenschutz.

 
Arbeitstreffen und Vorträge

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
strafrechtlichen Abteilung treffen sich regel-
mäßig zu Projekt- und Arbeitsbesprechungen, 
aber auch zu Vorträgen und Diskussionen – vor 
allem von ausländischen Gästen. Die Vorträge 
���� �� ���� ������ ��
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institutsöffentlich. Sie werden auch von den 
Gastwissenschaftlerinnen und -wissenschaft-
lern im Hause gern besucht und durch weitere 
Vortragsveranstaltungen an Abendterminen er-
gänzt, zu denen auch auswärtige Gäste einge-
laden sind.

Emily Silverman und Indira Tie 
(v.l.n.r.) sorgen für korrektes 
Englisch

�����\���	�����	+������*
besprechungen statt, in denen sich 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der strafrechtlichen Abteilung über 
ihre Projekte austauschen.
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KRIMINOLOGISCHE ABTEILUNG

Die Kriminologische Abteilung des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationa-
les Strafrecht besteht seit 1970. Sie wurde mit der Berufung von Prof. Dr. Günther Kaiser zum  
Direktor des Instituts und zum Leiter der Kriminologischen Forschungsgruppe als zweite Abtei-
lung neben der Strafrechtlichen Forschungsgruppe gegründet. Im Jahr 2007 wurden die Krimi-
nologische und die Strafrechtliche Forschungsgruppe jeweils in „Kriminologische Abteilung“ bzw. 
„Strafrechtliche Abteilung“ umbenannt. 

Die kriminologische Forschung ist, anders als 
die strafrechtliche, projektbezogen organisiert. 
��� ���
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tung von Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht die – in-
tern immer noch so genannte – Gruppensitzung 
mit allen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern statt, die in die Forschungs-
arbeit eingebunden sind. Die Sitzung dient der 
Information über Entwicklung und Stand der 
einzelnen Untersuchungen, der Diskussion 
inhaltlicher, methodischer und sonstiger pro-
jektbezogener Fragen sowie der allgemeinen 
Planung. 

Für die weiteren Aufgaben, die in der Abteilung 
regelmäßig anfallen, sind einzelne Forscherin-
nen und Forscher zuständig. Die Betreuung der 
wissenschaftlichen Gäste aus dem Ausland liegt 
in der Hand von Dr. Volker Grundies. Die Öf-
fentlichkeitsarbeit nimmt in Zusammenarbeit 
mit dem PR-Referat Dr. Dina Hummelsheim 
wahr. Für Angelegenheiten der internationalen 
Beziehungen sowie der Forschungsförderung 
mit dem besonderen Schwerpunkt EU-Pro-
gramme ist Dr. Dietrich Oberwittler zuständig. 
Dr. Michael Kilchling kümmert sich um Fragen 

der Nachwuchsförderung und die Beziehungen 
zu Universitäten, insbesondere zur Albert-Lud-
wigs-Universität Freiburg im Hinblick auf die 
��	����"���	
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an der Juristischen Fakultät. Die Organisation 
der International Max Planck Research School 
on Retaliation, Mediation and Punishment 
(IMPRS-REMEP) obliegt Dr. Carolin F. Hille-
manns. Verantwortlich für Datensicherheit und 
Archivierung sind Volker Grundies und Jochen 
Jähnke. Der Sachbereich Veröffentlichungen 
fällt in die Zuständigkeit von Ulrike Auerbach 
und Michael Knecht.

Michael Kilchling ist für die 
Beziehungen zu den Universitäten 
und für die Nachwuchsförderung 
verantwortlich (Foto: Sandra 
Ziegler)
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B. Bibliothek

Exzellente Forschung braucht eine exzellente Forschungsumgebung. Die Bibliothek des Max-
Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht hat den Anspruch, den Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern des Instituts durch die Bereitstellung und Erschließung von 
Informationen bestmögliche Arbeitsbedingungen für ihre Forschung zu bieten. Im Berichtszeit-
raum wurde daher – neben der Anschaffung der strafrechtlichen und kriminologischen Literatur 
in gedruckter Form – die Erweiterung zur digitalen Bibliothek vorangetrieben. Erstmals liegen 
über 10 % der Neuerwerbungen in digitaler Form vor. Auch die Angebote zur Erschließung des 
Bibliotheksbestandes wurden erweitert.

Bestandsaufbau

Der Gesamtbestand an gedruckten Publika-
tionen beläuft sich zum 31.12.2011 auf rund 
433.000 Bände. Rund 111.900 Einheiten sind 
Zeitschriftenbände. Der Zuwachs betrug im 
Berichtszeitraum insgesamt 17.777 Bände. 
��������������«¤��_����+�������������
Fortsetzungen und 5.904 Zeitschriftenbände. 
Die Neuerwerbungen teilen sich auf in 12.716 
(72 %) Bände strafrechtlicher und 5.061 (28 %) 
Bände kriminologischer Literatur.

���� #
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bezogenen Institutsgebäude (14.000 Regalme-
ter) sind komplett belegt; der Zuwachs an digi-
talen Publikationen ging bisher nicht mit einer 
spürbaren Abnahme gedruckter Publikationen 
einher. Nach dem im Herbst 2011 erstellten 
Konzept wird ein seltener gebrauchter Teil-
bestand der Bibliothek im Januar 2012 in das 
neue Bibliotheksmagazin im Nebengebäude 
(Fürstenbergstraße) umgezogen. Hier stehen 
}��~~� �������
��� #
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Der Platz für die Neuerwerbungen ist somit bei 

Bibliotheksleiterin Elisabeth 
Martin (Mitte) mit ihrem Team
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einem jährlichen Neuzugang von ca. 300 Re-
galmetern für die nächsten 8 Jahre gesichert.

Neben den Erwerb von Literatur in gedruckter 
Form – das „klassische“ Tätigkeitsfeld der Bib-
liothek – ist im Berichtszeitraum immer stärker 
der Erwerb digitaler Publikationen getreten: 
War der Anteil Letzterer bei den Neuerwer-
bungen vor 2010 noch verhältnismäßig gering, 
liegt er inzwischen bei über 10 %. In den Jah-
ren 2010 und 2011 wurden insgesamt 2.031 
digitale Publikationen lokal erworben. Im Ge-
gensatz zum Verhältnis bei den gedruckten 
Publikationen teilen sich die Neuerwerbungen 
hier in 429 (21 %) strafrechtliche und 1.602 
(79 %) kriminologische Publikationen auf. Die 
Bibliothek hält zum 31.12.2011 2.222 digitale 
Publikationen lokal vor.

Darüber hinaus hat die Bibliothek im Berichts-
zeitraum erneut ihr Angebot an juristischen 
Datenbanken erweitert. Neu lizensiert wurden 
die Datenbanken CompLex Kiado WEB HMJ 
(Ungarn), Kazanci / Hukuk Otomasyonlari 
(Türkei), Lovdata Online (Norwegen), West-
law.es (Spanien) sowie Zeteo Juridisk Basis-
information (Schweden).

Für Neuerwerbungen und Einband wurden im 
Jahr 2011 (2010) 801.226,44 € (773.280,03 €) 
aufgewendet, davon 397.765,98 € (426.753,27€) 
$=�� +�������� ������ %��
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403.360,46 € (346.526,76 €) für Periodika 
und 2.816,84 € (1.600,00 €) für die Benut-
zung von Online-Datenbanken und Biblio-
thekssoftware.

Bestands- und Informationsvermittlung

Das digitale Informationsangebot der Bib-
liothek wird weiterhin über die „Max Planck 
Virtual Library“ (vLib) und die „Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek“ (EZB) zur Verfügung 
gestellt.

Die lokal neu lizensierten Datenbanken wur-
������������������"���
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wie die zentral durch die „Max Planck Digital 
Library“ (MPDL) lizensierten Datenbanken – 
�
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cherchierbar.

Seit Juli 2011 scannt die Bibliothek bei den 
��������	�$$
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zeichnisse ein, die sodann in den Web-Katalog 

(OPAC) eingebunden werden. Im 2. Halbjahr 
2011 wurden rund 1.000 Titeldaten durch 
Inhaltsverzeichnisse ergänzt (sog. „catalogue 
enrichment“). Die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler können so vielfach schon von 
ihrem Arbeitsplatz aus erkennen, ob das Buch 
für ihre Forschung einschlägig ist.

Die Neuerwerbungen der Bibliothek werden 
seit 2001 auf im Internet zugänglichen Neu-
erwerbungslisten nachgewiesen. Seit Sommer 
2011 bietet die Bibliothek im Web-Katalog 
(OPAC) ein RSS-Feed an. Die Benutzer können 
ein solches mit einer individuellen Suchanfrage 
abonnieren und werden dann automatisch per 
Feedreader informiert, sobald eine Neuerwer-
bung zur Suchanfrage eingegangen ist. Dieser 
Service wurde in einem Pilotprojekt von der  
Bibliothek unter Federführung der Kollegen 
des Max-Planck-Instituts für Gemeinschafts-
güter (Bonn) entwickelt und getestet. Mit dem 
im Frühjahr 2012 anstehenden Versionswech-
sel des Bibliothekssystems „Aleph“ soll dieses 
Feature allen Aleph-Bibliotheken der Max-
Planck-Gesellschaft zur Verfügung stehen.

 
Benutzung

Mit ihrem weltweit herausragenden Bestand 
an strafrechtlicher und kriminologischer Lite-
ratur und ihren digitalen Informationsressour-
cen war die Bibliothek auch im Berichtszeit-
raum wieder Anziehungspunkt für zahlreiche 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
dem In- und Ausland. Neben den Instituts-
mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde die 

Moderne Scanner verwandeln 
Gedrucktes in kürzester Zeit in 
digitale Dateien
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Bibliothek in den Jahren 2010 und 2011 von 
rund 1.000 bzw. 890 externen Benutzern – 
Kurzgästen und Institutsgästen – in Anspruch 
genommen. Im Jahr 2011 sind die Benutzer-
zahlen leicht zurückgegangen, da im Oktober 
wegen der Neumöblierung des Instituts keine 
Kurzgäste zur Bibliotheksbenutzung zugelassen 
werden konnten.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des 
Instituts sowie Institutsgäste können die digi-
talen Informationsressourcen der Bibliothek 
mittels eines remote-Zugriffs (VPN) auch von 
außerhalb des Instituts nutzen, sofern die li-
zenzrechtlichen Bestimmungen dies zulassen. 
Gleichwohl hat sich die Situation in Hinblick 
auf die Auslastung der Gästearbeitsplätze und 
der Buchscanner in den Sommermonaten da-
durch nicht entspannt: Wiederum musste die 
Institutsbibliothek im Sommer für Kurzgäste 
geschlossen werden, weil die Kapazitätsgren-
zen der Bibliothek erreicht waren.

Aus Platzgründen muss wie bereits erwähnt ein 
Teilbestand der Bibliothek zukünftig im Bib-
liotheksmagazin im Nebengebäude (Fürsten-
bergstraße) aufgestellt werden. Dadurch wird 
nicht mehr der gesamte Bibliotheksbestand für 
die Benutzer frei zugänglich sein. Mit der Ein-
richtung eines Online-Bestellformulars und der 
zeitnahen Lieferung der angeforderten Bände 
aus dem Bibliotheksmagazin sollen die Qua-
litätseinbußen bei der Benutzung aber gering 
gehalten werden.

Weitere Aktivitäten

Am 3./4.11.2011 richtete die Bibliothek die 
„Herbsttagung der Bibliothekar/Innen“ der 
Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaft-
lichen Sektion der Max-Planck-Gesellschaft 
aus, die alljährlich an einem anderen Institut 
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auf Fragen zur digitalen Informationsversor-
gung und der technischen Aufbereitung digi-
taler Informationen. Breiten Raum hat dabei 
der Informationsaustausch mit der Max Planck 
Digital Library (MPDL) eingenommen, der 
zentralen Digitalen Bibliothek der Max-Planck-
Gesellschaft, die die Grundversorgung der In-
stitute mit elektronischen Publikationen und 
Datenbanken sicherstellen soll.

Ausblick

Die Bibliothek darf nicht stehenbleiben, son-
dern muss neue Entwicklungen bei der Infor-
mationsversorgung und -erschließung recht-
zeitig erkennen und umsetzen. Nur so ist 
gewährleistet, dass der hohe Qualitätsanspruch 
auch weiterhin erfüllt werden kann. In den 
kommenden Jahren wird deswegen ein neues 
Informationsportal für die Bibliothek einge-
führt werden, das über die bisherigen Funk-
tionalitäten des Web-Katalogs (OPAC) hinaus-
geht und beispielsweise die simultane Suche 
sowohl im lokalen Bestand als auch in externen 
Fachdatenbanken und anderen Repositorien 
auf benutzerfreundliche Weise ermöglicht.

Auf den 2300 Regalmetern des  
neuen Magazins in der Fürsten-
bergstraße sollen vor allem 
seltener gebrauchte Bände  
|����	������

Die Bibliothek ist als Präsenz-
biblio thek konzipiert. Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des 
Instituts sowie in- und auslän-
dische Gäste können die Bände 
hier direkt einsehen. 
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ZEITSCHRIFTEN

C. Buchreihen und Zeitschriften 

1. Buchreihen

Seit 2005 sind die Publikationen der bei-
den Forschungsabteilungen in Kooperation 
mit dem Verlag Duncker & Humblot in der 
„Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts für 
ausländisches und internationales Strafrecht“ 
zusammengeführt. Durch die einheitliche Ge-
staltung sollen die Veröffentlichungen des In-
stituts besser erkennbar und das Institut in der 
wissenschaftlichen Diskussion noch stärker 
sichtbar werden. Dank der Zusammenarbeit 
mit dem renommierten Wissenschaftsverlag 
werden die Forschungsergebnisse ferner bes-
ser zugänglich und damit für neue Leserkreise 
erschlossen. 

Die Schriftenreihe umfasst neben der 1884 
von Franz von Liszt gegründeten traditionsrei-
chen
� „Sammlung ausländischer Strafgesetzbücher 

in deutscher Übersetzung“ 
vor allem auch die Unterreihen 
� „Strafrechtliche Forschungsberichte“,
� „Kriminologische Forschungsberichte“
sowie 
� „Interdisziplinäre Forschungen zum Straf-

recht und zur Kriminologie“.  

Im Berichtszeitraum neu begründet wurden 
die in Zusammenarbeit mit Oxford University 
Press konzipierte Reihe „Max Planck Research 
on International, European, and Compara-
tive Criminal Law“ und die „Series of the Max 
Planck Institute for Foreign and International 
Criminal Law and Bahçe�ehir University Joint 
Research Group“, die in Istanbul erscheint.

Weiterhin im Eigenverlag werden darüber hin-
aus die Broschüren „Arbeitsberichte“, „Aus-
landskooperationen“ und „Forschung aktuell/
research in brief“ herausgegeben. Mit ihnen 
sollen vor allem aktuelle Forschungsergebnis-
se der internationalen und nationalen Öffent-
lichkeit zeitnah zugänglich gemacht werden. 
Sie stehen im Internet kostenfrei zum Down-
load zur Verfügung. Im Berichtszeitraum ist 
als Arbeitsbericht erschienen: Oberwittler, D. 
& Gerstner, D.: Kriminalgeographie Baden-
Württembergs 2003–2007 (2011). Als For-
schung aktuell/research in brief ist erschienen: 
Armborst, A. & Jensen, D. (eds.): Retaliation, 
Mediation and Punishment. Summary of Pro-
ceedings IMPRS REMEP Winter University 
2009 (2010).

Strafrechtliche Forschungsberichte 2010/2011
Hrsg. Ulrich Sieber  

Band S 82.14 Albin Eser/Ulrich Sieber/Jörg Arnold (Hrsg.), Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht. 
Vergleichende Einblicke in Transitionsprozesse. Teilband 14: Transitionsstrafrecht und 
Vergangenheitspolitik (Jörg Arnold, Albin Eser). Berlin 2011, XXXII, 498 S. 

Band S 114.4 Ulrich Sieber/Karin Cornils (Hrsg.), Nationales Strafrecht in rechtsvergleichender Dar-
stellung. Allgemeiner Teil. Teilband 4: Tatbeteiligung; Straftaten in Unternehmen, Verbän-
den und anderen Kollektiven. Berlin 2010, XVIII, 527 S.

Band S 114.5 Ulrich Sieber/Karin Cornils (Hrsg.), Nationales Strafrecht in rechtsvergleichender Dar-
stellung. Allgemeiner Teil. Teilband 5: Gründe für den Ausschluss der Strafbarkeit; Aufhe-
bung der Strafbarkeit; Verjährung. Berlin 2010, XVIII, 718 S.
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Band S 118 Julia Macke, UN-Sicherheitsrat und Strafrecht. Legitimation und Grenzen einer interna-
tionalen Strafgesetzgebung. Berlin 2010, XXIV, 437 S.

Band S 119 Susanne Forster, Freiheitsbeschränkungen für mutmaßliche Terroristen. Eine Analyse der 
Terro ris musgesetzgebung des Vereinigten Königreichs. Berlin 2010, XXI, 341 S.

Band S 120 Lutz Philipp Roth, Wettbewerbsverzerrungen durch Strafrecht. Strafrechtliche Harmoni-
sierungskompetenz der EG auf Grundlage der Binnenmarktkompetenz des Art. 95 EGV? 
Berlin 2010, XVIII, 317 S.

Band S 121 Marc Engelhart, Sanktionierung von Unternehmen und Compliance. Eine rechtsverglei-
chende Analyse des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts in Deutschland und den USA. 
Berlin 2010, XLX, 889 S.

Band S 122 Anna Petrig (ed.), Sea Piracy Law. Selected National Legal Frameworks and Regional 
Legislative Approaches. Droit de la piraterie maritime. Cadres juridiques nationaux et 
approches législatives régionales. Berlin 2010, XIV, 161 S.

Band S 123 �������	
��	����, Systeme der Ein- und Abstufung der Tatschwere im Strafrecht. Ein 
deutsch-polnischer Vergleich. Berlin 2011, XIX, 231 S.

Band S 124 Almir Maljevi�, ‘Participation in a Criminal Organisation’ and ‘Conspiracy’. Different Legal  
Models Against Criminal Collectives. Berlin 2011, XIX, 339 S.

Band S 125 Chiara Santangelo, Der urheberrechtliche Schutz digitaler Werke. Eine rechtsverglei-
chende Untersuchung der Schutz- und Sanktionsmaßnahmen im deutschen, italienischen 
und englischen Recht. Berlin 2011, XXIII, 324 S.

Band S 126 Tim Nikolas Müller, Präventive Freiheitsentziehungen als Instrument der Terrorismus-
bekämpfung. Berlin 2011, XX, 314 S.

Band S 127 Philipp Reeb, Internal Investigations. Neue Tendenzen privater Ermittlungen. Berlin 2011, 
XX, 196 S.

Band S 128.2.1 Ulrich Sieber/Susanne Forster/Konstanze Jarvers (eds.), National Criminal Law in a Com-
parative Legal Context. Volume 2.1: General limitations on the application of criminal law 
– Principle of legality; Extraterritorial jurisdiction. Australia, Bosnia and Herzegovina, 
Hungary, India, Iran, Japan, Romania, Russia, Switzerland, Uruguay, USA. Berlin 2011, 
XVIII, 399 S.

Band S 128.3.1 Ulrich Sieber/Susanne Forster/Konstanze Jarvers (eds.), National Criminal Law in a Com-
������`�	�����	&�������	���
�	!��}	<������	�������	����
��	�	&������	���	��������-
zation of the criminal offense; Objective aspects of the offense; Subjective aspects of the 
offense. Australia, Bosnia and Herzegovina, Hungary, India, Iran, Japan, Romania, Russia, 
Switzerland, Uruguay, USA. Berlin 2011, XVIII, 519 S.

Band S 130 Hans-Georg Koch (Hrsg.), Wegsperren? Freiheitsentziehende Maßnahmen gegen gefähr-
liche, strafrechtlich verantwortliche (Rückfall-)Täter. Internationaler Vergleich. Krimino-
logische Perspektiven. Berlin 2011, VIII, 549 S.

Max Planck Research on International, European, and Comparative Criminal Law 2010/2011
Oxford University Press
General Editor Ulrich Sieber  – Neugründung 2010 –

Band 1 Robin Geiß/Anna Petrig, Piracy and Armed Robbery at Sea. The Legal Framework for 
Counter-Piracy Operations in Somalia and the Gulf of Aden, Oxford: Oxford University 
Press 2010, XVIII, 321 S.
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Series of the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law 2010/2011
and Bahçe�ehir University Joint Research Group
Hrsg. Ulrich Sieber and Feridun Yenisey – Neugründung 2010 –

Band T 1 Feridun Yenisey/Ulrich Sieber (eds.), Criminal Law in the Global Risk Society. Istanbul 
2011, XXIII, 698 S.

Kriminologische Forschungsberichte  2010/2011
Hrsg. Hans-Jörg Albrecht und Günther Kaiser †

Band K 149 Anne Wildfang, Terrorismus. Berlin 2010, XIII, 304 S.

Band K 150 Ying Wang, Der strafrechtliche Schutz des Urheberrechts. Eine vergleichende Untersu-
chung zum deutschen und chinesischen Strafrecht. Berlin 2011, XVII, 262 S.

Band K 151 Carolin Quenzer, Jugendliche und heranwachsende Sexualstraftäter. Eine empirische 
Studie über Rückfälligkeit und Risikofaktoren im Vergleich mit Gewaltstraftätern. Berlin 
2010, IX, 292 S.

Band K 152 Tim Lukas, Kriminalprävention in Großsiedlungen. Wirkungen baulicher und sozialer 
Maßnahmen am Beispiel der randstädtischen Neubaugebiete Marzahn Nord und Gropi-
usstadt. Berlin 2010, XI, 315 S. 

Band K 153 Mustafa Abdelbaqi, The Administration of Criminal Justice in Palestine. Development, 
Reform and Challenges. Berlin 2011, XX, 387 S.

Band K 154 Alke Glet, Sozialkonstruktion und strafrechtliche Verfolgung von Hasskriminalität in 
<�
���������	 =���	 ���������	 ������
��
��	 �������������	 
��	 �
����������	 <���������*	
und Selektionsprozesse bei der Bearbeitung vorurteilsmotivierter Straftaten. Berlin 2011, 
XII, 357 S.

Interdisziplinäre Forschungen aus Strafrecht und Kriminologie  2010/2011
Hrsg. Hans-Jörg Albrecht und Ulrich Sieber

Band I 17 Marcello Bellini/Phillip Brunst/Jochen Jähnke (eds.), Current Issues in IT Security. Berlin 
2010, IV, 172 S.

Sammlung ausländischer Strafgesetzbücher in deutscher Übersetzung  2010/2011
Hrsg. Ulrich Sieber und Hans-Jörg Albrecht

Band G 122 Das portugiesische Strafgesetzbuch – Código Penal Português von 1982 in der geänderten 
und wiederveröffentlichten Fassung des Gesetzes 59/2007 vom 4. September 2007 nach 
dem Stand vom 8. September 2010. Deutsche Übersetzung und Einführung von João Ma-
nuel Fernandes. Zweisprachige Ausgabe. Berlin 2010, VIII, 285 S.
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2. Zeitschriften

Die Direktoren des Instituts wirken an der Herausgabe verschiedener Zeitschriften mit. Beson-
dere Bedeutung haben dabei die folgenden Zeitschriften, deren Redaktion im Institut erfolgt.

Auslandsrundschau der Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW),  
Verlag Walter de Gruyter, Berlin

Seit dem Jahr 2006 wird die Zeitschrift von Ulrich Sieber und Hans-Jörg Albrecht herausgegeben. Die Schrift-
leitung liegt bei Ulrich Sieber. Barbara Huber ist für die Redaktion verantwortlich. Die 1881 von Franz von Liszt 
und Adolf Dochow gegründete Zeitschrift ist in Deutschland das zentrale wissenschaftliche Periodikum für 
ausländisches Strafrecht. Sie unterrichtet die strafrechtliche Fachwelt über neueste Rechtsentwicklungen 
auf dem Gebiet des nationalen, internationalen und supranationalen Strafrechts, analysiert Gesetzgebung, 
Rechtsanwendung und Reformen und informiert über wichtige Konferenzen und deren Ergebnisse. Es kommen 
deutsche und ausländische Strafrechtswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler sowie Praktikerinnen und 
Praktiker zu Wort; die Veröffentlichungssprache ist Deutsch.

Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform (MschrKrim),  
Verlag Wolters Kluwer Deutschland, Köln

Die Monatsschrift ist die zentrale wissenschaftliche Publikation der deutschsprachigen Kriminologie und ih-
rer Nachbardisziplinen. Herausgeber sind Hans-Jörg Albrecht, Stephan Quensel (Bremen) und Helmut Rehm-
schmidt (Marburg). Die Schriftleitung liegt bei Hans-Jörg Albrecht, die Redaktion leitet Ulrike Auerbach. Die 
Zeitschrift ist 2011 im 94. Jahrgang erschienen. Neben der systematischen Berichterstattung über Forschungs-
ergebnisse und kriminalpolitische Entwicklungen zielt die Monatsschrift auf eine kritische Begleitung von 
Strafrecht, Strafrechtspraxis sowie Kriminalpolitik und bildet zudem ein Forum, das den Austausch über die 
Grenzen der wissenschaftlichen Disziplinen hinaus und über sprachliche Grenzen hinweg ermöglicht. Die 
Publikationssprache ist Deutsch; vereinzelt erscheinen Artikel bzw. Schwerpunkthefte in englischer Sprache. 
Die Monatsschrift ist ���	
	������� und wird seit Heft 1/2009 im Social Sciences Citation Index (SSCI) geführt. 
Ab 2012 wird der zugehörige sog. „Impact-Factor“ errechnet und ausgewiesen. Die Inhalte der Hefte mit Zu-
sammenfassungen der einzelnen Artikel sind auf der Website www.mschrkrim.de in deutscher und englischer 
Sprache bis zum Jahr 1998 rückwirkend verfügbar.

Die Herausgabe der strafrechtlichen 
Publikationen wird  unterstützt von 
unserem Lektoratsteam (v.l.n.r.):
Petra Lehser, Nina Stibbe, Ines 
Hofmann und Irene Kortel. 



165

C. BUCHREIHEN  UND  
ZEITSCHRIFTEN

European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 
Brill Academic Publishers, Leiden, Niederlande

Die Zeitschrift wird auf der Basis einer Kooperation zwischen dem Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Strafrecht und der Universität Tilburg (Niederlande) von Hans-Jörg Albrecht, Cyrille Fijnaut 
(Universität Tilburg), André Klip (Universität Maastricht, Niederlande), Letizia Paoli (Universität Leuven, Bel-
gien) und Ulrich Sieber herausgegeben. Die Redaktion wird von Stefan Rokosch und Michael Knecht betreut. 
Das englischsprachige Journal ist 2011 im 19. Jahr erschienen. Es konzentriert sich auf Forschungen zur Krimi-
nalität, zum Strafrecht und zur Strafjustiz in Europa aus einer vergleichenden wie auch europäischen Perspek-
tive und hat sich zu einem der wichtigsten europäischen Foren für den wissenschaftlichen Austausch in den 
erfassten Bereichen entwickelt. Neben europäischen Themen im engeren Sinne werden auch solche Beiträge 
aus den Nachbarregionen Europas erfasst, die Bezüge zu Europa oder zur Europäischen Union herstellen. Das 
Journal ist seit 2011 ���	
	�������.

Recht der Jugend und des Bildungswesens (RdJB), Berliner Wissenschafts-Verlag

RdJB wird von Hans-Jörg Albrecht, Hans-Peter Füssel (Frankfurt/M.), Christine Langenfeld (Göttingen) und 
Ingo Richter (Berlin) herausgegeben. Sie ist die führende deutsche Fachzeitschrift für Fragen des Rechts und 
���	 ���]���
��	 �	 [������	 ���	 %��
��^	 ���	 ���
������	 [���
��	 
��	 ���	 �
����������	 %��	 `�������	 ����	 ���	
Forum für den Meinungsaustausch und die gegenseitige Information von Vertreterinnen und Vertretern aus 
Wissenschaft und Praxis, Rechtswissenschaft und Pädagogik, Schule und Erziehungseinrichtungen über er-
ziehungs- sowie rechts- und bildungspolitische Entwicklungen. Hans-Jörg Albrecht zeichnet für die kinder- 
und jugendrechtliche und -kriminologische Linie verantwortlich. Die Zeitschrift, die im Max-Planck-Institut 
für ausländisches und internationales Strafrecht redaktionell begleitet wird, ist 2011 im 59. Jahrgang erschie-
nen und seit 2011 ���	
	�������.

eucrim – The European Criminal Law Associations’ Forum

Die Zeitschrift wird vom Max-Planck-Institut durch Ulrich Sieber in Zusammenarbeit mit der Vereinigung für 
�
���\������	%���������	����	 ���	�����������	����������
��	�
���	#�+�̂ 	=
���\�����	���������	����	"���	
herausgegeben und erscheint viermal im Jahr. Die Redaktion obliegt seit 2010 Els De Busser. eucrim wirkt dem 
`��	 ���	 �
���\������	 %����������]�����������	 ���������	 �����������������	 �	 [������	 ���	 =
���\������	
Strafrechts entgegen, insbesondere durch die Analyse der aktuellen strafrechtsrelevanten Entwicklungen 
in der Europäischen Union und im Europarat sowie durch die Veröffentlichung von Beiträgen (auf Englisch, 
Deutsch und Französisch) zu Schwerpunktthemen. Die Zeitschrift ist ein multimediales Informationssystem für 
Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Praxis und Politik, das zwar auch als Printversion gedruckt, 
überwiegend jedoch online kos tenlos zur Verfügung gestellt wird. Die Online-Version hatte im Jahr 2011 ca. 
1.480 Abonnenten. Die Printver sion erscheint in 2.000 Exemplaren.

F3 – Freedom From Fear

Das in Zusammenarbeit des United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI),  
Turin, des Max-Planck-Instituts, Freiburg, und des Basel Institute on Governance herausgegebene Magazin 
erscheint seit Herbst 2008 mit etwa vier themenorientierten Ausgaben pro Jahr. Das Editorial Board setzt sich 
zusammen aus Kristina Kangaspunta, Marina Mazzani und Paul Doherty (UNICRI), Hans-Jörg Albrecht, Ulrike 
Auerbach und Michael Kilchling (Max-Planck-Institut) sowie Daniel Thelesklaf (Basel Institute on Gover-
nance). F3 – Freedom From Fear wurde bis Heft 6 elektronisch und in einer Printversion vertrieben und lag 
u.a. am Max-Planck-Institut, bei UNICRI und an den UNO-Standorten Genf, New York und Wien kostenlos aus. 
<��	<�
���
����	����
�	!����	=��������	<������	���	���	�������	�
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verfügbar: www.freedomfromfearmagazine.org. 
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D. Öffentlichkeitsarbeit

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des In-
stituts ist in erster Linie auf die Vermittlung 
der wissenschaftlichen Inhalte ausgerichtet. 
Damit diese unter den Bedingungen der sich 
ständig weiterentwickelnden Informations-
gesellschaft kontinuierlich wahrgenommen 
werden können, müssen verstärkt Ressourcen 
eingesetzt werden. Es geht nicht mehr nur 
darum, Anfragen von Print-, Fernseh-, Hör-
funk- und Internetmedien zu beantworten 
und Medienvertreter zeitnah mit kompetenten 
Ansprechpersonen aus dem Institut in Verbin-
dung zu bringen. Vielmehr ist es unerlässlich, 
auch aktiv Informationen zu kommunizieren, 
um die Forschungsthemen des Instituts in die 
Öffentlichkeit zu tragen und die internationale 
Ausrichtung der Forschungs arbeit des Instituts 
vorzustellen.

Auf großes Interesse stießen im Berichtszeit-
raum Pressemitteilungen zu unterschiedlichs-
ten Themen wie etwa Alterskriminalität, Kri-
������������*� �	�������� �� ���
��	����
und Terrorismus. Beiträge und Interviews mit 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
des Instituts erschienen unter anderem bei 
ARD, ZDF, MDR und RTL, in der Badischen 
Zeitung, der Bayerischen Staatszeitung, der 

Zum Max-Planck-Tag lud 
das Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internatio-
nales Strafrecht zu zahlreichen 
Vorträgen ein (Foto: Dr. Sandra 
Ziegler)

Ehrenmorde, Vorratsdaten-
speicherung, Sicherungsver-
wahrung und der „Staatstroja-
ner“ waren im Jahr 2011 große 
Pressethemen

aten-
ngsver-
atstroja-

011 ß011 große 
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Berliner Morgenpost, der Berliner Zeitung, der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Frankfur-
ter Rundschau, den Stuttgarter Nachrichten, 
der Süddeutschen Zeitung, der Tages zeitung 
und der Welt sowie im Bayerischen Rundfunk, 
im Deutschlandradio, im Rundfunk Berlin-
Brandenburg, im SWR, WDR und ORF und 
bei Spiegel Online, Focus Online, dw-world.de 
und Stern.de.

Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Beteili-
gung an der Öffentlichkeitsarbeit der Max-
Planck-Gesellschaft. So wurde im Berichts-
zeitraum die Präsenz des Instituts in der „Max 
Planck Science Gallery“ zum Thema Globa-
lisierung vorbereitet. Dafür wird als aktuelle 
Forschungsfrage die Zukunft des europäischen 
und internationalen Strafrechts thematisiert. 
Auf diese Weise soll bei den Ausstellungs-
besuchern das Interesse für die Notwendig-
keit einer sich an die Herausforderungen der 
Zeit anpassenden Strafrechtsordnung geweckt 
werden. Auch wurde vom Institut im Novem-
ber 2011 der „Max-Planck-Tag“ zum Thema 
Sicherheit ausgerichtet. Die Vorträge von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
zu Fragestellungen wie „Was ist Sicherheit?“, 

Dina Hummelsheim, Hans- 
Georg Koch und Andrea Keller (v.l.n.r.) 
aus dem Referat für Presse-  
und Öffentlichkeitsarbeit. Im Bild 
nicht zu sehen ist Sandra Ziegler,  
die vom 1.11.2010 bis 31.12.2011  
im Pressereferat tätig war.

„Wann fühlen Menschen sich sicher?“ und 
„Warum fühlen Menschen sich sicher?“ sowie 
zu Brennpunkthemen wie Lebensangst, Xeno-
phobie, Sicherungsverwahrung oder Therapie 
von Sexualstraftätern stießen dabei auf reges 
Interesse der Besucher. 

167
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E.  IT-Dienstleistungen

Erstes Ziel der EDV des Max-Planck-Instituts 
für ausländisches und internationales Straf-
recht ist es, den Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern am Institut Informations-
technologie auf dem neuesten Stand zur Ver-
fügung zu stellen, die jederzeit und allseits ver-
fügbar sowie einfach zu bedienen ist.

IT für die Wissenschaft

Ein großer Stellenwert kommt der Aufberei-
tung von Daten sowie der Präsentation wissen-
schaftlicher Ergebnisse zu. Letztere umfasst 
sowohl die Aufzeichnung als auch die Wieder-
gabe wissenschaftlicher Vorträge. Für dieses 
Ziel wurde zusammen mit Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern des Instituts ein An-
$��������"����� �������
�
�� ���	� ����	�����
Auswertung der Angebote im kommerziellen 
und universitären Umfeld wurde ein System 
beschafft, mit dem auch Laien nach kurzer 
Einweisung Vorträge aufzeichnen, strukturie-
ren und publikationsfertig aufarbeiten können.

In einem neuen Seminarraum des Instituts 
wurden zudem die Möglichkeiten zur Präsen-
tation wissenschaftlicher Ergebnisse weiter 
verbessert. Bei der Installation der Medienan-
lage wurde durch den Einsatz zweier Projekto-

ren die Möglichkeit geschaffen, verschiedene 
mediale Inhalte synchron – etwa zweisprachig 
– oder asynchron – etwa parallel in Film und 
Schrift – zu präsentieren. Durch den Einsatz 
von Rückprojektion wurde gleichzeitig die oft-
mals durch die hohe Geräuschentwicklung stö-
rende Beamertechnik aus dem Seminarraum 
verbannt und zudem die Darstellung bei natür-
lichem Licht verbessert.

Weitere Meilensteine im Berichtszeitraum 
sind die Neustarts der Webseiten der beiden 
„International Max-Planck Research Schools“, 
die mit neuer Struktur und neuem Design on-
line sind. Die Erfahrungen, die im Rahmen des 
Neustarts gesammelt wurden, sowie das Lay-
out dieser Seiten sollen als Ausgangspunkt für 
die anstehende Neugestaltung der Instituts-
homepage dienen.

Auch wurden die Arbeitsabläufe von der Ein-
reichung des Skripts bis hin zur Publikation 
einer Revision unterzogen. Aus praktischen 
Gründen wurde bisher Microsoft Word ver-
wendet. Insbesondere in der kriminologischen 
Abteilung erweist sich dies jedoch zunehmend 
als inadäquat. Zusammen mit interessierten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
des Instituts wird deswegen die Eignung von 
LATEX als Publikationsinstrument geprüft.

Die Literaturdatenbank deutschsprachiger kri-
minologischer Zeitschriften wurde öffentlich 
ins Internet gestellt und erfreut sich steigen-
der Beliebtheit. Auch die Möglichkeit der 
ONLINE Surveys ist im Berichtszeitraum 
2010/2011 in noch stärkerem Maße genutzt 
worden als im Berichtszeitraum 2008/2009. 
Hier sind insbesondere methodisch anspruchs-
volle Umfragen mit wechselnder Reihenfol-
ge der Fragen zu erwähnen, mit deren Hilfe 
Methodeneffekte kontrolliert werden können. 
Nicht zuletzt wurde ein altes Arbeitspferd der 
kriminologischen Abteilung, die „SUN Enter-
prise 450“, abgelöst. Seit dem Jahr 2000 hatte 
dieser Hochleistungsserver im abgesicherten 
Bereich des Netzwerks wertvolle Dienste bei 
der Datenanalyse geleistet. Die Ablösung die-

Florian Lutz am Helpdesk 
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ser Maschine erforderte eine Installation mit 
der teilweisen Virtualisierung von Servern, um 
den komplexen Anforderungen Rechnung zu 
tragen. Dies erlaubt weiter die einfache Nut-
zung durch die Wissenschaft bei gleichzeitiger 
hoher Sicherheit.

Zur Erleichterung des wissenschaftlichen Aus-
tauschs am Institut wurde ein internes WIKI 
als „IntraWiki“ eingerichtet. Es eignet sich 
besser für Einsteiger als das Content-Manage-
ment-System und kann in den allermeisten Tei-
len von jeder Person am Institut mit einem In-
stituts-Account verändert und ergänzt werden. 
Um den Forschungsgästen die Benutzung von 
WLAN-Netzwerken anderer Forschungs- und 
Ausbildungsstätten zu erleichtern, wurde wei-
ter das „eduroam“-Netzwerk eingeführt. Per-
sonen, die über ein Computerkonto an einer 
der beteiligten Institutionen verfügen, können 
auch die Netzwerke der anderen Institutionen 
nutzen. Die Anbindung an das „eduroam“-
Netzwerk ist in Arbeit, aber im Moment noch 
nicht vollendet. 

Allgemeine IT

Die allgemeine IT-Infrastruktur ist nicht nur 
für die Arbeit der wissenschaftlichen Abtei-
lungen unerlässlich, sondern auch für die des 
Servicebereichs. Um die IT-Infrastruktur auf 
dem neuesten Stand zu halten, genügt es nicht, 
lediglich veraltete Maschinen durch neue zu 
ersetzen. Die Technologie macht immer wieder 
qualitative Sprünge, die nachvollzogen werden 
wollen. Eine Tendenz der letzten Jahre ist die 
zunehmend umfassendere Virtualisierung von 
Maschinen, Anwendungen und Speicherplatz. 
Auch wurde einige Anstrengung in die ener-
getische Optimierung der IT-Infrastruktur ge-
steckt.

Viele Systeme, die früher als Hardware Platz, 
Energie und Kühlung im Serverraum bean-
sprucht haben, werden heute als virtuelle Ma-
schinen auf einem Server zusammengefasst. 
Dadurch können Ressourcen eingespart und 
Geräte besser ausgelastet werden. In der EDV 
des Instituts werden inzwischen 61 virtuelle 
Maschinen auf zwei VMware-Clustern betrie-
ben. Diese Technik erlaubt es, Server als virtu-
elle Maschinen zu trennen, anstatt wie früher 
mehrere Angebote auf einer physikalischen 
Maschine zu betreiben, was aus wirtschaft-
lichen Gründen notwendig war. Diese Praxis 

führte wegen gegenseitiger Abhängigkeiten oft 
zu Problemen, etwa wenn der Betrieb des einen 
Dienstes ein Update des anderen nicht zuließ. 

Durch die Einführung von Virtualisierungs-
technologie im Speicherbereich kann zum ei-
nen der verfügbare, teure Festplattenspeicher 
besser ausgenutzt werden, zum anderen bieten 
sich aber auch Möglichkeiten, kritische Res-
sourcen doppelt und ausfallsicher vorzuhalten. 
Hierdurch können Speicher oder Server als 
sogenannte Cluster arbeiten und das potenziell 
immer vorhandene Ausfallrisiko kann mini-
miert werden. Dies ist in den letzten beiden 
Jahren etwa mit den VMware-Clustern und 
dem Fileserver realisiert worden. 

Jochen Jähnke, Leiter der IT, und  
Eliane Klaiber, die 2011 ihre Aus-
bildung zur Fachinformatikerin 
Systemintegration begann. Zwei 
Auszubildende der Abteilung 
schlossen ihre Lehre im Berichts-
zeitraum ab.
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Die Tendenz zur Virtualisierung ist ungebro-
chen und hat inzwischen den Anwendungs- 
und Speicherbereich erreicht. So werden bei-
spielsweise komplette Remotearbeitsplätze für 
auswärtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zur Verfügung gestellt. Hier steuern die Be-
teiligten die virtuellen Arbeitsplätze über das 
Internet fern, als ob sie an einem PC im In-
stitut sitzen würden – mit allen Ressourcen 
und identischer Sicherheit. Diese Art von Ar-
beitsplätzen wird deshalb auch insbesondere 
aus Datenschutzgründen in einem kriminologi-
schen Projekt verwendet.

Ein weiterer Meilenstein ist die nahezu voll-
ständig abgeschlossene Migration der Mail-
konten zur Gesellschaft für wissenschaftliche 
Datenverarbeitung nach Göttingen (GWDG). 
Ziel ist es, Personalressourcen verstärkt in der 
wissenschaftlichen IT einzusetzen. Auch ist 
seit der Umstellung auf providerunabhängige 
IP-Adressen das dynamische Routing möglich, 
wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls 
der Internetanbindung weiter gesenkt wurde.

Mit dem Betriebssystem „Windows 7“ sind ei-
nige Möglichkeiten für dessen innovative Ver-
wendung auf Notebooks eingeführt worden. 
Insbesondere die integrierte Verschlüsselung 
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von Netzwerkressourcen sind nennenswert.

IT-System- und Datensicherheit

Die aus den Anforderungen an den Daten-
schutz resultierende hohe IT-System- und 
Datensicherheit wurde gegenüber dem Be-
richtszeitraum 2008/2009 weiter ausgebaut. 
Nachdem sich in den letzten Jahren immer 
mehr die technologiebedingten Schwachstel-
��� ���� �� ���� ��	��� ��������� ����
��
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Firewall neuester Generation getestet und ein-
geführt.

Mit der Implementierung des Tools „Cryptsha-
re“ wurde eine Möglichkeit geschaffen, große 
Datenmengen verschlüsselt zu erhalten oder zu 
versenden. Dass dieses System erfolgreich am 
Institut eingeführt und eingesetzt wurde, hat 
sich schnell bei den anderen Instituten herum-
gesprochen, und das System wurde inzwischen 
vom IT-Sprecherkreis MPG-weit zur Verfügung 
gestellt. 

Das schon seit Längerem laufende Projekt zur 
Einführung einer Notfallplanung wurde abge-
schlossen. Der entsprechende Plan wurde im 
neuen WIKI (s.o.) dokumentiert und wird dort 
fortgeschrieben und weiterentwickelt.
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Tabelle: 
Herkunft der Drittmittel im Berichts-
zeitraum 2010/2011

F.  Forschungsförderung

Ein wichtiges Element der Forschungsplanung 
des Instituts ist die Beteiligung an Förderpro-
grammen außerhalb der Max-Planck-Gesell-
schaft sowie an den Sonderprogrammen der 
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der 
Spitzenforschung an den Max-Planck-Institu-
ten, insbesondere dem Innovationsfonds des 
Präsidenten der Gesellschaft. Daneben ist auch 
die punktuelle Erschließung von Drittmitteln 
seitens privater Institutionen, insbesondere 
durch Stiftungen, von Bedeutung. Das Institut 
verfolgt bei der Generierung von Fördermitteln 
drei programmatische und forschungsstrategi-
sche Ziele.

� Zum Ersten sind Schwerpunktsetzungen im 
Rahmen aktueller Förderprogramme wichti-
ge Instrumente zur Forschungsinnovation. 
Dies gilt für die Formulierung neuer Proble-
me und wissenschaftlicher Fragestellungen 
ebenso wie für den damit verbundenen Be-
darf an methodischer Weiterentwicklung.

� Zum Zweiten stellt die Evaluation der An-
träge, die bei Förderprogrammen der allge-
meinen Forschungsförderung regelmäßig 
�
�
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Feststellung der Qualität der Forschungs-
vorhaben und somit von Exzellenz dar. Dies 
gilt insbesondere für die Bewilligung von 
Anträgen durch – zumeist international be-
setzte – Gutachtergremien.

� Zum Dritten ist die Beteiligung an Förder-
programmen und die Durchführung von 
Forschungsaufträgen aus Politik und Praxis 
auf nationaler, europäischer und interna-
tionaler Ebene ein Weg, um unabhängige 

Ergebnisse aus der Grundlagenforschung in 
����������������Y��&��������

Die Förderung aus Programmen außerhalb der 
Max-Planck-Gesellschaft belief sich im Be-
richtszeitraum 2010/2011 erstmals auf über 
850.000 €. Den größten Anteil der Mittel trägt 
dabei die Europäische Union, gefolgt von Län-
dern und Bund.

Was die Sonderprogramme der Max-Planck-
Gesellschaft für die Spitzenforschung an ihren 
Instituten betrifft, fällt im Berichtszeitraum 
insbesondere die Bewilligung des strafrechts-
vergleichenden Projekts „Max-Planck-Syste-
matik zum Strafrechtsvergleich“ aus dem 
Innovationsfonds des Präsidenten der Max-
Planck-Gesellschaft mit einer Laufzeit bis 
2012 ins Gewicht.

Zuwendungsgeber 2010 2011 Gesamt

Bund 109.157 € 93.898 € 203.055 €

Länder 123.869 € 147.738 € 271.607 €

EU 177.077 € 150.461 € 327.538 €

DFG 750 € – 750 €

Industrie und Spenden 1.560 € – 1.560 €

sonstige Zuwendungsgeber 29.377 € 48.008 € 77.385 €

Gesamteinnahmen Drittmittel 441.791 € 440.105 € 881.896 €
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G.  Good Governance

Das Max-Planck-Institut für ausländisches 
und internationales Strafrecht greift in der Or-
ganisation und in der Lenkung von Forschung 
und Verwaltung zentrale Anliegen der Max-
Planck-Gesellschaft zu Grundsätzen der Good 
Governance auf. Dabei geht es um Fragen der 
Gleichstellung und der Förderung von jungen 
Forscherinnen, um die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf, die Aufnahme und Integration 
von ausländischen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern, eine vernünftige und nach-
haltige Energienutzung sowie die Herstellung 
�������"���&����������
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Die Gleichstellungsbeauftragte des Instituts 
arbeitet auf Institutsebene an der Realisierung 
der „Grundsätze für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der Max-Planck-Ge-
sellschaft“. Hierbei hat sie sich zusammen mit 
ihrer Stellvertreterin Kernziele gesetzt, wie bei-
spielsweise den Anteil der Frauen in Gremien 
wie Fachbeirat oder Kuratorium zu steigern, die 
Quote der Rednerinnen bei vom Institut orga-
nisierten Veranstaltungen zu verbessern oder – 
als wichtigstes Ziel – das Bewusstsein für eine 
gleichstellungsfördernde Personalpolitik am 
Institut zu erhöhen. 

Das Mentoring-Programm der MPG wurde am 
Institut mit dem Minerva-FemmeNet vorge-
stellt. Ziel ist es, jüngere Wissenschaftlerinnen 
mit erfolgreichen „Role Models“ zusammen-
treffen zu lassen. In Zusammenarbeit mit der 
������
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setzt, der die Information der Gleichstellungs-
beauftragten bei personellen Maßnahmen ge-
währleistet.  

Das Max-Planck-Institut für ausländisches 
und internationales Strafrecht ist – wie alle 
Max-Planck-Institute – mit dem Audit „Verein-
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sammen mit dem Betriebsrat und der Verwal-
tungsleitung wurden in den letzten eineinhalb 
Jahren Verhandlungen mit einem benachbarten 
Forschungsinstitut geführt, um Belegplätze für 
unter- und über-3-jährige Kinder zu schaffen. 
Die Vorbereitungen für die Umsetzung lau-

fen. In Zusammenhang mit Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ist zu erwähnen, dass die 
Verwaltungsleiterin und die Gleichstellungsbe-
auftragte des Instituts Mitglied im Freiburger 
Netzwerk „Familienfreundliche Betriebe“ sind. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass zur 
Lösung dringender Probleme der Herstellung 
von Chancengleichheit weitere Maßnahmen 
und konkrete Konzepte notwendig sind. Vor al-
lem im Bereich der Personalpolitik sollen dezi-
dierte Konzepte für die Förderung von Wissen-
schaftlerinnen implementiert werden. Gerade 
für eine erfolgreiche Umsetzung des sogenann-
ten Kaskadenmodells werden in Zukunft auch 
auf Institutsebene konkrete Maßnahmen ent-
worfen und Wissenschaftlerinnen unterstützt 
und gefördert werden.

Die Gleichstellungsbeauftragte des Instituts 
ist ferner eine von drei gewählten Sektions-
Gleichstellungsbeauftragten der Geistes-, Hu-
man- und Sozialwissenschaftlichen Sektion der 
Max-Planck-Gesellschaft und nimmt in dieser 
Funktion an Berufungskommissionen für die 
Besetzung von Direktionsstellen und der Lei-
tung von Nachwuchsgruppen teil.

Besondere Beachtung erfahren dann Aufnah-
me und Integration von ausländischen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern. Neben 
den am Institut implementierten Maßnahmen 
zur Betreuung und Beratung wird nunmehr 
eine enge Zusammenarbeit mit dem ab Anfang 
2012 an der Universität eingerichteten Wel-
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vier Bereiche: Heizung, Kühlung und Beleuch-
tung sowie die EDV mit ihrem energetischen 
Bedarf einschließlich der erforderlichen se-
paraten Kühlung. Mit Mitteln aus dem Kon-
junkturprogramm konnten neue Energiezähler 
installiert werden, die die Evaluation des Ener-
gieverbrauchs und die Prüfung von energeti-
schen Maßnahmen ermöglichen. Im Rahmen 
der letzten Erneuerung wurde die Heizungsan-
lage durch den Einsatz von Brennwertkesseln 
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Emily Silverman und Gunda  
Wößner sind die Gleichstellungs-
beauftragten des Instituts

modernisiert. Planungen für die Umstellung 
des Systems auf die Blockheizkraftwerktechnik 
sollen im Zuge der nächsten turnusmäßigen 
Renovierung konkretisiert werden. Weiterer 
Optimierungsbedarf besteht in dem Bereich 
der allgemeinen Gebäudekühlung, auf die we-
gen der architektonischen Besonderheiten des 
Institutsgebäudes bislang nicht komplett ver-
zichtet werden kann. Konkrete Einsparungen 
werden hingegen bereits heute durch den Ein-
satz von LED-Technik bei der Beleuchtung in 
dafür geeigneten Räumlichkeiten und bei wei-
teren Anwendungen erzielt. Deutlich aufwen-
diger gestaltet sich die weitere energetische 
Optimierung der EDV, die aktuell etwa 10 Pro-
zent der elektrischen Energie verbraucht. Hier 
konnten zunächst in dem Nebengebäude Fürs-
tenbergstraße durch die Implementierung ei-
ner freien Kühlung im Serverraum Einsparpo-
tenziale realisiert werden. 

Schließlich sind die Grundlagen dafür geschaf-
$�������*�����"���&����������
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von Forschung und Verwaltung herzustellen. 
So können nunmehr sämtliche Kosten für die 
einzelnen Projekte und sonstigen Kostenstel-
len sichtbar gemacht und institutsübergreifend 
verglichen werden. Erfasst werden dabei so-
wohl MPG- als auch Drittmittel, was u.a. die 
Grundlage für eine spätere Antragskalkulation 
und Abrechnung für Drittmittel auf Vollkos-
tenbasis schafft. Durch die verbesserte Kosten-
Leistungs-Rechnung werden verschiedene Zie-
le erreicht, insbesondere:

� die Sichtbarmachung des Verhältnisses 
von Haushalts- und Drittmitteln sowie des 
Unterstützungsaufwandes durch die Infra-
struktur,

� die Messbarkeit von Kosten aller wissen-
schaftlichen Aktivitäten und In-kind-Leis-
tungen,

� die Darstellung und Abschätzung von Ge-
meinkosten im Hinblick auf die zu erwar-
tende Einführung der Vollkostenrechnung 
bei Drittmittelprojekten (insbes. im Rah-
men des 8. EU-Rahmenprogramms),

� die Erkennbarkeit von Einsparpotenzialen,
� den bewussteren Umgang mit Ressourcen 

insgesamt, sowie
� die Steuerung von Grundsatzentscheidun-

gen der Institutsleitung über die Planung 
und Durchführung der Forschungsprojekte.
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H.  Fachbeirat und Kuratorium

1. Der Fachbeirat

Unabhängige und regelmäßige Evaluation ist ein zentrales Element in der Forschungspolitik der 
Max-Planck-Gesellschaft. Die Forschungstätigkeit von Max-Planck-Instituten wird deshalb be-
����
�
�����	����� �������&�����	�����>��
��� �
�

������������
������_���
�������	�
externe Expertenkommissionen (Fachbeiräte). Deren Mitglieder werden vom Präsidenten der 
Max-Planck-Gesellschaft auf der Grundlage von Vorschlägen aus den Instituten ernannt. Die 
Mitglieder des Fachbeirats des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Straf-
recht sind international zusammengesetzt und repräsentieren die Strafrechtswissenschaften und 
die Kriminologie. Der Fachbeirat setzt sich derzeit wie folgt zusammen:

� Prof. Dr. Heinz Schöch, Ludwig-Maximilians-Universität München (Vorsitzender)
� Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Luis Arroyo Zapatero, Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad 

Real/Spanien (Stellv. Vorsitzender)
� Prof. Dr. Dr. h.c. José Luis de la Cuesta, Universidad del País Vasco und Präsident der Asso-

ciation Internationale de Droit Penal, San Sebastián/Spanien
� Prof. Dr. Tatjana Hörnle, Ruhr-Universität Bochum
� Prof. Dr. Dr. h.c. Mordechai Kremnitzer, The Israel Democracy Institute, Jerusalem/Israel 

(seit April 2011)
� Prof. Dr. Karl-Ludwig Kunz, Universität Bern, Bern/Schweiz
� Prof. Dr. Lorenzo Picotti, Università degli studi di Verona, Verona/Italien
� Prof. Dr. Steve Thaman, St. Louis University College of Law, St. Louis-MO/USA
� Prof. Dr. Klaus Volk, Ludwig-Maximilians-Universität München (bis 2010)
� Prof. Dr. Dirk van Zyl Smit, University of Nottingham, Nottingham/Großbritannien

Mitglieder des Fachbeirates 
zusammen mit dem Vizepräsident 
der Max-Planck-Gesellschaft:  
Hintere Reihe (v.l.n.r.) Prof. Dr. 
Lorenzo Picotti, Prof. Dr. Dirk van 
Zyl Smit, Prof. Dr. Steve Thaman, 
Prof. Dr. Wolfgang Schön 
(Vizepräsident der MPG); vordere 
Reihe (v.l.n.r.): Prof. Dr. Luis 
Arroyo Zapatero, Prof. Dr. Tatjana 
Hörnle, Prof. Dr. Heinz Schöch, 
Prof. Dr. Karl-Ludwig Kunz, Prof. 
Dr. José Luis de la Cuesta
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2. Das Kuratorium

Die Kuratorien in der Max-Planck-Gesellschaft sind in erster Linie dazu bestimmt, eine vertrauens-
volle Verbindung zwischen den Instituten und der Öffentlichkeit herzustellen, auf deren Interes-
se, die Chancen der Forschung zu nutzen, und deren Bereitschaft, Forschung kontinuierlich zu 
fördern, eine Wissenschaftsorganisation angewiesen ist. Das Kuratorium am Max-Planck-Institut 
für ausländisches und internationales Strafrecht setzt sich derzeit wie folgt zusammen:

� Prof. Herbert Landau, Richter am Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe (Vorsitzender)
� Peter Wilkitzki, Ministerialdirektor a.D., Vizepräsident der Association Internationale  

de Droit Penal, Berlin (Stellv. Vorsitzender) 
� Prof. Dr. Serge Brammertz, ICTY-Chefankläger, Den Haag/Niederlande
� Ministerialdirigent Achim Brauneisen, Justizministerium Stuttgart
� Ministerialdirektor Thomas Dittmann, Bundesministerium der Justiz, Berlin
� Peter Häberle, Leitender Oberstaatsanwalt, Freiburg i. Br.
� Prof. Dr. Rainer Hamm, Fachanwalt für Strafrecht, Frankfurt a.M.
� Prof. Monika Harms, Generalbundesanwältin, Karlsruhe (bis 2011)
� Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Winfried Hassemer, Vizepräsident des Bundesverfassungs - 

gerichts a.D., Rechtsanwalt, Frankfurt a.M.
� Klaus Hiller, Präsident des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg, Stuttgart  

(bis November 2011)
� Prof. Dr. Dr. Kristian Kühl, Eberhard Karls Universität Tübingen, Tübingen
� Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Bundesministerin der Justiz, Berlin
� Dr. Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung, München
� Dr. Dieter Salomon, Oberbürgermeister, Freiburg i. Br.
� Dieter Schneider, Präsident des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg, Stuttgart  

(seit Dezember 2011)
� Prof. Wolfgang Schomburg, ehem. Richter am ICTY, Rechtsanwalt, Berlin
� Jörg Ziercke, Präsident des Bundeskriminalamtes, Wiesbaden

Mitglieder des Kuratoriums zu-
sammen mit der ehemaligen Ge-
neralsekretärin der Max-Planck-
Gesellschaft: Hintere Reihe 
(v.l.n.r.) Klaus Hiller, Dr. Barbara 
Bludau (ehemalige Generalsekre-
tärin der MPG),  Prof. Wolfgang 
Schomburg, Peter Häberle, Jörg 
Ziercke, Achim Brauneisen, Prof. 
Dr. Kristian Kühl; vordere Reihe 
(v.l.n.r.) Peter Wilkitzki, Sabine 
Leutheusser-Schnarrenberger, 
Prof. Dr. Rainer Hamm
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VI. PERSONALIEN

A. Ehrungen und Ernennungen

B. Tätigkeiten für wissenschaftliche Organisationen und Herausgeberschaften

C. Selbstverwaltungsaktivitäten und Funktionen in MPG und MPI
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A. EHRUNGEN  
UND ERNENNUNGEN

Verleihung der Ehrendoktorwürde der 
Universität San Marcos an Ulrich Sieber am 
12.10.2010 in Lima/Peru (Foto gemeinsam mit 
dem Rektor Luis Izquierdo Vasquez)

 A. Ehrungen und Ernennungen

Albrecht, Hans-Jörg

��Ehrenmitglied der Ungarischen Gesellschaft 
der Kriminologie (Mai 2010)

��Ehrenmitglied der Serbischen Kriminologi-
schen Gesellschaft (September 2010)

Brunst, Phillip W.

��Studienpreis des Forums InformatikerInnen 
für Frieden und gesellschaftliche Verantwor-
tung (November 2010)

Cornils, Karin

��Verleihung der Ehrendoktorwürde der Süd-
dänischen Universität Odense (Oktober 
2011)

Engelhart, Marc

��Verleihung der Otto-Hahn-Medaille der 
Max-Planck-Gesellschaft für hervorragend 
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Wissenschaftler (Juni 2011)

Eser, Albin

��Auszeichnung mit dem juristischen Ehren-
preis für „Contribution to Human Rights“ auf 
dem International Crime and Punishment 
Film Festival an der Universität Istanbul/
Türkei (September 2011)

Haverkamp, Rita

��Verleihung der Venia Legendi für „Kriminolo-
gie u.a.“, Juristische Fakultät, Ludwig-Maxi-
milians-Universität München

Manso Porto, Teresa

��Ernennung zum Ehrenmitglied des Instituto 
Latinoamericano de Derecho in Guayaquil, 
Ecuador

Müller, Tim Nikolas

��Verleihung des Carl-von-Rotteck-Preises 
2010 der Juristischen Fakultät der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.

Sieber, Ulrich

��Verleihung der Ehrendoktorwürde der Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos in 
Lima (Oktober 2010) 

��Verleihung der Ehrendoktorwürde der Nati-
onal and Kapodistrian University of Athens 
(Oktober 2011)

� Ernennung zum Gastprofessor an der Uni-
versität Peking (Dezember 2011)

��Ernennung zum Mitglied des Board of Direc-
tors des Instituto Superiore Internazionale di 
Scienze Criminali (ISISC)

Simon, Jan-Michael

��Ernennung zum Gastprofessor an der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Katho lischen Universität von Santa María, 
Arequipa/Peru (Juli 2011)

 

Karin Cornils erhielt im 
Oktober 2011 die Ehrendoktor-
würde der Süddänischen 
Universität Odense
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B. Wissenschaftliche Mitgliedschaften 
und Tätigkeiten

Albrecht, Hans-Jörg

��Honorarprofessor und Fakultätsmitglied an 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

��Sprecher der International Max Planck Re-
search School on Retaliation, Mediation and 
Punishment

��Mitglied der International Max Planck Re-
search School for Comparative Criminal Law

��Mitglied des International Max Planck Re-
search School Network on Aging (Maxnet 
Aging)

��Mitglied der International Max Planck Re-
search School on Successful Dispute Reso-
lution in International Law

��Life Membership am Clare Hall College der 
Universität Cambridge/Großbritannien

��Gastprofessor an der Juristischen Fakultät 
der Renmin-Universität/VR China

��UT-Professorship and Permanent Faculty 
Membership der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät des Qom High Education Center 
der Universität Teheran/Iran

��Gastprofessor an der Juristischen Fakultät 
der Universität Wuhan/VR China

��Gastprofessor an der Juristischen Fakultät 
der Beijing Normal University, Peking/VR 
China

��Mitglied der Berufungskommission der Uni-
versität Freiburg, Rechtswissenschaftliche 
Fakultät, Lehrstuhl für Strafrecht, Strafpro-
zessrecht und Rechtsphilosophie

��Mitglied der Berufungskommission des Max-
Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung

��Mitherausgeber der Reihe „Kriminologische 
Forschungsberichte aus dem Max-Planck-In-
stitut für ausländisches und internationales 
Strafrecht“ in der edition iuscrim

��Mitherausgeber der „Monatsschrift für Kri-
minologie und Strafrechtsreform“ (Mschr-
Krim)

��Mitherausgeber der Zeitschrift und Buch-
reihe „Recht der Jugend und des Bildungs-
wesens“

��Mitherausgeber der Zeitschrift „Déviance et 
Société“ 

��Mitherausgeber der Auslandsrundschau der 
„Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswis-
senschaft“ (ZStW)

� Mitglied im Editorial Board der Zeitschrift 
„Journal on Terrorism and Organised Crime“ 

��Mitglied im Editorial Board und Inter-
national Advisory Board der Zeitschrift „Eu-
ropean Journal of Criminology“ 

��Mitglied im Editorial Board der Zeitschrift 
„F3 – Freedom from Fear“

��Mitglied im Advisory Board der Zeitschrift 
„Suchttherapie“ 

��Mitglied im Advisory Board der Zeitschrift 
„International Journal of Policy and Practice“ 

��Mitglied im Advisory Board der Zeitschrift 
„Police Practice & Research – An Interna-
tional Journal“

��Mitglied im Advisory Board der Zeitschrift 
„Studies on Crime and Crime Prevention“ 

��Mitglied im Advisory Board der Zeitschrift 
„Revista de Derecho Penal y Criminología“ 

��Mitglied im Advisory Board der Zeitschrift 
„Crime & Justice International“

��Kuratoriumsmitglied der Studienstiftung des 
Deutschen Volkes

��Korrespondierendes Mitglied des Beirats der 
Kriminologischen Zentralstelle e.V., Wiesba-
den

��Mitglied im Beirat des Instituts für inter-
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Universität Bielefeld

��Mitglied des International Advisory Board 
des Schordijk Institute, Universität Tilburg/
Niederlande

��Mitglied im Beirat der Gesellschaft für wis-
senschaftliche Datenverarbeitung mbH Göt-
tingen (GWDG), Göttingen

��Mitglied des Advisory Board des Death Pen-
alty Research Centre des College for Crimi-
nal Law Science der Beijing Normal Univer-
sity/China

��Mitglied des Advisory Committee Law and 
Governance, Netherlands Organisation for 
#���
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��Mitherausgeber der Zeitschrift „European 
Journal of Crime, Criminal Law and Crimi-
nal Justice“ 
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��Mitglied des Advisory Board des Death Pen-
alty Research Centre des College for Crimi-
nal Law Science der Beijing Normal Univer-
sity/China

��Mitglied der Strafrechtslehrervereinigung
��Mitglied der Neuen Kriminologischen Ge-

sellschaft
��Mitglied der Groupe Européen de Re-

cherches sur les Normativités (GERN)
��Mitglied der Association Internationale de 

Droit Pénal (AIDP)
��Mitglied der Société internationale de Crimi-

nologie
��Mitglied der European Society of Criminology
��Mitglied der American Society of Criminology
��Mitglied der Academy of Criminal Justice 

Sciences
��Gutachter für das Bundesverfassungsgericht, 

Karlsruhe
��Gutachter für das Bundesministerium der 

Justiz, Berlin
��Gutachter für die Fritz-Thyssen-Stiftung, 

Köln
��Gutachter für die Österreichische Akademie 

der Wissenschaften, Wien
��Gutachter für Police Practice and Research, 

Abbington/England
��Gutachter für den Schweizerischen Natio-

nalfonds zur Förderung der wissenschaftli-
chen Forschung (SNF), Bern

��Gutachter für das United States Institute of 
Peace, Washington/USA

��Gutachter für die Universität Gent/Belgien
��Gutachter für die Universität Wien/Öster-

reich
��Gutachter für den Verband Deutscher Ingeni-

eure (VDI), Technologiezentrum, Düsseldorf

Armborst, Andreas

��Mitglied des European Expert Network on 
Terrorism Issues (EENeT)

Arnold, Jörg

��Mitglied und wissenschaftliche Tätigkeit im 
„Forum Justizgeschichte e.V. – Verein zur 
Erforschung und Darstellung der deutschen 
Rechts- und Justizgeschichte des 20. Jahr-
hunderts“

��Mitglied und wissenschaftliche Tätigkeit in 
der International Association Of Lawyers 
Against Nuclear Arms (IALANA – Deutsche 
Sektion)

��Honorarprofessor an der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster

Brunst, Phillip W.

��Wissenschaftlicher Beirat der „Defence 
Against Terrorism Review“, Ankara/Türkei

��Wissenschaftlicher Beirat und „Netzwerkko-
ordinator Europa“ am Cybercrime Research 
Institute, Köln

Csúri, András

��Mitherausgeber der Zeitschrift „eucrim“
��Mitglied der Arbeitsgruppe „EU model rules 

of criminal investigation and prosecution for 
the procedure of the purposed European 
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De Busser, Els

��Sekretärin der Association Internationale de 
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��Redaktionsmitglied der „Revue électronique 
de l’Association de Droit Pénal“

��Redaktionsmitglied – International Criminal 
Law – Panopticon

��Guest Editor for the Art of Crime – special 
issue on European Criminal Law (December 
2011)

Eser, Albin

��Mitglied des Arbeitskreises deutscher, öster-
reichischer und schweizerischer Strafrechts-
lehrer (AE) 

��Honorary Member der Association Interna-
tionale de Droit Pénal (AIDP)

��Mitglied des Managing Committee der Inter-
national Society for the Reform of Criminal 
Law, Vancouver/Kanada

��Mitglied des Board of Advisers to the Insti-
tute of Criminology and Criminal Justice, 
Queen’s University Belfast/Nordirland

��Mitglied der Collaboradores Permanentes 
„Lex Medicinae Revista Portuguesa de Direito 
da Saúde“ des Centro de Direito Biomédico

��Mitglied des Consejo Acesor der „Revista de 
Derecho Penal y Criminología“

��Mitglied des Advisory Board des „Maastricht 
Journal of European and Comparative Law“



182

VI. PERSONALIEN

��Mitglied des Advisory Board des Magazins 
„Derecho y Genoma Humano/Law and the 
Human Genome Review“ der Universidad de 
Deusto in Bilbao

��Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des 
„Jahrbuchs für Wissenschaft und Ethik“

��Mitglied des Consejo Consultivo Internacio-
nal der „Revista de Derecho Penal“, Buenos 
Aires/Argentinien

��Mitglied des Consejo Consultivo Internaci-
onal der „Revista Peruana de Ciencias Pena-
les“

��Mitglied des Academic Advisory Board der 
in Chicago/USA herausgegebenen Schriften-
reihe „International and Comparative Crimi-
nal Law“
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-
tee des DOMAC-Project on „The Impact of 
International Criminal Procedures on Do-
mestic Criminal Procedures in Mass Atrocity 
Cases“ der Universitäten Rejkjavik/Amster-
dam/London/Jerusalem

Galain Palermo, Pablo

��Mitglied (zuständig für Uruguay) der Grupo 
Latinoamericano de Estudios Sobre Derecho 
Penal Internacional im Rechtsstaatspro-
gramm für Lateinamerika der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung

��Mitglied des Centre for Applied Research on 
International and European Criminal Justice 

��Mitglied im portugiesischen Editorial Board 
der Editorial Juruá

��Mitglied im Editorial Board der Revista  
Penal, Spanien

��Honorarprofessor an der Juristischen Fakul-
tät der Universidad Pablo de Olavide in Se-
villa/Spanien

Getoš, Anna-Maria

��Course Director, internationaler Frühjahrs-
kurs „Crime Prevention through Criminal Law 
and Security Studies“ der Universität Zagreb,  
IUC Dubrovnik (März 2010, März 2011)

��Mitglied der European Society of Criminology 
��Mitglied der Association Internationale de 

Droit Pénal (AIDP)
��Mitglied der Croatian Academy of Legal Sci-

ences (Akademija pravnih znanosti Hrvatske) 
��Mitglied der Croatian Society of Criminal 
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za kaznene znanosti i praksu) 

��Mitglied der International Society for Crimi-
nology 

��Mitglied der Professional Association of Cri-
minalists (Strukovna udruga kriminalista)

Haverkamp, Rita

��Gutachterin für die „Monatsschrift für Kri-
minologie und Strafrechtsreform“ (Mschr-
Krim)

��Gutachterin im Rahmen der Bekanntma-
chung des BMBF „Sicherheitsökonomie und 
Sicherheitsarchitektur“

Huber, Barbara

��Redaktion der Auslandsrundschau der „Zeit-
schrift für die gesamte Strafrechtswissen-
schaft“ (ZStW)

��Mitglied des� Arbeitskreises deutscher, ös-
terreichischer und schweizerischer Straf-
rechtslehrer (Arbeitskreis AE)

��Europäischer Arbeitskreis, Universität Osna-
brück

Hummelsheim, Dina

��Gutachterin für die „Monatsschrift für Kri-
minologie und Strafrechtsreform“ (Mschr-
Krim)

��Gutachterin für die „European Sociological 
Review”

��Gutachterin für das „European Journal of 
Criminology”

Kilchling, Michael

��Gastdozent Universidade de Macau (März 
2010, Februar 2011)

��Course Director, internationaler Frühjahrs-
kurs „Crime Prevention through Criminal 
Law and Security Studies“ der Universität 
Zagreb, IUC Dubrovnik (März 2010, März 
2011)

��Mitglied im Vorstand des European Forum 
for Restorative Justice 

��Mitglied der Informal Platform of Experts on 
Asset Recovery bei der Europäischen Kom-
mission

��Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des 
Arbeitskreises der Opferhilfen in der Bun-
desrepublik Deutschland (ado) 
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��Redaktionsmitglied der Zeitschrift „F3 – 
Freedom from Fear“

��Mitglied der European Society of Criminology
��Mitglied der World Society of Victimology
��Mitglied der Kriminologischen Gesellschaft 

(KrimG, vormals NKG)
��Mitglied der Vereinigung für Europäisches 

Strafrecht
��Gutachter für das „European Journal on Cri-

minal Policy and Research“ 
��Gutachter für die Zeitschrift „Criminologie“ 

(Université de Montréal)
��Gutachter für Zeitschrift „Trends in Orga-

nized Crime“
��Gutachter für die Publikationsreihe „Gover-

nance of Secutity (Gofs) Research Paper  
Series“, Universität Gent

��Gutachter für die „Monatsschrift für Krimi-
nologie und Strafrechtsreform“ (MschrKrim)

Koch, Hans-Georg

��Vorsitzender der Transplantationskommissi-
on der Bezirksärztekammer Südbaden

��Mitglied der Ethik-Kommission der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg

��Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der 
Zeitschrift „Ethik in der Medizin“ 

��Mitglied im Arbeitskreis „Offene Fragen der 
Reproduktionsmedizin“ der Bundesärzte-
kammer

Kouassi, Adome Blaise

��Mitglied des CERDACC (Europäisches For-
schungszentrum für Massenunfall- und Ka-
tastrophenrecht), Universität Haute-Alsace, 
Mulhouse und Colmar (Frankreich) 

��Mitglied des CARIECJ (Centro di Ricerca 
Applicata sulla Giustizia Penale Internazio-
nale ed Europea), Bologna/Italien 

��Mitglied der Gesellschaft für afrikanisches 
Recht e.V.

��Mitglied der Association française de crimi-
nologie

��Mitglied der Forschungsgruppe über afri-
kanische Anthropologie und afrikanisches 
Recht 

Kunz, Franziska

��Mitglied der Deutschen Gesellschaft für  
Soziologie

Manso Porto, Teresa

��Profesora colaboradora an der Fernuniversi-
tät UNED in Spanien

��E-Dozentin an der Fernuniversität von Kata-
lonien (UOC)

��Gastdozentin an der Universität Málaga in 
Spanien

��Gastdozentin an der Universität A Coruña in 
Spanien

��Gastdozentin an der Universität Buenos 
Aires in Argentinien

Oberwittler, Dietrich

��Mitglied des International Advisory Board 
des „European Journal of Criminology“

��Gutachter für die Zeitschrift „Criminology“, 
��Gutachter für die Zeitschrift „European Jour-

nal of Criminology“, 
��Gutachter für die Zeitschrift „Asian Journal 

of Criminology“, 
��Gutachter für die Zeitschrift „Kölner Zeit-

schrift für Soziologie und Sozialpsychologie“, 
��Gutachter für die Zeitschrift „International 

Review of Victimology“, 
��Gutachter für die Zeitschrift „Social Science 

& Medicine“, 
��Gutachter für die Zeitschrift „Zeitschrift für 

Soziologie“, 
��Gutachter für die Zeitschrift „Schweizeri-

sche Zeitschrift für Soziologie“, 
��Gutachter für die Zeitschrift „Monatsschrift 

für Kriminologie und Strafrechtsreform“ 
(MschrKrim), 

��Gutachter für die Zeitschrift „Kriminologi-
sches Journal“

��Gutachter für die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft

��Gutachter für den Schweizerischen Natio-
nalfonds

��Mitglied der Deutschen Gesellschaft für  
Soziologie

��Mitglied der European Society of Sociology 

Rinceanu, Johanna

��Mitglied des Rumänischen Instituts/Rumä-
nische Bibliothek Freiburg i.Br.

��Geschäftsführerin des Vereins der Freunde 
und Förderer des Max-Planck-Instituts für 
ausländisches und internationales Strafrecht 
e.V.
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Rodriguez, Álvaro

��Mitglied der Forschungsgruppe Exklusion 
und Soziale Kontrolle (Universität Barcelona)

��Mitglied der Forschungsgruppe Internatio-
nale Migration, Integration und Soziale Ko-
häsion (die Forschungsgruppe ist Mitglied 
im Exzellenznetzwerk der Europäischen 
Kommission)

Sieber, Ulrich

��Honorarprofessor und Fakultätsmitglied an 
der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen

��Honorarprofessor und Fakultätsmitglied an 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

��Gastprofessor an der Renmin Universität  
Peking

��Gastprofessor an der Peking Universität
��Gastprofessor an der Beijing Normal Univer-

sity Peking
��Gastprofessor an der Universität Wuhan/VR 

China
��Sprecher der International Max Planck Re-

search School for Comparative Criminal Law
��Mitglied der International Max Planck Re-

search School on Retaliation, Mediation and 
Punishment

��Präsident der Deutschen Vereinigung für  
Europäisches Strafrecht e.V.

��Vorstandsmitglied im Europäischen Rechts-
zentrum der Universität Würzburg

��Mitglied im Stiftungsrat der Deutschen Stif-
tung für Recht und Informatik (DSRI)

��Mitglied des Stipendien-Komitees der Mi-
nerva Stiftung

��Vizepräsident der Association Internationa-
le de Défence Sociale pour une Politique 
Criminelle Humaniste

��Mitglied im Conseil de Direction der  
Association Internationale de Droit Pénal 
(AIDP)

��Stellvertretender Vorsitzender der Deut-
schen Landesgruppe der Association Inter-
nationale de Droit Pénal (AIDP)

��Mitglied des Board of Directors des Instituto 
Superiore Internazionale di Scienze Crimi-
nali (ISISC)

��Ehrenmitglied der Japanischen Strafrechts-
lehrervereinigung

��Mitglied der „International Academy of 
Comparative Law“

��German Contact Point for the European Cri-
minal Law Academic Network (ECLAN)

��Mitherausgeber der Auslandsrundschau der 
„Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswis-
senschaft“ (ZStW)

��Mitherausgeber der Zeitschrift „Multimedia 
und Recht“

��Mitglied im Herausgeberbeirat der Zeit-
schrift „Computer und Recht“

��Mitherausgeber des „European Journal of 
Crime, Criminal Law and Criminal Justice“

��Herausgeber der Zeitschrift „eucrim“
��Mitglied im Editorial Board der Zeitschrift 

„Crime, Law and Social Change“
��Mitglied im Redaktionskollegium der russi-

schen Zeitschrift „Nationale Sicherheit“
��Mitglied des Editorial Board der Internatio-

nal Criminal Law Review
��Mitglied im „Correspondents Panel“ der Zeit-

schrift „The Computer Law and Security Re-
port“ 

��Mitglied im Advisory Board der Zeitschrift 
„New Journal of European Criminal Law“

��Mitglied im Advisory Board der Zeitschrift 
„Money Laundering Control“

��Mitglied im Consultative International 
Council of the „Revista Penal“
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nal der Zeitschrift „Revue de science crimi-
nelle et de droit pénal comparé“ (RSC)
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schen Zeitschrift „Crimen – Jornal for Crimi-
nal Justice“

��Mitglied im Honorary Commitee der rumä-
nischen Zeitschrift „Revista de Drept Penal“

��Herausgeber der strafrechtlichen Schriften-
reihe des Max-Planck-Instituts für ausländi-
sches und internationales Strafrecht

��Herausgeber der europäischen Schriftenrei-
hen „ius informationis“ und „ius criminale“

��Mitherausgeber der Buchreihe „ius europe-
um“

��Mitherausgeber „Handbuch Multimedia-
Recht“

Simon, Jan-Michael

��Wissenschaftlicher Koordinator der Interna-
tional Max Planck Research School for Com-
parative Criminal Law

��Gastprofessor an der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät der Katholischen Universität 
von Santa María, Arequipa, Peru

��Mitglied im portugiesischen Editorial Board 
der Editorial Juruá

��Mitglied im Advisory Board der Zeitschrift 
„Revista Justitia“
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��Gutachter für das peruanische Justizministe-
rium, Lima

��Gutachter für die Europäische Kommission, 
Brüssel

Tellenbach, Silvia

��Mitglied im Vorstand der Gesellschaft für 
Arabisches und Islamisches Recht e.V. 

��Mitglied im Vorstand der Gesellschaft für  
Afrikanisches Recht e.V.

��Mitglied im Expertenforum beim Informati-
onszentrum Asyl des Bundesamts für Migra-
tion und Flüchtlinge

��Mitglied im Advisory Board der Zeitschrift 
„Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Dergisi“

Wade, Marianne

��Fellow der Gottlieb Daimler- und Karl Benz-
Stiftung

��„Legal Experts Advisory Panel“ für Fair Trials 
International (FTI)

��„International Advisory Group Member“ für 
das „Programme on Strengthening the Rule 
of Law in the Arab States – Modernization 
�$� ������� �������
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des „Programme on Governance in the Arab 
Region“ (POGAR) des United Nations Deve-
lopment Programme (UNDP) 

��Reviewer „Surveillance and Society“ und 
„Journal of Contemporary European Re-
search“

��Mitglied der „Association Internationale de 
Droit Pénal“ (AIDP)

��Mitglied der European Society of Crimino-
logy

Wößner, Gunda

��Gutachterin für die „Monatsschrift für Kri-
minologie und Strafrechtsreform“ (MSchr-
Krim) und für „Punishment and Society“

��Mitglied der Arbeitsgruppe III des „Runden 
Tischs gegen sexuellen Kindesmissbrauch“ 

��Beraterin des Fachgesprächs „Monitoring 
nach sexueller Grenzverletzung“ des Erzbi-
��	����	��¢�������
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burg
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C.  Selbstverwaltungsaktivitäten und 
Funktionen in MPG und MPI

Albrecht, Hans-Jörg

��Mitglied der Geistes-, Sozial- und Human-
wissenschaftlichen Sektion der Max-Planck-
Gesellschaft

��Schlichtungsberater der Geistes-, Sozial- 
und Humanwissenschaftlichen Sektion der 
Max-Planck-Gesellschaft

��Mitglied des Max Planck Legal Studies Net-
work

��Mitglied der Arbeitsgruppe „Zusammen-
arbeit der juristischen Institute in der MPG 
mit den Wirtschaftswissenschaften und an-
deren sozialwissenschaftlichen Disziplinen“

��Mitglied der Arbeitsgemeinschaft „Islam-
forschung“

Arnold, Jörg

��Beauftragter der Institutsleitung des Max-
Planck-Instituts in Angelegenheiten schwer-
behinderter Menschen

Brunst, Phillip W.

��Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in der Geistes-, Sozi-
al- und Humanwissenschaftlichen Sektion der 
Max-Planck-Gesellschaft (bis August 2010)

��Ombudsperson am Max-Planck-Institut (bis 
August 2010)

��Pressekoordinator Abteilung Strafrecht (bis 
August 2010)

Cernko, Daniela

��Doktorandensprecherin (bis Februar 2011)

Eser, Albin

��Mitglied der Ständigen Präsidentenkommis-
sion „Ethikrat“ der Max-Planck-Gesellschaft

Forster, Susanne

��Vertreterin der wissenschaftlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Max-
Planck-Instituts in der Geistes-, Sozial- und 

Humanwissenschaftlichen Sektion der Max-
Planck-Gesellschaft (2011) – in dieser Funk-
tion ist sie auch Mitglied des Wissenschaft-
lichen Rates der Max-Planck-Gesellschaft.

Greiner, Christian

��Sicherheitsbeauftragter 

Grundies, Volker

��Datenschutzverantwortlicher
��Gästekoordinator Abteilung Kriminologie

Hillemanns, Carolin

��Wissenschaftliche Koordinatorin der Interna-
tional Max Planck Research School on Reta-
liation, Mediation and Punishment (IMPRS 
REMEP)

Holzmann, Bernhard

��Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats

Holzmann, Elfriede

��Vertrauensperson schwerbehinderter Men-
schen (bis Dezember 2010)

��Stellvertretende Vertrauensperson schwer-
behinderter Menschen (seit Dezember 2010)

Hummelsheim, Dina

��Pressekoordinatorin Abteilung Kriminologie

Jarvers, Konstanze

��Mitglied in der Stipendienkommission Abtei-
lung Strafrecht

Kasselt, Julia

��Doktorandensprecherin (Februar 2010 bis 
Februar 2012)
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(Januar bis Dezember 2011)
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��Gesamtbetriebsratsmitglied (ab Mai 2010) 
und stellvertretendes Gesamtbetriebsrats-
mitglied (seit Januar 2011)

Knust, Nandor

� Stellvertretender Wissenschaftlicher Koor-
dinator der International Max Planck Re-
search School for Comparative Criminal Law  
(IMPRS-CC) (seit August 2011)

Koch, Hans-Georg

��Gastberater der Arbeitsgemeinschaft Sicher-
heits- und Verteidigungsforschung des wis-
senschaftlichen Beirats der Max-Planck- 
Gesellschaft

��Pressekoordinator Abteilung Strafrecht 
��Stellvertretender Datenschutzkoordinator

Köppen, Patrick

��Doktorandensprecher (seit Februar 2011)

Lutz, Angelika

��Vertrauensperson schwerbehinderter Men-
schen (seit Dezember 2010)

Lutz, Florian

��Jugend- und Auszubildendenvertretung (bis 
November 2010)

Pritsch, Julian

��Doktorandensprecher (seit Februar 2011)

Rinceanu, Johanna

��Gästekoordinatorin Abteilung Strafrecht
��Mitglied in der Stipendienkommission Abtei-

lung Strafrecht

Sieber, Ulrich

��Mitglied der Perspektivenkommission der 
Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaft-
lichen Sektion der Max-Planck-Gesellschaft

��Mitglied der Ständigen Präsidentenkommis-
sion „Ethikrat“ der Max-Planck-Gesellschaft

� Vorsitzender der Arbeitsgruppe des Wissen-
schaftlichen Rates für die Entwicklung der 
„Hinweise und Regeln der Max-Planck-Ge-
sellschaft zum verantwortlichen Umgang mit 

Forschungsfreiheit und Forschungsrisiken“.
� Vorsitzender der Berufungskommission  

„MPI for Social Anthropology“ der Max-
Planck-Gesellschaft

��Mitglied der Berufungskommission „MPI für 
ausländisches öffentliches Recht und Völ-
kerrecht“ der Max-Planck-Gesellschaft 

��Mitglied der Berufungskommission „MPI 
Luxemburg für vergleichendes (oder interna-
tionales), europäisches und marktregelndes 
Verfahrensrecht“ der Max-Planck-Gesellschaft

��Mitglied des Max Planck Legal Studies Net-
work

Silverman, Emily

��Stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte 

Simon, Jan-Michael

��Wissenschaftlicher Koordinator der Inter-
national Max Planck Research School for 
Comparative Criminal Law (IMPRS-CC)

��Mitglied in der Stipendienkommission Abtei-
lung Strafrecht

Tellenbach, Silvia

��Vorsitzende der Stipendienkommission Ab-
teilung Strafrecht

��Mitglied der Arbeitsgemeinschaft „Islam-
forschung“

��Organisation der Mittwochsvorträge in der 
Abteilung Strafrecht

Tetal, Carina

��Gesamtbetriebsratsmitglied
��Sicherheitsbeauftragte 

Tie, Indira

��Vorsitzende des Betriebsrats

Weiß, Harald

��Doktorandensprecher (seit Februar 2011)�

Wößner, Gunda

��Gleichstellungsbeauftragte
��Stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte 

der Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaft-
lichen Sektion der Max-Planck-Gesellschaft

��Ombudsperson am Max-Planck-Institut



188



 Anhang



190

191____

210____

228____

232____

236____

ANHANG

A. Publikationen

B. Vorträge

C. Lehre

D. Veranstaltungen

E. Doktoranden



191191

A. PUBLIKATIONEN 

A. Publikationen

Albrecht, H.-J.: The Death Penalty in Europe [in chi-
nesischer Sprache]. In: Criminal Law Review 22, 27–38 
(Law Press China, 2010).

Albrecht, H.-J.: Criminalidade organizada na Europa: 
perspectivas teorética e empírica. In: Palma, M. F., Dias, 
A. S., de Sousa Mendes, P. (Hrsg.), 2.° congresso de investi-
gação criminal. Almedina, Coimbra 2010, S. 73–99.

Albrecht, H.-J.: Telekommunikationsverkehrsdaten, 
Vorratsdatenspeicherung und Strafverfahren. In: Pitsela,  
A. G. (Hrsg.), Criminology: Searching for Answers. Essays 
in Honour of  Professor Stergios Alexiadis. Sakkoulas, 
Athen-Thessaloniki 2010, S. 1–21.

Albrecht, H.-J.: Muslime, Radikalisierung und terro-
ristische Gewalt. In: Recht der Jugend und des Bildungs-
wesens 58, 1, 70–79 (2010).

Albrecht, H.-J.: Rassistisch motivierte Gewalt und an-
tirassistische Politik in Europa [in ukrainischer Sprache]. 
In: Rechtsstaat. Zeitschrift der Staatlichen Metschnikov-
Universität Odessa, 12, 15–34 (2010).

Albrecht, H.-J.: Organisierte Umweltkriminalität – Eu-
ropäische Perspektive [in russischer Sprache]. In: Comte, 
F., Krämer, L., Dubovik, O.L. (Hrsg.), Umweltkriminalität 
in Europa. Verlagshaus Gorodec, Moskau 2010, S. 86–121.

Albrecht, H.-J.: Criminalización y victimización de 
inmigrantes en Alemania. In: Palidda, S., Brandariz Gar-
cía, J. Á. (Hrsg.), Criminalización racista de los migrantes 
en Europa. Estudios de derecho penal y criminología 116. 
Editorial Comares S.L., Granada 2010, S. 217–236.

Albrecht, H.-J., Getoš, A.-M.: Researching Terrorism 
and Organized Crime in Southeast Europe. In: Benedek, 
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and Human Rights Implications. Springer, Dordrecht [et 
al.] 2010, S. 221–241.
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2011
Albrecht, H.-J.: Sexualstrafrecht – Reformen und Er-
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tinnen und -studenten, Albert-Ludwigs-Universität Frei-
burg i.Br.

Vorlesung „Aktuelle Entwicklungen im Medizin-
recht“, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.

Wintersemester 2011/2012
Vorlesung „Grundlagen des Medizinrechts“, Albert-

Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.
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Kouassi, Adome Blaise
Wintersemester 2009/2010

Gastdozent für Strafrecht (Besonderer Teil) und Kri-
minalpolitik an der juristischen Fakultät der Katholischen 
Universität von Westafrika in Abidjan/Côte d’Ivoire.

Wintersemester 2010/2011
Gastdozent für Strafrecht (Allgemeiner Teil und Be-

sonderer Teil) und Strafverfahrensrecht an der juristischen 
Fakultät der Katholischen Universität von Westafrika in 
Abidjan/Côte d’Ivoire.

Sommersemester 2011
Betreuer der Masterstudierenden, Klausuraufsicht 

und -korrektur an der juristischen Fakultät der Katholi-
schen Universität von Westafrika in Abidjan/Côte d’Ivoire.

Vorsitzender der Abschlussprüfung an der Fachhoch-
schule ESG (Ecole supérieure de gestion) von Douala/
Kamerun.

Wintersemester 2011/2012
Gastdozent für Unternehmensstrafrecht und Krimi-

nalpolitik an der juristischen Fakultät der Evangelischen 
Universität von Côte d’Ivoire (UMECI) in Abidjan/Côte 
d’Ivoire.

Gastdozent für Zivilrecht (Schuldrecht) an der juristi-
schen Fakultät der Universität de l‘Atlantique in Abidjan/
Côte d’Ivoire.

Gastdozent für Strafrecht (Allgemeiner Teil) an der 
juristischen Fakultät der Universität Charles-Louis de 
Montesquieu in Abidjan/Côte d’Ivoire.

Kunz, Franziska
Wintersemester 2009/2010 

 „Umfragen zu heiklen Themen II: Kriminalität im 
Alter“, Lehreinheit im Rahmen der Vorlesung „Einfüh-
rung in die empirische Sozialforschung“, Institut für So-
ziologie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br. 

Lukas, Tim
Wintersemester 2009/2010

„Einführung in die Methoden der empirischen Sozi-
alforschung: Teilnehmende Beobachtung bei der Polizei“ 
(gemeinsam mit Dipl.-Geogr. Dipl.-Krim. Daniela Hu-
nold), Institut für Soziologie, Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg i.Br. 

Manso Porto, Teresa
Wintersemester 2010/2011

“Derecho penal medioambiental. Carrera de especia-
lización en Ministerio Público”. Universidad de Buenos 
Aires y Procuración General, Argentinien.

Sommersemester 2011
“Tutela penal de menores, Máster U. en Criminalidad 

e Intervención Social en Menores”, Universidad de Mála-
ga. Málaga, Spanien.

“Derecho penal, parte especial”, Universidad A 
Coruña, Spanien.

“Derecho sancionador del Estado”, Universidad A 
Coruña, Spanien.

“Derecho penal, parte especial”, Fernuniversität UOC 
(Universitat Oberta de Catalunya), Spanien.

Wintersemester 2011/2012
“Derecho penal, parte general”, Fernuniversität UOC 

(Universitat Oberta de Cataluya), Spanien.

“Derecho penal, parte especial”, Fernuniversität UOC 
(Universitat Oberta de Cataluya), Spanien.

Oberwittler, Dietrich
Sommersemester 2010

„Einführung in die Bildungssoziologie“, Institut für 
Soziologie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.

Wintersemester 2010/2011
„Einführung in die nichtlineare Regressionsanalyse“ 

(gemeinsam mit Dominik Gerstner), CIP-Pool, Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.

Sommersemester 2011
„Polizei in der Einwanderungsgesellschaft“ (gemein-

sam mit Dipl.-Geogr. Dipl.-Krim. Daniela Hunold), Insti-
tut für Soziologie, Albert-Ludwigs-Universtät Freiburg i.Br.

Wintersemester 2011/2012
„Theorien abweichenden Verhaltens und der Krimi-

nalität“, Institut für Soziologie, Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg i.Br.

Rinceanu, Johanna
Wintersemester 2009/2010

Vorlesung „Einführung in das deutsche Strafprozess-
recht für ausländische Studierende und Gastwissenschaft-
ler“, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.

Wintersemester 2010/2011
Vorlesung „Einführung in das deutsche Strafprozess-

recht für ausländische Studierende und Gastwissenschaft-
ler“, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.

Sommersemester 2011
Vorlesung „Grundzüge des deutschen Strafprozess-
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Wintersemester 2011/2012
Vorlesung „Einführung in das deutsche Strafprozess-

recht für ausländische Studierende und Gastwissenschaft-
ler“, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.

Petrig, Anna
Wintersemester 2011/2012

„Piraterie und bewaffneter Raubüberfall“, Gastvorle-
sung im Rahmen der Vorlesung „Internationales Strafrecht 
und Humanitäres Völkerrecht“ von Prof. Dr. Sabine Gless 
und Prof. Dr. Anne Peters, Juristische Fakultät der Univer-
sität Basel/Schweiz.

“Applicability of  Human Rights on Board Ships and 
beyond their Railing”, Gastvorlesungen im Kurs “Inter-
national Law and Human Rights in a Maritime Context” 
im Rahmen des LL.M. in Maritime Law, Universität Lund/
Schweden.

Schwedler, Andreas
Sommersemester 2010

„Multivariate Verfahren mit SPSS“, Blockveranstal-
tung für Psychologiestudierende, Universität Bielefeld.
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„Beratung zur Bearbeitung statistischer Problemstel-
lungen“, Blockveranstaltung für Psychologiestudierende, 
Universität Bielefeld.

Sieber, Ulrich
Wintersemester 2009/2010

Interdisziplinäres Seminar „Das bedrohte Netz – 
Rechtliche Probleme von Internetsperren“ (gemeinsam mit 
Prof. Dr. Gerhard Schneider), Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg i.Br.

Sommersemester 2010
Vorlesung „Informationsstrafrecht“, Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg i.Br.

Doktorandenseminar zur Strafrechtsvergleichung, 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.

Wintersemester 2010/2011
Doktorandenseminar zur Strafrechtsvergleichung, 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.

Interdisziplinäres Seminar „Privacy und Anonymität 
im Netz 2.0“ (gemeinsam mit Prof. Dr. Gerhard Schnei-
der), Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.

Sommersemester 2011
Vorlesung „Informationsstrafrecht“, Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg i.Br.

Wintersemester 2011/2012
Interdisziplinäres Seminar zum Medienrecht (gemein-

sam mit Prof. Dr. Boris P. Paal und Prof. Dr. Gerhard 
Schneider), Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.

Silverman, Emily
Sommersemester 2010

“Introduction to US-American Criminal Law”, Sum-
mer School 2010 “Introduction to Anglo-American Law”. 
Law Faculty of  the University of  Regensburg.

Spoenle, Jan
Wintersemester 2010/2011

„Urheber- und Wettbewerbsrecht“, Vorlesung für 
Master-Studierende an der Medienfakultät, Hochschule 
Offenburg. 

Wade, Marianne
Wintersemester 2009/2010

“Fundaments of  Criminal Policy in the EU”, Vorle-
sung im Rahmen des Masterstudienganges, Université de 
Luxembourg.

Wößner, Gunda
Sommersemester 2010 

„Die Behandlung von Sexualstraftätern in der Sozial-
therapie und im Regelvollzug“, Dritter Kriminologischer 
Sommerkurs des Max-Planck-Instituts für ausländisches 
und internationales Strafrecht und der Universität Pécs 
„Strafvollzug und die Behandlung gefährlicher Straftäter“, 
Pécs/Ungarn.

Sommersemester 2011 
“An Eye for an Eye? – Psychological fundamentals of  

punishment, retaliation and mediation”, Introduction to 
Criminal Law and Criminology. International Max Planck 
Research School on Retaliation, Mediation and Punishment 
(IMPRS REMEP), Freiburg i.Br.
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D. Veranstaltungen

VERANSTALTUNGEN AM INSTITUT

Tagungen, Kolloquien und Workshops

2010
Kolloquium mit graduierten Studentinnen und Stu-

denten der Sungkyunkwan Universität Seoul/Korea zu den 
aktuellen Entwicklungen des deutschen Straf- und Straf-
prozessrechts (Misuk Son), 03.–05.05.2010.

Internationaler Workshop der Study Group on Terror-
ism, Democracy, and the Law, “Freiburg Proceedings on 
Contemporary Security Agendas Against Terrorism (Jan-
Michael Simon), 28.–29.06.2010.

2011
Internationales Kolloquium zum Gedenken an Hans-

Heinrich Jescheck „Strafrecht in einer globalen Welt“ (Dr. 
Johanna Rinceanu), 07.–08.01.2011.

Workshop “Criminal Law Reform in Mongolia: Per-
spectives and Concepts”, zusammen mit dem Department 
of  Criminal Law and Criminal Procedure, National Univer-
sity of  Mongolia School of  Law (Dr. Michael Kilchling), 
12.–15.04.2011.

Besuch einer Delegation der Beijing Normal Universi-
ty (Dr. Michael Kilchling), 20.–23.04.2011.

Besuch einer Gruppe der Bahçe�ehir-Universität 
Istanbul (Dr. Silvia Tellenbach, Dr. Johanna Rinceanu), 
03.05.2011.

Besuch einer Reisegruppe des Instituts für Auslands-
beziehungen (ifa) im Rahmen der Themenreise „Thema 
Todesstrafe“, 09.06.2011.

“Introduction to Criminal Law & Criminology”, In-
ternational Max Planck Research School on Retaliation, 
Mediation and Punishment (IMPRS REMEP) (Dr. Carolin 
Hillemanns), 27.06.–01.07.2011.

Workshop “Dangerous Offenders in the Prisons 
of  Germany and Hungary” (Dr. Gunda Wößner), 14.–
15.07.2011.

Begehung der International Max Planck Research 
School for Comparative Criminal Law (IMPRS-CC) an-
lässlich ihrer Evaluation (Jan-Michael Simon, Nandor 
Knust), 18.10.2011.

Besuch einer Delegation der nationalen chinesischen 
Richterakademie, (Dr. Michael Kilchling) 19.10.2011.

Max-Planck-Tag „Mitarbeiter/innen der Abteilun-
gen Strafrecht und Kriminologie diskutieren Aspekte der 
Kriminalität und der Sicherheit“ (Dr. Sandra Ziegler), 
11.11.2011.

Vortragsreihe zu strafrechtlichen und 
kriminologischen Themen in spanischer, 
portugiesischer oder italienischer Sprache

2010
Prof. Dr. Gabriel Pérez Barberá, University of  Cór-

doba, Argentinien: “El principio de reserva de ley en el 
derecho probatorio del derecho procesal penal. Acerca 

del empleo de medios de prueba no regulados legalmente, 
en especial en la investigación de la criminalidad organiz-
ada”, 27.01.2010.

Prof. Antonio Maldonado, Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos, Lima, Peru, und Prof. Dr. José Caro 
@'���� ��������$
$� 
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teórica y práctica sobre el caso Fujimori”, 09.02.2010.

Prof. Eugenio Sarrabayrouse, Universidad de Cienci-
as Empresariales y Sociales, Rio Grande, Tierra del Fuego, 
Argentinien: “La teoría de la legislación: ¿un medio para 
limitar la expansión del Derecho penal?”, 20.04.2010.

Álvaro Rodríguez Céspedes M.A., MPI Freiburg, Marie 
Curie Fellow: “Antropología de la prisión: transformaciones 
de una institución total. El caso de España (1976–2010)”, 
21.07.2010.

Prof. Dr. Marcos Vinicius Torres, Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro, Brasilien: “La contribución del 
derecho comparado y del derecho penal internacional a la 
aplicación de los mecanismos de cooperación jurídica penal 
internacional por las cortes brasileñas”, 11.08.2010.

Dr. Ivan Salvadori, LL.M., Università degli Studi di 
Verona, Italien: “La anticipación de la tutela penal en las 
fuentes europeas e internacionales: el ejemplo de los delitos 
de posesión y de estatus”, 22.09.2010.

Prof. Carlos Rodas, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, Peru: “La recepción del dominio de la 
organización en la jurisprudencia peruana”, 25.11.2010.

2011
Prof. Dr. Marcos Vinicius Torres, Universidade Fede-

ral do Rio de Janeiro, Brasilien: “Criminalidad de Estado 
y Amnistía en Brasil a la luz del Derecho Internacional”, 
20.07.2011.

Vorträge in der Strafrechtlichen Abteilung  
(insbesondere „Mittwochsvorträge“)

2010
Dr. Francesca Rocchi, Italien: „Bestrafung von Rück-

falltätern im europäischen Vergleich – Zwischen Schuld 
und Gefährlichkeit“, 27.01.2010. 

Stanislaw Tosza, Polen: „Die Wirtschaftskrise und die 
dogmatischen Aspekte der Untreue aus rechtsvergleichen-
der Sicht“, 10.02.2010. 

Madalena Pampalk, Österreich: “Achieving Account-
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through Truth Commissions and Criminal Tribunals. Les-
sons Learned from the Cases of  Sierra Leone and East 
Timor”, 17.02.2010. 

Prof. Dr. Nikos Passas, USA: “Countering the Financ-
ing of  Terrorism and Informal Value Transfer Systems: 
Consequences of  Fact-Free Policy Making”, 17.03.2010.

Andrea Lehner, Österreich: „Die Kriminalisierung der 
*���'������¤�
�`������� ��� ·���������� ������ �����;����-
tigung internationaler Vorgaben und rechtsvergleichender 
Aspekte“, 28.04.2010. 
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Barbara Giovanna Bello, Italien: „Gypsies or Roma 
people? Legal issues concerning the largest ethnic minority 
in the European Union“, 02.06.2010.

Dr. Adeniyi Olatunbosun, Nigeria: “Crime Prevention 
and Community Therapy”, 23.06.2010. 

Dr. Roberto Flor, Italien: „Der strafrechtliche 
Schutz von technischen Maßnahmen im Urheberrecht“, 
30.06.2010. 

Prof. Dr. Georgi Glonti, Georgien: “Crime Prevention 
and Community Therapy”, 07.07.2010. 

Prof. Dr. Gunther Teubner, Goethe-Universität 
Frankfurt: “Constitutionalism beyond the State: Social 
Movements and the Codes of  Transnational Corpora-
tions”, 12.07.2010.

Marcelo Antonio Castillo Monterrey, Nicaragua/Spa-
nien: „Strafrechtliche Kontrolle von Makrokriminalität bei 
Vermögensangelegenheiten: Korruption als Fallstudie“, 
14.07.2010. 

Prof. Dr. Shizou Wang, Peking University, VR Chi-
na: “Recent Developments of  Criminal Law in China”, 
21.07.2010.

Prof. Dr. Jiahong He, VR China: “An Empirical Study 
of  Wrongful Convictions and Torture Confessions in Chi-
na”, 04.08.2010. 

Prof. Dr. Nino Gvenetadze, Georgien: “Plea Bargain-
ing in Georgia”, 11.08.2010. 

Dr. Tatjana Tropina, Russland: “Money Laundering 
through the Internet”, 22.09.2010. 

Klaus Hofmann, Prosecutor at the District Attorney’s 
Q¦¤��� ���������� ¦'����� ��'�����'�� 
�� ���� "*�#� ����-
man and International Prosecutions – A Comparison”, 
26.10.2010.

Prof. Dr. Shawn Marie Boyne, USA: “Law in Action: 
Training Law Students Using a Counter-Terrorism Simula-
tion”, 28.10.2010. 

Dr. Ferdinand Gillmeister, Fachanwalt für Strafrecht, 
Freiburg: „Kronzeugenregelung und Absprachen in Straf-
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digung“, 10.11.2010.

Prof. Dr. Lorena Bachmaier-Winter, Universidad 
Complutense de Madrid, Spanien: “European Investigati-
on Order”, 24.11.2010. 

Dr. Kristina Farkas, Universität Miskolc, Ungarn: „Die 
Verfahrensbeschleunigung im ungarischen und deutschen 
Strafrecht unter besonderer Berücksichtigung der Abspra-
che“, 08.12.2010. 

Prof. Dr. Davi Tangerino, Faculdade Nacional de Di-
reito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasilien: 
„Einführung in das brasilianische Strafrecht“, 15.12.2010. 

Todd Steven Foglesong, Ph.D., Kennedy School 
of  Government, Harvard University, Cambridge, USA: 
“Norms and Numbers in the Service of  Justice Reform”, 
16.12.2010. 

2011
Dr. Gleb Bogush, Russland: “International Criminal 

Law: The Russian Perspective”, 02.02.2011. 

Prof. Dr. Gastón Chaves Hontou, Montevideo, Uru-
guay: „Der Allgemeine Teil des uruguayischen Strafrechts 
��$�$������{����$���$���������Y��
¦���������������������

Dr. Giovanna Amato, Italien: „Ethnisch geprägte or-
ganisierte Kriminalität in Italien: Kriminologische, gesetzli-
che und Rechtsprechungsaspekte“, 30.03.2011. 

Prof. Dr. Joxerramon Bengoetxea, Antigua Universi-
dad, Oñati, Spanien: “Could Judges Make Mistakes? Legal 
Reasoning and International Criminal Law in the Garzon 
Case”, 20.04.2011.

Prof. Zhao Bingzhi, Beijing, VR China: “Recent 
Reforms and Trends in the Death Penalty in China”, 
21.04.2011. 

Dr. Johanna Rinceanu, MPI Freiburg: “Fundamentals 
of  the European Human Rights System”, Vortrag im Rah-
men des Besuches einer Gruppe der Bahçe�ehir-Universität 
Istanbul, Türkei, 03.05.2011. 

Prof. Dr. Miguel Ontiveros Alonso, Mexiko: „Straf-
rechtsreform in Mexiko“, 17.05.2011. 

Daniel Saxon, Leverhulme Visiting Professor, Lauter-
pacht Centre for International Law, Cambridge University/
�'����� Y���'�� ��'�����'�� "*�#� �'�{������� <������ ���
International Criminal Trials”, 03.06.2011.

Prof. Dr. Edgardo Rotman, USA: “Internationaliza-
tion of  Business-related Criminal Law”, 29.06.2011. 

Dr. György Virág, Director of  the National Institute 
of  Criminology (OKRI), Ungarn: “Research on criminal 
deviance in Middle-Eastern Europe: The OKRI (National 
Institute of  Criminology)”, 04.07.2011.

Prof. Dr. Albin Eser, Direktor emeritus am MPI Frei-
burg: „Herausforderungen internationaler Strafgerichtsbar-
;������<�{�£�'����������<��������
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on criminal responsibility of  legal entities in Romania”, 
20.07.2011. 

Prof. Dr. Luis Arroyo Zapatero, Präsident der Société 
Internationale de Défense Sociale, Universität Castilla-La 
Mancha, Ciudad Real, Spanien: „Hans-Heinrich Jescheck: 
Die Bildung eines Charakters – Schicksal eines deutschen 
Strafrechtlers im 20. Jahrhundert“, 26.07.2011.

Dr. Mohsen Borhani, University of  Tehran, Iran: “Is-
lamic Punishments: Treatment or Retribution”, 24.08.2011. 

Dr. Goncalo Cerqueira Sopa de Melo Bandeira, Por-
tugal: “Convention on Human Rights and Biomedicine – 
updated or outdated”, 31.08.2011. 

Seyed Emadeddin Tabatabaei, Iran: „Religionsbeleidi-
gung und Meinungsfreiheit – ein deutsch-iranischer Straf-
rechtsvergleich“, 05.10.2011. 

Jiajia YU, VR China: “Medical Malpractice as a Crimi-
nal Offense in Japan”, 12.10.2011. 

Mojgan Amrollahi Byouki, Iran: “Death Penalty for 
Juvenile Offenders in Iran – The Case of  Rohollah Dada-
shi”, 16.11.2011. 

Prof. Dr. Marco Gercke, Cybercrime Research Institu-
����¢>��#�	�¤`����$���"����������
¦����������	�������
�$���
23.11.2011. 

Prof. J.F. Nijboer, Universität Leiden, Niederlande: 
“The Impact of  the Information and Communication 
Technology: Revolution for the Practises within the Crimi-
nal Justice System”, 24.11.2011. 

	����
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Societies: Some Field Observations on Afghanistan”, 
07.12.2011. 

Vorträge in der Kriminologischen Abteilung 
(insbesondere „Brown Bag“-Vortragsreihe)

2010
Jennifer Schuetze-Reymann, MPI Freiburg: “Inter-

national criminal justice on trial: the legal implications of  
the referral practice of  cases from international to national 
justice mechanisms – the ICTY/ICTR experience and its 
possible relevance for the ICC”, 12.01.2010. 

Lejla Vujinovi�, MPI Freiburg: “The Contribution of  
Domestic War Crime Trials to Reconciliation in Bosnia and 
Herzegovina”, 09.02.2010. 
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Dominik Gerstner, MPI Freiburg: „Kriminalgeogra-
phische Analyse der baden-württembergischen Gemein-
den“, 23.02.2010. 

Daniela Hunold, MPI Freiburg, und Tim Lukas, MPI 
Freiburg: „Polizei und Jugendliche in multi-ethnischen Ge-
sellschaften: Erste Ergebnisse aus dem Forschungsfeld und 
theoretische Implikationen“, 09.03.2010. 

Prof. Jeffrey Fagan, Professor of  Law & Public 
Health, Director, Center for Crime, Community and Law, 
Columbia University School of  Law, USA: “Surveillance 
and Suspicion: Crime Control and Pretextual Intelligence”, 
16.03.2010.

2011
Csaba Györy, MPI Freiburg: “Legal During the Boom, 

a Crime after the Crisis? The Reactions of  Law Enforce-
ment to the Financial Crisis”, 08.02.2011. 

Priv.-Doz. Dr. Dietrich Oberwittler, MPI Freiburg, 
und Julia Kasselt M.A. Int. Kriminologie, MPI Freiburg: 
„Ehrenmorde in Deutschland“, 15.03.2011. 

Dr. Dina Hummelsheim, MPI Freiburg, und Dipl.-
Soz. Julian Pritsch, MPI Freiburg: „Die Beziehung zwi-
schen Kriminalitätsfurcht und interpersonalem Vertrauen 
�� 	��� <'���� ��$���$������� ��$� ;'���£�������� ���{�������
29.03.2011. 

Dipl.-Psych. Andreas Schwedler, MPI Freiburg: „Eva-
luation der elektronischen Fußfessel in Baden-Württem-
berg“, 12.04.2011. 

Dipl.-Soz. Elke Wienhausen-Knezevic: „Junge Haft-
entlassene im Übergang zwischen Abhängigkeit und Auto-
nomie – ein Werkstattbericht“, 29.11.2011. 

Dr. Dina Hummelsheim, MPI Freiburg, und Dipl.-
Soz. Julian Pritsch, MPI Freiburg: „Lebenszufriedenheit 
und das subjektive Sicherheitsgefühl – Die Konzeption 
einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung in Deutsch-
land“, 13.12.2011. 

Vortragsreihe „Terrorismus im Fadenkreuz“

2010
Andreas Armborst, MPI Freiburg: „Dschihadismus = 

Terrorismus?“, 27.01.2010. 

Dr. Phillip W. Brunst, MPI Freiburg: „Cyberterroris-
mus – Terroristen im Internet“, 03.02.2010. 

Linus Sonderegger, MPI Freiburg: „Tea Party, Walling, 
Waterboarding: Die Rückkehr der Folter“, 10.02.2010. 

Dr. Susanne Forster, MPI Freiburg: „Für immer 
weggesperrt! Kontrollverfügungen im Vereinigten König-
reich“, 20.04.2010. 

Dr. Michael Kilchling, MPI Freiburg: „Bomben brau-
��������$���%
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rung“, 28.04.2010. 

Carolijn Terwindt, MPI Freiburg: “Protesters as ter-
rorists? (Ab)use of  anti-terrorism legislation”, 05.05.2010. 

Tim Nikolas Müller, LL.M. Eur., M.Jur. (Oxford), 
MPI Freiburg: „Für immer weggesperrt? Präventivhaft in 
Deutschland“, 12.05.2010. 

Dr. Rita Haverkamp, MPI Freiburg: „Der Zünder in 
der Hand – Können wir Terroranschläge in der letzten Se-
kunde noch verhindern?“, 19.05.2010. 

Zunyou Zhou, MPI Freiburg: “ ‘East Turkistan Ter-
rorist Forces cannot get away with Impunity’ – The Le-

gal Framework for Combatting Terrorism in China”, 
09.06.2010. 

Anna Petrig, LL.M. (Harvard), MPI Freiburg: „Lizenz 
zum Töten? Über die Rechtmäßigkeit von targeted killing 
als Mittel der Terrorismusbekämpfung“, 16.06.2010. 

Dr. Teresa Manso, MPI Freiburg, und Dr. Marieange-
les Catalina Benevente, Spanien: „Zwischen Freiheitskämp-
fen und Terroristen – Separatistische ETA“, 23.06.2010. 

Dr. Marianne Wade, MPI Freiburg: „Europa auf  Irr-
wegen? Perspektiven zum ‚War on Terror‘“, 30.06.2010. 

Rainer Griesbaum, Stellvertretender Generalbundes-
anwalt beim Bundesgerichtshof, Jürgen Maurer, Vizeprä-
sident beim Bundeskriminalamt, Prof. Dr. Roland Hefen-
dehl, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Prof. Dr. Ralf  
Poscher, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, und Prof. 
Dr. Hans-Jörg Albrecht, MPI Freiburg: Podiumsdiskussion 
zum Thema „Terrorismus heute“. Moderation durch Prof. 
Dr. Ulrich Sieber, MPI Freiburg, 07.07.2010.

Weitere Veranstaltungen im Rahmen  
der Doktorandenausbildung

2010
IMPRS REMEP Winter University (Dr. Carolin Hil-

lemanns), 13.–19.02.2010.

Dr. des. Arata Takeda, Universität Tübingen, mit kri-
tischem Beitrag von Prof. Dr. phil Trutz v. Trotha, Univer-
sität Siegen: „Skizze einer ‚anderen‘ Kulturgeschichte des 
Selbstmordattentats – Ein ungewöhnlicher Spaziergang 
durch die abendländische Literatur“, 10.05.2010.

Prof. John Braithwaite, Australian Research Council 
Federation Fellow, Founder of  the Regulatory Institutions 
Network, Australian National University: “Truth, Non-
Truth and Reconciliation: Bougainville and Indonesia”, 
22.06.2010. (Peacebuilding Workshop – IMPRS REMEP)

��'¦��������
��$����'�����������¦'��'�{����Y��$-
ies, Utrecht University: “Practice of  International Inter-
ventions in El Salvador – Problems of  Building a Liberal 
Peace”, 22.06.2010. (Peacebuilding Workshop – IMPRS 
REMEP)

IMPRS REMEP, IMPRS-CC & Hofstra Summer 
Program 2010 – Criminal Law (Dr. Carolin Hillemanns), 
01.–13.08.2010.

IMPRS REMEP Kolloquium „Konsens als Regel – 
Was gilt in Mauschelhausen? 1 Jahr Absprachegesetz“ (Ki-
yomi v. Frankenberg), 15.10.2010.

IMPRS REMEP Workshop on „Regime Change, State 
Crime and Transitional Justice“ Prof. Dr. Jörg Arnold Se-
nior Researcher at the MPI for Foreign and International 
Criminal Law, 13.12.2010

2011
IMPRS-CC Neujahrskolloquium „Beiträge zur Straf-

rechtsvergleichung und zur internationalen Strafrechtsdog-
matik“ (Nandor Knust), 10.01.2011.

IMPRS REMEP, Introduction to Criminal Law & 
Criminology (Dr. Carolin Hillemanns), 27.06.–01.07.2011.

IMPRS REMEP, IMPRS-CC & Hofstra Summer 
Program 2011 – Criminal Law (Dr. Carolin Hillemanns), 
01.–13.08.2011.

IMPRS REMEP “Conference on Retaliation in 
Freiburg” (Dr. Carolin Hillemanns), 26.–29.10.2011.
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D. VERANSTALTUNGEN 

EXTERNE VERANSTALTUNGEN DES INSTITUTS

2010
Internationale Konferenz “Faute, délit, péché et 

culpabilité: Regards croisés sur les fondements de notre 
éthique”, Institut Catholique d’Études Supérieures und 
Max-Planck-Institut für ausländisches und internatio-
nales Strafrecht, La Roche sur Yon/Frankreich, 28.–
30.01.2010.

Dritter Kriminologischer Sommerkurs „Strafvollzug 
und die Behandlung gefährlicher Straftäter“, Universität 
Pécs, Ungarn (Dr. Michael Kilchling), 07.–10.06.2010.

Seminar „New Responses to the Risks of  Terro-
������� `��
����� ���� $��� $��� �
����������������������
26.–27.06.2010

Internationale Konferenz „Kriminelle Strategen und 
ihre Handlanger: Der Täter hinter dem Täter im latein-
amerikanischen Strafrecht“, Bogotá, Kolumbien (Jan-Mi-
chael Simon, Dr. Pablo Galain), 05.–07.10.2010.

Internationale Tagung „Strafrechtliche Reformen 
im Spannungsfeld zwischen Sicherheit und persönlicher 
�����������`��
���������$��������������'¦ ���'���
��*�{����
Georgien (Dr. Eliko Ciklauri-Lammich), 10.–12.10.2010.

Internationale Konferenz „Übergangsgerechtigkeit 
und Staatskriminalität“, zusammen mit der Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasilien (Jan-
Michael Simon, Dr. Pablo Galain), 13.–15.10.2010.

Internationale Tagung „Kriminologische Proble-
me der Kriminalitätsbekämpfung in den Ländern des 
Umbruchs“, zusammen mit der Grigol-Robakidze-Uni-
���������� *�{���� ��'������ �	��� ���;'� �;�
�����
��������
28.–29.10.2010.

Internationaler Workshop der „Study Group on Ter-
rorism, Democracy, and the Law“, Detention of  Terrorist 
Y��+�����¾���������'¦ ��
���¤�$�"������������������
����'-
ceedings Washington, USA (Jan-Michael Simon), 12.11.–
13.11.2010.

2011
Bern Graduate School for Criminal Justice, Lenk/ 

Berner Oberland 02.–05.03.2011

Sommerschule der Strafrechtlichen Abteilung des 
Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales 
Strafrecht zum Thema „Erhebung, Nutzung und Regu-
lierung von Information – Aktuelle Entwicklungen unter 
besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in Mittel- und 
Osteuropa“, Universität Pécs, Ungarn (Dr. András Csúri), 
06.–08.05.2011.

Internationales Seminar „Wahrheitskommission und 
Übergangsgerechtigkeit in Brasilien“, zusammen mit der 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
Brasilien (Jan-Michael Simon, Dr. Pablo Galain), 09.–
10.06.2011.

47. Kolloquium der Südwestdeutschen und Schweize-
rischen Kriminologischen Institute (Dr. Michael Kilchling), 
Adelheid-Testa-Haus, Freiburg, 1.–3.07.2011.

Internationale Konferenz „Aktuelle Fragen des Straf- 
und Strafprozessrechts“, zusammen mit der Universität 
Odessa, Odessa, Ukraine (Dr. Eliko Ciklauri-Lammich), 
05.–08.09.2011.

Internationale Tagung „Vertragsrechtliche und ver-
fassungsrechtliche Grenzen des Europäischen Strafrechts 
nach dem Vertrag von Lissabon – Die Diskussion in 
Deutschland und Italien“, zusammen mit der Universität 
Verona, Italien (Dr. Konstanze Jarvers, Dr. Johanna Rince-
anu), 16.–17.09.2011.

Internationale Konferenz “Juvenile Justice Reform in 
Georgia: Mediation and Restoration”, zusammen mit der 
��'���
��&�����
��������������*�{������'�������	������;'�
Ciklauri-Lammich), 07.10.2011.

Internationale Konferenz “Delincuencia organizada y 
nuevos modelos de imputación penal”, zusammen mit dem 
Instituto nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Mexiko 
(Jan-Michael Simon, Dr. Pablo Galain), 08.–10.11.2011.

Internationaler Workshop der Study Group on Terror-
ism, Democracy, and the Law, “Meeting on terror inter-
rogations”, Jerusalem/Israel (Jan-Michael Simon) 14.12.–
16.12.2011.
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E.  Doktoranden

Doktorandinnen und Doktoranden sind am Institut in unterschiedlicher Weise angebunden. 
Im Mittelpunkt steht dabei zunehmend die Ausbildung in den beiden Research Schools durch 
die Institutsdirektoren sowie die Professorinnen und Professoren der Partneruniversitäten (vgl. 
oben Kapitel III). Die Direktoren betreuen teilweise am Institut im Rahmen ihrer Forschungs-
programme auch weitere Doktorandinnen und Doktoranden außerhalb der Research Schools. 
Hinzu kommen Dissertationen von Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Gästen, die bei externen 
Professorinnen und Professoren an anderen Universitäten promovieren. Auch betreuen wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts Promovierende außerhalb 
ihrer Institutstätigkeit an anderen Universitäten. Die nachfolgende Aufstellung nennt nur die 
Doktorandinnen und Doktoranden, die in den beiden Forschungsabteilungen des Instituts ihre 
Dissertation erstellt haben.  

1. STRAFRECHTLICHE ABTEILUNG

Die von dem Direktor der strafrechtlichen Ab-
teilung im Berichtszeitraum 2010–2011 be-

���
�� }~� ������
�
��������
�� "���
�����
von den Synergien, die sich durch die Ein-
bindung in ein klar strukturiertes, übergrei-
fendes strafrechtliches Forschungsprogramm 
der Abteilung ergeben. Beleg dafür sind nicht 
zuletzt die hohen Auszeichungen von zwei der 
fünf im Berichtszeitraum fertiggestellten Dis-
sertationen. Ein Doktorand (Müller) erhielt 
den Carl-von-Rotteck-Preis für die beste Dis-
sertation des Jahres 2010 an der Rechtswis-
senschaftlichen Fakultät der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg. Ein weiterer Doktorand 
(Engelhart) wurde mit der Otto-Hahn-Medaille 
der Max-Planck-Gesellschaft für hervorragend 
¥�����&���
�� ����� <������	�$
������ ���
Wissenschaftler ausgezeichnet und für den  
Otto-Hahn-Award nominiert. Zudem erhielt er 
den Preis der Wirtschaftsstrafrecht lichen Ver-
einigung (WisteV). 

Die Dissertationsarbeiten decken das gesamte 
Spektrum der drei Forschungsschwerpunk-
te der Abteilung ab Zum ersten Forschungs-
schwerpunkt „Grenzüberschreitende Krimina-
lität, territoriale Grenzen des Strafrechts und 

internationale Strafrechtsintegration“ werden 
eine Arbeit zum Europäischen Strafrecht 
(Rheinbay) sowie drei zum internationalen 
Strafrecht (Hiéramente, Knust, Schuetze-
Reymann) erstellt. Zum zweiten Forschungs-
schwerpunkt „Komplexe Kriminalität, funktio-
nale Grenzen des Strafrechts und neue Formen 
der Sozialkontrolle“ werden sieben Arbeiten 
zum Terrorismus (Arslan, Herbert, Hügel, 
Müller, Sonderegger, Weiß, Zhou), eine zur 
Organisierten Kriminalität (Romero), zwei zum 
Cybercrime und Informationsstrafrecht (Al-
brecht, Drackert), drei zum Wirtschaftsstraf-
recht (Engelhart, Köppen, Santangelo) und 
eine zu einer übergreifenden verfahrensrecht-
lichen Fragestellung (Zong) verfasst. Zum drit-
ten Forschungsschwerpunkt „Methodenfragen 
der Strafrechtsvergleichung und internationale 
Strafrechtsdogmatik“ entstehen zwei Arbeiten 
(Sadr, Tabatabaei). 

Seit dem Amtsantritt des Direktors der straf-
rechtlichen Abteilung Ende 2003 betrug die 
durchschnittliche Promotionsdauer seiner 
Doktorandinnen und Doktoranden bis zum Ri-
gorosum 30,6 Monate und die durschnitt liche 
Promotions note war 1,3. 
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E. DOKTORANDEN

Name Thema Betreuer

Albrecht, Michael Die Kriminalisierung von Dual-Use-Software
(IMPRS-CC) Prof. Dr. Ulrich Sieber

Arslan, Mehmet Die Aussagefreiheit des festgenommenen Beschuldigten
(IMPRS-CC) Prof. Dr. Ulrich Sieber

Drackert, Stefan Ziele und Grenzen des Datenschutzes. Zu straf-
prozessualen Ermittlungen in sozialen Netzwerken Prof. Dr. Ulrich Sieber

Engelhart, Marc Sanktionierung von Unternehmen und Compliance 
(IMPRS-CC)  

Prof. Dr. Ulrich Sieber
(Rigorosum: 09.02.2010) 
Otto-Hahn-Medaille,  
WisteV-Preis

Herbert, Sarah Grenzen des Strafrechts bei der Terrorismusgesetzgebung
(IMPRS-CC) Prof. Dr. Ulrich Sieber

Hiéramente, Mayeul

�������������	+�����	$�������	��	#������	&�������	�	 
the Legal Framework of Criminal Law Interventions  
by External Actors
(IMPRS REMEP)

Prof. Dr. Ulrich Sieber

Hügel, Lennart Strafrechtliche Prävention der Terrorismusunterstützung
(IMPRS-CC) Prof. Dr. Ulrich Sieber

Knust, Nandor Strafrecht und Gacaca
(IMPRS-CC)

Prof. Dr. Ulrich Sieber
(Rigorosum: 26.07.2011)

Köppen, Patrick Sanktionsmechanismen im Wertpapieraufsichtsrecht: 
Tendenzen der Vereinheitlichung und Grenzen Prof. Dr. Ulrich Sieber

Lang, Xenia Geheimdienstinformationen im Strafprozess
(IMPRS-CC) Prof. Dr. Ulrich Sieber

Müller, Tim Nikolas
Präventiver Freiheitsentzug als Instrument der Terroris-
mus bekämpfung
(IMPRS-CC)  

Prof. Dr. Ulrich Sieber
(Rigorosum: 14.07.2010)
Carl-von-Rotteck-Preis

Rheinbay, Susanne Die Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft
(IMPRS-CC) Prof. Dr. Ulrich Sieber

Romero, Angélica

Konvergenz und Divergenz der Modelle zur Strafver-
folgung Organisierter Kriminalität in Deutschland und   
in Kolumbien
(IMPRS-CC)

Prof. Dr. Ulrich Sieber

Sadr Touhid-Khaneh, 
Mohammad

Grundlagen des westlichen und des islamischen Straf-
rechts
(IMPRS-CC)

Prof. Dr. Ulrich Sieber

Santangelo, Chiara Der urheberrechtliche Schutz digitaler Werke
(IMPRS-CC)

Prof. Dr. Ulrich Sieber
(Rigorosum: 30.11.2010)

Schuetze-Reymann, 
Jennifer

International Criminal Justice on Trial: the Legal Implica-
tions of the Referral Practice of Cases from International 
to National Justice Mechanisms  
(IMPRS REMEP)

Prof. Dr. Ulrich Sieber

Sonderegger, Linus Grenzen des Folterverbots
(IMPRS-CC)

Prof. Dr. Ulrich Sieber
(Rigorosum: 24.05.2011)

Tabatabaei, Seyed  
Emadeddin

Das Verhältnis von Religion und Meinungs äußerungs-
freiheit Prof. Dr. Ulrich Sieber

Weiß, Harald
Straftatbezogene Freiheitsentziehungen ohne rechts-
kräftiges Urteil
(IMPRS-CC)

Prof. Dr. Ulrich Sieber
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Name Thema Betreuer

Zhou, Zunyou
Terrorismusbekämpfung im Spannungsfeld von Sicher-
heit und Freiheit in Deutschland und China 
(IMPRS-CC)

Prof. Dr. Ulrich Sieber

Zong, Yukun Beweisverwertungsverbote im Strafverfahren
(IMPRS-CC) Prof. Dr. Ulrich Sieber

2. KRIMINOLOGISCHE ABTEILUNG 

Im Mittelpunkt der Nachwuchsförderung ste-
hen Fragestellungen zu den Forschungsschwer-
punkten der kriminologischen Abteilung sowie 
Themen, die der inhaltlichen Ausrichtung der 
IMPRS-CC und -REMEP entsprechen. Im 
Schwerpunktbereich „Strafverfahren und straf-
rechtliche Sanktionen“ entstanden Dissertatio-
nen zu strafprozessualen Ermittlungsmaßnah-
men gegen Journalisten, zur „Implementation 
der CPT-Empfehlungen in Deutschland“, zur 
„DNA im kriminalistischen und sozialen Kon-
text“ sowie eine Replikation der in den 1980er 
Jahren von der strafrechtlichen und krimino-
logischen Abteilung durchgeführten Untersu-
chung zu Straf- und Ordnungswidrigkeitsver-
fahren im Umweltrecht. Aus dem Schwerpunkt 
„Gefährliche Straftäter“ ist eine vergleichende 
Arbeit zu Gefährlichkeitsprognosen auf der 
Grundlage verschiedener aktuarischer Instru-
mente hervorgegangen; weitere Dissertation 
werden sich mit Fragestellungen aus der sozial-
therapeutischen Längsschnittstudie befassen, 
so insbesondere Fragen nach Abbruch und 
Fortsetzung von Straftaten nach Entlassung 
aus der Sozialtherapie und dem Regelvollzug. 
Im Zusammenhang mit dem Schwerpunkt „In-
nere Sicherheit“ wurden/werden Arbeiten zur 
„Politischen Gewalt auf dem Balkan“ abgefasst 
sowie zu Prognosemöglichkeiten terroristischer 
Gewalt. In den Schwerpunkt „Kriminalität,  
sozialer Kontext und sozialer Wandel” fallen  
Arbeiten zur Analyse der rechtlichen und so-
zialen Konstruktion von Hasskriminalität, zur 
Strafverfolgung bei Gewalt im sozialen Nah-
bereich, zur Kriminalitätsprävention in Groß-
wohnsiedlungen und zum Verhältnis Polizei 
und Jugendlichen in multiethnischen Gesell-
schaften. Die Dissertationsforschung ist nun-
mehr fast vollständig entweder in die Interna-
tional Max-Planck-Research Schools oder in 
die Schwerpunktprojekte der kriminologischen 
Abteilung integriert.

Zwischen 2010 und bis zum Abschluss des 
Wintersemesters 2011/2012 wurden an der Ju-
ristischen Fakultät sowie der Philosophischen 
Fakultät Freiburg, an der Juristischen Fakultät 
Bern und an der Universität Paris XI (cotutelle) 
13 Promotionsverfahren mit dem Rigorosum 
abgeschlossen. 

Für den Zeitraum 1998–2009 wurde im Übri-
gen eine Analyse der Promotionsdauer durch-
geführt, die auf der Auswertung der in dieser 
Zeit abgeschlossenen Dissertationen basiert 
(N = 53). Die durchschnittliche Dauer beträgt 
37 Monate (bei einer Standardabweichung 
von 7 Monaten). Die Dissertationen verteilen 
sich auf die Juristische Fakultät (Durchschnitt 
36 Monate) sowie die Philosophische Fakultät 
(Durchschnitt 38 Monate). Der Unterschied 
zwischen empirisch angelegten Arbeiten und 
theoretischen Arbeiten ist gering (37 vs. 36 Mo-
nate). Von größerer Bedeutung ist, ob die Da-
tenerhebung im Ausland oder im Inland statt-
���
�� %��� ���� ��
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statt, dann beläuft sich die durchschnittliche 
Dauer auf 42 Monate (Inlandsdatenerhebung 
35 Monate). Das Geschlecht differenziert in 
der Dauer der Dissertation nicht. Dagegen ist 
der Unterschied zwischen ausländischen und 
inländischen Doktoranden deutlich ausgeprägt 
(41 vs. 35 Monate). 

Eine schrittweise Regression zeigt denn auch, 
dass als stärkster Prädiktor für die Dauer der 
Promotion die Auslandsdatenerhebung hervor-
tritt, gefolgt von der Ausländervariablen. Die 
weiteren Variablen (Geschlecht, Fakultät, em-
pirische Arbeit) sind für die Erklärung der Va-
rianz in der Dauer der Promotion unerheblich. 
Mit den Variablen „Auslandsdatenerhebung“ 
und „ausländische(r) Doktorand/in (Abfassung 
der Arbeit in einer Fremdsprache) kann etwa 
ein Drittel der Varianz erklärt werden.
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Name Thema Betreuer

Arfsten, Kerrin-Sina
Exploring Vigilance: Power, Politics and the  
(De-)Construction of Vigilant Subjects
(IMPRS REMEP)

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht

Armborst, Andreas Jihadi Violence – A Study of al-Qaeda‘s Media
(IMPRS REMEP)

Prof. Dr. Baldo Blinkert
(Rigorosum 13.02. 2012)

Bedoya Sanchez, 
Shakira

The Politics of Order – An Analysis of Punishment  
in International Law  
(IMPRS REMEP)

Prof. Dr. Martti Koskenniemi, 
Helsinki

Böhme, Matthias Pre-Incident-Faktoren terroristischer Handlungen PD Dr. Rita Haverkamp

Brandenstein, Martin Auswirkungen von Hafterfahrungen auf Selbstbild und 
Identität fremdenfeindlicher jugendlicher Gewalttäter 

Prof. Dr. Helmut Kury
(Rigorosum: 01.12.2010)

Briceño Peñalver, 
Gerardo José

Prävention von Gewalt – rechtspolitische und  
kriminologische Ansätze im Umgang mit Gewalt

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht 
(Rigorosum: 18.05.2010)

Cernko, Daniela Implementierung der CPT-Empfehlungen im deutschen 
Strafvollzug Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht

Chalkiadaki, Vasiliki Gefährderkonzepte in der Kriminalpolitik
(IMPRS-CC) Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht

Ciftçi, Isa DNA im kriminalistischen und gesellschaftlichen Kontext Prof. Dr. Bald Blinkert
(Rigorosum: 22.03.2010)

Ferrario, Roberta Sanktionierungspraxis gegenüber älteren Straftätern
(MNARS) Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht

Frankenberg,  
Kiyomi von

%��������������	����������
��	�
���	�����������
��	 
in traditionellen und ausdifferenzierten Rechtssystemen 
(IMPRS REMEP) 

Prof. Dr. Roland Hefendehl

Gauthier, Jérémie Origines contrôlées. La police à l’épreuve de la question 
minoritaire à Paris et à Berlin

Prof. Dr. René Levy, Paris
(Rigorosum 23.02.2012)

Gerstner, Dominik +������	���	=���
����	��������	��������	�
�	������*
berichtete Jugenddelinquenz PD Dr. Dietrich Oberwittler

Getoš, Anna-Maria Politische Gewalt auf dem Balkan Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht
(Rigorosum: 01.12.2010)

Ghassemi, Ghassem
A Sociological Perspective of Iran’s Penal Policy after 
the Revolution of 1979
(IMPRS-CC)

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht
(Rigorosum: 18.05.2010)

Glet, Alke Sozialkonstruktion und Verfolgung von Hasskriminalität Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht
(Rigorosum: 13.12.2010)

Hunold, Daniela Wahrnehmungen und Erfahrungen im Verhältnis von Poli-
zei und Jugendlichen in multi-ethnischen Gesellschaften PD Dr. Dietrich Oberwittler

Jensen, David
Maras: A study of their origin, international impact  
���	���	���
���	�����	��	����	���
(IMPRS REMEP)

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht
(Rigorosum 07.02.2012)

Kasselt, Julia Ehrenmorde in Deutschland
(IMPRS REMEP) Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht

Kenzel, Brigitte
Die automatische Kennzeichenfahndung als neue  
Überwachungsmaßnahme an der Schnittstelle  
zwischen präventivem und repressivem Ansatz

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht
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Name Thema Betreuer

Khurelbaatar, 
Erdem-Undrakh

Das Sanktionensystem im mongolischen Strafrecht im 
Vergleich mit dem deutschen Strafrecht
(IMPRS REMEP)

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht

Klüpfel, Claudia
Der Vollzug des Umweltstrafrechts: eine empirische 
Untersuchung zur Entwicklung des Fallspektrums und 
des Strafverfahrensgangs seit den 1980er Jahren

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht

Kunz, Franziska Infringement of Formal and Informal Norms  
by the Elderly – Looking Behind the Curtain (MNARS) Prof. Dr. Baldo Blinkert

Lien, Meng-Chi
Mediation in Strafsachen im Ermittlungsverfahren. 
Deutschland, Taiwan und China im Vergleich
(IMPRS REMEP)

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht

Lin, Jing
&��������	���	����	��
�������	�������	��	��������	
institutions in China 
(IMPRS REMEP)

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht

Lukas, Tim
Kriminalprävention in Großwohnsiedlungen –  
eine Evaluation baulicher und sozialer Maßnahmen in 
ost- und westeuropäischen Hochhausquartieren

Prof. Dr. Baldo Blinkert
(Rigorosum: 25.01.2010)

Murphy, Chris Geldwäsche und Glücksspiele Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht

Muwereza, Nathan
Restorative vs. retributive Justice in the Northern Uganda 
&������
(IMPRS REMEP)

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht

Nikolova, Nina

Whistleblowing – eine vergleichende normative und 
empirische Untersuchung zur Implementierung und den 
Auswirkungen am Beispiel Bulgariens und Deutschlands
(IMPRS-CC)

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht

Olt, Gunther Pressefreiheit im Kontext strafprozessualer  
Ermittlungsmaßnahmen

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht
(Rigorosum: 24.05.2011)

Palacios Huerta,
Alfonso Francisco

Organisierte Kriminalität im Conosur Südamerikas. 
Verständnis und strafrechtliche Reaktion in Argentinien, 
Chile und Urugay (IMPRS-CC)

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht

Qi, Xiong Massenmedien und Strafjustiz in China und Deutschland
(IMPRS-CC)

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht
(Rigorosum: 09.02.2010)

Rojas Paéz, Gustavo 
José

Transnational Justice from Below: Chances  
and Prospects in Contemporary Colombia (IMPRS 
REMEP)

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht

Tauschwitz, Moritz
Sollte Doping in Deutschland strafrechtlich verfolgt wer-
den? – Eine vergleichende Betrachtung von Deutschland 
und Spanien

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht

Voß, Almuth

Die Notwehrsituation innerhalb sozialer  
Nahverhältnisse – Eine kritische Auseinandersetzung mit 
den Grundsätzen der beziehungsbedingten Notwehrbe-
schränkung

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht
(Rigorosum: 07.02.2011)

Vujinovi�, Leijla

��*������������	������	�����	��	����*�������	����������
A comparative analyses of Bosnia-Hercegovina, Croatia 
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